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Taéblatt
des Grossen Rates des Kantons Bern.

Kreisschreiben
an die

Mitglieder des Grossen Rates.

Courtedoux, den 23. August 1946.

Herr Grossrat,

Im Einverständnis mit dem Regierungsrat und
gemäss § 1 der Geschäftsordnung für den Grossen
Rat ist der Beginn der ordentlichen Herbstsession
angesetzt worden auf Montag, den 9. September
1946. Sie werden eingeladen, sich am genannten
Tage um 14.15 Uhr im Rathaus in Bern
einzufinden.

Die Geschäftsliste weist folgende Geschäfte auf:

Geselzesenlwürl'e:

Zur ersten Beratung:
1. Gesetz über die Abänderung einiger

Bestimmungen des Gemeindegesetzes für die Fakultative

Einführung des Frauenstimmrechtes in
der Gemeinde (Bestellung einer Kommission).

2. Gesetz über die Nutzung des Wassers
(Bestellung einer Kommission).

3. Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die
Entschuldung landwirtschaftlicher Heimwesen
(Bestellung einer Kommission).

Dekretsciitwörle :

1. Dekrete über zusätzliche Teuerungszulagen an
das Staatspersonal, die Lehrerschaft und die
Rentenbezüger der Hülfskasse und der
Lehrerversicherungskasse für das Jahr 1946.

2. Dekret über die Organisation der Direktion des
Innern (Bestellung einer Kommission).

Vorträge der Direktionen :

llegierungspräsidkitn :
1. Beeidigung des noch nicht beeidigten Mitgliedes

des Grossen Rates (Dr. Willi).
2. Eintritt neuer Mitglieder in den Rat.
3. Kenntnisgabe vom Ergebnis der Volksabstimmung

vom 30. Juni 1946.
4. Staatsverwaltungsbericht 1945.

Finanzdirektion :
1. Kenntnisgabe von durch den Regierungsrat

innerhalb seiner Zuständigkeit bewilligten
Nachkrediten (Art. 29, Abs. 1 des Gesetzes
über die Finanzverwaltung).

2. Bewilligung von Nachkrediten in der
Zuständigkeit des Grossen Rates (Art. 29, Abs. 2
des Gesetzes über die Finanzverwaltung).

3. Genehmigung von durch den Regierungsrat
bewilligten Nachkrediten für dringliche
Aufwendungen (Art. 29, Abs. 4 des Gesetzes über
die Finanzverwaltung).

4. Staatsrechnung 1945.
5. Käufe und Verkäufe von Domänen.
6. Kantonalhank; Jahresrechnung 1945.
7. Bernische Kreditkasse; Jahresrechnung 1945.

Justizdirektion :
1. Erteilung des Enteignungsrechtes.
2. Verantwortlichkeitsbeschwerden.
3. Eingaben an den Grossen Rat.

Polizeidirektion :
1. Einbürgerungen.
2. Strafnachlassgesuche.

Forstdirektion :
1. Waldankäufe und -Verkäufe.
2. Revision des Wirtschaftsplanes über die Staats¬

waldungen.

Landwirtschaftsdirektion:
Bodenverbesserungen und Alpweganlagen.
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Bau- und EisenbahndireJetion:
1. Strassen- und Hochbauten.
2. Flusskorrektionen.
3. Instandstellung und Verstärken von

Holzbrücken.

4. Eisenbahngeschäfte.
5. Alpar, Schweiz. Luftverkehrs - AG ; Erhöhung

der Aktienbeteiligung.

Direktion des Innern:
Förderung des Wohnungsbaues.

Sanitätsdirektion :
1. Beiträge an Spitäler.
2. Tuberkulose-Heilstätte Montana; Finanzierung.

Direktion des Armenwesens :

1. Baubeitrag an die Erweiterung des Greisenasyls

der Stadt Bern.
2. Baubeitrag für Umbauten des Verpflegungsheims

Sumiswald.

Motionen, Postulate, Interpellationen und Einlache
Anfragen:

1. Motion des Herrn 0. Steiger über Erlass von
Ordnungsvorschriften auf dem Gebiet der
wohltätigen und gemeinnützigen Sammlungen.

2. Motion des Herrn Gasser (Schwarzenburg)
betreffend Ueberbrückungskredite für
Durchführung von vorbereiteten Meliorationen.

3. Motion des Herrn Reinhardt (Thun) betreffend
Lohnausfall beim Besuch der Fortbildungsschule.

4. Motion des Herrn Wyss über Förderung der
Bautätigkeit zur Milderung der Wohnungsnot.

5. Motion des Herrn Kunz (Thun) über die
Revision des Gesetzes betreffend die Beteiligung
des Staates an der öffentlichen Krankenpflege.

6. Motion des Herrn Diacon betreffend
Ausbildungskurse für das Maurerhandwerk.

7. Postulat des Herrn Tschannen (Gerzensee) be¬
treffend Hagelbekämpfung.

8. Postulat des Herrn Brörmimann betreffend
Schutzmassnahmen gegen Schädigungen junger
Waldbäume.

9. Postulat des Herrn Blatter betreffend Sicherung
von Arbeitsgelegenheiten für kriegswirtschaftliches

Personal.
10. Interpellation des Herrn Lehner über Mass¬

nahmen zur Bekämpfung der Wohnungsnot.
11. Interpellation des Herrn Gerber betreffend

Steuerveranlagung von Korporationen.
12. Interpellation des Herrn Geissbühler (Liebe¬

feld) über Berücksichtigung der Minderheiten
bei Gemeindewahlen und staatlichen Behörden.

13. Interpellation des Herrn Staub über den Streik
in der Korkwarenfabrik in Laufen.

14. Interpellation des Herrn Burgdorfer (Burgdorf)
betreffend Wohnungsnot.

15. Interpellation des Herrn Diacon betreffend
Ferienentschädigung an Bannwarte und
Waldarbeiter der bernischen Staatsforstverwaltung.

16. Einfache Anfrage des Herrn Jaggi betreffend
Zuteilung von Velopneus an Arbeiter.

17. Einfache Anfrage des Herrn Rieben betreffend
Bau der Alpwirtschaftlichen Schule,
Zweisimmen.

Wahlen :

Es sind zu wählen:
9 Mitglieder des Obergerichtes infolge Ablaufes

der Amtsdauer.
8 Ersatzmänner des Obergerichtes infolge

Ablaufes der Amtsdauer.
1 Ersatzmann des Verwaltungsgerichtes an Stelle

des zurückgetretenen Dr. Leist.
1 Mitglied des Handelsgerichtes an Stelle des

zurücktretenden Fr. Walther.

* **

Auf die Tagesordnung der ersten Sitzung werden
folgende Geschäfte gesetzt:

1. Beeidigung des noch nicht beeidigten Mitgliedes
des Grossen Rates.

2. Eintritt neuer Mitglieder in den Rat.
3. Kermtnisgabe des Ergebnisses der Volksabstimmung

vom 30. Juni 1946.

4. Direktionsgeschäfte.
5. Staatsverwaltungsberichte und Staatsrechnung

1945.

Mit Hochschätzung

Der Grossratspräsident:
S. Michel.
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Erste Sitzung.

Montag, den 9. September 1946,

14.15 Uhr.

Vorsitzender: Präsident Michel.

Die Präsenzliste verzeigt 184 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 10 Mitglieder, wovon
mit Entschuldigung die Herren: Bircher, Hachen,
Hofer, Piquerez, Queloz, Scherz, Spichiger, Steiger,
Wandfluh, Zingre; ohne Entschuldigung ist
niemand abwesend.

M. le Président. Je déclare la séance ouverte.
Monsieur le Président du gouvernement,

Messieurs les conseillers d'Etat, Messieurs les députés,
je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à notre
session ordinaire d'automne et je salue avec plaisir
la présence des membres du Conseil exécutif.

Avant de passer à notre ordre du jour, nous
avons le pénible devoir de rappeler la mémoire
d'un collègue disparu depuis notre dernière session.
Le 23 juillet est décédé au Burgenstock, où il
passait ses vacances, le Dr von Fischer, né en
1885, membre du Grand Conseil depuis le 4 février
1944, dans lequel il est entré comme successeur
du Dr Wander, représentant du parti des bourgeois
de la ville de Berne. Il était membre des
commissions suivantes: Loi sur l'organisation des
cultes, nommé le 10 mars 1944; décret sur les
impôts directs, nommé le 6 novembre 1944. Il a
présenté deux interpellations sur la nouvelle
réglementation des traitements des assistants de
l'université et sur la réorganisation de la bibliothèque
do la ville et universitaire. Il était en outre membre
de la direction du musée des beaux arts, du conseil
d'administration de la Corporation de l'Isle,
président du comité d'administration de cette
corporation.

Au sein de notre parlement, le Dr von Fischer
laisse le souvenir d'un collègue agréable,
remplissant son mandat avec fidélité et s'intéressant
à toutes les questions.

Dans son parti, il jouissait d'une grande
considération et ses avis étaient écoutés.

En évoquant le souvenir de ce regretté disparu,
nous présentons à la famille l'expression de nos
condoléances les plus sincères. Le Grand Conseil
était représenté à ses obsèques par ses deux vice-
présidents, MM. Geissbiihler et Hofer.

Le 19 août dernier nous parvenait la pénible
nouvelle du décès du Dr Paul Guggisberg, ancien
conseiller d'Etat, à l'âge de 65 ans. Doué d'une
grande énergie, d'une persévérante volonté, d'une
intelligence vive, le défunt a consacré de
nombreuses années de service au bien public. Après
avoir suivi des cours de droit aux universités de

Berne et de Paris, M. Guggisberg obtenait, en 1905,
son titre d'avocat et peu après le titre de docteur.
Il pratique le barreau jusqu'en 1919, époque où
il fut nommé secrétaire général de l'office fédéral
de l'alimentation. En juillet 1920, il fut élu
conseiller communal à Berne et devint directeur
des finances de la ville de Berne. Le 15 août 1926,
les électeurs du parti des paysans et bourgeois le
nommèrent conseiller d'Etat. Il présida le
gouvernement, en 1929/1930, puis en 1938/1939, après
avoir été membre du Grand Conseil de 1922 à
1926.

M. Guggisberg a rempli avec distinction la fonction

délicate de directeur des finances de notre
canton. Au mois d'avril 1945, il quittait ce poste
pour remplacer M. Volmar à la direction du BLS
et c'est là, en plein labeur, en pleines forces, qu'il
fut enlevé à l'affection de sa famille et de ses
nombreux amis.

Il fut président du conseil d'administration et
de la direction de la Caisse hypothécaire, membre
du conseil de banque de la Banque cantonale,
président de la Caisse bernoise de crédit, président
de la commission administrative de la Caisse de
prévoyance. Parmi ses actes législatifs, nous
relevons: l'ordonnance sur le contrôle des finances
(23 avril 1929); l'arrêté du Grand Conseil portant
création d'un poste d'inspecteur des finances
(14 mai 1929) ; loi sur le sel (3 mars 1929 et
3 mai 1938); subvention en faveur de l'assurance
vieillesse; décret concernant la perception du
timbre d'après les formules normales (17 mai
1932); loi sur l'imposition des sociétés holdings
(28 mai 1933); décret sur l'organisation de la
direction des finances (15 novembre 1933); décret
concernant les traitements des receveurs de districts
(13 septembre 1934); loi portant des mesures en
vue de l'établissement de l'équilibre financier de
l'Etat (30 juin 1935); idem du 11 avril 1937;
décret sur la Caisse de prévoyance; diverses
modifications d'ordonnances sur les congés (28 mai
1937); loi sur l'administration des finances
(3 juillet 1938); décret sur les traitements (14
novembre 1939); loi portant prolongation de la
perception de l'impôt cantonal (4 juin 1939); divers
arrêtés concernant le financement des mesures de
création de possibilités de travail, améliorations
foncières, construction de maisons d'habitation,
etc.; divers décrets concernant les allocations de
renchérissement; loi sur la Banque cantonale
(5 juin 1942) et enfin loi sur les impôts directs,
Etat et communes (29 octobre 1944).

Adressons-lui un pieux hommage de
reconnaissance pour tout ce qu'il a fait dans l'intérêt
public et du canton.

Il m'est aussi pénible de relever qu'à fin août
un deuil cruel est venu frapper la famille de
M. le conseiller d'Etat Grimm. Alors qu'il était
en service commandé, son fils cadet, le premier-
lieutenant Grimm, 25 ans, candidat chimiste, a
trouvé la mort avec un camarade dans un accident
d'avion. M. le conseiller d'Etat Grimm a payé un
large tribut à l'armée et l'on peut dire que son
fils est tombé au champ d'honneur. Ceux qui
sont ici pères de famille comprennent la douleur
du papa devant un tel deuil. Monsieur le conseiller
d'Etat, veuillez croire à la profonde sympathie du
Grand Conseil et, en son nom, je vous prie
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d'accepter nos condoléances émues que veuillez
transmettre à votre famille.

Pour honorer la mémoire de M. Fischer, de
M. Guggisberg et du premier-lieutenant Grimm, je
vous invite, Messieurs, à vous lever.

(L'assemblée se lève.)

M. le Président. Je vous remercie.
J'ai quelques communications à vous faire:
Parmi les manifestations de cet été, relevons

tout d'abord que la Caisse hypothécaire bernoise
a atteint, cette année, cent ans d'existence. Ce
centenaire a été célébré le 28 juin dernier par une
cérémonie qui s'est déroulée dans cette enceinte
même, présidée par le regretté M. Guggisberg, en
présence de quelque 350 personnes parmi
lesquelles on remarquait M. le conseiller fédéral die

Steiger et M. le conseiller fédéral Nobs et notre
gouvernement au complet. Le Grand Conseil était
représenté par votre serviteur et les deux vice-
présidents.

La Fête cantonale de gymnastique a eu lieu
les 6, 7 et 8 juin. Le Grand Conseil y était
également représenté par son président.

Le 5 septembre, la direction du BLS a organisé
une course de Berne à Brigue à l'intention de la
presse et elle y a invité le bureau du Grand
Conseil qui s'y est rendu in corpore avec la
commission d'économie publique.

Enfin, samedi dernier, 7 septembre, a eu lieu
l'inauguration de la nouvelle route du Susten.
Ici également, le Grand Conseil était représenté
par son président et ses deux vice-présidents, ainsi
qu'une délégation de la commission d'économie
publique.

La conférence des présidents a décidé que la
session durera deux semaines. Il y a de nombreux
travaux de la campagne en souffrance et on ne
saurait prolonger plus longtemps la session sans
nuire aux nombreux paysans membres du Grand
Conseil.

Les séances auront lieu comme suit: le matin
de 8.30 à 12.00 heures ; séances de relevée de
14.15 à 17.00 heures.

Quant aux élections prévues par la circulaire
qui vous a été envoyée, elles sont fixées au mardi
de la deuxième semaine dès 9.15 heures.

Je tiens aussi à vous donner connaissance que
M. Churchill sera reçu à l'hôtel du gouvernement
le mardi 17 septembre à 16 heures. Les détails de
cette réception seront donnés par les soins de la
chancellerie.

Tagesordnung:

Besichtigung der Snstenstrasse.

Der Präsident gibt die Einladung zur Besichtigung

bekannt. Dieselbe soll nach folgendem vom
Regierungsrat aufgestellten Programm am 19.
September stattfinden: Bahnfahrt bis Wassen;
Postautofahrt bis Meiringen, Bahnfahrt ab Meiringen
bis Bern. Grossrat Burgdorfer beantragt, die
Besichtigung für den 12. September in Aussicht zu
nehmen und bei schlechtem Wetter am genannten.
Tag die Verschiebung auf den 19. vorzusehen.
Ueberdies soll die Fahrt mit privaten Autocars aus¬

geführt werden. Regierungspräsident Seematter
beantragt, unterstützt von Grossrat Marti, Festhalten
am Vorschlag des Regierungsrates; Grossrat Buri
ist für Verschiebung auf den 12. September, Grossrat

Bratschi schlägt als Reisetag Mittwoch den
18. September vor. Der Antrag Bratschi wird mit
78 Stimmen dem Antrag Burgdorfer vorgezogen,
immerhin in der Meinung, dass die Fahrt am
12. September ausgeführt werde, wenn die
Postverwaltung auf diesen Tag die nötigen Autocars
zur Verfügung stellen kann. Nach der Abstimmung
wird vom Präsidenten mitgeteilt, dass die Fahrt
am 12. September ausgeführt werden kann, da die
Postautos bereitstehen.

Bereinigung des Traktaudenverzeiclmisses.

Die unter 1 bis 3 genannten Gesetzesentwürfe
werden an durch das Bureau zu bestellende
Kommissionen von je 15 Mitgliedern gewiesen.

Die Dekrete über zusätzliche Teuerungszulagen
sind von der Kommission vorberaten und können
behandelt werden. Das Dekret über die Organisation
der Direktion des Innern wird an eine durch das
Bureau zu bestellende Kommission von neun, und
der Entwurf zu einem Grossratsbeschluss betreffend
Anordnung einer Gesamtrevision der Schätzung der
Gebäude und die prozentuale Erhöhung der
Versicherungssummen an eine solche von 15
Mitgliedern gewiesen.

Das Direktionsgeschäft Nr. 1 des Regierungspräsidiums

fällt dahin.

Eintritt neuer Mitglieder in den Rat.

Nach Verlesung der bezüglichen Beschlüsse
treten neu in den Rat ein:

An Stelle des verstorbenen Herrn v. Fischer:
Herr Emil Bracher, Gärtnermeister in Bern.

An Stelle des zurückgetretenen Herrn Meister:
Herr Robert F r i e d 1 i, Landwirt, in Affoltern.

An Stelle des verstorbenen Herrn Lehmann:
Herr Fred Hänni, Geschäftsführer, in Biel.

An Stelle des zurückgetretenen Herrn Willi:
Herr Leonhard Reichen.sperger, diplomierter

Malermeister, in Bern.

Die Herren Bracher und Friedli leisten den
verfassungsmässigen Eid, die Herren Hänni und
Reichensperger legen das Gelübde ab.

Kenntnisgabe vom Ergebnis der Volksabstimmung
vom 30. Juni 1946.

Zur Verlesung gelangt ein Protokollauszug aus
den Verhandlungen des Regierungsrates, wonach
derselbe, nach Zusammenstellung der Protokolle
über die Volksabstimmung vom 30. Juni 1946,
beurkundet :

Der Volksbeschluss betreffend den Neubau eines
medizinisch-chemischen Institutes für die Universi-
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tat Bern ist mit 19317 gegen 8612 Stimmen
angenommen worden; die Zahl der leeren Stimmein
betrug 587, die der ungültigen 61.

Von den 237 962 in kantonalen Angelegenheiten
stimmberechtigten Bürgern sind 31 294 an die Urne
gegangen.

Gegen dieses Abstimmungsergebnis ist keine
Einsprache eingelangt; es wird als gültig zustande
gekommen erklärt.

Dem Grossen Rat ist das Ergebnis in
Ausführung von § 31 des Dekretes vom 10. Mai 1921
zur Kenntnis zu bringen und im Amtsblatt öffentlich

bekannt zu machen.

Nach der diesem Vortrag beigegebenen
Zusammenstellung gestaltet sich das Abstimmungsergebnis
in den einzelnem Amtsbezirken wie folgt:

Volksbesckluss betreffend den Neubau e ines medizinisch-

Ghemiscbei Institutes für die Univc rsität Bern

Amtsbezirke
VerLeer und

berechtigte nehmende wertende ungültig

Aarberg 6210 288 150 3
Aarwangen 10 054 382 225 4
Bern 56 618 9 468 1 350 121

Biel.... 14 661 372 147 7

Büren 4 584 135 88 1

Burgdorf 10 785 478 285 6
Oourtelary 7 251 227 238 5
Oelsberg 6 034 169 311 8

Erlach 2411 143 68 7

Franches-Montagnes 2 663 30 104 2
Fraubrunnen 5 204 303 146 10
Frutigen 4 289 393 409 29
Interlaken 9 510 331 207 9
Konolfingen 10 364 720 496 44
Laufen 3 019 318 276 52
Laupen 2 973 147 140 2
Münster 8 143 179 297 2
Neuenstadt 1 285 121 96 8
Nidau 4 945 371 185 28
Oberhasli 2 208 46 21 1

Pruntrut 7 626 237 610 12
Saanen 1 937 35 29 —
Schwarzenberg 3 020 92 76 4
Seftigen 6 686 360 234 14
Signau. 7 724 171 232 3
Nd.-Simmental 4 661 382 278 19
Ob.-Simmental 2 457 63 55 1

Thun 16 654 2 754 1 343 217
Trachselwald 7 757 319 313 14

Wangen 6 229 283 203 15
Militär — — — —
Zusammen 237 962 19317 8 612 648

Beschluss :

Die Flurgenossenschaft Krebsbachgebiet,
Kirchlindach, sucht um einen Beitrag nach
an die Mehrkosten von Fr. 128 800. —, welche
bei der Korrektion des Krebsbaches in der
Gemeinde Kirchlindach infolge Verlängerung
der Korrektion, dauerhafterem Ausbau und
Erhöhung der Löhne und Materialpreise,
sowie Rationierung von Zement und Eisen
entstanden sind.

Die Baukosten dieser Entwäs- Fr.

serung waren ursprünglich zu 800 000. —
veranschlagt und der Grosse Rat
hat am 24. Februar 1942 an diese
Kosten einen Kantonsbeitrag von
25 o/o zugesichert. Die Ausfüh-
rungskosten belaufen sich auf 928 800. —
wodurch sich Mehrkosten ergeben
von 128 800- -

Auf den Antrag des Regierungsrates be-
schliesst der Grosse Rat, an die Mehrkosten-
summe von Fr. 128 800.— einen Kantonsbeitrag

von 25 o/o, höchstens aber Fr. 32 200. —,
zuzusichern.

Die Beitragsleistung erfolgt aus dem Kredit
für ausserordentliche Meliorationen, unter
denselben Bedingungen, wie die ursprüngliche
Subventionierung und soweit, als an diese
Mehrkosten von Seiten des Bundes
entsprechende Beiträge gewährt werden.

Bodeiiverhesserniig; Mehrkosten der Entwässerung
Krebsbachgebiet, Kirchlindach.

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Schwendimann,
worauf folgender Antrag diskussionslos gutge-
heissen wird:

Bodeuverbessernng; Mehrkosten der Entwässerung
des Waiblingen-Wikartswilmooses.

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Schwendimann,
Mitglied der Staatswirtschaftskommission, worauf
folgender Antrag diskussionslos gutgeheissen wird:

Beschluss :

Die Flurgenossenschaft Walkringen-Wikarts-
wilmoos sucht um einen Beitrag nach an die
Mehrkosten von Fr. 98 200.—, welche bei der
Korrektion des Biglenbaches erwachsen sind,
soweit sie im Rahmen des Entwässerungsunternehmens

Walkringen-Wikartswilmoos in der
Gemeinde Walkringen zur Durchführung kam.
Die Mehrkosten sind durch die gegenüber dem
Voranschlag infolge zunehmender Teuerung
höheren Offerten, durch die viel schwierigere
Fundierung der Brücken über den Kanal und
die nachträglichen Wiederherstellungen der
Hochwasserschäden am kaum vollendeten
Kanal verursacht worden.

Die Baukosten der Gesamt- Fr.

entwässerung waren zu 600 000.—
veranschlagt und der Grosse Rat
hat am 16. November 1942 an
diese Kosten einen Kantonsbeitrag
von 25 o/o zugesichert.

Die Ausführungskosten belaufen
sich auf rund 698 200. —
wodurch sich Mehrkosten ergeben
von 98 200- —
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Auf den Antrag des Regierungsrates be-
schliesst der Grosse Rat, an die Mehrkosten
von Fr. 98 200. — einen Kantonsbeitrag von
25 o/o, höchstens aber Fr. 24 550.—,
zuzusichern.

Die Beitragsleistung erfolgt aus dem Kredit
für ausserordentliche Meliorationen, unter
denselben Bedingungen, wie die ursprüngliche
Subventionierung und soweit, als an diese
Mehrkosten auch von Seiten des Bundes
entsprechende Beiträge gewährt werden.

Bodenverbesserung; Mehrkosten Tieferleguiig Aare-
ßiimeukaiial und Entwässerung Uiiterbach-Uuter-
keid, Gemeinde Mellingen.

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Schwendimann,
Mitglied der Staatswirtschaftskommission, worauf
folgender Antrag diskussionslos gutgebeissen wird :

Besckluss :

Die Flurgenossenschaft Unterbach-Unterheid
sucht um einen Beitrag an die Mehrkosten
von Fr. 22 000.— nach, welche bei der
Ausführung der Vertiefung des Aare-Binnen-Kanals
zufolge Erhöhung der Löhne und Materialpreise,

dauerhafteren Ausbaues, Hochwasserschadens

und Nachforderungen der Bauunternehmung

entstanden sind.
Kostenvoranschlag gemäss

genehmigtem Projekt 1942
Ausführungskosten laut Abrechnung

vom 31. Dezember 1945
inklusive Nachforderung der
Unternehmung, soweit derselben
entsprochen werden soll

Fr.
400 000. —

422 000.

Mehrkosten somit 22 000.

An das genehmigte Projekt hat der Grosse
Rat am 5. März 1942 einen Beitrag von 25 o/0,
im Maximum Fr. 100 000.—, zugesichert.

Auf den Antrag des Regierungsrates be-
schliesst der Grosse Rat, an die Mehrkosten
im Betrag von Fr. 22 000. — einen Kantonsbeitrag

von 25o/o, höchstens Fr. 5500.—,
zuzusichern.

Die Beitragsleistung erfolgt aus dem Kredit
für ausserordentliche Meliorationen, unter
Bedingungen, wie für die ursprüngliche
Subventionierung und unter dem Vorbehalt, dass an
diese Mehrkosten auch von Seiten des Bundes
entsprechende Beiträge gewährt werden.

Beschluss :

Die Flurgenossenschaft Alchenstorf sucht
um einen Beitrag an die Mehrkosten von
Fr. 55 000.— nach, welche bei der Korrektion
des Wynigenbaches zufolge unvermeidlicher
baulicher Massnahmen, Lohnerhöhungen und
Rekonstruktionsarbeiten zufolge Hochwasserschäden

entstanden sind.

Kostenvoranschlag der Fr. Fr.
Bachkorrektion
gemäss genehmigtem
Projekt vom Januar
1942 259 000.—

Ausführungskosten laut
Abrechnung vom
31. Dezember 1945
(abgerundet) 299 000. —

Kostenvoranschlag für
Rekonstruktions -
Arbeiten an den Ueber-
fällen 15 000.— 314000.—

Mehrkosten somit 55 000. —

An das. genehmigte Projekt hat der Grosse
Rat des Kantons Bern am 5. März 1942 einen
Beitrag von 25o/0 für die Gewässerkorrektion,
höchstens Fr. 64 750.—, zugesichert.

Auf den Antrag des Regierungsrates be-
schliesst der Grosse Rat, an die Mehrkosten
im Betrag von Fr. 55 000. — einen Kantonsbeitrag

von 25o/o, höchstens Fr. 13 750.—,
zuzusichern.

Die Beitragszusicherung erfolgt aus dein
Kredit für ausserordentliche Meliorationen,
unter Bedingungen 'wie für die ursprüngliche
Subventionierung und unter dem Vorbehalt,
dass an diese Mehrkosten auch von Seiten
des Bundes entsprechende Beiträge gewährt
werden.

Ilodenverbesserung; Mehrkosten Melioration Alebenstorf;

Korrektion des Wynigenbaches, Gemeinde
Alchenstorf.

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Schwendimann,
Mitglied der Staatswirtschaftskommission, worauf
folgender Antrag diskussionslos gutgebeissen wird:

Kredilbewilligung.

Namens, der vorberatenden Behörden referieren
über dieses Geschäft Grossrat Schlappach, Mitglied
der Staatswirtschaftskommission, und Forstdirektor
Stähli, worauf folgender Antrag diskussionslos
gutgebeissen wird:

Beschluss :

Für den Wiederaufbau des abgebrannten
Hofes «Giebel» in der Gemeinde Court wird
der Forstdirektion zugunsten Rubrik XV C 9,

Staatswälder, Gebäudeunterhalt, ein Kredit von
Fr. 81 000.— zu Lasten des. Forstreservefonds
der Staatsforstverwaltimg bewilligt.

Die nach Vollendung des Baues von der
Brandversicherungsanstalt ausbezahlte Zulage
aus der Nachversicherung im Betrag von
Fr. 25 800. — ist dem Reservefonds der
Staatsforstverwaltung wieder gutzuschreiben.
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Kaufvertrag: Genehmigung.

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Schlappach, Mitglied
der Staatswirtschaftskommission, worauf folgender
Antrag diskussionslos gutgeheissen wird :

Beschluss :

Dem Kaufvertrag vom 20. Juni 1946,
abgeschlossen zwischen dem Staate Bern,
vertreten durch den Forstmeister des Mittellandes
und Ernst Christen-Lehmann, Landwirt in
Bätterkinden, wird die Genehmigung erteilt.

Der Staat verkauft dem Genannten zum
Zwecke der Gründung einer Siedlung die ge-
reutete Fläche des Pfrundw,aides, bei
Bätterkinden, Parzelle Nr. 228 im Halte von
14,07,30 ha, zum Preise von Fr. 61500. —.
Der Käufer verpflichtet sich', das erworbene
Land in die Güterzusammenlegung
Bätterkinden einzuwerfen und auf dem gesamten
ihm aus der Güterzusammenlegung
zugewiesenen Neubesitz bis 1949 eine Siedlung
zu errichten und diese als Betriebseinheit zu
erhalten. Alle aus der Melioration und der
Güterzusammenlegung sich ergebenden Kosten
gehen zu Lasten des, Käufers.

Revisioii des Wirtscliaffsplanes über die

Staatswaldnngen.

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Schlappach, Mitglied
der Staatswirtschaftskommission, worauf folgender
Antrag diskussionslos gutgeheissen wird:

Beschluss :

Der Regierungsrat, auf den Antrag der
Forstdirektion, nachdem die eidgenössischen
Behörden für die Schlagperiode 1946/47 die
Vornahme normaler Holznutzungen angeordnet
haben, beantragt dem Grossen Rate, zu
beschlies,sen :

1. Die Forstdirektion wird beauftragt, die
gemäss, Grossratsbeschluss vom 23. November
19,36 für das Jahr 1945 vorgesehene Revision
des Wirtschaftsplanes über die Staatswal-
dungen im Jahr 1947 durchzuführen.

2. Zur Deckung der Kosten für diese Arbeit
wird der Forstdirektion aus dem Reservefonds

der Staats,forstverwaltung ein Kredit
von Fr. 130000.— zur Verfügung gestellt*
Dieser Kredit ist, unter Rubrik A n 1 e, Staatswald

wirtschaftsplan, zu buchen.

des Grossen Rates vorgelegte Jahresrechnung
für das Jahr 1945 sowie der Geschäftsbericht
der Kasse für das nämliche Jahr werden
genehmigt.

Nachkredite für das Jahr 1945.

(Siehe Nr. 15 der Beilagen.)

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Dr. Luick, Mitglied
der Staatswirtschaftskommission, worauf folgender
Antrag diskussionslos gutgeheissen wird:

Beschluss :

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

bescliliesst:

1.

Der Grosse Rat nimmt Kenntnis davon, dass
der Regierungsrat,, gestützt auf Art. 29, Abs. 1

des Gesetzes vom 3. Juli 1938 über die
Finanzverwaltung, vom 6. Februar 1946 bis 31. Mai 1946
folgende Nachkredite gewährt hat:

I. Allgemeine Verwaltung.
Regiemngsratsbeschluss Nr. 1787

vom 26. März 1946:
G.I. Ratskredit Fr. 6 522.34

Vermehrte Ausgaben für Di,en,stalte

rsgeschenke.

E. 3. Staatskanzlei, Bureaukosten Fr.
Vermehrte Auslagen für

Bureaumaterial infolge der Teuerung.

337.87

Beniische Kreditkasse ; Jahresrechuniig.

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Dr. Luick, Mitglied
der Staatswirtschaftkommission, worauf folgender
Antrag diskussionslos gutgeheissen wird:

Beschluss :

Die gemäss Art. 17 des Gesetzes betreffend
Errichtung einer bernischen Kreditkasse vom
19. Oktober 1924 dem Regierungsrat zuhanden

E. 5. Bedienung des Rathauses Fr. 17 290.05
Erhöhte Kosten für den Unterhalt

des Rathauses.

G.2a. Grossratstagblatt, Druckkosten

Fr. 7 696.70
Vermehrte Druckkosten.

G. 2 b. Gesetzessammlung Fr. 1 679. 45

Vermehrte Kosten für den
grössern Gesetzband 1944.

Regierungsratsbeschluss Nr. 1788
vom 26. März 1946:

E.2. Entschädigungen der
Amtsverweser Fr. 519.83

Längere Stellvertretung in Biel
infolge Krankheit des Regierungsstatthalters.

II. 3. Besoldungen der Angestellten
der Regierungsstatthalter Fr. 29 957. —

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

Uebertrag Fr. 64 003. 24
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Uebertrag Fr.

J. 1. Besoldungen der Amtsschrei-
ber Fr.

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

J. 2. Entschädigungen der
Stellvertreter der Amtsschreiber Fr.

Stellvertretung eines
Amtsschreibers infolge Beurlaubung.

II. Gericlitsverwaltung.

Regierungsratsbeschluss Nr. 1788
vom 26. März 1946:

A. 1. Besoldungen der Oberrichter Fr.

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944
und Wegfall von Aktivdienstabzügen.

A. 2. Entschädigungen der Ober-
gerichtssuppleanten Fr.

Längere Stellvertretung infolge
Erkrankung zweier Oberrichter.

B. 1. Besoldungen der Beamten
der Obergerichtskanzlei Fr.

Einstellung von Aushilfskräften
infolge Ueberlastung der
Kammerschreiber.

B. 2. Besoldungen der Angestellten
der Obergerichtskanzlei Fr.

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944
und Einstellung von juristischen
Aushilfssekretären.

B. 3. Bureaukosten der
Obergerichtskanzlei Fr.

Vermehrte Anschaffung von
Bureaumaterial infolge Zunahme
der Geschäftslast.

B. 4. Bedienung des Obergerichtsgebäudes

Fr.

Installation eines elektrischen
Boilers.

B. 6. Bibliothek der Obergerichtskanzlei

Fr.

Erweiterung der Handbibliotheken

der Oberrichter.

B. 7. Anwaltskammer Fr.

Im Budget nicht vorgesehene
Entschädigung für die
Zirkulationsgeschäfte.

Uebertrag Fr.

(9. September 1946.)

64 003.24 Uebertrag Fr. 103 864.04

C. 1. Besoldungen der Gerichts-
7 546.65 Präsidenten Fr. 20 597.55

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

C. 2. Entschädigungen der Stellver-
615.80 treter der Gerichtspräsidenten Fr. 930.60

Ausserordentliche Stellvertretung

auf dem Strafrichteramt II
Bern.

C.5. Mietzinse der Richterämter Fr. 875.—
Mietzins für die Bureaux des

ausserordentlichenUntersuchungs-
richters für den Kanton Bern.

16 927.20

D. 1. Besoldungen der
Gerichtsschreiber Fr. 5 712.65

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

4 958. 50 Besoldungen der Staatsan¬
wälte Fr. 2 326.45

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

310. 65 E. 2. Bureaukosten des General¬
prokurators Fr. 109.75

Vermehrte Dienstreisen und
Teuerung.

E.3. Bureaukosten der Bezirks-
6 775.70 prokuratoren Fr. 130.97

Vermehrte Dienstreisen.

F. 4. Bureaukosten der Geschwor-
nengerichte Fr. 786.36
Zunahme der Heizungskosten.

406. 64
G. 2. Besoldungen der Betreibungsbeamten

Fr. 5 215.40

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

1588.11 q Besoldungen der Angestellten
der Betreibungs- und Konkursämter

Fr. 21066.95

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944

292.65 und Einstellung von Aushilfs¬
personal in Bern, Biel und Thun.

G. 7. Betreibungsformulare und
438.90 -Kontrollen Fr. 9 237.91

Zunahme des Materialbedarfs
und Preiserhöhungen im Buch-
bindergewerbe.

103 864.04 Uebertrag Fr. 170 853.63
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Uebertrag Fr. 170853.63

H.l. Gewerbegerichte, Kostenanteile

des Staates Fr. 879.35

Vermehrte Kosten in den
Gemeinden infolge Gewährung von
Teuerungszulagen an das
Personal der Gewerbegerichte.

J. 1. Besoldungen der Beamten
des Verwaltungsgerichtes Fr. 1352.45

/. 2. Besoldungen der Angestellten
des Verwaltungsgerichtes Fr. 704.65

K. 1. Besoldung des Sekretärs des
Handelsgerichtes Fr. 551.10

K.2. Besoldung des Angestellten
des Handelsgerichtes Fr. 102.50

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

lila. Justiz.

Hegierungsratsbeschluss Nr. 1788
vom 26. März 1946:

A. 1. Besoldung des Sekretärs der
Justizdirektion Fr. 1004. —

Besoldungserhöhung gemäss
Dekret vom 6. November 1944
und Zulage von Fr. 500. — laut
Regierungsratsbeschluss Nr. 1664
vom 6. April 1945.

A. 2. Besoldungen der Angestellten
der Justiédirektion Fr. 2 693.30

C.l. Besoldungen der Beamten
des Inspektorates Fr. 2 023.70

D.I. Besoldungen der Beamten
des Jugendamtes Fr.

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom '6. November 1944.

D. 2. Besoldungen der Angestellten
des Jugendamtes Fr.

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944
und Schaffung der Stelle einer
Adjunktin für das Pflegekinderwesen

laut Regierungsratsbeschluss

Nr. 1212 vom 9. März
1945.

Uebertrag Fr.
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192 927.63

III b. Polizei.

Hegierungsratsbeschlüsse Nr. 1791
vom 26. März 1946 und Nr. 2771

vom 10. Mai 1946:

A.l. Besoldungen der Beamten
der Polizeidirektion

A. 2. Besoldungen der Angestellten
der Direktion

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

Fr.

Fr.

4136.80

8626.15

2 940.

17 613.

5 029. —

4 674.

A. 3. Bureaukosten der
Polizeidirektion Fr.

Umänderung der Registratur
auf das Kartensystem und
Erstellung einer neuen Telephonanlage.

Regierungsratsbeschlüsse
Nr. 5407 vom 5. Dezember 1944
und Nr. 2497 vom 22. Mai 1945.

B.l. Pass- und Fremdenpolizei Fr.

Einstellung von Aushilfspersonal,

sowie vermehrte Spesen
und Drucksachen.

B. 2. Fahndungs- und
Einbringungskosten Fr. 7 986.

Anschaffung einer transportablen
Lautsprecheranlage und eines
neuen Gefangenschaftsautos
gemäss Regierungsratsbeschlüssen
Nr. 4504 vom 18. September 1945
und Nr. 5505 vom 9. November
1945.

B.3. Transportkosten Fr. 14957.

Vermehrte Heimschaffungstransporte
von Flüchtlingen und

Internierten. ;

C. 1. Polizeikorps; Besoldungen
der Beamten Fr. 1793.

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

C.8. Polizeikorps; Wohnungs-,
Mobiliar-, Fahrrad- und
Schreibmaschinen-Entschädigungen Fr. 2 019.—

Vermehrte Wohnungsentschädigungen

infolge Zunahme dies
Personals. ; ;

C.10. Polizeikorps; verschiedene
Verwaltungskosten Fr. 1645. —

Vermehrte Telephon-Auslagen
und erhöhte Heizungskosten.

Uebertrag Fr. 192927.63

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil.

Uebertrag Fr.

1946.

251583. 63

41
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Uebertrag Fr. 251583.63 Uebertrag Fr. 279128.35

C.ll. Polizeikorps; Reiseentschädigungen

und Instruktionskurse Fr.

Zunahme der Verpflegungsund
Dislokationskosten infolge

eines grössern Polizeiaufgebotes.

E.4. Zwangserziehungsanstalt Tes-
senberg Fr.

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944,
sowie erhöhte Kosten für Gottesdienst

und Fürsorge.

0.2. Polizeikosten Fr.

Vermehrte Telephon-Auslagen,
sowie Verlegungen und
Installationen von Telephonanlagen
infolge Wohnungswechsel beim
Polizeikorps.

G.5. Strafvollzugskosten Fr.

Vermehrte Anschaffung von
Bureaumaterial und Drucksachen
infolge Zunahme der
Strafvollzugsarbeiten.

L.2. Expertenbureau; Besoldungen Fr.
3 254. Besoldungserhöhungen gemäss

Dekret vom 6. November 1944.

1768.

5 332.72

6 720.

L. 3. Expertenbureau; Bureaukosten

Fr.

Vermehrte Auslagen für
Bureaumaterial und Telephon infolge
Zunahme des Automobilverkehrs
und Dezentralisierung des
Expertenbureaus.

L. 4. Expertenbureau; Reisekosten Fr.

Vermehrter Aussendienst der
Experten infolge starker Zunahme
der Kontrollprüfungen.

1328.—

M. Schutzaufsichtsamt

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944,
sowie Schaffung der Stellen einer
Fürsorgerin und einer Kanzlistin,
vermehrte Reisekosten und
Anschaffung von Bureaumaterial.

Fr.

2 595.

5 214.

12 885.

H. 1. Zivilstandsamt Bern

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

Fr. 768.

II. 2. Entschädigungen der
Zivilstandsbeamten Fr.

Entschädigimg an den
Zivilstandsbeamten von Lauterbrunnen
für die Aufarbeitung von
Rückständen des Amtsvorgängers.

J. 1. Strassenverkehrsamt; Besoldung

des Vorstehers Fr.

J. 2. Besoldung der Angestellten
des Strassenverkehrsamtes Fr.

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944
und Einstellung von
Aushilfspersonal.

J.8. Strassenverkehrsamt; TJnfall-
bekämpfung Fr.

Herausgabe einer Druckschrift
« Ratgeber für Radfahrer ».

K.2. Polizeikommando; Verkehrspolizei

Fr.

Einsetzung einer vierten Auto-
patrouille infolge Zunahme des
Automobilverkehrs.

544.

688.—

5 061.

222.—

3 627.—

IV. Militär.

Regierungsratsbeschluss Nr. 1790
vom 26. März 1946:

A. 1. Besoldungen der Beamten
der Direktion Fr.

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

A. 2 b. Besoldungen der Aushilfs-
angestellten der Militärdirektion
Vermehrte Einstellung von

Aushilfspersonal und Besoldungserhöhungen

gemäss Dekret vom
6. November 1944.

D. 1. Besoldung des
Kasernenverwalters

Besoldungserhöhung gemäss
Dekret vom 6. November 1944 und
Zulage von Fr. 500.— laut
Regierungsratsbeschluss Nr. 1664
vom 6. April 1945.

D. 2. Besoldungen der Angestellten
der Kasernenverwallung
Besoldungserhöhungen gemäss

Dekret vom 6. November 1944 und
Beförderung eines Angestellten in
Besoldungsklasse II.

Fr.

Fr.

627.65

Fr. 10 620. 70

751.90

604. 50

Uebertrag Fr. 279128.35 Uebertrag Fr. 314195.10
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314195.10
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Uebertrag Fr. 336 341.56

D. 3. Betriebskosten der Kasernen-
Verwaltung

Allgemeine Erhöhung der
Arbeitslöhne und Verteuerung des
Brennmaterials.

E. 1 a. Besoldungen der
Kreiskommandanten Fr.

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

E. 2 a. Besoldungen der
Angestellten der Kreiskommandos Fr.

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944 und
Versetzung von 3 Angestellten in
höhere Besoldungsklassen.

G.1. Bekleidung, persönliche
Bewaffnung und Ausrüstung Fr.

Erhöhung der Arbeitslöhne ab
1. Januar 1945.

Fr. 3 230. 98

7.3 a. Luftschutz; Besoldungen

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

Fr.

1698.70

6 713.90

B. 4. Protestantische Kirche;
Holzentschädigungen Fr.
Neue Pfarrstellen in Brienz

und Spiez, sowie Ablösung der
Holzlieferungspflicht in Eriswil.

B. 6. Protestantische Kirche;
Beiträge an auswärtige Geistliche Fr.

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

4 867.55

B. 9. Evangelisch-theologische
Prüfungskommission
Vermehrte Sitzungen infolge

Zunahme der Zahl der
Prüfungskandidaten und Erhöhung der
Entschädigungen gemäss
Regierungsratsbeschluss Nr. 5442 vom
8. Dezember 1944.

C.8. Römischkatholische
Prüfungskommission

Abhaltung zweier Sitzungen in
Solothum und Luzern.

Fr.

Fr.

1 200 75 Christkatholische Kirche;
Besoldungen der Geistlichen

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

644, 40

843.35

991.45

142.15

Fr. 3 169.05

Y. Kirchenwesen.

Regierungsratsbeschluss Nr. 3403
vom 7. Juni 1946:

A.l. Bureaukosten der Direktion Fr.
Vermehrte Druckkosten im

Zusammenhang mit dem neuen
Kirchengesetz und dem Dekret über
die Kirchensteuern.

A.2. Besoldungen Fr.

Erhöhung der Besoldung der
Kanzlistin gemäss Dekret vom
6. November 1944.

B.3. Protestantische Kirche;
Wohnungentschädigungm
Errichtung neuer Pfarrstellen

in Brienz und Spiez gemäss
Dekret vom 22. Mai 1945, sowie
Erhöhung der Wohnungsentschädigungen

an die Inhaber verschiedener

Pfarrstellen gemäss
Regierungsratsbeschlüssen Nr. 5122
vom 14. November 1944, Nr. 4464
vom 12. September 1945 und
Nr. 122 vom 8. Januar 1946.

Fr.

1130.03

201.65

3102. 90

VI. Erziehungswesen.

Regierungsratsbeschluss Nr. 3164
vom 28. Mai 1946:

A.l. Besoldungen der Beamten
der Direktion Fr. 1218.40

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

A.2. Besoldungen der Angestellten
der Direktion Fr. 4 676.50

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944
und Beförderung eines Angestellten.

A.3. Bureaukosten der Direktion Fr. 2 063.62

Anschaffung einer Adressieranlage

gemäss Regierungsratsbeschluss
Nr. 4515 vom 18.

September 1945.

A.b. Prüfungskosten, Expertisen,
Reisekosten Fr. 8 994.46

Erhöhung der Taggelder der
Prüfungsexperten, vermehrte
Druckkosten, sowie im Budget nicht
vorgesehene Kosten neuer
Kommissionen.

Uebertrag Fr. 336 341.56 Uebertrag Fr. 359 084.94



326 (9. September 1946.)

Uebertrag Fr. 359 084.94

B. 6. Hochschule; Mietzins

Im Budget nicht vorgesehener
Mietzins pro II. Halbjahr 1945
für das Gebäude Falkenplatz 18

(Geographisches Institut).

B. 9. Botanischer Garten

Anschaffung von Instrumenten
und Apparaten gemäss Regie-
rungsratsbeschluss Nr. 228 vom
16. Januar 1945. Errichtung der
Stelle einer Laborantin und
Gehilfin, sowie Besoldungserhöhungen

gemäss Dekret vom 6.
November 1944.

B. 10. Tierspital Fr.
Besoldungserhöhungen gemäss

Dekret vom 6. November 1944
und Mindereinnahmen.

B. 13. Gerichtlich-medizinisches
Institut Fr.
Besoldungserhöhungen gemäss

Dekret vom 6. November 1944.

B. 17. Forschungsinstitut für
Fremdenverkehr Fr.
Ausserordentlicher Beitrag für

die Durchführung einer
wissenschaftlichen Arbeit gemäss
Regierungsratsbeschluss Nr. 931 vom
15. Februar 1946.

C.l. Kantonsschule Pruntrut Fr.
Besoldungserhöhungen gemäss

Regierungsratsbeschluss Nr. 968
vom 23. Februar 1945.

C. 4 a. Sekundarschulinspektorat;
Besoldungen und Reisevergü-
tungen Fr.
Besoldungserhöhung gemäss

Dekret vom 6. November 1944.

Fr. 3 250. —

Fr. 18 785.88

C. 4 b. Sekundarschulinspektorat;
Bureaukosten
Vermehrte Auslagen für

Drucksachen und Telephon.

Fr.

C. 7. Stellvertretung kranker
Mittelschullehrer Fr.
Die Stellvertretungen waren

zahlreicher und zum Teil von
längerer Dauer, als vorausgesehen
werden konnte.

C. 9. Beitrag an die Versichemngs-
kasse der Mittelschullehrer
Zu knappe Bemessung des

Kredites.

Fr.

8199.14

390.86

12 000.

Uebertrag Fr. 427 768.97

D.9a. Primarschulinspektoren;
Besoldungen und Reisevergütungen

Fr. 6 880.35

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

D. 13. Fortbildungsschulen für
Jünglinge Fr. 672.20

Im Voranschlag nicht vorgesehener

Bildungskurs für Lehrer an
landwirtschaftlichen Fortbildungsschulen

in Courtemelon.

D. 14. Stellvertretung kranker Pri-
marlehrer
Die Stellvertretungen waren

zahlreicher und zum Teil von
längerer Dauer, als vorausgesehen

werden konnte.

D. 15. Stellvertretung kranker
Arbeitslehrerinnen

Gleiche Begründung wie zu
Rubrik D. 14.

413.25

17 059.90

5 855.25

Fr. 20 359.80

Fr.

T).17b. Rauswirtschaftliches
Bildungswesen; private Fortbil-

2 026.30 dungsschulen und Kurse Fr.

Ausserordentlicher Beitrag an
eine hauswirtschaftliche Bildungsanstalt.

D. 22. Schulung von Flüchtlingskindern

Fr.

Kosten für die Schulung von
Flüchtlingskindern und von
Kindern in Rückwandererlagern
gemäss Regierungsratsbeschluss Nr.
5125 vom 14. November 1944.

703 45 E-l.B- Oberseminar Bern Fr.

E.2. Seminar Pruntrut Fr.

Besoldungsrevision gemäss
Dekret vom 6. November 1944,
sowie Mehrauslagen für Heizmaterial

und Stipendien.

E.3. Seminar Thun

Besoldungsrevision gemäss
Dekret vom 6. November 1944 und
Stellvertretung wegen Krankheit.

E.4. Seminar Relsberg

Besoldungsrevision gemäss
Dekret vom 6. November 1944,
sowie Kosten der Reinigungs- und
Instandstellungsarbeiten infolge
militärischer Besetzung der
Anstalt.

Fr.

Fr.

3 940.55

300.

8 705.20

109. 43

7 373. 72

8 603.20

7 408.53

Uebertrag Fr. 427 768.97 Uebertrag Fr. 492121.95
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Uebertrag Fr. 492121.95 Uebertrag Fr. 532 477.65

F. 1. Taubstummenanstalt
Münchenbuchsee Fr. 6 472.65

Besoldungsrevision gemäss
Dekret vom 6. November 1944,
sowie Mehrkosten für Gebäudeunterhalt

und für Bekleidung und
Wäsche.

G.5. Konservatorium; Beitrag Fr. 4 000. —

Beitrag zum Zwecke der Erhaltung

des Direktors Brun für Bern
gemäss Regierungsratsbeschluss
Nr. 4765 vom 24. Oktober 1944.

Cr. 8. Erhaltung von Kunstaltertümern

Fr. 324.35
Zu knappe Bemessung des

Kredites.

VIII. Armenwesen.

E. 6. Beitrag an Erziehungsanstalt
Oberbipp Fr. 415.30

Erhöhte Ausgaben für die
Besoldung der Vorsteherschaft und
der Lehrer.

F. 4. Erziehungsheim Kehrsatz Fr. 26 405.17

Einrichtung einer Wäschetröck-
nungsanlage, Mehraufwendung
für Nahrung und Lehrmittel,
vermehrte Arztkosten, sowie
Besoldungserhöhungen gemäss Dekret
vom 6. November 1944.

G.bl. V'erwaltungskosten der
Zentralstelle für Alters-, Witwen-
und Waisenfürsorge Fr.

Vermehrte Kommissionssitzungen.

149.95

Fr.

B.2a. Besoldungen des Armenin-
spektorates

Schaffung einer Adjunktenstelle
in der Fürsorgeabteilung und
Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

B.2b. Bureau- und Reisekosten
des Inspektorates Fr.

Erhöhte Aufwendungen für
Bureaumaterial und Drucksachen,
sowie vermehrte Reisetätigkeit
der Beamten seit dem Wegfall
des Aktivdienstes.

3 741.25

Fr. 6 637.91

Regierungsratsbeschluss Nr. 2780
vom 10. Mai 1946:

A.l. Besoldungen der Beamten
der Armendirektion

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

A. 3. Bureaukosten der
Armendirektion

Vermehrte Anschaffung von
Bureaumobiliar, -Maschinen und
-Material infolge der Errichtung
der Flüchtlingsabteilung, sowie
Ankauf von zusätzlichem
Heizmaterial.

A. 4. Mietzinse der Armendirektion Fr. 1650.

Vermehrte Beanspruchung von
Bureauräumlichkeiten ; Mietvertrag
um die Wohnung Gerechtigkeitsgasse

Nr. 4, I. Stock.

Fr. 14 326.05

3 203.49

G. b 2. Besoldungen der Zentralstelle

für Alters-, Witwen und
Waisenfürsorge Fr.

Einstellung von Aushilfspersonal,
sowie Besoldungserhöhungen

gemäss Dekret vom 6. November
1944.

Cr. b 3. Bureaukosten der Zentralstelle

für Alters-, Witwen- und
Waisenfürsorge Fr.

Vermehrte Kosten für
Drucksachen und Gutachten betreffend
die Uebergangsordnung zur Altersund

Hinterbliebenenversicherung.

L. 1. Kriegsfürsorge; Verwaltungskosten

Fr.

Ausserordentliche Ausgabe für
Lagerung und Versand von Stoffen,

Anschaffung von Bureaumobiliar,

sowie Besoldungserhöhungen
gemäss Dekret vom 6.

November 1944.

L. 7. Kriegsfürsorge; Kantonsbeiträge

für Materialanschaffungen
des Fürsorgedienstes

Beitragsleistungen an die
Auslagen für den Fürsorgedienst an
der Zivilbevölkerung bei
Kriegsschäden gemäss Regierungsratsbeschluss

Nr. 1352 vom 24. März
1944.

7 699. 75

3 031.54

4 511.37

Fr. 11231.35

Uebertrag Fr. 532 477.65 Uebertrag Fr. 585 922.08
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Uebertrag Fr. 585 922.08 Uebertrag Fr. 607 968.84

IX a. Volkswirtschaft.

Regierungsratsbeschluss Nr. 3406
vom 7. Juni 1946:

A.l. Besoldungen der Sekretäre
der Direktion des Innern Fr. 1572.05

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944
und Zulage von Fr. 600. — an
den I. Sekretär laut
Regierungsratsbeschluss Nr. 1664 vom 6.

April 1945.

A. 2. Besoldungen der Angestellten
der Direktion des Innern Fr. 2 092.85

Anstellung von Aushilfspersonal,
sowie Besoldungserhöhungen

gemäss Dekret vom 6. November
1944.

A.3. Bureaukosten der Direktion
des Innern Fr. 618.71

Einsetzung einer ausserparla-
mentarischen Kommission für die
Vorberatung des Entwurfes zu
einem Gesetz über die
Krankenversicherung und die Ausrichtung
von Kinderzulagen gemäss
Regierungsratsbeschluss Nr. 3298 vom
3. Juli 1945.

B. 1. Förderung von Handel und
Gewerbe im allgemeinen Fr. 2 883.65

Im Voranschlag nicht vorgesehener

Wiederholungskurs für
Skilehrer gemäss Reglement vom
14. Januar 1944.

C.l. Handels- und Gewerbekammer;

Besoldungen der Beamten Fr. 1228.75

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

D. 1 b. Lehrlingsamt; Besoldungen
der Angestellten Fr. 6 253.—

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944
und Personalzuwachs.

D. 1. e. 3. Lehrlingsamt, Gebühren;
Beitrag an die Kosten der
Lehrabschlussprüfungen Fr. 10235.79

Mehrausgabe entsprechend den
Mehreinnahmen unter Rubrik IX
a. D. I.e. 1.

D. 3. a. d. Beiträge an Berufsschulen
Fr. 27 325.

Erhöhung der Beiträge infolge
Zunahme der Zahl der Schüler
und der erhöhten Besoldungen an
die Lehrerschaft gemäss
Regierungsratsbeschluss Nr. 2867 vom
13. Juni 1945.

K.l. Mass und Gewicht; Besoldung

des Inspektors

Besoldungserhöhung gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

K.3. Mass und Gewicht;
Inspektionskosten der Eichmeister

Erhöhung des Teuerungszuschlages

auf den Taggeldern.

Fr.

Fr.

IX b. Gesundheitswesen.

Regierumgsratsbeschlüsse Nr. 1789
vom 26. März 1946 und Nr. 3457

vom 11. Juni 1946:

A. 2. Besoldungen der Beamten
der Sanitätsdirektion Fr.

120. 20

2 617.89

853. 20

C.2. Handels- und Gewerbekammer;

Besoldungen der
Angestellten Fr.

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944
und Vermehrung des
Personalbestandes.

D. 1 a. Lehrlingsamt; Besoldungen
der Beamten Fr.

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944
und Zulage an Vorsteher Jeangros

laut Regierunsratsbeschlüsse
Nr. 4661 vom 17. Oktober 1945
und Nr. 4989 vom 3. November
1945.

10 080.35
A. 3. Besoldungen der Angestellten

der Sanitätsdirektion

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

Fr.

A. 4. Bureaukosten der
Sanitätsdirektion Fr.

3 570.40 Anschaffung von Bureaumobi¬
liar, Schreibmaschine und
Einrichtungsgegenständen.

B.5. Beiträge an das Inselspital Fr.

Vermehrung der Pflegetage der
nichtklinischen Abteilungen des
Inselspitals.

108.65

1020.42

1 850. 80

Uebertrag Fr. 607 968.84 Uebertrag Fr. 658353.79



Uebertrag Fr.

G. Heil- und Pflegeanstalt Bellehy Fr.

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

Xa. Bauwesen.

Regierungsratsbeschluss Nr. 3407
vom 7. Juni 1946:

A. 1 a. Zentralverimltung;
Besoldungen der Beamten Fr.
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658 353. 79
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Uebertrag Fr. 721183.20

537.13
14 067.59 H. 3. Bureau- und Reisekosten

des Wasserrechtsamtes Fr.

Unvorhergesehene Verrechnung
von Auslagen betreffend die Sim-
mentaler-Kraftwerbe.

7.2. Besoldungen der Angestellten
des Vermessungsamtes Fr. 3145.05

Besoldungserhöhungen gemäss

1808 20 Dekret vom 6. November 1944.

A. 1 b. Zentralverimltung ;
Besoldungen der Angestellten Fr.

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

A. 2 a. Hochbauamt; Besoldungen
des Personals Fr.

Besoldungserllöh ungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944,
sowie Anstellung von technischem
und Bureaupersonal auf dem
Bureau für Bauwirtschaft.

3 997 50 ^ Eisenbahn-, Schiffahrts- und Flugwesen»

26 845.05

Regierungsratsbeschluss Nr. 3407
vom 7. Juni 1946:

1. Besoldung des Äbteilungschefs Fr.

2. Besoldungen der Angestellten Fr.

Besoldungs erhöh un gen gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

536.30

413.90

A. 2 b. Hochbauamt; Bureau- und
Reisekosten Fr.

Anschaffung von Bureaumobiliar,
Schreib- und

Additionsmaschinen für das Bureau für
Bauwirtschaft.

B.l. Besoldungen der
Kreisoberingenieure Fr.

B. 2. Besoldungen der Angestellten
der Kreisoberingenieure Fr.

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

C.5. Wirtschaftsgebäude

Unvorhergesehene, dringend©
Dachreparatur auf der Pfrund-
scheune Wangen a. A.

Fr.

1169. 78

XI. Anleihen.

Regierungsratsbeschluss Nr. 3226
vom 31. Mai 1946:

B.l. Provisionen, Transportkosten Fr. 24 429.80

5 730.90

B. 2. Bruckkosten, Publikationskosten

Fr.

Vermehrte Kosten infolge der
Konversion des 4 o/0 - Anleihens
1933 von Fr. 24 000000.— und

6 513.85 (jes 4 o/o - Anleihens 1940 von
Fr. 3 000000.-—, sowie erhöhte
Publikationskosten für die
Anleihensauslosungen und für die
Kotierungsgebühren an den

9o0.57 Schweizerbörsen.

XII. Finanzwesen.

9 611.45

E. 4. Unterhalt der Strassen;
Brandversicherungskosten Fr.

Vermehrte Kosten infolge
Zunahme der Wegmeisterschutz -

hüttcn und Werkzeugmagazine.

rjcn ko Regierungsratsbeschluss Nr. 3226759-52
vom 31. Mai 1946:

A. 1. Besoldungen der Beamten
der Finanzdirektion Fr. 3 301.40

H. 2. Wasserrechts wesen;
Besoldungen der Angestellten Fr. 986.45

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

Uebertrag Fr. 721183.20

A. 2. Besoldungen der Angestellten
der Finanzdirektion Fr. 3 578.85

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

Uebertrag Fr. 766 737.08
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Uebertrag Fr. 766 737.08 Uebertrag Fr. 822241.55

A. 3. Bureau- und Reisekosten
der Finanzdirektion

Mobiliaranschaffungen für das
Personalamt.

A. 6 a. Bedienung des Gebäudes
Münsterplatz 12

Anschaffung einer
Bodenreinigungsmaschine und vermehrte
Heizungskosten.

B. 1. Besoldungen der Beamten
der Kantonsbuchhalterei Fr.

B. 2. Besoldungen der Angestellten
der Kantonsbuchhalterei Fr.

Im Budget nicht vorgesehene
Besold ungserhöh ungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

B. 4. Kantonsbuchhalterei; Druck-
und Buchbinderkosten Fr.

Neudruck von Besoldungskarten
und verschiedenen Formularen.

B. 5. Kosten des Postcheckverkehrs Fr.

Ständige Zunahme des
Postcheckverkehrs.

C. 1. Besoldungen der Beamten
des Finanzinspektorates Fr.

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944
und Einstellung eines weitern
Revisors.

C. 3. Reisekosten des
Finanzinspektorates Fr.

Vermehrte Reisetätigkeit
infolge Einstellung eines weitern
Revisors.

C.4. Finanzinspektorat; Bureau-,
Druck- und Buchbinderkosten Fr.

Zu knappe Bemessung des
Kredites.

E. 2. Amtsschaffnereien;
Besoldungen der Angestellten Fr.

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944
und Personalvermehrungen.

E. 3. Amtsschaffnereien; Bureaukosten

Fr.

Anschaffung von Bureaumobiliar
und -Maschinen, sowie

erhöhte Kosten für Heizung,
Telephon, Postcheckgebühren und
Formulare.

Fr. 1156.90

1679. 75

1605.30

499.50

10058.60

292. 75

165.61

26 958.50

XIII. Landwirtschaft.

Regierungsratsbeschluss Nr. 3537
vom 14. Juni 1946:

Fr. 8 524.80
A. 1. Besoldung des Sekretärs der

Landwirtschaftsdirektion Fr.

Wahl eines 2. Sekretärs und
damit verbundene Besoldungserhöhung.

A. 4 b. Bureau- und Reisekosten
des Kantonstierarztes Fr.

Vermehrte Kosten für
Drucksachen und Heizmaterial.

B.2b. Besoldungen der Gehülfen
und des Angestellten des
Kulturingenieurs Fr.

Besoldungserhöhungen gemäss
1384.30 Dekret vom 6. November 1944.

3178.46

D. Molkereischule Rütti
Erhöhung der Besoldungen und

Löhne gemäss Dekret vom 6.
November 1944, sowie vermehrte
Aufwendungen für Gebäudeunter-
halt und Heizung.

E. 1. Landwirtschaftliche Winterschule

Rütti-Zollikofen
Vermehrung der Klassen

infolge erhöhter Schülerzahl und
Anstellung weiterer Lehrkräfte.

E.3. Landwirtschaftliche Winterschule

Langenthal
Besoldungserhöhungen gemäss

Dekret vom 6. November 1944,
sowie vermehrte Aufwendungen
für Nahrung infolge erhöhter
Schülerzahl.

Fr.

Fr.

1958.50

360.27

978.35

2 092.05B.3. Förderung der Pferdezucht Fr.

Vermehrte Schaukosten und
Erhöhung der Zahl der prämierungswürdigen

Zuchthengste.

B. 5. Förderung der Kleinviehzucht Fr. 2184.40

Vermehrte Auffuhr von
prämierungswürdigen Schafen und
Ziegen. j

B. 7. Hagelversicherung .Fr. 11187. —

Unvorhergesehene starke
Zunahme der versicherten Kulturen.

4 349.—

Fr. 12 261.95

1 793.71

Uebertrag Fr. 822 241.55 Uebertrag Fr. 859 406.78
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Uebertrag Fr. 859 406.78

E.4. Landwirtschaftliche Winterschule

Courtemelon Fr.

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944,
Mindereinnahmen in der
Landwirtschaft infolge Krankheiten
und Seuche, sowie Mehrkosten
für die Heizung.

F. Alpwirtschaftliehe Schule Brienz

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944,
Anschaffung von Lingen und
Hausgeräten, Einstellung von
Aushilfspersonal, sowie Mehrkosten für
Nahrung und Heizung.

ff. 2. Hauswirtschaftliche Schule
Brienz Fr.

Erstellung einer Badeeinrichtung,

Mehrkosten für Nahrung
und Heizung.

E. 3. Hauswirtschaftliche Schule
Langenthal Fr.
Vermehrte Kosten für Nahrung,

Hausgeräte und Wäsche infolge
erhöhter Schülerzahl.

E. 4. Hauswirtschaftliehe Schule
Courtemelon Fr. 1125.41

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944
und Reparaturen an der
Schulküche.

XIV. Forstwesen und Bergbau.

Begierungsratsbeschluss Nr. 2091
vom 5. April 1946:

A. 1. Besoldungen der Beamten
der Forstdirektion Fr. 766.25

B. 1 a. Besoldungen der
Forstmeister Fr. 938.50

B. 2 a. Besoldungen der
Kreisoberförster Fr. 9163.40

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

B. 2 b. Bureaukosten der
Kreisoberförster Fr. 4 483.19

Anschaffung von Bureaumobiliar
und -Maschinen.

B. 2 c. Reisekosten der
Kreisoberförster

Vermehrte Reisetätigkeit
infolge der vielen Holzanzeich-
nungen.

Fr. 1182.45

Uebertrag Fr.

19 040.12
B. 2 d. Mietzinse der Kreisober-

förster Fr.

Fr. 18 438.14

Mehrkosten infolge Verlegung
der Bureaux des Kreisforstamtes
Bern in ein Privathaus.

B. 3. Unterförster und Waldaufseher

Fr.

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944,
vermehrte Reisekosten infolge
Herbeiziehung vieler Unterförster
zu Holzanzeichnungen, sowie
Einstellung von Bureau -
Aushilfspersonal,

2 067.54

C. 3. Kantonsbeiträge an
Waldweganlagen

Vermehrte Waldweganlagen.

Fr.

4 384. 50

331

920 996. 28

369.—

26 044. 90

3 588.10

5 783.85

1671.30

XV. Staatswaldungen.

Regierungsratsbeschluss Nr. 2091
vom 5. April 1946:

C.3. Hutlöhne (Bannwartenlöhne) Fr.

Neuordnung der Besoldungen
gemäss Dekret vom 6. November
1944.

C. 5. Marchungen, Vermessungen Fr.
Ausserordentliche Vermessungskosten

infolge Inkraftsetzung des
eidgenössischen Grundbuches.

C. 8. Verbauungen von Bachläufen
und Rutschhalden .Fr. 1 760. 22

Ausbesserung der durch
Unwetter verursachten Schäden.

E. 1. Anteil der Staatswaldungen
an den Kosten der Kreisoberförster

Fr. 5 271.35

Diese Mehrausgaben richten
sich nach den Ausgaben der
Rubriken XIV. B. 2 a—d.

XVI. Domänen.

Regierungsratsbeschluss Nr. 3226
vom 31. Mai 1946:

B.l. Kulturarbeiten und
Verbesserungen Fr. 3 316.93

Einrichtung einer Etagenheizung
in der Privatwohnung des
Regierungsstatthalters von Pruntrut.

B. 2. Marchungen, Vermessungen Fr. 4 316.80

Vermessung der Amthausliegenschaft

Holligen.

Uebertrag Fr. 920 996.28

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil.

Uebertrag Fr.

1946.

973118. 73

42
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Uebertrag Fr. 973118.73

B. 4. Kaufs- und Verpachtungskosten

Fr. 5 613.85

Kaufskosten für die
Amthausliegenschaft Holligen.

B. 5. Brandversicherungskosten

Erhöhung der Pflichtigen
Schätzungen durch die Brandversicherungsanstalt.

XVII. Domänenkasse.

Regierungsratsbeschluss Nr. 3226
vom 31. Mai 1946:

Fr. 10 738.04

B. Zinse für Kaufschulden
Zunahme der Kaufschulden

infolge von Liegenschaftsankäufen.

Fr.

XX. Staatskasse.

Regierungsratsbeschluss Nr. 3226
vom 31. Mai 1946:

A. 6. Depotgebühren

Wiedereingliederung der Aktien
der Bernischen Kraftwerke bei
der Kantonalbank infolge
Abzahlung der Reskriptionenschuld
bei der Nationalbank.

9 247.75

Fr. 15 334. 40

5 969.86

Uebertrag Fr. 1051261.49

XXIII. Salzhandlung.

Regierungsratsbeschluss Nr. 3226
vom 31. Mai 1946:

C. 5. Verwalhmgskosten;
Warenumsatzsteuer Fr.

Im Voranschlag 1945 noch
nicht berücksichtigt.

XXIV. Stempel-Steuer.

Regierungsratsbeschluss Nr. 3226
vom 31. Mai 1946:

A. 6. Provisionen der Stempelbezüger

Fr.

Mehrausgabe entsprechend dem
erhöhten Verkauf von Stempelmarken.

B. 2. Billettsteuer; Beiträge für
Kunst und Wissenschaft Fr.

Erhöhte Beiträge für die
Förderung der bildenden Kunst an
das Konservatorium für Musik,
sowie für die Erhaltung von
Kunstaltertümern.

C. 1. Besoldungen der Beamten
und Angestellten Fr.

Im Budget nicht vorgesehene
Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

841.85

4 369.60

2 249. 45

A. 7. Eidgenössische Couponsteuer
Zunahme entsprechend dem

höhern Ertrag der Aktien (Rubrik
XX. A. lb).

B.2. Skonti für Barzahlungen
Zunahme infolge der ständig

steigenden Holzverkäufe.

Fr. 16 069.80

Fr.

XXVII. Wasserrechtsabgaben.

Regierungsratsbeschluss Nr. 3226
vom 31. Mai 1946:

473. 92

A. 2. Anteil des Naturschadenfonds

von 10 o/o der Abgaben

Mehreinlage in den Fonds
entsprechend den Mehreinnahmen
nach Gesetz.

Fr. 6111.25

XXII. Jagd, Fischerei und Naturschutz.

Regierungsratsbeschluss Nr. 1786
vom 26. März 1946:

A.6. Jagd; Gemeindeanteile Fr. 19 927.—

Mehrausgaben entsprechend den
Mehreinnahmen nach Gesetz (Art!
13, lit. b des Jagdgesetzes vom
30. Januar 1921).

B.2. Fischerei; Aufsiclitskosten Fr. 738.—

Erhöhung der Besoldungen der
Fischereiaufseher gemäss Dekret
vom 6. November 1944.

Uebertrag Fr. 1051 261.49

XXVIII. Gastwirtschaftsbetriehe, Klein- und
Mittelhandelsstellen und Tanzbetriehe.

Regierungsratsbeschluss Nr. 3406
vom 7. Juni 1946:

A. 2. Gastwirtschaftsbetriebe;
Zweckvermögen Fr. 5 462.—

Mehrausgaben bedingt durch
die Mehreinnahmen an Patentgebühren

(Rubrik XXVIII. A. 1.)

A.3. Gastwirtschaftsbetriebe ; Anteil

der Gemeinden Fr. 6626.75
Gleiche Begründung wie zu

Rubrik XXVIII. A. 2.

Uebertrag Fr. 1082 892. 25
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Uebertrag Fr. 1082 892. 25 II.

B. 3. Klein- und Mittelhandelsstellen;

Anteil der Gemeinden Fr. 5 931.25

Erhöhung entsprechend den
Mehreinnahmen auf Rubriken
XXVIII. B. 1 und B.2.

XXXI. Militärsteuer.

Regierungsratsbeschluss Nr. 1790
vom 26. März 1946:

B.l. Besoldungen der Beamten Fr. 1502.50

B. 2. Besoldungen der Angestellten Fr. 300.60

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

B.3. Taxationskosten Fr. 5338.85

Es haben im Jahre 1945 drei
statt zwei Einschätzungen
stattgefunden, indem nebst den
ordentlichen Taxationen auch noch
die Einschätzungen der HD-Ersatzpflichtigen

durchgeführt wurden.

B. 4. Bezugs-, Druck- und Rechtskosten

Fr. 14 657. 89

Vermehrte Steuerbez ugsp rovi-
sionen entsprechend dem um
zirka Fr. 2 000000.— grössern
Steuereingang.

XXXII. Direkte Steuern.

Regierungsratsbeschluss Nr. 3226
vom 31. Mai 1946:

F. 1 e. Mietzinse Fr. 11 795.80

Zunahme der gemieteten
Lokalitäten für die Unterbringung
von vermehrtem Personal.

XXXIV. Verschiedenes.

Regierungsratsbeschluss Nr. 3226
vom 31. Mai 1946:

A. 1 e. Einlage in die Beitragsreserve

des Staates Fr. 21219. 25

Summa Fr. 1143 638. L9

Gestützt auf Art. 29, Abs. 2 des Gesetzes über
die Finanzverwaltung vom 3. Juli 1938 bewilligt
der Grosse Rat folgende Nachkredite:

I. Allgemeine Verwaltung.

Regierungsratsbeschluss Nr. 1788
vom 26. März 1946:

J. 3. Besoldungen der Angestellten
der Amtsschreibereien

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

Fr. 32 006. 90

II. Gerichtsverwaltung.

Regierungsratsbeschluss Nr. 1788
vom 26. März 1946:

D. 3. Besoldungen der Angestellten
der Gerichtsschreibereien Fr. 46 049.90

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944
und Stellvertretungskosten infolge
Krankheit.

Illb. Polizei.

Regierungsratsbeschluss Nr. 2771
vom 10. Mai 1946:

G.2. Polizeikorps; Sold der Landjäger

Fr. 108 697.

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

V. Kirchenwesen.

Regierungsratsbeschluss Nr. 3403
vom 7. Juni 1946:

B. 1. Protestantische Kirche;
Besoldungen der Geistlichen

C.l. Römischkatholische Kirche;
Besoldungen der Geistlichen

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1.944.

Fr. 137 559. 75

Fr. 35 419.

VI. Erziehungswesen.

Regierungsratsbeschluss Nr. 3164
vom 28. Mai 1946:

B.l. Hochschule; Besoldungen der
Professoren und Honorare der
Dozenten Fr.

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944.

33 277.55

Uebertrag Fr. 393010.10
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Uebertrag Fr. 393010.10 Uebertrag Fr. 637 158.89

B. 3. Hochschule; Besoldungen der
Assistenten Fr.

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944,
sowie Stellvertretungen wegen
Krankheit und Militärdienst.

38 068.05

Fr. 31546.25
B.4. Hochschule; Besoldimgendes

technischen Hiilfspersonals

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944,
sowie Errichtung der neuen Stelle
einer Gehilfin auf der Hochschulkanzlei

und einer 2. Abwartstelle
am medizinisch-chemischen Institut.

VIII. Armenwesen.

Begierungsratsbeschluss Nr. 2780
vom 10. Mai 1946:

A. 2. Besoldungen der Angestellten
der Armendirehtion Fr. 36 858.05

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944,
sowie Anstellung von Aushilfspersonal

für das Flüchtlingsbureau.

C. 1 a. Beiträge an Gemeinden für
dauernd Unterstützte Fr. 32 466.30

Verminderung der Armenausgaben

einerseits infolge der
zusätzlichen Leistungen für Greise,
Witwen und Waisen, dagegen
vermehrte Ausgaben in den andern
Unterstützungsfällen infolge der
allgemeinen Verteuerung der
Lebenshaltung und der erhöhten
Anstaltskostgelder.

C. 1 b. Beiträge an Gemeinden für
vorübergehend Unterstützte Fr. 74 135.55

Unvorhergesehene und im Budget

nicht berücksichtigte Ausgaben

der Gemeinden für heimgekehrte

kriegsgeschädigte
Auslandschweizer.

F. 1. Erziehungsheim Landorf Fr. 31074.59
Kosten der Entwässerung der

zur Anstaltsdomäne gehörenden
Sumpfgebiete gemäss Regierungsbeschlüsse

Nr. 1631 vom 31. März
1942 und Nr. 5067 vom 16.
November 1943 ; Kostenanteil für die
Einrichtung eines Pferdezuchtstalles

gemäss Regierungsratsbe-
schluss Nr. 940 vom 15. Februar
1946; dringliche Instandstellun-
gen, Verbesserungen und Anschaffungen,

vermehrte Kosten für
Gebäudeunterhalt, sowie teilweise
Erneuerung des Viehbestandes.

IX a. Volkswirtschaft.

Begierungsratsbeschluss Nr. 3406
vom 7. Juni 1946:

Fr. 37 606. 76
Z). 2. Lehrlingswesen und

Lehrabschlussprüfungen

Vermehrte Kosten infolge
Zunahme der Zahl der Lehrlinge,
Erweiterung der Prüfungen, Teuerung

auf den Materialien und
Verpflegungskosten, sowie Erhöhung
des Taggeldes für auswärtige
Experten.

IX b. Gesundheitswesen.

Begierungsratsbeschluss Nr. 3457
vom 11. Juni 1946:

E. Heil- und Pflegeanstalt Waldau Fr. 183 722.61

F. Heil- und Pflegeanstalt
Münsingen

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944,
beträchtliche Steigerung der
Kosten für Nahrung, Heizmaterial,
Bettwäsche und übrige Bedarfsartikel.

Xa. Bauwesen.

Begierungsratsbeschluss Nr. 3407
vom 7. Juni 1946:

E.l. Wegmeisterbesoldungen

Besoldungserhöhungen gemäss
Dekret vom 6. November 1944,
sowie Stellvertretungskosten
infolge Militärdienst und Krankheit.

XI. Anleihen.

Begierungsratsbeschluss Nr. 3226
vom 31. Mai 1946:

A.2. Verzinsung Fr.

Vorzeitige Konversion des 4 o/o-
Anleihens 1933 von Franken
24 000 000. —.

B.3. Kosten der Anleihen,
Amortisation Fr.

Vermehrte Kosten infolge der
Konversion des 4 o/0-Anleihens
1933 von Fr. 24 000 000. — und
des 4 o/o - Anleihens 1940 von
Fr. 3 000 000. —, sowie erhöhte
Publikationskosten für die
Anleihensauslosungen und für die
Kotierungsgebühren an den
Schweizerbörsen.

Fr. 70 246. 87

Fr. 216 063.35

178 750. —

142951.10

Uebertrag Fr. 637158.89 Uebertrag Fr. 1466 499.58
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Uebertrag Fr. 1466 499.58 Uebertrag Fr. 2 699 004.16

XII. Finanzwesen.

Begierungsratsbeschluss Nr. 3226
vom 31. Mai 1946:

V.l. Eülfskasse; Beitrag des Staates

an die Invalidenkassen

Im Budget nicht berücksichtigte

Ueberführung eines Teiles
der Teuerungszulagen in die
versicherte Besoldung gemäss Dekret
vom 6. November 1944.

Tl. 2. Ausgleichskasse; Beiträge
des Staates

Vermehrte Staatsbeiträge infolge
Zunahme der Besoldungen und
Teuerungszulagen und der Beitrag

sleistung für das aus der
Militärdienstpflicht entlassene Personal,

dagegen Abnahme der
Rückvergütungen für Lohnausfall
infolge Demobilisation.

XIII. Landwirtschaft.

Begierungsratsbeschluss Nr. 3537
vom 14. Juni 1946:

Fr. 93 594.28

B.l a. Förderung der Tüandwirt-
schaft im allgemeinen
Kredit für die Förderung des

Ackerbaues, Abgabe von verbilligtem
Saatgut an Pflanzer in

Gebirgsgegenden, sowie vermehrte
Kosten für die Käserei- und
Stallinspektionen.

XV. Staatswaldungen.

Begierungsratsbeschluss Nr. 2091
vom 5. April 1946:

C. 4. Wirtschaftskosten; Büstlöhne
Erhöhte Rüstlöhne infolge

vermehrter Nutzungen.

D.I. Staatssteuern
Im Voranschlag wurde nicht

berücksichtigt, dass die Fälligkeit
der Steuern pro 1944 bereits in
das neue Forstjahr (1. Oktober
1944 bis 30. September 1945)
fällt.

D.2. Gemeindesteuern
Gleiche Begründung wie zu

Rubrik XV. D. 1.

V.l. Beservefonds; Einlage
Erhöhte Einlage entsprechend

dem Mehrertrag nach Gesetz.

Fr. 110 326.62

Fr. 231 659. —

Fr. 277 783.35

Fr. 254171.57

XX. Staatskasse.

Begierungsratsbeschluss Nr. 3226
vom 31. Mai 1946:

B. 1 a. Zinse für Spezialverwal-
tungen
Die Zinsen für die

Kontokorrentrechnungen bei der Hypothekarkasse

und der Kantonalbank
erforderten mehr, als berechnet
war.

B. 1 d. Zinse für verschiedene
Depots
Die kantonale Brandversicherungsanstalt

hatte durchschnittlich
ein höheres Guthaben, als

berechnet war.

XXVI. Erbschafts- und Schenkungssteuer.

Begierungsratsbeschluss Nr. 3226
vom 31. Mai 1946:

Fr. 30 785. 90

Fr. 108 614. 80

Fr. 349 958. 91

Fr. 84 179.40

A.2. Anteil der Gemeinden von
20 o/o der Steuern Fr.
Mehrausgaben entsprechend den

Mehreinnahmen nach Gesetz.

XXXII. Direkte Steuern.

Begierungsratsbeschluss Nr. 3226
vom 31. Mai 1946:

Die Kreditüberschreitung auf
den gesamten Verwaltungskosten
von Fr. 837 038.14 wird durch
die Einsparung auf den
Verwaltungskosten der Wehrsteuerabteilung

von Fr. 555 341. 63, Rubrik
XXXIII. B., bis auf Fr. 281696.81
kompensiert. Diese Verschiebung
ist darauf zurückzuführen, dass
der grössere Teil des Personals
der Wehrsteuerabteilung von der
Steuerverwaltung übernommen
wurde.

206 808.30

F. 1 a. Besoldungen der Beamten
und Angestellten
Vermehrte Einstellung von

Personal (Verrechnungssteuer, Abteilung

für juristische Personen und
Erweiterung des Inspektorates),
sowie Uebernahme eines Teils des
Personals der Wehrsteuerabteilung.

Einsparung auf Rubrik
XXXIII. B. 1. Fr. 223 150. 50.

F. 1 b. Bureau- und Beisekosten
Die erhöhten Kosten stehen im

Zusammenhang mit der
Personalvermehrung. Einsparung auf
Rubrik XXXIII. B. 2. Fr. 156 209. 92.

Fr. 660441.80

Fr. 123165.63

Uebertrag Fr. 2 699 004.16 Uebertrag Fr. 3 997 989.14
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Uebertrag Fr. 3 997 989.14 Uebertrag Fr. 12 467 283.03

F. 1 c. Druckkosten
Diese Mehrkosten sind durch

die Einführung des neuen
Steuergesetzes bedingt.

F. 4. Mobiliaranschaffungen
Kosten für die Anschaffung von

Mobiliar und Maschinen, wovon
Fr. 109 000. — für 8
Buchhaltungsmaschinen mit Beschluss des
Grossen Rates vom 16. Mai 1945
und Fr. 52 000. — für weitere 4

Buchhaltungsmaschinen mit
Beschluss des Grossen Rates vom
4. September 1945 bereits
bewilligt worden sind.

G. 2. Zuwendung gemäss Volks-
beschluss vom 13. Februar 1944

Fr. 162 856. Ol

Fr. 222 603. 95

Fr. 300 000. —
Einlage von 1/21 des

Steuerertrages in den Spezialkredit für
Arbeitsbeschaffung, Bodenverbesserungen

und Milderung der
Wohnungsnot entsprechend den
erhöhten Steuereinnahmen nach
Gesetz

XXXIV. Verschiedenes.

Regierungsratsbeschluss Nr. 3226
vom 31. Mai 1946:

A. 1 b. Teuerungszulagen; Lehrerschaft

A. 1 c. Teuerungszulagen; Rentner,
Staatspersonal

A. 1 d. Teuerungszulagen; Rentner,
Lehrerschaft
Kosten gemäss. Dekret vom

6. November 1944.

B.2. Verschiedenes
Ausserordentliche Kosten:

Vergütung an Bund als Kantonsbeitrag

an die Kosten für
Massnahmen gegen die Einschleppung

ansteckender Krankheiten
Fr. 243 034.81 und Umbau der
.Wäscherei Thorberg Fr. 54 000.—.
In den Einnahmen figurieren
dagegen Wiedereingänge der
abgeschriebenen Darlehen an
notleidende Landwirte, Aktion 1928,
von Fr. 140000.—.
B. 4. Beiträge an den zentralen

Ausgleichsfonds des Bundes für
Lohn- und Verdienstersatz
Leistungen gemäss eidg. Lohn-

und Verdienstersatzordnung.

Regierungsratsbeschluss Nr. 2896
vom 16. Mai 1946:

B. 5. Beitragsreserve der
Lehrerversicherungskasse, Einlage

Fr. 6 846 433. 27

Fr. 100 000.

Fr. 1000000. —

Fr. 90 000.

B. 6. Hypothekarkasse, Schuldnerhilfsfonds;

Staatsbeitrag
B. 7. Rückstellung auf

Mobilmachungskonto lind Konto für
besondere Aufwendungen

B. 8. Rückstellung für die Errichtung

eines Magazingebäudes für
Material und Munition
(Regierungsratsbeschluss Nr.670

vom 1. Februar 1946).

B. 9. Rückstellung für die Erneuerung

der Mannschaftsküchen
in der Kaserne Bern
(Regierungsratsbeschluss Nr.670

vom 1. Februar 1946).

B. 10. Rückstellung für staatliche
und private Erziehungsheime

B. 11 Rückstellung für dringliche
Slaatsbauten Fr. 1000 000.

B. 12. Abschreibung auf Vorschuss-
konto betreffend Arbeitslosenfürsorge

Fr. 200 000.

Fr. 700000.—

Fr. 55 351.88

Summa Fr.15612634.91

Fr. 417 623. 60

Fr. 65 976. 20

Fr. 90 712. 55

Zusammenzug.

Kategorie I, Kenntnisnahme
Kategorie II, Bewilligung

Total Fr. 16756273.30

Fr. 1143638.39
Fr. 15612634.91

Fr. 63 088.31

Fr. 300 000. —

Uebertrag Fr. 12 467 283.03

Staatsverwaltniigsbericlit lur 1945.

Bericht des Regierungspräsidiums.

Häberli, Präsident der Staatswirtschaftskommission.

Der Bericht der Präsidialverwaltung bietet
nichts Ausserordentliches, so dass ich mich nicht
einmal veranlasst sah, den Herrn Regierungspräsidenten

aufzusuchen. Ich erkundigte mich
telephonisch, ob er etwas wüsste, was besondere
Erwähnung verdiene, was er verneinte.

Im Berichtsjahr sind zwei eidgenössische und
drei kantonale Volksabstimmungen durchgeführt
worden. Alle Vorlagen wurden angenommen, wenn
auch mit ausserordentlich schwacher Stimmbeteiligung.

Sie variierte von 26,9 bis 37,8 o/0. Neben
verschiedenen Bezirksbeamtenwahlen fand am
6. Mai eine Ersatzwahl in den Regierungsrat statt.
An Stelle des zum Direktor der Lötschbergbahn
ernannten Herrn Dr. Guggisberg wurde Herr
Dr. Feidmann gewählt.

Der Grosse Rat hat fünf Sessionen abgehalten,
davon zwei ausserordentliche.

Von den Ratsmitgliedern traten im Laufe des
Berichtsjahres zurück Gottlieb Rubin, Saanen;
Emil Schneiter, Enggistein; Dr. P. Flückiger, Bern;
O. Locher, Hasle b. B.; Fritz Brügger, Biel und
Dr. Emil Brändli, Biel. Infolge Todesfalles ist
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ferner ,ausgeschieden Johann Ulrich Kohli, Guggisberg.

Die Lücken wurden durch folgende Neueintritte
ausgefüllt: Gottfried Zingre, Ebnit/Gstaad ; Franz
Neuenschwander, Oberdiessbach; Dr. Oskar Friedli,
Bern; Fritz Krauchthaler, Wynigen; Hermann
Bleuer, Biel/Mett; Walter Brechbühler, Biel und
Alfred Kohli, Gfell/Rüschegg.

Was. ich jetzt noch zu sagen habe', möchte ich
weniger zur Nachahmung empfehlen, sondern eher
als abischreckendes Beispiel zeigen. Im ganzen sind
nämlich eingegangen: 48 Motionen, 44 Postulate,
37 Interpellationen und 91 einfache Anfragen, ein
ganz ungeheurer Andrang!

Der Regierungsrat hat in 111 Sitzungen 6420
Geschäfte behandelt, 567 mehr als im Vorjahr.
Eine 'gewaltige Arbeit hat die Staatskanzlei
geleistet : 5377 Geschäfte wurden den einzelnen
Direktionen überwiesen, 251 dem Grossen Rat. Die
Drucksachenbestellungen erreichten Fr. 70 000.—.
Die französische Abteilung hatte 2685 Geschäfte
zu erledigen.

Die Staatswirtschaftskommission empfiehlt
Genehmigung.

Genehmigt.

Staatsrechnung für 1945.

Luick, Berichterstatter der Staatswirtschafts-
kommisson. Das Endergebnis ist bekannt; ich
brauche nicht auf die Details einzutreten und will
hier auch keinen grossen Zahlensalat mischen.
Hingegen erweisen sich einige allgemeine
Bemerkungen über unsere Staatsrechnung als notwendig.
Dabei möchte ich zuerst einmal auf die-Beratung
des Gesetzes von 1938 über die Finanzverwaltung
verweisen. Herr Regierungsrat Dr. Guggisberg hat
damals einige programmatische Erklärungen
abgegeben, die ich hier in Erinnerung rufen will:
« Ich stelle mir vor, dass nach Annahme des
Gesetzes gründlich zu überlegen ist, wie die
Staatsrechnung gestützt auf dieses neue Gesetz aussehen
soll. Dieser Form der Staatsrechnung wird eine
grosse Bedeutung zukommen. Wir verfolgen die
Tendenz, auch die Staatsrechnung des Kantons
Bern einfacher, übersichtlicher und damit klarer
zu gestalten, damit auch der gewöhnliche Bürger
diese Staatsrechnung begreift. Es wird nie möglich
sein, eine Staatsrechnung so aufzustellen, dass
man nur eine Seite anzuschauen braucht, um die
ganze Rechnung zu verstehen, die Staatsrechnung
wird immer schwer verständlich sein, aber man
soll sie doch so leicht verständlich als möglich
machen, leichter verständlich als gegenwärtig. Die
Schwerverständlichkeit ist zur Hauptsache darauf
zurückzuführen, dass die Staatsrechnung seit 1872
immer gleich angeordnet geblieben ist. Zum Schluss
muss der Kantonsbuchhalter einen Bericht machen,
damit man überhaupt die Sache versteht. Die Form
der neuen Staatsrechnung wird noch zu finden
sein ; wir wollen nicht mit einem Vorschlag vor dien
Grossen Rat kommen, gestützt auf das neue
Gesetz, gegen den man einwenden kann, er sei ja
nicht verständlicher als die alte Staatsrechnung.

Man wird die Staatswirtschaftskommission oder
eine andere grossrätliche Kommission beiziehen
müssen. »

Nun stelle ich die Frage: Sind diese Programmpunkte

verwirklicht worden? Haben wir eine neue
Form der Staatsrechnung, die einfacher, klarer und
übersichtlicher ist? Es ist zuzugeben, dass einiges
verbessert worden ist, vor allem was den
Vermögensausweis anbetrifft, aber Sie werden mir alle
zugeben, dass. unsere Staatsrechnung immer noch
reichlich kompliziert, unklar und unübersichtlich
ist. Das. sind nicht etwa Vorwürfe an die
Finanzdirektion oder die Karitonsbuchhalterei ; wir wollen
berücksichtigen, dass 1939, kurz nach Annahme
des Fmanzverwaltungsgesetzes, der Krieg ausgebrochen

ist, dass man Personalmangel hatte, und dass
andere grosse Aufgaben zu erfüllen waren.

Aber heute glauben wir nun in der
Staatswirtschaftskommission, der Zeitpunkt sei gekommen,
wo man die Forderungen erfüllen sollte, die man
an eine klare und übersichtliche Staatsrechnung
stellen darf. Vor allem sollte einmal überprüft
werden, ob der Kontenplan unserer Staatsrechnung
diese Uebersichtlichkeit und Klarheit aufweist. Man
sollte jedenfalls über Einnahmen und Ausgaben
Klarheit bekommen. Wir wissen z. B. im Kanton
Bern nie, weil es ausserordentlich schwer
festzustellen ist, wie hoch die Personalaufwendungen
sind. Die Auslagen, für Bar- und Naturalbe-
soldungen, Versicherungsausgaben, Reiseentschädigungen

kennen wir nicht, wir wissen aber auch
nicht, was wir an Sachausgaben, Bureaukosten,
Mobiliarauslagen haben, 'ebensowenig kennen wir
die Beiträge und Subventionen an Korporationen
und Institutionen. Das alles ist zweifellos in der
Staatsrechnung enthalten, aber nicht übersichtlich.
Gerade hier sollte das, was Herr Dr. Guggisberg
1938 in Aussicht gestellt hat, verwirklicht werden.

Diese Verwirklichung ist allerdings nicht Selbstzweck,

sondern damit wird der Zweck verfolgt,
Grundlagen für eine zielbewusste Finanzpolitik zu
schaffen. Ohne diese Uebersicht nach Sachgebieten
ist eine solche nicht möglich. Auch der Vermögensausweis

leidet in gewissem Sinn an Unklarheit.
Nur ein Beispiel: Wenn Sie die Staatsrechnung
zur Hand nehmen, sehen Sie auf Seite 219 eine
Uebersicht über das Betriebsvermögen, speziell
unter M die Kontokorrente. Dort haben wir die
Depots, m Klammern Kreditoren, auf den folgenden
Seiten Rückstellungen und Reserven. Wenn Sie nun
auf Seite 219 nachsehen, finden Sie drei grosse
Posten: Förderung der Wohnbautätigkeit 5,17
Millionen. Diesen Posten finden Sie vorn in der Be-
triebsrechnung auf Seite 105 als. Ausgabe, das
Geld ist restlos, verausgabt, es ist also weder eine
Rückstellung noch eine Reserve. Wir haben den
nächstfolgenden grossen Posten von 1,99 Millionen,
er findet sich auch auf Seite 77. Das soll eine
Rückstellung sein, in Wirklichkeit aber ist es ein
transitorischer Posten. Dann kommt das
Mobilmachungskonto und Konto für besondere Aufwendungen

von 7 Millionen. Sie finden vorn auf Seite
107, das,s. das. eine Reserve ist. Aber in diesen
Posten, die zusammen 39,5 Millionen ausmachen,
finden sich lange nicht alles Rückstellungen und
Reserven, sondern ein grosser Teil davon ist
verbraucht; man darf also nicht etwa die Meinung
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aufkommen lassen, als hätten wir hier rund 40

Millionen Reservekapital.
Auch das geht ins Kapitel: Unklarheit unserer

Staatsrechnung; sie lässt aber noch andere Wünsche
offen hinsichtlich Klarheit, Uebersichtlichkeit und
Einfachheit. Die programmatischen Erklärungen von
Herrn Dr. Guggisberg sind also noch nicht erfüllt.

Wir haben in der Staatswirtschaftskommission
diese Fragen, speziell die organisatorischen, mit
Herrn Regierungsrat Siegenthaler besprochen. Er
ist mit einer Ueberprüfung der formellen Darstellung

der Staatsrechnung einverstanden, auch er
ist bereit, zu prüfen, ob eine Möglichkeit besteht,
zweckmässige Reformen in unserem Staatshaushalt

einzuführen.
Gestatten Sie mir nun noch ein paar Worte

über unsere Steuerpolitik, unter Bezugnahme auf
die Budgetdebatte im November 1945. Die Stellungnahme

der Staatswirtschaftskommission war
damals eindeutig: unter keinen Umständen sollte für
1946 ein Steuerabbau vorgesehen werden, sondern
es sollte in Aussicht genommen werden, die
vermehrten Mittel, die man aus den erhöhten
Steuereingängen erwartete, zur Schuldentilgung oder zur
Anlage von Rückstellungen zu verwenden, um nachher

die Erfüllung zukünftiger Aufgaben zu erleichtern.

Diese Zukunftsaufgaben will ich nicht
ausführlich erwähnen; sie sind grossenteils bekannt.
Sie werden in dieser und in den nächsten Sessionen

noch hören, welche enorme Aufwendungen
nötig werden für Strassenbauten, Unterhalt der
Staatsgebäude, Ausbau der Sanatorien, usw.

So ist zweifellos festzustellen, dass die
letztjährige Stellungnahme der Staatswirtschaftskommission

richtig war, und dass diese Stellungnahme
auch weiter Geltung haben muss. Solange wir
eine günstige Konjunktur haben, solange wir aus
der Wirtschaft, ohne den einzelnen Betrieb allzusehr

zu belasten, relativ grosse Steuereinnahmen
erwarten können, sollten wir also den Steuerfuss
nicht senken. Es fällt der Privatwirtschaft in
günstigen Zeiten bedeutend leichter, Steuern
abzuliefern. Die erhöhten Steuereinnahmen wollen wir
zu Tilgungen und Rückstellungen verwenden.

Auf weitere Einzelheiten will ich nicht eintreten;
Sie haben alle den Bericht und die Rechnung
erhalten. Das Endergebnis ist durchaus erfreulich;
die Staatswirtschaftskommission empfiehlt
Genehmigung der Rechnung.

Siegenthaler, Finanzdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Der Sprecher der
Staatswirtschaftskommission hat kurz auf die Tatsache
hingewiesen, dass die bernische Staatsrechnung nicht
auf den ersten Anhieb klar, übersichtlich und leicht
verständlich sei, was ohne Zweifel zuzugeben ist.
Es wäre aber eine gefährliche Illusion, wenn man
glauben wollte, es sei möglich, in absehbarer Zeit
die Staatsrechnung so zu vereinfachen, dass man
sich wirklich ohne Schwierigkeiten darin zurechtfinden

könnte. Vergessen wir nicht, dass der
bernische Staatshaushalt an sich eine ziemlich
komplexe Materie ist, und dass es ein wirkliches
Kunststück bedeutet, eine solche Materie sehr
einfach darzustellen.

Dabei möchte ich aber doch feststellen, dass
unzweifelhaft gewisse Vereinfachungen durchaus
im Bereich der Möglichkeit liegen. Ich bin jedoch

überzeugt, dass Sie vom neuen Finanzdirektor,
der sehr Amt erst seit wenigen Monaten ausübt,
nicht verlangen, dass er heute schon schlüssige
Zusicherungen gebe. Was ich zusichern kann, ist
einzig das, dass ich mich vom Bestreben werde
leiten lassen, die Staatsrechnung einer gründlichen
Untersuchung durch Fachleute unterziehen zu
lassen, um alle diejenigen Massnahmen heraus zu
kristallisieren, die man im Interesse der besseren
Klarheit und Uebersichtlichkeit getroffen zu sehen
wünscht. Manches, was wir heute haben, ist wohl
auf den ersten Blick nicht einfach, aber bei näherer
Prüfung muss man sich dann doch sagen, dass sich
die bisherige Darstellung bewährt habe, so dass es
sich nicht rechtfertigt, einfach von dieser
Darstellung abzuweichen, solange man nicht die Ueber-
zeugung haben kann, dass eine bessere Lösung
möglich ist.

Was die Uebersichtlichkeit bei den Einnahmen
und Ausgaben betrifft, so ist ohne weiteres
zuzugeben, dass man die einzelnen Sachgebiete nicht
völlig klar ausgeschieden aus der Staatsrechnung
ersehen kann. Aber wenn wir streng nach
Sachkonten aufgliedern würden, so hätte man bald eine
Anzahl anderer Positionen, wo der klare Ueber-
blick verloren ginge. So werden sich auch dort
wieder Wünsche nach Umbuchung ergeben, oder
nach statistischer Aufarbeitung, um die Zahlen so
zusammenstellen zu können, wie man sie zum
bessern Verständnis haben möchte. Es handelt sich
nicht nur darum, die Staatsrechnung zu modifizieren;

das wichtigere Problem wird ein besserer
Ausbau der Finanzstatistik sein, wobei dann alle
Zahlen so zusammenzufassen wären, dass jeder,
der Einblick in die Staatsrechnüng nehmen will,
auch die nötigen Unterlagen bekommt.

Herr Dr. Luick hat die Frage der Rückstellungen
auf Seiten 218/9 der Staatsrechnung berührt. Es
ist richtig, dass die Bezeichnung nicht in vollem
Umfang zutrifft, aber es wäre durchaus falsch,
anzunehmen, diese Buchung sei etwa materiell
unrichtig. In der nächsten Staatsrechnung werden
wir vielleicht eine Dreiteilung vornehmen, indem
wir in einer ersten Gruppe die effektiven Reserven
zusammenstellen, in einer zweiten die Rückstellungen

und in einer dritten die transitorischen Posten.
Wir werden auf diese Art versuchen, die
Staatsrechnung einfacher und übersichtlicher zu gestalten,

und wir werden in einem Zeitraum von
vielleicht zwei bis drei Jahren die Grundlagen für eine
Revision der Darstellung unserer Staatsrechnung
zu legen vermögen.

Herr Dr. Luick hat dann zur Steuerpolitik einige
allgemeine Bemerkungen gemacht, die ich
unterstützen möchte. Es ist durchaus so, dass wir
unmöglich in guten Zeiten, um den Steuerzahlern
ein Geschenk zu machen, die Steuern herabsetzen
dürfen. Unsere bernischen Staatsfinanzen werden,
wie übrigens auch die Finanzen anderer Kantone,
sehr oft zu optimistisch beurteilt. Im Zusammenhang

mit der Besprechung mit dem Chef des
eidgenössischen Finanzdepartementes über die
Finanzierung der Alters- und Hinterbliebenenversicherutig
haben wir einen Bericht der eidgenössischen
Steuerverwaltung bekommen, in welchem klipp und klar
«nachgewiesen» wurde, dass die bernischen
Staatsfinanzen für die nächsten Jahre in wenigen Positionen

eine Verbesserung um 13,6 Millionen erfahren
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werden, dass also der Anteil, der dem Kanton
Bern zugemutet werde, nämlich 10,6 Millionen,
sehr bescheiden und leicht zu tragen sei. Ich bin
diesen Zahlen etwas nachgegangen und bin sehr
rasch, indem ich nur einige Positionen herbeizog,
zu einer Verschlechterung um rund 25 Millionen,
gegenüber dem optimistischen Bild, das uns von
der eidgenössischen Steuerverwaltung geliefert worden

ist, gekommen.
Wenn wieder eine Krise hereinbrechen sollte,

so werden wir die allergrössten Anstrengungen auf
uns nehmen müssen, um dieser Situation zu
begegnen.

Ich bin absolut der Auffassung, dass es möglich

sein sollte, für die bernische Volkswirtschaft
eine ausgeglichene Steuerbelastung aufrecht zu
erhalten, so dass also, solange wir diese gewaltigen
Aufwendungen für den Zinsendienst auszuhalten
haben, in guten Zeiten eine Steuerermässigung
nicht in Frage kommen kann. Ich möchte nachher
nicht der sein, der im Moment des Kriseneinbruchs
sofort mit einer Forderung auf Steuererhöhung
kommen müsste, nachdem das Einkommen
zurückgegangen sein wird. Vergessen wir nicht, dass unser
Steuergesetz ausserordentlich krisenempfindlich ist.
Ich bin deshalb froh, dass der Sprecher der
Staatswirtschaftskommission den Finger auf diese wunde
Stelle gelegt hat, ich hoffe daraus ableiten zu können,

dass der Grosse Rat auch dieses Jahre einer
Finanzpolitik zustimmen wird, die darauf Bedacht
nimmt, die schweren Belastungen, die wir heute
noch vor uns haben, nach Möglichkeit zu beseitigen,
damit wir in kommenden Zeiten mit den verfügbaren

Mitteln das leisten können, was wir im
Interesse der bernischen Volkswirtschaft und des
Bernervolkes leisten müssen.

Genehmigt.

Bericht der Finanzdirektion

Luick, Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission.

Auch hier setze ich den Bericht als
bekannt voraus und möchte mich auf einige
allgemeine Bemerkungen beschränken, die sich auf die
Organisation der Finanzverwaltung und auf die
Tätigkeit einzelner Abteilungen beziehen.

Die Finanzverwaltung beruht, wie erwähnt, auf
dem Gesetz von 1938. Durch dieses Gesetz sind
einige Aenderungen gegenüber dem früheren
Zustand verwirklicht worden, speziell organisatorische.
Staatsrechnung und Verwaltung wurden mit den
neuen Verhältnissen in Einklang gebracht, die
Kompetenzen wurden neu geordnet, das Staatsvermögen
neu bewertet, und es wurden, was ganz besonders
wichtig ist, die Spezialfonds neu ausgeschieden.
Neben dem bereits erwähnten Gesetz von 1938
existiert noch eine Verordnung von 1939.

Wir haben nun in der Staatswirtschaftskommission

einige Feststellungen über die Verwirklichung

dieser gesetzgeberischen Postulate gemacht.
Die Kompetenzausscheidungen gemäss Gesetz und
Verordnung sind nicht überall innegehalten worden ;

es sind noch einige Mängel vorhanden; auch die
allgemeine Organisation ist nicht so, wie das Gesetz
sie vorsieht; die Kontrolle ist kompliziert, es be¬

steht zum Teil Doppelspurigkeit und, was besonders

wichtig ist: in der praktischen Durchführung
sind gewisse Widerstände festgestellt worden gegen
Massnahmen der Finanzdirektion, speziell bei
andern Direktionen. Das sind unerfreuliche Sachen;
wir sind darauf nicht näher eingetreten, weil der
Herr Finanzdirektor uns versicherte, er werde hier
zum Rechten sehen und vor allem dafür sorgen,
dass die Zusammenarbeit-zwischen seiner und den
andern Direktionen in Zukunft klappen werde.

Die Delegation der Staatswirtschaftskommission
hat speziell inspiziert: Steuerverwaltung, Kantons-
buchhalterei, Inspektorat der Finanzdirektion und
Personalamt. Wir hatten Gelegenheit, durch die
ganze Steuerverwaltung hindurchzugehen; wir
hatten allerdings sehr wenig Zeit zur Verfügung,
haben aber doch den Eindruck bekommen, dass
die Steuerverwaltung vielleicht unnötig weit
auseinandergerissen ist und dass man versuchen sollte,
einzelne Abteilungen etwas enger zusammenzulegen,
im Interesse der Verwaltung, aber auch des Publikums.

Diese Verzettelung der Bureaux in der
ganzen untern Stadt ist sicher ein unerfreulicher
Zustand.

Auf der Kantonsbuchhalterei haben wir uns Auf-
schluss geholt über Details aus der Staatsrechnung,
die wir in zuvorkommender Weise erhielten. Diese
Auskünfte waren nötig, weil es, wie erwähnt, nicht
leicht ist, sich in der Staatsrechnung
zurechtzufinden. Das Inspektorat gab uns Auskunft über
Organisation und Kontrolle; dabei wurde auf
besondere Mängel hingewiesen. Der Herr
Finanzdirektor hat sich vom Finanzinspektorat einen
schriftlichen Bericht erstatten lassen; er wird
daraus das entnehmen können, was im Interesse
einer Verbesserung des Kontaktes geschehen muss.

Beim Personalamt mussten wir eine Ueber-
lastung durch Besoldungs- und andere Personalfragen

feststellen; vor allem fiel uns auf, dass eine
Besoldungs- und Personalstatistik bis heute noch
fehlt. Eine solche ist aber dringend nötig. Wir
haben heute in der Staatsverwaltung einen
Personalbestand von 5200 gegenüber 4000 vor dem
Krieg, also eine Zunahme um über 1000. Eine
Reduktion wäre heute, nach Beendigung des
Krieges, dringend wünschbar. Soweit
kriegswirtschaftliches Personal in Frage kommt, konnte ein
gewisser Abbau durchgeführt werden. Dieser ist
durchaus reibungslos verlaufen, denn alle
abgebauten Funktionäre fanden Stellen in der
Privatwirtschaft. Einen Teil der tüchtigeren Kräfte hat
die Staatsverwaltung übernommen. Wir sind
überzeugt, dass sich das Personalamt bemüht, das
Personalwesen richtig zu organisieren: durch
Zentralisation, wo diese zweckmässig, und durch
Dezentralisation, wo sie angezeigt ist. Für einzelne
Abteilungen hat das Personalamt nun auch die
Auszahlung der Besoldungen übernommen;
vielleicht gelingt ihm auch eine straffe Personalführung
und eine gleichmässige Behandlung von Beför-
derungs- und Gehalts-, insbesondere Zulagenfragen.

Die Staatswirtschaftskommission hat sich natürlich

auch mit den andern Abteilungen befasst, mit
denen wir nicht persönlich Fühlung nehmen
konnten, wo aber Berichte vorlagen. Beim
Statistischen Amt ist uns aufgefallen, dass die
Ergebnisse seiner Arbeiten im Staatsverwaltungs-
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bericht erscheinen, auch solche, die nicht ohne
weiteres in diesen hineingehören, sondern eher
Gegenstand von Spezialpublikationen bilden sollten.
Ich möchte daran erinnern, dass früher solche
Publikationen unseres kantonalen Statistischen
Amtes erschienen, in welchen über verschiedene
Gebiete unserer Volkswirtschaft Aufschluss gegeben
wurde. Aus der letzten Zeit haben wir nur eine
solche Spezialpublikation feststellen können: die
Ergebnisse der Grossratswahlen wurden in einer
besondern Broschüre verarbeitet. Im Vergleich mit
den ähnlichen Diensten anderer Kantone oder
grosser Gemeinden ist diese Publikationstätigkeit
unseres Statistischen Amtes schon etwas dürftig.
Ich weiss, dass Herr Prof. Pauli sehr stark
beansprucht war, und zwar durch besondere
Aufträge, die ihm vom Bund, aber auch von unserer
Staatsverwaltung zugewiesen wurden. Wir wollen
hoffen, dass er nun entlastet werde, damit es ihm
ermöglicht werde, wieder seiner eigentlichen
Aufgabe gerecht zu werden. Wir muss ten feststellen,
dass pro 1945 ein Kredit von Fr. 99 000.— zur
Verfügung stand, dass aber nur Fr. 42 000. —
verbraucht worden sind. Das wäre richtig, wenn es
eigentliche Einsparungen wären; unerfreulich aber
ist es, wenn das auf Kosten der notwendigen
Produktion geht.

Ich möchte aus dem Aufgabenkreis dieses Amtes
nur einige Punkte herausgreifen. Wir hätten, wie
bereits vom Herrn Finanzdirektor erwähnt wurde,
eine Finanzstatistik nötig, um Grundlagen für die
Durchführung einer richtigen Finanzpolitik zu
erhalten; wir sollten eine einlässliche Bevölkerungsstatistik

haben, eine Ausscheidung nach Geschlecht,
Altersstufen, eine Orientierung über Heiraten und
Geburten, über Zu- und Abwanderung. Das ist
namentlich für die Wohnbaupolitik wichtig, aber
auch für die Sozialversicherung, vor allem für die
Alters- und Hinterlassenenversicherung. Wir sollten
auch eine Verkehrsstatistik haben, für die Zukunft
wird aber besonders eine Einkommens- und
Lohnstatistik wichtig sein, denn sie bildet eine wesentliche

Grundlage für die Steuerpolitik. Dazu kommt,
wie bereits erwähnt, die Personal- und Besoldungsstatistik.

Es war der Wunsch der Staatswirtschaftskommission,

dass das Statistische Amt oder die
Finanzdirektion ein Arbeitsprogramm für die
nächsten Jahre aufstelle.

Andere Punkte will ich übergehen, und hier nur
noch bemerken, dass die Hülfskasse das Jubiläum
ihres 25-jährigen Bestehens feiern konnte, und dass
mir ein Schreiben zugekommen ist, das sich über
die Besoldungsverhältnisse des Personals der
Kantonalbank kritisch äussert, indem es diese
Besoldungen mit den Geschäftsergebnissen in Zusammenhang

bringt. Wir werden noch Gelegenheit erhalten,
mit dem Herrn Finanzdirektor persönlich darüber
zu reden. Ich möchte nur noch eine Bemerkung
machen zur Organisation unserer Verwaltung
insgesamt, im Zusammenhang mit der Finanz
Verwaltung. Ich stehe seit 25 Jahren dauernd im
engen Kontakt mit unsern Behörden und mit dem
Personal; ich habe das Wachstum unserer
Staatsverwaltung in den letzten 25 Jahren miterlebt, habe
gesehen, wie neue Aufgaben an die Verwaltung
herangetreten sind und wie sie angepackt und
bewältigt wurden. Ich kann sagen, dass unsere
Staatsverwaltung im allgemeinen ihre Aufgabe

erfüllt hat. Es gibt aber Aufgaben, die man
besser lösen könnte. Jeder Privatbetrieb muss von
Zeit zu Zeit überprüft werden; je grösser ein
Betrieb ist, umso peinlicher muss man darauf achten,
ob die einzelnen Rädchen noch zusammenspielen.
Eine grosse Fabrik muss von Zeit zu Zeit in ihrer
Organisation gründlich überholt werden, um Ueber-
beine, Doppelspurigkeiten zum Verschwinden zu
bringen und fehlende Kontakte herzustellen.

Viele Aufgaben könnten bei uns besser gelöst
werden, wenn wir eine zweckmässiger« Organisation

und eine richtigere Personalführung hätten.
Neue Aufgaben stellen sich; dabei muss jeweilen
geprüft werden, zu welcher Direktion sie gehören
sollen. Sehr oft hat man nicht die richtige Direktion

gefunden; es sind Mängel aufgetreten, die
korrigiert werden sollten. Ich möchte auch hier
nicht allgemein reden, sondern ein Beispiel
erwähnen: Unsere Jugendfürsorge wird betreut von
der Armendirektion, der Justizdirektion, der
Polizeidirektion, der Erziehungsdirektion und neuerdings
auch noch von der Sanitätsdirektion. Nun will ich
nicht behaupten, dass man alles zusammenfassen
und unter eine Direktion zwingen müsse, aber es
soll geprüft werden, ob diese Aufteilung unter fünf
Direktionen, wo Doppelspurigkeiten nicht zu
vermeiden sind, nicht vereinfacht werden könnte.

Ein zweites Beispiel bildet der Unterhalt der
staatseigenen Gebäude. Wir haben eine Domänendirektion;

selbstverständlich beschäftigt sich auch
die Baudirektion mit dem Unterhalt der
staatseigenen Gebäude, und schliesslich befasst sich noch
jede andere Direktion damit, soweit die von ihr
benützten Gebäude in Frage stehen. Auch da sind
Unzukömmlichkeiten zu beseitigen.

Ich hoffe, wir werden den richtigen Weg finden;
es scheint mir, es sei nötig, unsere ganze
Staatsverwaltung einmal nach der Richtung hin
überprüfen zu lassen, ob die Organisation und die
räumlichen Verhältnisse, nicht nur in der
Zentralverwaltung, sondern auch in der Bezirksverwaltung,
ob die gesetzlichen Grundlagen und die technische
Ausrüstung den Erfordernissen einer neuzeitlichen
Verwaltung entsprechen. Wir wollen festhalten:
auch die Verwaltung soll nach dem ökonomischen
Prinzip arbeiten und organisiert sein, das heisst
mit kleinstem Aufwand den grössten Erfolg herausholen.

Um das zu erreichen, ist von Zeit zu Zeit
eine Ueberprüfung notwendig.

Bei den Personalproblemen, zu deren
Beurteilung ich wohl kompetent bin, ist zu sagen, dass
es an einigen Orten fehlt. Im allgemeinen haben
wir ein gutgeschultes und tüchtiges Personal; die
Dotierung der einzelnen Abteilungen mit Personal
ist nicht überall angemessen. Einzelne Abteilungen
sind überlastet und können in Stosszeiten die
Arbeiten fast nicht bewältigen; von andern will ich
nicht sagen, dass man dort bummeln könne, aber
es herrscht doch ein gemütlicherer Betrieb. Man
sollte meiner Auffassung nach in der Verwaltung
einen Stock von Personal haben, das in allen
Gebieten versiert ist, Personal, das man dorthin
schicken könnte, wo Arbeit im Ueberfluss
vorhanden ist. Dann kommen wir darum herum,
Aushilfskräfte für kurze Zeit anzustellen, die man
dann wieder auf die Strasse stellen muss, während
man zu gleicher Zeit festzustellen hat, dass an
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einem andern Ort nicht hundertprozentige
Beschäftigung vorhanden ist.

Ich schlies.se meine Ausführungen mit dem
Antrag, es sei der Bericht der Finanzdirektion zu
genehmigen, unter Verdankung an den Herrn
Finanzdirektor und das gesamte Personal. Zum Schluss
möchte ich dem Wunsch Ausdruck geben, es möchte
dem neuen Finanzdirektor gelingen, unsere
Finanzverwaltung so zu organisieren, dass sie jederzeit
über die nötigen Unterlagen, Mittel und Kräfte
verfügt, die für eine gesunde Finanzpolitik notwendig
sind, im Interesse unseres Staates und unseres
Volkes.

Keller (Langnau). Ich möchte zum Abschnitt
Steuern, besonders zur Einkommenssteuer, etwas
sagen. Ein grosser Teil der Ratskollegen hat die
Beratung des neuen Stouergesetzes mitgemacht.
Dieses Gesetz, das gewaltige Neuerungen brachte,
hat nun erstmals funktioniert. Eine vollständige
Systemsänderung ist wenigstens für die Landwirtschaft

eingetreten. Es war uns immer klar, dass
sich der Apparat, der neu geschaffen wurde, werde
einarbeiten müssen; es wurde immer betont, dass
dafür guter Wille nötig sei. Ich möchte absolut
nicht an diesem guten Willen zweifeln, möchte
aber doch auf ein paar Sachen hinweisen, die man
prüfen könnte, um sie in der nächsten
Einschätzung, die im Handumdrehen wieder da sein
wird, zu verwenden. Dabei rede ich selbstverständlich

vor allem vom Standpunkt der Landesgegend

aus, aus der ich komme, vom Standpunkt
des Oberemmentals. Die Verhältnisse in der
Landwirtschaft sind gerade im Kanton Bern
ausserordentlich verschieden. Diese Verschiedenheitein
werden aber bei der Steuerveranlagung nach meiner
festen Ueberzeugung zu wenig beachtet. Bei der
Ausarbeitung des Gesetzes und der Dekrete stützte
man sich auf Unterlagen, die vom Bauernsekretariat
in Brugg beschafft worden waren, die man für die
allgemeine Berechnung gut verwenden konnte. Diese
stellen aber auf ganz andere Grundlagen ab, als
wir sie im Oberemmental haben. Betrachten Sie
einmal unsere « Krächen » und Hügel : die eine Seite
ist völlig verschieden von der andern, Schattseite
und Sonnseite, der Ertrag ist sehr stark
verschieden. Auch ist es nicht gleichgültig, ob ein
Heimwesen auf 600 oder 1200 m liege. Alle diese
Punkte aber wurden zu wenig berücksichtigt, was
begreiflich ist: Brugg bezog seine Unterlagen aus
guten Betrieben im Flachland; aus Berggegenden
bekam es wenig oder nichts. Bei uns wenigstens
weiss ich keinen einzigen Kleinbauern in einem
solchen «Krachen», der Zeit fände, eine solche
Buchhaltung nachzuführen, und wenn man das
einmal ein paar Tage unterlassen hat, so hat man
erst recht nicht mehr den Willen, Versäumtes
nachzuholen.

Ganz sicher muss hier eine grössere Abstufung
in der Einschätzung eintreten. Ich habe konstatiert,
dass wir die Veranlagung nach Grossvieheinheiten,
die bei uns üblich ist, noch sehr genau ansehen
müssen. Die Veranlagung nach Fläche ist bei uns
absolut nicht brauchbar, denn es gibt Verhältnisse,
wo einer mit gewaltiger Fläche nur fünf Kühe
halten kann, ein anderer mit geringerer Fläche
aber acht bis. zehn. Wir müssen also mit den
Grossvieh-Einheiten operieren. Dabei müssen wir

aber feststellen, dass nach unsern Berechnungen in
gewissen Fällen die Bauern nach Grossvieh-Einheiten

stärker belastet werden als sie bei
Berechnung nach Fläche belastet würden. Das kann
doch nicht richtig sein; das muss unbedingt überprüft

werden.
Weiter sind in vielen Fällen auch die Grundzahlen

für den Waldertrag zu hoch ; es. besteht ein
viel zu kleiner Spielraum. Nehmen Sie einmal die
Verhältnisse in der Gegend von Trub, wo die
«Wedelen» zuerst mit dem «Räf» gebuckelt werden

müssen, nachher mit dem Hornschlitten ein
Stück weit geschleppt werden, dann mit dem
kleinen zweirädrigen Wagen an eine Strasse
geführt werden, wo sie endlich verladen werden
können, aber auch dieser Verladeort ist noch
weit von der Station entfernt. Stellen Sie sich
vor, wie hoch der Waldertrag ist, wenn die
Entschädigungen für alle diese Manipulationen
abgezogen sind. Es gibt Waldbesitzer, die einem
erklären, man könne in ihrem Wald holen, was man
wolle, aber man müsse es selbst rüsten und
transportieren. Auch hier bestehen gewaltige
Unterschiede und auch diese Grundzahl muss überprüft
werden.

Auf eine Eigenart möchte ich hinweisen, die die
Schätzung nach Grossvieh-Einheiten mit sich bringt.
Zu den Grossvieh-Einheiten rechnet man auch die
Pferde. Das. Pferd dient rein zur Traktion; wenn
ein Flachlandbauer einen Traktor benützt, wird
es niemandem einfallen, diesen irgendwie als Ei;n-
kommensfaktior zu berücksichtigen. Der Traktor
gehört zum Mobiliar, der ganze Betrieb geht über
Unkosten, es sind Abschreibungen zugelassen. Wenn
aber ein Bauer auf hügeligem Terrain Pferde halten
muss, dann werden ihm diese als Grossvieh-
Einheiten angerechnet. Da stimmt etwas nicht; das
muss geändert werden.

Noch eine weitere, vielleicht kleine Sache, aber
auch etwas, woran sich unsere Leute stossen. Ein
Bauernbetrieb von einigem Umfang benötigt eine
Anzahl Knechte; diese müssen auch gegessen
haben; die Bäuerin kann ohne die Hilfe einer
Magd nicht auskommen. Diese Magd wird in der
Küche helfen, vielleicht wird sie die Schweine
besorgen; sie wird beim Flicken oder bei der Wäsche
mithelfen, aber doch bei der eigentlichen Bauernarbeit

zur Hauptsache eingesetzt werden. Bei der
Besteuerung der Knechte und Mägde werden Kost
und Logis angerechnet, sie bilden einen Teil des
Naturallohnes. Wenn der Bauer diesen beschaffen
muss, dann sind das für ihn Unkosten. Auch der
Mägdelohn ist ein Unkostenfaktor. Nun kommt aber
die Veranlagungsbehörde und erklärt, er dürfe nur
zwei Drittel davon als Unkosten abziehen; der
Rest müsse versteuert werden, weil man in einem
gewöhnlichen Privathaushalt die Aufwendungen für
eine Magd auch nicht abziehen könne.

In Art. 34, lit. e, steht ganz deutlich, dass man
die Kosten des. Unterhaltes und der
Sachversicherung abziehen könne. Darüber herrschte in
der Kommission vollständige Klarheit; nun hat man
aber doch ein Mittel gefunden, um um diese klare
Bestimmung herumzukommen : man erklärt, das sei
in den Grundzahlen berücksichtigt, in den Flächenzahlen

oder Grossvieh-Einheitszahlen. Ich habe
mich gefragt, wie es. möglich sei, so etwas zu
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behaupten. Auch der gescheiteste Mathematiker
denkt nicht daran, zu erklären, solche Verschiedenheiten

seien in den Grundzahlen berücksichtigt.
Stellen Sie sich vor, wie- klein die Unterhaltskosten

bei einem neuen, gut gebauten Haus sind,
und wie gross bei einem alten, baufälligen; es ist
doch ausgeschlossen, diesen Unterschied in den
Grundzahlen zu berücksichtigen. Denken Sie an
den Unterschied in den Versicherungen. Da hat
einer einfach sein Haus und sein Mobiliar
versichert; ein anderer hat eine Haftpflichtversicherung
abgeschlossen, weil er fremde Leute beschäftigt;
er hat seine Pferde und den übrigen Viehstanid
versichert, er hat auch eine Hagelversicherungspolice

abgeschlossen. Der eine hat Auslagen von
Fr. 50. — bis 60. —, der andere von Fr. 600. —
bis 800.—; da wird mir niemand sagen können,
dass man derartige Verschiedenheiten in den Grundzahlen

berücksichtigen könne. Da müssen wir
individuelle Abzüge zulassen.

Das sind eine Anzahl Sachen, die ich gerne dem
Herrn Finanzdirektor zur Prüfung vorlegen möchte.
Es handelt sich nicht um Rechtsfragen, die durch
richterliche Instanzen zu entscheiden sind, sondern
um reine Bemessungsfragen, wo die Finanzdirektion
die nötigen Weisungen erlassen kann. Ich weiss,
dass gerade diese Sachen ausserordentlich viel
Unwillen verursacht haben. In der Propaganda
zugunsten des Steuergesetzes war erklärt worden,
das alles könne man abziehen, selbstverständlich
gegen Ausweis. Nun kommt alles ganz anders.
Das dürfen wir nicht andauern lassen, sonst werden
Gesetz und Anwendung vermischt, und zuletzt
heisst es, das Gesetz sei schlecht. Das Gesetz ist
nicht schlecht, aber die Anwendung muss so gut
sein wie das Gesetz, dann hat das Volk Vertrauen;
im andern Fall werden wir sehen, welches Resultat
herauskommt bei andern Abstimmungen; wir werden

es vielleicht schon bei der nächsten sehen. Die
Folgen werden nicht gut sein, wenn man das, was
man den Leuten zugesichert hat, nicht sauber und
glatt hält.

Nun noch ein Anliegen, dessen Erfüllung sehr
pressiert. Es ist uns allen bekannt, dass in vielen
Gegenden ziemlich grosse Engerlingsschäden
entstanden sind. Dazu kommen die Schädigungen
durch die lange Regenperiode. Bei uns ist es vielfach

so, dass das Getreide noch nicht eingebracht
ist, ebenso das Emd. Daraus resultiert Minderertrag;

dieser aber sollte festgestellt werden, denn
er wird sich bei der nächstjährigen Steuererklärung
auswirken. Was dann? Dann wird es im nächsten
Februar oder März heissen: Weise uns einiger-
massen nach, wie hoch der Ertragsausfall war.
Was soll der Mann machen? Diese Tatsachen
müssen schon heute festgestellt werden, deshalb
sollte die Finanzdirektion unverzüglich Weisungen
ergehen lassen, diese Mindererträge jetzt
festzustellen. Ich möchte den Herrn Finanzdirektor im
Interesse einer schlanken Abwicklung der
Einschätzung bitten, sofort die nötigen Weisungen zu
erlassen, damit die Gemeinden diese Feststellungen
machen, die nachher eine gerechte Einschätzung
ermöglichen.

Grädel. Eine kurze Bemerkung zur
Domänenverwaltung. Sie betrifft die Zufahrtsstrasse zum
Schloss Trachselwald. Heute besteht nur ein Gras¬

weg; seit langer Zeit ist uns vom früheren
Finanzdirektor die Erstellung einer richtigen Zufahrtsstrasse

versprochen worden, desgleichen vom
Baudirektor. Der nötige Kredit soll bereits reserviert
sein, aber bis heute ist nichts geschehen. Der Amtssitz

ist ziemlich weit von der Station entfernt.
Wenn der Staat die Bürger zwingt, sich an diesen
entlegenen Amtssitz zu begeben, so sollte er ohne
Zweifel dafür sorgen, dass der Amtssitz trockenen
Fusses erreicht werden kann. Eine Zufahrt mit dem
Velo ist ausgeschlossen; das Befahren dieses Weges
mit dem Auto ist lebensgefährlich und auch mit
der Gefahr verbunden, dass das Auto zugrunde
gerichtet wird. Ich möchte den neuen Domänendirektor

bitten, sich die Sache einmal anzusehen;
den Baudirektor möchte ich ersuchen, diesen üblen
Zuständen abzuhelfen. Wenn nichts zur Verbesserung

der Strasse geschieht, so könnte vielleicht
der Flugplatz von Ersigen nach Trachselwald verlegt

werden.

Buri. Ich habe zwei Bemerkungen zu machen.
Die erste betrifft den Bezug des Wehropfers für die
Periode 1945/47. Es scheint, dass man auf der
kantonalen Verwaltung seit dem letztenmal
umgestellt hat, wodurch eine gewisse Doppelspurigkeit

entstanden ist. Die Finanzorgane in den
Amtsbezirken wünschen die Wiederherstellung des
früheren Verfahrens, gemäss welchem die
Amtsschaffner für den Einzug verantwortlich waren.
Man hat mir auf der Amtsschaffnerei acht
verschiedene Formulare gezeigt; überdies bekommt
man vom Kanton aus auch noch direkt Meldung
über die Einschätzung. Man sollte den Steuerzahler
nicht mit so viel Papier und Arbeit belästigen
und sollte die Sache nicht mehr komplizieren als
nötig ist, damit der Bürger nicht den Eindruck
erhält, man beziehe die Steuer nur, um nachher
den Apparat doppelspurig führen zu können. Ich
weiss nicht genau, ob sich meine Anregung
realisieren lässt, denn es ist mir nicht bekannt, aus
welchen Gründen der Bezug gegenüber früher
geändert wurde.

Die zweite Bemerkung bezieht sich auf eine
Feststellung, die auf Seite 215 betreffend die
Steuereinschatzung gemacht wird. Sie erinnern
sich an die Diskussionen, die im letzten Herbst
über den Steueransatz hier stattgefunden haben.
Der Vorschlag der Regierung lautete auf 2,1;
einzelne Kreise glaubten, man könne eventuell auf
2,0 gehen. Diese Diskussionen haben im Volke
draussen Widerhall gefunden; wir haben das alle
zusammen erfahren, namentlich bei der
Wahlkampagne. Es wurde uns vorgeworfen, wir hätten
gewissermassen gesündigt; wir hätten uns für die
Reduktion auf 2,0 einsetzen sollen. Ich möchte
nun heute daran erinnern, dass bei einem Steueransatz

von 2,1 eine Mindereinnahme von 2,986
Millionen gegenüber der Rechnung 1945 resultiert.
Das ist eine elementare Feststellung, die ich hier
zu machen gezwungen bin. Ich glaube, wir dürfen
froh sein, dass wir jenen Beschluss gefasst haben,
wenn man auch nach aussen einen gewissen
Eindruck macht mit der Behauptung, der Staat hätte»
eine Mindereinnahme von 3,5 Millionen ausgehalten.

Die Frage wird sich auch dieses Jahr wieder
stellen; es wird uns allen angenehm sein, wenn
wir heuer den 2,1 wieder zustimmen können und
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nicht eine Erhöhung postulieren müssen, wie es
eigentlich unbedingt nötig wäre, um die Aufgaben
erfüllen zu können, die wir vor uns sehen. Wir
werden beim Budget Gelegenheit haben, uns
darüber zu unterhalten; ich hielt mich nur für
verpflichtet, hier festzustellen, dass wir mit
unserm letztjährigen Beschluss das Richtige
getroffen haben und dass es falsch gewesen wäre,
wenn wir dem Antrag der Regierung nicht
gefolgt wären.

Studer. An der von Herrn Buri erwähnten
Stelle auf Seite 215 des Verwaltungsberichtes wird
ausgeführt, dass der Gesamtsteuerertrag Franken

71293 625.96 ausmache; auf Seite 75 der
Staatsrechnung sind Gesamtsteuereinnahmen von
Fr. 71337 155. — angegeben. Es besteht also eine
Differenz von Fr. 43 500. — ; woher sie kommt,
weiss ich nicht. Vielleicht rührt sie daher, dass die
Staatsrechnung früher gedruckt wurde als der
Verwaltungsbericht.

Ich habe aber das Wort nicht deswegen
ergriffen, sondern wegen der Ausf ührungen von Herrn
Buri. Ich darf das umso eher tun, als ich als
Mitglied der Staatswirtschaftskommission für den
erhöhten Steueransatz gestimmt habe. Wie kommt
man nun zu diesen Mindereinnahmen von 2,986
Millionen? Es wurden zusammengezählt die
Gesamteinnahmen aus den direktein Steuern mit Franken

62 479 915.01 und der Ertrag der kantonalen
Wehrsteuer, 5. Rate mit 11,8 Millionen; so kommt
man für 1945 auf einen Minderertrag von 2,986
Millionen. Auf Seite 211 der Rechnung wird dann
aber ausgeführt, dass der gesamte Mehrertrag
gegenüber dem Voranschlag Fr. 15 801587.—
ausmache, basiert auf den Einnahmen ohne kantonale
Wehrsteuer, 5. Rate. Angesichts dieser Zahlen ist
es für mich fraglich, wie man zu einem Minderertrag

von 2,986 Millionen kommt, das muss man
mir noch beweisen, diese Rechnung stimmt für
mich vorläufig nicht. Interessant ist der Vermerk
auf Seite 75 der Staatsrechnung: Infolge «Annahme
des neuen Steuergesetzes ist eine vergleichende
Darstellung der Rubriken XXXII und XXXIII mit
dem Ergebnis der Rechnung 1944 nicht möglich. »

Ich möchte dort darauf hinweisen, dass hier etwas
nicht stimmt und möchte wünschen, dass hier
noch eine Abklärung erfolge. Ich darf das umso
eher verlangen, als ich seinerzeit für den erhöhten
Ansatz gestimmt habe; heute kann ich aber nach
den Zahlen, die vorliegen, nicht mehr sagen, ob
das wirklich nötig war.

Brönnimann. Auf Seite 215 des Verwaltungsberichtes

wird festgestellt, dass Veranlagung und
Bezug der Steuer nach dem neuen Gesetz
vermehrte Auslagen gebracht haben. Es wird nun eine
der ersten Aufgaben des neuen Finanzdirektors
sein, darnach zu trachten, dass diese Ausgaben
wieder reduziert werden können. Wenn man die
Zahlen in der Rubrik XXXII der Staatsrechnung
ansieht, wird man feststellen, dass die
Steuerbezugskosten nahezu 1/7 der gesamten Steuereinnahmen

ausmachen. Dieses Verhältnis darf man
schon als übersetzt bezeichnen. Ich möchte dem
Herrn Finanzdirektor ans Herz legen, ernstlich zu
sehen, wie dieser Steuerbezug vereinfacht und
verbilligt werden kann.

Rieben. Bei der Beratung des neuen
Steuergesetzes hat Herr Brönnimann den Antrag gestellt,
es sei eine Wegleitung an die Versiegelungsbeamten

herauszugeben. Ich möchte anfragen, ob
Aussicht besteht, dass wir diese Wegleitung bekommen.
Sie ist absolut nötig, denn noch heute wissen viele
Versiegelungsbeamte nicht, was sie zu tun haben.

Hirsbrunner. Auf Seite 208 wird eine ganze
Reihe von Rückstellungen und Amortisationen
aufgezählt. In einer Eingabe habe ich seinerzeit eine
Rückstellung für die Finanzierung des neuen
Amthauses in Langnau, respektive für einen Umbau,
verlangt. Im ganzen Staatsverwaltungsbericht habe
ich leider nirgends eine Rückstellung für diesen
Zweck gefunden. Der Kostenvoranschlag beläuft
sich auf Fr. 300000.—; gegenwärtig vielleicht
etwas mehr. Wenn man schon mit der Arbeit
zuwartet, sollte man doch mit der Finanzierung
beginnen und sollte im nächsten Bericht etwas
darüber lesen können.

Auf Seite 217 finden wir Angaben über die
Wasserrechtsabgaben. Nach der gegenwärtigen
Gesetzgebung müssen 10 o/o der Einnahmen aus
Wasserzinsen in den Naturschadenfonds eingelegt
werden. Ich bin mir genau bewusst, dass das eine
gesetzliche Ordnung ist, aber ich bin mir auch
bewusst, dass sich die Naturschäden nicht ohne
weiteres einrangieren lassen, sondern dass die
Verhältnisse von Jahr zu Jahr wechseln. In den
vergangenen Jahren hatten wir sehr schwere
Naturschäden. Wenn Entschädigungsbegehren kommen,
heisst es gewöhnlich, es sei kein Geld da. Letztes
Jahr habe ich eine bessere Dotierung des Natur-
schadenfonds verlangt, muss aber nun feststellen,
dass der Fonds nur so hoch dotiert worden ist, wie
das Gesetz es vorschreibt. Es wäre meiner Ansicht
nach Pflicht des Grossen Rates, hier etwelche
Reserven zu schaffen.

Siegenthaler, Finanzdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Der Sprecher der
Staatswirtschaftskommission hat die Frage der allgemeinen
Reorganisation der bernischen Staatsverwaltung
aufgegriffen. Mit seinen kritischen Bemerkungen
hat er nach meinem Empfinden nicht ganz unrecht,
denn so weit wir uns zurückerinnern können, hat
eine solche Gesamtrevision des Organisationsapparates

nicht stattgefunden, so dass es wohl an der
Zeit wäre, auf diesem Gebiet einmal gründliche
Anstrengungen zu machen, wobei wir aber nicht
etwa von der angeblichen Tatsache auszugehen
hätten, als ob es um unsere Staatsverwaltung
allgemein schlecht bestellt sei. Wenn wir uns aber
darüber Rechenschaft ablegen, welchen Umfang die
Staatsverwaltung angenommen hat, wenn wir die
Unzahl von Gebäulichkeiten betrachten, die gegenwärtig

von der Staatsverwaltung beansprucht werden,

wenn wir uns die grosse Anzahl von Beamten
und Angestellten vergegenwärtigen, könnte man sich
schon Gedanken darüber machen, ob nicht die
rationelle Einsetzung jedes einzelnen Beamten oder
Angestellten in Erwägung gezogen werden könnte.
Ich nehme auf jeden Fall diese Anregung sehr
gerne entgegen, muss aber auch hier sagen, dass
Sie von mir nicht erwarten werden und verlangen
können, dass ich als neuer Finanzdirektor über
alles Bestehende und über alle Traditionen hinweg-
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schreite, um in der Frage der Verwaltungsreform
eigene Auffassungen durchzusetzen. Wir wollen
zuerst die Grundlagen schaffen; abklären, was nötig
und was möglich ist. Wir werden nachher dem
Grossen Rat Bericht erstatten. Ich nehme diese
Frage zu wohlwollender Prüfung entgegen; wir
werden in der Regierung darüber verhandeln und
nötigenfalls auch für die Ausführung sorgen,
soweit die Regierung dazu Hand bietet.

Herr Dr. Luick hat sich dann auch mit dem
Finanzinspektorat befasst und auf gewisse
Beanstandungen angespielt. Ich habe mir vom
Finanzinspektorat einen Bericht geben lassen. Aus diesem
geht hervor, dass es sich um Einzelfälle handelt,
dass die ganze Sache nicht etwa auf einen Mangel
in der Organisation zurückzuführen ist, sondern
eher auf Mängel persönlicher Natur. Diesen Fragen

werde ich meine Aufmerksamkeit schenken und
sehen, wie hier Abhilfe zu schaffen ist.

Personalpolitik: Auch ich halte dafür, man dürfe
nicht ohne Bedenken hinnehmen, dass der Personalbestand

seit Kriegsbeginn von 4000 auf 5200
gestiegen ist; wir dürfen nicht unbesehen hinnehmen,
dass die Verwaltung ganz allgemein eine Tendenz
zur Aufblähung zeigt, sondern wir werden uns in
Zukunft vom Bestreben leiten lassen müssen, wie
schon heute, nur dort, wo die zwingende Notwendigkeit

erwiesen ist, eine Personalvermehrung
eintreten zu lassen. Das ist eine grosse und undankbare

Arbeit, aber ich bin bereit, auch hier den
Weg fortzusetzen, den die Finanzdirektion immer
eingeschlagen hat, das heisst zu bremsen, dafür
zu sorgen, dass das gleiche Geschäft vielleicht
zwei- oder dreimal vor den Regierungsrat kommen
muss, bis wir uns unter der Wucht der Argumente
dazu bereit finden, eine Personalvermehrung
zuzugestehen.

Die Anregung von Herrn Dr. Luick betreffend
das Statistische Bureau nehme ich entgegen. Bis
jetzt hat der Kantonsstatistiker regelmässig seine
Zahlen im Staatsverwaltungsbericht niedergelegt;
auch ich bin der Meinung, dass man über gewisse
Fragen ganz gut Sonderpublikationen herausgeben
könnte. Man kann auf dem Weg über Finanzstatistik,

Bevölkerungsstatistik, Lohn- und Preisstatistik

dem Bernervolk sehr viel Interessantes zur
Kenntnis bringen. Aber das Statistische Bureau ist
tatsächlich in den letzten Jahren für eine Reihe
von Bundesaufgaben sehr stark beansprucht worden,

so dass es nicht alle die Arbeiten ausführen
konnte, deren Ausführung wünschbar gewesen wäre.
Ich werde die Frage abklären, ob man ein streng
umrissenes Arbeitsprogramm aufzustellen hat, an
das sich das Statistische Bureau dann streng zu
halten hätte.

Die Mitteilung von Herrn Dr. Luick, dass er ein
Schreiben bekommen habe, in welchem von
misslichen Personal- beziehungsweise Besoldungsver-
hältnissen bei der Kantonalbank die Rede ist,
überrascht mich einigermassen, obwohl ich ähnliche
Töne bereits bei der Behandlung der verschiedenen

Dekrete über Teuerungszulagen gehört hatte.
Letzten Freitag habe ich die Gelegenheit
wahrgenommen, die Frage im Bankrat der Kantohalbank
zur Sprache zu bringen. Dabei erhielt ich von der
Direktion die Antwort, dass Herr Grossrat Dr.
Steinmann als Vertreter des Personals vor gar

nicht langer Zeit der Kantonalbank das Lob
ausgesprochen habe, dass ihre Besoldungsverhältnisse in
Ordnung seien. Dieselbe sei wiederholt verwendet
worden, um von andern Banken, insbesondere
Privatbanken, Zugeständnisse zu erlangen. Wir müssen
auch hier wieder sagen, dass die Kantonalbank von
Bern natürlich nicht mutterseelenallein ihre
Personal- und Besoldungspolitik durchführen kann,
sondern dass sie als Glied einer gesamtschweizerischen

Organisation auf diese Rücksicht zu nehmen
hat, genau gleich, wie das bernische Bankpersonal
nicht von sich allein aus Besoldungsfragen ordnen
kann, sondern auf den gesamtschweizerischen
Verband Rücksicht zu nehmen hat. Auf jeden Fall
haben die Herren Direktoren letzten Freitag klar
und eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass die
Personal- und Lohnpolitik der Kantonalbank von
Bern als loyal und fortschrittlich bezeichnet werden
könne. Wir werden darüber noch im kleinen Kreis
reden müssen; ich werde gerne den Anlass
wahrnehmen, um die Herren Dr. Steinmann und Dr.
Luick einzuladen. Dann können wir feststellen, was
eigentlich gilt: Die Feststellung der Bankleitung
oder die Kritik von aussen. Auf jeden Fall steht
fest, dass das Personal bis heute bei der
Bankleitung keinerlei neue Begehren anhängig gemacht
hat, die nicht berücksichtigt worden wären.

Die Idee, eine mobile Reserve an tüchtigen
Beamten und Angestellten zu schaffen, ist
einleuchtend, aber nicht sehr leicht zu verwirklichen.
Die Lösimg dieses Problems müssen wir ebenfalls
im Rahmen der gesamten Verwaltungsreform in
Angriff nehmen. Wenn es so weit käme, dass
die gesamte Staatsverwaltung in einem Gebäude
untergebracht werden könnte, das vom Stift
angefangen, die ganze Herrengasse umfassen würde,
wäre es absolut möglich, eine rationelle Einrichtung

zu treffen, z. B. durch die Schaffung zentraler
Ausfertigungsräume, wo jede Arbeitskraft
hundertprozentig ausgenützt wäre. Aber solange wir unsere
Verwaltungszweige in allen möglichen Ecken und
Winkeln der Altstadt unterbringen müssen, können
wir mit mobilen Reserven noch nicht sehr viel
ausrichten. Die Idee an sich möchte ich jedoch
nicht ablehnen, sondern nehme sie zur Prüfung
entgegen.

Herrn Grossrat Keller möchte ich zugeben, dass
bei der Steuereinschatzung der Landwirtschaft nicht
alles geklappt hat. Es würde aber zu weit führen,
auf alle Punkte zu antworten, die Herr Gross rat
Keller erwähnt hat. Das würde sicher den Grossen
Rat langweilen. Sie werden mir nicht zumuten,
vor Ihnen die Netto-Rohertragsmethode zu
erläutern, darzulegen, warum das Pferd als Gross-
vieheinheit behandelt wird, warum der Lohnabzug
für Mägde nur zu. zwei Dritteln oder zur Hälfte
zugelassen wird. Das sind technische Einzelheiten,
die wir mit der bäuerlichen Bevölkerung werden
abklären müssen. Aber den von Herrn Groissrat
Keller geäusserten Wünschen können wir nicht
auf der ganzen Linie Rechnung tragen. Im übrigen
ist festzustellen, dass gegenwärtig die Massnahmen
für die Steuerveranlagung laufen, und dass das
Inspektorat den absolut klaren Auftrag hat, alle diese
Unterlagen zusammenzustellen und zu sammeln,
die uns erlauben werden, bei der nächstjährigen
Veranlagung ein Verfahren einzuschlagen, das
womöglich noch einfacher ist und ganz sicher nicht
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mehr die Ungerechtigkeiten enthält, wie sie im
ersten Verfahren vorhanden waren, wo man zu
sehr alles über einen Leist schlagen musste, weil
man die nötigen Unterlagen zur individuellen
Behandlung jedes einzelnen Betriebes nicht besass.
Ich bin ohne weiteres bereit, die nötigen Weisungen

zu erlassen, wie ich auch bereit bin, ein
Formular für Schadensmeldungen aufstellen zu lassen,
damit ganz genau bekannt ist, wer für die
Feststellung der Schäden am Viehbestand und wer
für die Ertragsausfälle im Ackerbau zuständig sein
soll.

Herrn Grädel möchte ich noch antworten, dass
die Verbesserung der Zufahrtsstrasse zum Amtssitz

Trachselwald nicht etwa die einzige staatliche

Strassenbauaufgabe ist, die in den letzten
6 oder 7 Jahren zurückgestellt werden musste.
Wir haben einen sehr grossen aufgestauten
staatlichen Baubedarf, nicht nur an Strassen-,
sondern auch an Hochbauten; wir haben die gleiche
Klage wie für Trachselwald ja soeben auch für
Langnau gehört; wir werden das Versäumte mit
aller Beschleunigung nachholen müssen, aber eben
im Rahmen der verfügbaren Kredite. Gewisse
Rückstellungen sind vorhanden, aber sie reichen
natürlich bei weitem nicht aus, um alle diese
Arbeiten in kurzer Frist durchzuführen.

Herr Grossrat Buri hat den Wehropferbezug
zur Diskussion gestellt; ich nehme die Frage zur
Prüfung entgegen und werde sehen, ob man die
ausgegebenen Formulare vereinfachen kann oder
ob es sich nicht um Vorschriften handelt, die dem
Kanton vom Bund auferlegt worden sind.

Nun zu den Steuereingängen. Darüber habe
ich auf den 3. September einen Zwischenbericht
der Steuerverwaltung verlangt. In diesem
Zwischenbericht wird nun die Zahl von 2,986 Millionen
korrigiert; der Mindereingang wird gegenwärtig
noch auf 1 Million beziffert. Die Frage, die Herr
Studer heute gestellt hat, wobei ein gewisses
Misstrauen gegenüber der Staatsrechnung zum
Ausdruck kam, kann ich im Moment nicht genau
beantworten, da ich nicht Einblick in jede einzelne
Position habe. Ich möchte, im Einverständnis mit
dem Herrn Grossratspräsidenten, morgen auf diese
Fragen antworten. Ich werde mich bemühen, den
Ursprung der Divergenz zwischen Staatsverwaltungsbericht

und Staatsrechnung zu eruieren.
Herr Grossrat Brönnimann rügt die hohen

Kosten des Steuerbezuges. Ich bin mit ihm durchaus
einig. Aber wir müssen feststellen, dass eine
Veranlagungsbehörde, die noch vor einem halbein
Dutzend Jahren über 6 bis 7 Mann verfügte, heute mit
25 bis 28 Mann arbeitet, und doch nicht mehr
nachkommt. Es ist festzustellen, dass eben das
Steuerwesen immer komplizierter und die Steuern
immer mannigfaltiger werden. Wehropfer,
Wehrsteuer, direkte Staats- und Gemeindesteuer, usw.
folgen sich am laufenden Band. Alles das erfordert
Personal. Wir werden abbauen, sobald wir es können,

aber gegenwärtig sind wir dazu nicht in der
Lage; unsere Veranlagungsbehörden hätten im
Gegenteil noch mehr Leute nötig, um in vernünftigem

Arbeitstempo alle Arbeiten rechtzeitig
erledigen zu können. Aber grundsätzlich ist es richtig:

Die Aufwendungen, die man für den Steuerbezug

machen muss, sind derart gross, dass sie

in dieser Höhe auf die Dauer nicht verantwortet
werden können.

Herrn Grossrat Rieben möchte ich sagen, dass
ich bereit bin, die nötigen Weisungen zu erteilen,
damit die Wegleitung für die Versiegelungsbeamten
möglichst rasch herausgegeben wird. Die Frage von
Herrn Grossrat Hirsbrunner betreffend Ausbau des
Amthauses in Langnau habe ich in anderm
Zusammenhang bereits beantwortet. Es sind
Rückstellungen vorhanden, aber sie sind nicht
ausschliesslich für das Amthaus in Langnau bestimmt.
Auch diese Frage wird noch genauer abgeklärt und
beantwortet werden.

M. le Président. La parole n'est plus demandée,
la discussion est close; MM. Studer et Bergmann
ont demande la parole pour des déclarations
personnelles.

Studer. Ich möchte dem Herrn Finanzdirektor
für seine Ausführungen danken. Wenn die
Wehrsteuer 1945 weiter bezogen worden wäre, hätte
sie selbstverständlich auch mehr ergeben als
früher, denn Gehälter und Löhne sind gestiegen. Man
sollte hier genau vergleichen.

Bergmann. Herr Regierungsrat Siegenthaler hat
auf eine Bemerkung des Herrn Dr. Luick über das
Personal der Kantonalbank geantwortet und
gestützt auf eine Erklärung von Herrn Dr. Steinmann,
Zentralpräsident des Bankpersonalverbandes,
festgestellt, die Kantonalbankdirektion habe erklärt,
das Personal der Kantonalbank sei befriedigt. Die
Kantonalbankdirektion hat bis zum 1. Januar 1946
bei der Gewährung von Teuerungszulagen ein
gewisses Verständnis bewiesen, aber diese Zulagen
wurden nicht in dem Umfang ausgerichtet, wie es
für die andern Schweizerbanken galt. Ich kann mit
aller Bestimmtheit erklären, dass das Personal mit
der gegenwärtigen Regelung in keiner Weise
zufrieden ist, sondern auf dein 1. Januar 1947 eine
bessere Anpassung erwartet. Im einzelnen kann
ich folgendes mitteilen

M. le Président. La discussion est close; vous
n'avez la parole que pour une remarque
personnelle.

Genehmigt.

Schluss der Sitzung um 17 Uhr.

Der Redaktor:
Vollenweider.
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Zweite Sitzung.

Dienstag, den 10. September 1946,

8.30 Uhr.

Vorsitz: Präsident Michel.

Die Präsenzliste vorzeigt 181 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 13 Mitglieder, wovon
mit Entschuldigung die Herren: Bircher, Calame,
Gasser (Schwarzenburg), Gfeller (Bümpliz), Hofer,
Piquerez, Queloz, Renter, Scherz, Spichiger,
Steinmann, Zingre; ohne Entschuldigung abwesend ist
Herr Hachen.

Eingelangt sind folgende

Motioueii:

i.
Der Automobilverkehr hat seit der Herabsetzung

des Benzinpreises den Vorkriegsstand beinahe
wieder erreicht. Die meisten Ausfallstrassen der
Stadt Bern erweisen sich heute schon als zu
schmal, um so mehr, als auch der Radfahrverkehr
einen ungeahnten Aufschwung genommen hat. Ein
Ausbau dieser Strassen mit Radwegen und Trottoirs
ist deshalb dringend. Die Ausbauprojekte sind zum
grössten Teil vorhanden. Wir ersuchen deshalb den
Regierungsrat um sofortige Inangriffnahme der
Erstellung von Radwegen und Trottoirs auf der
Freiburg-, Murten- und Tiefenaustrasse.

9. September 1946.
Hubach er

und 14 Mitunterzeichner.

II.
Verschiedene bernische Städte machen zurzeit

erhebliche Anstrengungen um die Elendsquartiere
zu beseitigen und doch das historische Stadtbild
zu schonen.

Nachdem alle Aktionen für die Arbeitsbeschaffung
eingestellt sind, sehen sich diese Altstädte in die
Unmöglichkeit versetzt, aus eigenen Mitteln die
begonnenen Aktionen weiterzuführen. Der Regierungsrat

wird ersucht, dem Grossen Rat Vorschläge zu
unterbreiten, die ès gestatten, die Aktionen zur
Sanierung unserer Altstädte unabhängig von der
Arbeitsbeschaffung, eventuell aber gestützt auf die
Verfügung Nr. 3 des Eidgenössischen Militär-De-
partementes vom 5. Oktober 1946, fortzusetzen und
vor allem die jetzt nötigen Planungsarbeiten an
die Hand zu nehmen.

9. September 1946.
Reinhard

und 45 Mitunterzeichner.

Werden auf den Kanzleitisch gelegt.

Eingelangt ist ferner folgendes

Postulat:

Es ist festzustellen, dass der heutige Zustand
sowohl der Verbind ungs- als auch der Neben-
strassen dem in ungewohntem Masse
überhandnehmenden Automobilverkehr nicht mehr genügt.

Die Staatswirtschaftskommission beantragt
daher dem Grossen Rat, es seien die zuständigen
Direktionen des Regierungsrates zu beauftragen,
unverzüglich ein umfassendes Programm über
die dringendsten Instandstellungsmassnahmen an
Strassen mit Angabe des Kostenaufwandes
auszuarbeiten, und es sei in Verbindung mit den
interessierten Wirtschaftskreisen zu prüfen,
inwieweit die Finanzierung dieser Bauarbeiten durch
die Automobilsteuer realisiert werden kann. Der
Regierungsrat sei zu beauftragen, in der November-
session dieses Jahres hierüber Bericht zu erstatten
und Antrag zu stellen.

6. September 1946.

Namens der Staatswirtschafts¬
kommission :

Der Präsident:
Häberli.

Wird auf den Kanzleitisch gelegt.

Eingegangen sind ferner folgende

Interpellationen :

i.
Mit der Aufhebung der Benzinrationierung ist

der motorisierte Strassenverkehr kräftig
angestiegen. Damit haben sich auch die Unfallgefahren
beträchtlich vermehrt, was d urch die beängstigenden
Ziffern der Unfallstatistik bestätigt wird. Es ist
klar, dass die verantwortlichen Behörden nichts
unterlassen dürfen, um die Verkehrsdisziplin zu
heben.

Der Regierungsrat wird um Auskunft darüber
gebeten, welche Massnahmen zur Bekämpfung der
Strassenunfallgefahr und zur Verbesserung der
Verkehrsdisziplin er ergriffen respektive
angeordnet hat und von welchem Erfolg sie begleitet
sind.

9. September 1946.

Bergmann
und 10 Mitunterzeichner.

II.
Die kantonalen Finanzdirektoren haben in ihrer

letzten Konferenz die Finanzierung der
eidgenössischen Alters- und Hinterbliebenenversicherung
durch die Belastung der Kantone mit einem Drittel
der öffentlichen Zuschüsse als untragbar bezeichnet.
Vierzehn kantonale Regierungen bekämpfen die im
Finanzierungsprogramm der Alters- und
Hinterbliebenenversicherung vorgesehene Bundesnachlass-
Steuer. Der Regierungsrat wird um Auskunft
darüber gebeten.
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1. welche Stellungnahme der bernische
Finanzdirektor in der besagten Konferenz zu den
Finanzierungsfragen der Alters- und
Hinterbliebenenversicherung bezog,

2. ob seine Stellungnahme im Einvernehmen mit
der Gesamtregierung erfolgte, und

3. welche Gesichtspunkte für die Stellungnahme
massgeblich waren.

Bern, 9. September 1946.

Bergmann
und 10 Mitunterzeichner.

III.
Am 4. September 1946 hat unter dem Vorsitz

des Chefs des eidgenössischen Finanzdepartementes,
Herrn Bundesrat Nobs, eine Konferenz der kantonalen

Regierungen stattgefunden, die sich mit der
Frage der Finanzierung der eidgenössischen
Altersversicherung befasst hat.

Ist der Regierungsrat bereit, dem Grossen Rat
Auskunft zu geben:
a) Ueber die Fragen, die der Konferenz vorgelegt

worden sind,
b) Ueber die Stellungnahme des Regierungsrates

zu diesen Fragen,
c) Ueber das Ergebnis der Konferenz und die

Stellungnahme des Regierung«rates dazu?

9. September 1946.
R. Bratschi

und 3 Mitunterzeichner.

IV.

Der Regierungsrat wird ersucht, dem Grossen
Rat Auskunft zu erteilen über:

1. Die Entwicklung der Elektrizitätswirtschaft im
Kanton Bern.

2. Die Stellungnahme der Bernischen Kraftwerke
zu der Ausnützung der Wasserkräfte des Sim-
mentals.

3. Den weitern Ausbau der Wasserkraftwerke im
Kanton Bern.

9. September 1946.
W. Brechbühler

und 9 Mitunterzeichner.

Gehen an die Regierung.

Eingegangen sind schliesslich folgende

Einfache Aufragen:

i.

Laut Bericht der kantonalen Armendirektion
werden im Kanton in 171 Gemeinden
bezugsberechtigten Familien Teuerungszulagen in bar oder
natura ausgerichtet.

Ist die Regierung bereit, dem Grossen Rat die
Namen dieser Gemeinden bekanntzugeben?

9. September 1946.
A11 h a u s.

II.
De nombreuses plaintes sont parvenues au

soussigné concernant l'état défectueux des routes Ta-
vannes-Bellelay-Undervelier, Be-llelay-Les Genevez,
Bellelay-Lajoux, et d'autres encore.

D'autre part, la route cantonale dans le village
de Malleray est un véritable toboggan.

Le Conseil-exécutif est-il disposé à ordonner le
plus rapidement possible la réfection des routes
dont il est question ci-dessus?

Tavannes, 20 août 1946.

Schlappacli.
(Dem Unterzeichneten sind zahlreiche Klagen

zugekommen betreffend den schadhaften Zustand der
S trassen Tavannes -Bellelay- Undervelier, B ellelay -

Les Genevez, Bellelay-Lajoux und andere mehr.
Im übrigen ist die Staatsstras.se im Dorf Malleray

eine richtige Rutschbahn.
Ist der Regierungsrat bereit, so rasch als möglich

die Instandstellung der obenerwähnten Strassen
zu verfügen?)

Gehen an die Regierung.

Tagesordnung:

Staatsverwaltaiigsbei'icht für 1945.

Fortsetzung.

(Siehe Seite 336 hievor.)

Bericht der Gemeindedirektion.

Lehner, Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission.

Ueber zwei Fragen betreffend den
Bericht über das Gemeindewesen wünschen wir
Auskunft.

Ueber die Eingemeindung von Bremgarten in
die Gemeinde Bern wurde am 17. Mai 1945 vom
damaligen Grossrat Giovanoli eine Motion
eingereicht, die verlangte, dass diese Eingemeindung
endlich durchgeführt werde. Die Motion wurde
angenommen. Heute ist Herr Giovanoli Vorsteher des
Gemeindewesens. Er hat seine Position gewechselt.
Wir möchten ihn fragen, wie weit das Geschäft
heute gediehen sei. Wir vertreten die Auffassung,
dass, wenn hier gehandelt werden soll, die
Angelegenheit nicht zu weit hinausgeschoben werden
dürfe.

Eine zweite Frage betrifft den zweiten Abschnitt,
die Rechtssprechung im Gemeindewesen. Da haben
wir die unangenehme Situation, dass man in
industriellen Gemeinden rücksichtslos die
Zuwanderung verhindern muss. Eines unserer
wichtigsten Bürgerrechte, die Niederlassungsfreiheit,
wurde sehr empfindlich eingeschränkt. In den
Gemeinden, in denen man unter dem Druck der
Zuwanderung leidet, hat man oft rigoros und
rücksichtslos die Zuwanderung abgedrosselt. Man
musste oft Beschlüsse fassen, die menschlich
stossend waren, aber anders wäre man der
Zuwanderung niebt Herr geworden.

Im Bericht II sieht man, welch grosse Zahl
von Beschwerden eingereicht wurde, weil die Ge-

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1946. 44
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meinden die Niederlassang von Zuzügern
verhinderten. Nicht weniger als 2305 Gesuche wegen
Verweigerung der Niederlassungsbewilligung muss-
ten von den Statthaltern und der Gemeindedirektion
erledigt werden. Wir möchten von der Gemeindedirektion

wissen, wie in Zukunft die Praxis
gehalten werden soll. Woran soll man sich bei
der Verweigerung der Niederlassungs-Bewilligung
halten? Man ist hierüber verschiedener Meinung.
Es gibt Kreise, die glauben, man müsse jetzt so
viel wie möglich die Bestimmungen lockern, es sei
stossend, dass die Verweigerung über die Kriegszeit
hinaus praktiziert werde. Auch der Standpunkt
lässt sich vertreten, dass man in der Lockerung
nicht zu weit gehen dürfe. — Eine Voraussetzung
für die Lockerung der Niederlassungsfreiheit
besteht darin, die Möglichkeit dies massiveren
Wohnungsbaues zu schaffen. Wenn das nicht geschehen
kann, so wird man die Niederlassungsfreiheit nicht
in vollem Umfang herstellen dürfen. In diesem
Punkte hätten wir gerne die Auffassung des
Direktors des Gemeindewesens gehört.

Ein dritter Punkt betrifft die Gemeinde-Unter-
stützungsfonds. Wir hatten hier in einer der
letzten Sessionen eine Diskussion darüber, welche
Gemeinden den Unterstützungsfonds beanspruchen
dürfen. Man hat einen Ansatz diskutiert. Im
Bericht über das Gemeindewesen sehen Sie, dass er
auf 2,8 festgelegt wurde. Der Ansatz, der im
Grossen Rat verlangt wurde, wurde von der
Bernischen Kreditkasse anerkannt. Wir wussten
bis jetzt nicht, wie sich der Satz auswirke. Die
Zahlen zeigen jetzt, dass 2,8 richtig ist. Der Satz
ist nicht übermässig hoch. Von unseren 496
bernischen Gemeinden haben gegen 200 einen Steueransatz

von 2,8 und mehr. Ueber 100 Gemeinden
haben einen Ansatz von über 3. Weil man nicht
in allen Kreisen der Auffassung war, dieser
Ansatz sei richtig, weil die Tendenz da war, ihn
tiefer anzusetzen, wollten wir hierauf aufmerksam
machen und die Auffassung bestätigen, dass der
festgelegte Ansatz richtig ist.

Griovanoli, Gemeindedirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ich möchte mir erlauben, auf
die vom Vertreter der Staatswirtschaftskommission
aufgeworfenen Fragen einige Auskünfte zu geben.
Zunächst wurde von ihm die Frage aufgeworfen,
wie es mit der Eingemeindung von Bremgarten
stehe. Ich möchte darüber an Hand der Akten
und der Korrespondenzen, die wir mit den
beteiligten Gemeinden hatten, die nötigen Auskünfte
geben. — Es wird vielleicht übersehen, dass wir
mit der Annahme der Eingemeindungsmotion
betreffend Bremgarten vor eine neue Situation gestellt
worden sind. Eis! ist eine neue Ausgangslage
vorhanden, weil nun das Verfahren der Eingemeindung
eingeleitet worden ist und weil nach den
Bestimmungen der Verfassung und der bestehenden
Praxis vorzugehen ist. Schon mein Vorgänger,
Kollege Dr. Feldmann, hat den beteiligten
Gemeinden Bern und Bremgarten noch letztes Jahr
mitgeteilt, dass das Verfahren eingeleitet ist und
dass. nun die beiden Gemeinden Bremgarten und
Stadt Bern die nötige Volksabstimmung hierüber
anzusetzen haben. Die Gemeinde Bremgarten hat
dem Begehren Rechnung getragen und am 11. März
1946 hat die Volksabstimmung in Form einer

Gemeindeversammlung stattgefunden. Wie nicht
anders zu erwarten war, wurde dort die
Eingemeindung einstimmig empfohlen.

Nachdem die Gemeindedirektion von der Stadt
Bern über die Ansotzung der Volksabstimmung
keine Mitteilung erhielt, sahen wir uns veranlasst,
in einem Schreiben der Gemeindedirektion vom
2. Juli 1946 die Einwohnergemeinde Bern neuerdings

einzuladen, die Volksabstimmung anzusetzen,
und zwar im Verlaufe des bevorstehenden Winters.
— Die Einwohnergemeindo Bern hat darauf eine
Vernehmlassung geschickt, in der von ihr aus eine
vollständig neue Frage aufgeworfen wurde, die sie
als eine Vorfrage abklären wollte. Im Schreiben
der Einwohnergemeinde Bern wurde an die
Regierung das Begehren gestellt, dass, bevor die
Gemeinde Bern Stellung nehmen könne, sie darüber
orientiert sein möchte, welche Haltung der
Regierungsrat in der Frage einer Abtrennung von
Wabern von der Gemeinde Köniz einnehme, in
der Meinung, dass dieser Teil der Gemeinde Köniz
mit der Stadt Bern zu vereinigen sei, im Sinne
einer Kompensation für die Eingemeindung von
Bremgarten.

Wir haben unverzüglich die Gemeinde Köniz
informiert und luden den Gemeindierat ein, zu dem
Begehren Stellung zu nehmen. Die Gemeinde Köniz
hat ziemlich rasch geantwortet und auseinandergesetzt,

dass von ihrem Standpunkt aus gesehen
von einer Abtrennung von Wabern gar keine Rede
sein könne.

Ich möchte aus dem Schreiben der Gemeinde
Köniz ein paar Stellen vorlesen. Sie lässt sich
dahin vernehmen, dass die Ablehnung vom
Gemeinderat Köniz einstimmig erfolgte und sie fügt
bei: «Würden wir als verantwortliche Verwaltungsbehörde

einen andern Standpunkt einnehmen, so
müsste nach unserer Auffassung die Gemeindedirektion

sogar die Frage prüfen, ob der Gemeinde-
rat von Köniz seine im Gemeindegesetz
umschriebenen Pflichten erfülle. » Köniz lehnte im
übrigen Schreiben mit aller Deutlichkeit eine
Abtrennung von Wabern ab. In diesem Schreiben ist
auch das Wort von einem Ansinnen der Gemeinde
Köniz gegenüber gefallen.

Die Stellungnahme von Köniz haben wir dem
Gemeinderat der Stadt Bern mitgeteilt. Ich folge
hier dem chronologischen Ablauf dieses Schriftenwechsels,

Der Gemeinderat der Stadt Bern wünschte
in einer erneuten Vernehmlassung vom 28. August,
dass zur Abklärung dieser Frage erstens eine
Besprechung mit einer Delegation des Gemeinderates
einerseits und der Regierung anderseits stattfinde.
Zum Zweiten ist aus diesem Schreiben zu
entnehmen, dass. der Gemeinderat von Bern wenigstens
vorläufig seinen Standpunkt aufrecht hält und nach
wie vor die Meinung vertritt, dass Bern für die
Eingemeindung von Bremgarten einen Anspruch auf
kompensationsweise Eingemeindung eines andern
Gemeinde teils hätte, das heisst einer Vorgemeinde
der Stadt. Es wird auseinandergesetzt: «Die
Antwort der Gemeindedirektion vom 12. August wirft
hier die grundsätzliche Frage vollends auf, ob der
Stadt Bern die kompensationslose Uebernahme der
in Finanznöten stehenden Gemeinde Bremgarten
zugemutet werden soll. Es ist für unser weiteres
Vorgehen von wesentlicher Bedeutung, darüber die
Meinung des Regierungsrates zu kennen. Steht der
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Regierungsrat auf dem Boden, ein Ausgleich sei
gerechtfertigt, was wir unserseits nach Avie vor
mit aller Entschiedenheit geltend machen, so kann
man sich nicht wohl mit der Feststellung
begnügen, der eine oder andere Bezirk komme als
Kompensation nicht in Betracht, weil die
betreffende Gemeinde dies nicht wünscht. Sollte aber
die Regierung entgegen ihrer bereits erwähnten
Stellungnahme den Anspruch Berns auf einen
gerechten Ausgleich ablehnen, so möchten wir darum
bitten, dass uns dies mitgeteilt wird. »

Das neue Begehren des Gemeinderates der Stadt
Bern wurde in der Regierung noch nicht behandelt.
Das wird noch in dieser Woche geschehen. Ich
nehme an, dass Gelegenheit geboten ist, eine
Besprechung mit einer derartigen Delegation
anzusetzen, wie wir das vorschlagen.

Materiell ist zu diesem Problem vom Standpunkt

der Gemeindedirektion aus folgendes zu
erklären: Wir verstehen durchaus., dass die Gemeinde
Köniz ein Begehren auf Abtrennung eines Teils
ihrer Gemeinde ablehnen muss. Es liegt auf der
Hand, dass, wenn man Wabern abtrennen würde,
um diesen Teil mit Bern zu vereinigen, wir neuerdings

eine grössere Gemeinde hätten, die ohne
Zweifel in sehr grosse Schwierigkeiten geraten
würde. Die Gemeindedirektion vertritt deshalb die
Meinung und hat das. den Gemeinderat der Stadt
Bern wissen lassen, dass wir, in "Würdigung dieser
Verhältnisse, von uns aus dem Regierungsrat kaum
vorschlagen könnten, Wabern von Köniz
abzutrennen, aus Ueberlegungen, die ich' hier kurz zu
skizzieren habe. Es ist klar, dass bei einer
derartigen Einverleibung eines Teils einer Vororts-
gemeinde für Bern nur ein guter Teil in Frage
kommt, der also über eine sehr grosse Steuerkraft
verfügt. Aber es ist ebenso selbstverständlich, dass
bei einer Abtrennung von Wabern die restliche
Gemeinde in sehr grosse Schwierigkeiten geraten
würde.

Ich vertrete die Auffasisung, dass auf lange Sicht
gesehen und in Würdigung aller Verhältnisse undi
der Lage, in die die Gemeinde Bremgarten je länger
desto mehr geraten ist, man um die Eingemeindung
der kleinen Gemeinde Bremgarten nicht
herumkomme. Wir halten sie für gerechtfertigt,
unbekümmert um andere Massnahmen, die uns im Blick
auf die übrigen Vorortsgemeinden ebenfalls
zweckmässig erscheinen. Wir haben also die Auffassung,
dass man mit der Eingemeindung von Bremgartein
nicht zuwarten könne.

Ich möchte übrigens darauf aufmerksam machen,
dass gemäss Verfassung lediglich vorgeschrieben
ist, im Verfahren der Eingemeindung und
Fusionierung die jeweiligen Beteiligten «anzuhören». Es
ist verfassungsrechtlich und praktisch also denkbar,
dass der Staat mit seinen Willensorganen eine
Eingemeindung vorschlagen und auch beschliessen
könnte, selbstverständlich durch ein Dekret des
Grossen Rates, gegen dien Willen der beteiligten
Gemeinden. Es heisst ausdrücklich, dass hierzu
nur die jeweilige «Anhörung» der Beteiligten nötig
ist. Es ist selbstverständlich, dass man den
Gemeinden Gelegenheit gibt, sich dazu in Form einer
Volksabstimmung zu äussern.

Ich mache ausserdem darauf aufmerksam — [und
das scheint mir nicht nebensächlich zu sein —, dass
wir aus folgenden Ueberlegungen mit der Ein¬

gemeindung von Bremgarten — das ist der Standpunkt

aller unserer Beamten der Gemeindedirektion,
die mit diesen Verhältnissen zu tun haben — nicht
zuwarten können: Es hat sich gezeigt, dass selbst
in der jetzigen Hochkonjunktur, der guten
Beschäftigungslage, der Zeit des guten Steuereinganges
die Gemeinde Bremgarten noch in grössere
Schwierigkeiten geraten ist, als es vor dem Krieg
der Fall war. — Wir haben bekanntlich eine
Vereinbarung über die finanzielle Hilfe zAvischen Staat
und Stadt Bern, wonach die Stadt Bern sich in
anerkennenswerter Weise zu grossen Leistungen
verpflichtet hat. Ich möchte die Gelegenheit nicht
vorbeigehen lassen, das hier neuerdings
anzuerkennen. Die Vereinbarung datiert vom 27.
Februar 1941. Sie hat zehn Jahre lang Geltung. Die
Beteiligten, Staat und Gemeinde Bern, haben sich,
mit einem Anteil von Muri, auf eine Leistung von
Fr. 40 000. — verpflichtet. Auf gewisse übrige
Massnahmen will ich hier nicht eintreten. Es hat
sich inzwischen gezeigt, dass das nicht mehr
genügt, weil die Situation noch schwieriger geworden
ist. Ich weise darauf hin, dass auf Grund einer
Eingabe der Gemeinde Bremgarten, die wir zu
behandeln hatten, ersichtlich ist, dass ein Betrag
von unbezahlten Rechnungen per 1. Juli 1946 von
Fr. 70000.— vorhanden ist. Diese Schuld Aväre
fällig gewesen. Sie konnte nicht getilgt werden.
Das ist viel für eine kleine Gemeinde. Es wurde
gleichzeitig mitgeteilt, dass die Besoldungen für den
Lehrer, den Gemeindeschreiber, den Gemeinde-
Wegknecht für die Monate Mai und Juni und
teilweise Juli überhaupt nicht bezahlt werden konnten
und während zwei bis vier Monaten ausständig
waren. Es war Pflicht der Gemeindedirektion,
sofort Massnahmen vorzuschlagen. Wir schlugen eine
Erhöhung des Zuschusses auf Fr. 50 000.— \Tor.
Die Gemeinde Muri hat entrüstet die Uebernahme
eines Anteils abgelehnt, so dass lediglich die Ein-
wohnergemeinde Bern und der Staat übrig blieben.
Wir schlugen den Beteiligten vor, die Fr. 50 000.—
zu halbieren, so dass jeder Teil die Hälfte tragen
würde.

Wir werden die Frage also diese Woche in der
Regierung neuerdings behandeln, auf Grund des
Schreibens, das vom Gemeinderat der Stadt
eingegangen ist. Wir werden der Regierung
vorschlagen, eine Besprechung zwischen einer
Delegation der Regierung und einer der Gemeinde
anzusetzen, um zu versuchen, in dieser Frage endlich

zu einem Schlüsse zu kommen. Jedenfalls
haben Avir von der Gemeindedirektion aus die
Auffassung, dass die Volksabstimmung auch in
der Gemeinde Bern, Aveil das Verfahren der
Eingemeindung gemäss überAviesener Motion nun
eingeleitet worden ist, bis spätestens nächstes Frühjahr

stattfinden soll. — Heber die anderen Fragen,
die hier aufgeworfen wurden, wollen wir uns bei
der Besprechung mit diesen Beteiligten unterhalten.

Vom Sprecher der Staatswirtschaftskommission
ist zweitens die Frage der Wohnungsnot aufgeworfen

worden. Die revidierten, rechtlichen Grundlagen
wurden durch den Bundesratsbeschluss vom 8.
Februar 1946 geschaffen. Ich möchte die Gelegenheit
ergreifen, dem Grossen Rate und der Oeffentlich-
keit ein paar Mitteilungen zu machen, die mir nützlich

erscheinen. Wir haben sowohl auf der Ge-
meindedirektion wie auf der Sanitätsdirektion fast
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Tag für Tag Gelegenheit, die Wohnungsnot
festzustellen, die bis in die entlegenste Gemeinde
vorhanden ist. Es vergeht fast kein Tag, dass wir
nicht in der einen oder andern Direktion eine
Beschwerde erhalten, in der aufs dringlichste
ersucht wird, zu intervenieren, um bestimmte,
unhaltbare Zustände abschaffen zu helfen, oder hierzu
die zuständigen Gemeinden zu veranlassen. — Ich
habe eine Serie derartiger Beschwerden notiert,
habe sie hier teilweise in den Akten. Ich möchte
an Hand dieses Materials bei dieser Gelegenheit
nur auseinandersetzen, zur Illustration, welchen
Verhältnissen wir heute gegenüberstehen. Wir
erhielten z. B. von einer Familie mit 7 Kindern, die
das schulpflichtige Alter noch nicht zurückgelegt
haben, im Emmental, die Meldung, dass ihr
gekündigt worden sei, aus undurchsichtigen Gründen,
und dass die Gemeinde keine Wohnung zur Verfügung

stellen könne. Diese Familie war vollständig
obdachlos.

Ein anderer Fall: Wir erhielten aus einer
Gemeinde eine Meldung mit der Bitte, sofort zu
intervenieren, weil eine kinderreiche Familie in einer
Wohnung in Verhältnissen untergebracht war, die
nach dem Urteil des Regierungsstatthalteramtes
auf keinen Fall geduldet werden können.

Ein dritter Fall: Aus einer Gemeinde wurde
von zuständigen Personen gemeldet, dass sich eine
Familie mit 4 Kleinkindern in einer Wohnung
befinde, in der es bei Regenwetter ununterbrochen
in die zwei Räume hineinregne, die diese Familie
zur Verfügung habe.

Ein vierter Fall: Eine Rückwandererfamilie mit
6 Köpfen wurde in einer Gemeinde placiert und
zwar, weil nichts anderes zur Verfügung stand,
in einer Wohnung — wenn man das so nennen
will — mit nur einem Zimmer, ohne Küche,
sondern blossem Notbehelf. Die Kinder sind im Alter
von 2 bis 7 Jahren.

Ich könnte die Beispiele vermehren. Wir haben
hier einen Bericht des Regierungsstatthalters von
Trachselwald, der uns in seinem Rechenschaftsbericht

wörtlich schreibt : « Der Unterzeichnete hatte
im abgelaufenen Jahr Gelegenheit, in Wohnverhältnisse

bemittelter und ärmerer Leute Einsicht zu
nehmen. Was er da oft zu sehen bekam, war wenig
erfreulich, » und er fügt bei : « Die Zustände sind
oft ärger als in einem Viehstall. » Das ist ein
amtlicher Bericht eines Regierungsstatthalters.

Aus diesen Gründen, und in Würdigung dieser
Verhältnisse vertreten wir sowohl auf der
Gemeindedirektion wie auf der Sanitätsdirektion die
Auffassung, dass von einer Einstellung oder Lok-
kerung der staatlichen Beihilfe in der Wohnbauförderung

keine Rede sein könne, und dass wir im
Gegenteil allen Aidass haben, den Wohnungsbau
zu fördern und dafür zu sorgen, dass auch die
Bevölkerungsteile, die sich in traurigen Wohnungen
befinden, ein anständiges Dach über ihrem Kopfe
haben.

Zur Frage des Verfahrens bei Verweigerung der
Niederlassungsbewilligung: In den letzten Wochen
und Monaten wurde sehr oft sowohl von einzelnen
Gemeinden wie von Privaten reklamiert, dass die
Praxis in den Entscheiden der Rekursinstanzen,
im Niederlassungs-Verweigerungsverfahren wesentlich

gelockert wurde, das heisst, dass die
einschränkenden Bestimmungen nicht mehr so eng¬

herzig aufgefasst worden sind, wie das noch bis
ins letzte Jahr hinein der Fall war, und dass man
in einer Reihe von Fällen dazu überging, eine
Gemeinde zu verpflichten, den Zuzug, das heisst die
Niederlassung einer Familie zu erlauben. — Ich
habe hier eine Serie derartiger Entscheide, die
Ihnen zur Verfügung stehen, um darzulegen, aus
welchen Gründen wir gezwungen waren, die
Bestimmungen und die Praxis etwas zu Iockern.
Massgebend — darüber muss man sich auch in den
Gemeinden Rechenschaft ablegen — ist die
Tatsache, dass die bundesrechtlichen Bestimmungen
durch den Bundesratsbeschluss vom 8. Februar 1946
gelockert worden sind. Die gesetzlichen Grundlagen
sind für die Rekursentscheide massgebend. Es
heisst im Art. 20 des Bundesratsbeschlusses : « Die
Rechtfertigung des Zuzuges liegt namentlich in
der Ausübung eines Berufes oder Gewerbes,
überhaupt einer Fristung des Lebensunterhaltes, sofern
sie das Wohnen in der Gemeinde angezeigt
erscheinen lässt. » Es wird also nur noch verlangt,
dass das Wohnen als angezeigt erscheinen müsse,
während früher die Bestimmung viel strenger war,
indem Voraussetzung war, dass das Wohnen in der
Gemeinde eine Notwendigkeit darstelle, namentlich
für die Berufsausübung. Ich mache darauf
aufmerksam, dass eine Reihe von Entscheiden bis
vors Bundesgericht weitergezogen wurden. Es liegen
eine Reihe von bundesgerichtlichen Entscheiden
vor, die die Praxis der Regierungen als. Rekursinstanz

noch weiter auflockerten, weil die Praxis
des Bundesgerichtes noch viel weiter ging. Es ist
z. B. Tatsache, dass nach der bundesrätlichen Praxis

die Niederlassung in der Gemeinde des Arbeitsortes

zu bewilligen ist ohne Rücksicht darauf —
ich zitiere einen Enscheid — ob ein Wohnen
daselbst aus beruflichen Gründen nötig ist, sofern
der Einziehende am bisherigen Wohnort die inne
gehabte Wohnung verloren hat und eine andere
nicht finden kann. Es ist also gar nicht mehr nötig,
dass der Betreffende in der Gemeinde, in die er
ziehen will, seinen Arbeitsplatz hat. Es genügt,
dass er in der früheren Gemeinde die Kündigung
der Wohnung erhielt und dort keine neue Wohnung
finden konnte. — Dementsprechend müssen wir
unsere Praxis einrichten, müssen die Entscheide
gefällt werden, und entsprechend müssen sich die
Gemeinden und die zuständigen Instanzen
einrichten. Wir können daran nichts ändern, weil wir
die Bestimmungen des Bundes zu beachten haben.

Bärtsehi (Bern). Der Sprecher der Staatswirt-
schaftskommission hat hier die Frage von
Bremgarten aufgeworfen. Ich musste nach seinen Worten
annehmen, es sei das im Auftrag der
Staatswirtschaftskommission geschehen. Offenbar war das ein
Irrtum. Es handelte sich einfach darum, dass ein
Passus im Verwaltungsbericht steht, und dass der
Berichterstatter persönlich die Frage stellte, wie
weit diese Angelegenheit gediehen sei. Darauf hat
Herr Regierungsrat Giovanoli geantwortet, dass die
Gemeinde Bern in der Sache an den Regierungsrat
gelangt sei, dass dieser aber noch nicht Stellung
bezogen habe. Herr Regierungsrat Giovanoli hat
aber die Auffassung der Gemeindedirektion
mitgeteilt. Diese ist verständlich, denn der
Berichterstatter des Regierungsrates war ja seinerzeit
Motionär in der Sache Bremgartens.
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Es hätte die Besprechung, die zwischen einer
Delegation des Regierungsrates und einer solchem
des Gemeinderates der Stadt Bern stattfinden soll,
erleichtert, wenn sich der Gemeindedirektor hier
nicht bereits in der Weise festgelegt hätte; denn
es ist jeweilen schwer, .nachher einander konferen-
ziell irgend etwas plausibel zu machen, einander
zu überzeugen, wenn man sich vom vornherein
festgelegt hat. Sei dem wie ihm wolle; ich danke
ihm für die Mitteilung, dass binnen kurzem die
Besprechung zwischen Regierungsrat und
Gemeinderat von Bern stattfinden soll.

Ich möchte hier heute schon, damit nicht eine
einseitige Auffassung entsteht, nachdem die
Geschichte hier ausgebreitet wurde, etwas dazu
sagen. Wir haben vom Gemeinderat von Bern aus
hier im Rate, als die Motion behandelt wurde, kein
Wort dazu gesagt, aus guten Gründen. Wir haben
darauf vertraut, dass das Postulat sachlich,
losgelöst von jeder parteipolitischen Bindung beraten
werden könne und wir dem richtigen Weg
miteinander finden würden. Die heutigen Darlegungen
veranlassen mich aber, einige Ergänzungen
anzubringen, und die Sache dorthin zu stellen, wo sie
hingehört.

Die Frage von Bremgarten, in diesem Moment
aufgerollt, gerät für uns mitten in ein Verfahren,
das für uns ausserordentlich wichtig ist. Wir sind
daran, das Verhältnis der Gemeinde Bern zu den
Nachhargemeinden grundsätzlich zu behandeln,
zusammen eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden, worin
versucht werden soll, eine ganze Reihe von Fragen
gemeinsam zu lösen. Etwas ähnliches, was der
Kanton in der Frage der Regionalplanung machen
möchte, haben wir schon vor längerer Zeit für
Bern und seine Vorortsgemeinden aufgegriffen, weil
wir sagen, man komme zwangsläufig dazu,
miteinander mehr als bisher zu sprechen und gemeinsam

zu handeln. Fragen der Strassenzüge, der
Bauten, Schulen, der Wasserversorgung, Strom-
und Gasversorgung, usw. fallen in diesen Bereich.
Die Sache wird in dem Masse dringlicher, als die
Ortschaften die Tendenz haben, mit der Stadt Bern
zusammenzuwachsen. Wir möchten nicht eine
unorganische Verbindung, sondern möchten zum
gegenseitigen Nutzen eine gute, überlegte, planvolle
Verbindung von Stadt und Vorortsgemeinden,
damit für beide Teile eine gesunde Entwicklung möglich

ist.
Diese Fragen sind nicht neu. Schon vor 30

Jahren, als es sich um die Eingemeindung von
Bümpliz handelte, wurden ähnliche Probleme
gewälzt. Bümpliz wurde eingemeindet. Die Entwicklung

war damals ganz anders als heute. Wer
damals in der Stadt arbeitete, steuerte dort, auch
wenn er in einer andern Gemeinde wohnte. Der
Vorort hatte dann die Lasten, namentlich die der
Schulen zu tragen. Das war unbillig. Heute haben
wir für die Steuern das Wohnortsprinzip. Das
hat der Sache eine andere Wendung gegeben. Als
die Frage von Bremgarten und andern
Nachbargemeinden vor 20 Jahren hier im Rate aufgegriffen
wurde, war eine Lage vorhanden, bei der man nicht
mehr ohne weiteres von Eingemeindung sprach.
Die Regierung hat sich dann intensiv mit der
Sache beschäftigt. Es wurde eine ausserparlamen-
tarische Kommission bestellt. Auch die
Staatswirtschaftskommission hat sich damit beschäftigt und

kam zum Schlüsse, dass die Eingemeindung nur
in allerletzter Linie in Aussicht genommen werden
soll, wenn gar keine andere Möglichkeit mehr offen
stehe. Man sollte namentlich versuchen, die andere
Möglichkeit auszuschöpfen, die auf dem Gebiete
des Gemeinde- oder Zweckverbandes liegt. Das
ist das, was wir gegenwärtig mit unseren
Vorortsgemeinden besprechen möchten.

Das Verfahren haben wir nicht erst jetzt
eingeleitet. Wir haben im Jahre 1943 Vertreter unserer
Nachbargemeinden zu einer Konferenz eingeladen.
Wir haben mit ihnen die Sache besprochen. Das
Ergebnis war, dass man einen grossen Fragebogen
an jede der Gemeinden sandte, um zu wissen, wie
ihre Organisation ist, wie ihre Lasten sind, welches
ihre Ziele und Pläne sind, welche Möglichkeiten
sie haben. Alle diese Gemeinden haben sich willig
gezeigt und geantwortet, mit Ausnahme von Muri.
Dieses ist die reichste von allen Gemeinden und
fürchtet, es werde irgendwie zu Leistungen
herangezogen. Daher weigerte es sich, zu antworten.
Die andern Gemeinden haben geantwortet, nicht
sofort, sondern wegen der Kriegsjahre mit grossen
Verspätungen. Die Sache ist nun verarbeitet in
einem grossen Band. Wir sind daran, die Frage mit
den Nachbargemeinden weiter zu besprechen.

Man versteht, dass wir infolgedessen auch die
Frage Bremgarten nicht einfach losgelöst von allem
andern behandeln konnten, sondern dass wir sie
in den skizzierten Rahmen hineinstellen müssen.

Wir stehen, das habe ich bereits angedeutet,
grundsätzlich auf dem gleichen Boden wie die
Regierung und die Staatswirtschaftskommission und
wie vielleicht früher die Gemeindedirektion, dass,
wenn es irgendwie geht, der Weg des Zweckverbandes

beschritten werden soll, dass man nicht
ohne äusserste Not eine Gemeinde aufheben sollte.
Dass der Gemeindestolz nicht gefährdet werden
darf, dass femer die Stadt um keinen Preis darauf
ausgehen soll, einfach alles aufzusaugen, scheint
klar. Es gibt immerhin Leute, die glauben, das
Schönste sei eine möglichst grosse Stadt. Es kann
dann Situationen geben, wie wir sie heute im
Kanton Zürich haben, wo die Stadt ungefähr die
Hälfte der Stimmkraft des Kantons aufweist. Ich
will nicht über Zürich reden, weil mich das nichts
angeht; aber ich halte eine Entwicklung, in der
die Stadt immer mehr an sich zieht, für ungesund.
Wir begrüssen es, wenn die Landgemeinden ihre
eigene Auffassung haben, auf eigenen Füssen
stehen wollen, die Gemeindeautonomie hochhalten,
einen gewissen Stolz darauf legen, ein eigenes
Gemeinwesen zu sein. Das ist auch staatspolitisch
das Richtige. Wie wird der Bürger ein
Staatsbürger? Der Staat ist etwas abstraktes, entferntes.
Im kleineren Verband, in der Gemeinde wächst
der Bürger zum Staatsbürger. Da sammelt er durch
unmittelbare Berührungen mit den Leuten
Erfahrungen. Er sieht da, wie Fehlgriffe sich auswirken
und wie gute Massnahmen ihre Früchte tragen.
Da entsteht auch das richtige Heimatgefühl. In
der eigenen Gemeinde seine Verantwortung zu
tragen, ist die richtige, staatsbürgerliche Schule.

Damit habe ich schon angedeutet, dass wir
grundsätzlich nicht für Eingemeindung sind. Wenn
eingemeindet werden soll, muss es natürlich,
vernünftig und billig geschehen. Ich muss darauf
hinweisen, dass ausgerechnet die Gemeindedirek-
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tien seinerzeit in ihrem ausführlichen Berichte
schrieb, dass man Bern nicht nur die Uebernahme
verarmter Grenzgebiete zumuten könne, sondern
auch zu prüfen sei, ob man der Gemeinde Bern
nicht einen Ausgleich verschaffen müsse durch die
Einverleibung wohlhabender Ortschaften. Es wurde
auf Muri hingewiesen. Es bestehen auch andere
Möglichkeiten. Sie sehen, es ist nicht etwa eine
Marotte der Stadt Bern, zu sagen, wir stimmen der
Eingemeindung nur zu, wenn auch andere Gemeinden

dazukommen, sondern das war die ganz
logische Auffassung des Regierungsrates. Es ist billig,
zu sagen, die Stadt Bern müsse dies und jenes tun,
selbst aber keinen Wank zu machen, um auch
mitzuhelfen. So kann es nicht gehen. Es ist ein
Gebot der Billigkeit, sich an das zu halten, was
seinerzeit erklärt worden ist und woran sich Bern
hält. Wir würden unsere Pflicht als Gemeinderat
von Bern vernachlässigen, wenn wir das nicht so
machen würden.

Man wird also begreifen, dass wenn schon
eingemeindet werden muss, man nicht nur die

verarmten Grenzgebiete nimmt, sondern noch etwas
anderes dazu. Bei alledem darf man doch sagen,
dass Bern nicht schuld ist an der Verarmung von
Bremgarten. Herr Regierungsrat Feldmann legte
das in seinem ausgezeichneten Referat vom
November 1945 im Einzelnen dar. Ich will nicht
wiederholen, was er damals sagte. Er wies unter
anderem darauf hin, der Ursprung der Nöte liege
darin, dass das Gemeindegebiet von Bremgarten
seinerzeit schon dadurch zertrümmert wurde, dass
sich Zollikofen abgelöst hat, und dass Herren-
schwanden zu Kirchlindach kam. Dadurch wurde
die wirtschaftliche Basis zu schmal. Davon rührt
die Sache.

Bern hat in dieser Angelegenheit nicht nur
geredet, sondern auch geholfen. Herr Regierungsrat
Feldmann legte im letzten November dar, wie Bern
in vielen Fragen Bremgarten beigestanden ist, in
der Wasserversorgung, im Autobusverkehr, im
Schulwesen, im Strassen- und Brückenbau. Dazu
kamen auch Barleistungen. Als 1940/41 wieder
eine solche Notlage kam, übernahm Bern die
Leistungen, von denen vorhin Herr Regierungsrat Gio-
vanoli gesprochen hat. Der Staat hat Fr. 20 000. —
à fonds perdu gegeben, die Stadt Bern Fr. 20000.—,
Muri Fr. 5000.—. Man erklärte sich bereit, an einem
Konsolidierungsanleihen mitzuwirken. Man hat
jährliche Zuschüsse bewilligt, die Stadt Bern Franken

6000. —, und auch der Staat erbrachte
Leistungen. Man glaubte, es gehe so. Ich will nicht
sagen, aus welchen Ursachen das doch nicht
genügte. Es mag Verschiedenes schuld sein. Ich will
keine Anklagen erheben, aber es ist begreiflich,
dass, wenn sich eine Gemeinde an Bern anschlies-
sen will, sie anfängt, sich in ihren Bedürfnissen
denen von Bern zu nähern; sie erstrebt ähnliche
Besoldungen usw.

Nun ist neuerdings eine Lage entstanden, wie
Sie Herr Regierungsrat Giovanoli geschildert hat.
Sie ist nicht schlimmer als in den Zwanzigerjahren,
als die Sache zum erstenmal grundsätzlich aus-
gefochten wurde. Sie ist nach dem, was uns unsere
Finanzorgane sagen, übersehbar und haltbar. Die
Gemeindedirektion hat die Gemeinde Bern ersucht,
zu den Fr. 25 000.—, die der Staat leistet,
zusammen mit der Gemeinde Muri Fr. 25 000. — à

fonds perdu zu geben. Die Stadt Bern erklärte sich
hierzu sofort bereit. Die städtischen Organe haben
die Angelegenheit mit den staatlichen Instanzen
untersucht; sie haben den Ueberblick und haben
den Vorschlag gemacht, der jetzt von der Gemeindedirektion

aus gekommen ist- Da sagte Muri, es leiste
nichts, Bremgarten wolle sich sowieso laufgeben,
es habe daher keinen Wert, dass Muri, etwas
beitrage. Man gelangte wieder an Bern und dieses
erklärte sofort, es wolle seinen Beitrag erhöhen,
um die Möglichkeit zu schaffen, dass Bremgarten
dauernd bestehen könne. So ging die Sache.

Betreffend der Erhöhung des jährlichen
Beitrages von Fr. 6000.— auf Fr. 10 000.— die mis
ebenfalls vorgeschlagen wurde, möchte ich folgendes

sagen: Wir haben schon im ersten Schreiben
an den Regierungsrat darauf hingewiesen, es sei
durch das Steuergesetz von 1944 ein Dekret über
den Ausgleichsfonds für schwerbelastete Gemeinden

vorgesehen. Man hoffte, dies werde im
Jahre 1945 kommen. Man erhielt darauf keine
Antwort, auch auf ein zweites Schreiben nicht,
und auch in den heutigen Ausführungen des
Gemeindedirektors ist davon nicht die Rede. Wir
haben das Recht, nach dem zu fragen; denn im
Jahre 1945 sind in den Fonds von der Stadt Bern
ungefähr Fr. 800 000. — geflossen. — Man glaubt,
dass, wenn ein Ausgleichsfonds für schwerbelastete
Gemeinden vorhanden sei, das Dekret endlich
komme; damit könnte dann Gemeinden, die wie
Bremgarten in Not kamen, ausgeholfen werden.
Wir haben nicht etwa die jährlichen Beiträge
abgelehnt, sondern wünschten, dass man mitteile,
wann das Dekret komme, weil das auch eine Basis
für die Sanierung gäbe.

Summa summarum waren wir der Auffassung,
dass, wenn alle Teile machen, was sie können,
die Lage nicht so prekär sei, dass die Angelegenheit

überstürzt werden müsse. Es ist sicher dann
genügend Zeit vorhanden, um die Eingemeindungsfrage

nach einer andern Seite zu prüfen. — Man
sagt uns etwa: «Warum wollt Ihr Bremgarten nicht
aufnehmen? Die Gemeinde zählt doch nur 1000
Einwohner. Das wäre tragbar. » — Selbstverständlich,

die Leute von Bremgarten sind uns lieb und
recht. Aber es handelt sich nicht nur um das,
sondern wenn wir Bremgarten tatsächlich
inkorporieren wollen, so geht das nicht einfach mit dem
Beschluss, sondern dann wird unfehlbar das
Begehren nach Strassen und einer Hochbrücke kommen,

dem wir dann entsprechen müssen. (Präsident:
Je suis obligé de vous faire observer que

le temps réglementaire de 20 minutes est éooulé.)
Ich bin in zwei Minuten fertig. (Präsident:
L'assemblée est d'accord, vous pouvez continuer.)
Diese Sache wird in die Millionen gehen. Jetzt
geht die Stadt aber ohnehin schweren Belastungen
entgegen wegen des Geburtenzuwachses usw. Sie
muss grosse Werke ausführen, die in der Kriegszeit

zurückgestellt wurden. Man musste Luftschutzbauten

errichten. Jetzt können wir nicht mehr so
mit Milliönchen rechnen, sondern jede Ausgabe
wird uns in der nächsten Zeit enorm belasten.
5 bis 6 Millionen mehr oder weniger fallen für
uns sehr ins Gewicht. Das ist der eine Punkt.

Der andere Punkt ist der: Was könnte, gemäss
dem, was seinerzeit die Gemeindedirektion in ihrem
Bericht erklärt hat, die Gemeinde Bern als Aequi-
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valent auf der andern Seite erhalten? Wir dachten
an Wabern. Warum dachten wir an Wabern? Weil
schon vor Jahren Kreise von dort an die Stadt
Bern gelangten mit der Eingabe, Wabern möchte
eingemeindet werden. Es ist also selbstverständlich,
dass man daran dachte.

Dazu kommt noch etwas anderes: Wabern ist
mit Bern in jeder Hinsicht verbunden. Es ist durch
Strassen, Eisenbahn und Tram in dieser Hinsicht
vollständig erschlossen, ist geographisch mit Bern
ganz anders verbunden als mit Köniz. Darumdachten

wir an Wabern. — Ich möchte noch etwas
anderes verraten, obwohl das eine Sache ist, die
wir mit Köniz und Wabern überlegen müssen.
Infolge des Geburtenüberschusses entsteht die
Notwendigkeit, Schulhäuser zu bauen; auch auf dem
Boden von Wabern wird ein grosses städtisches
Schulhaus gebaut werden. Darf man da die Stadt
nur drängen, zu helfen, ohne auf ihre Anliegen
irgendwie einzugehen?

Wir stehen mit Köniz so gut, dass wir uns
einfach hätten an diese Gemeinde wenden können.
Wir fanden, nachdem die Regierung selber die
genannten Voraussetzungen erwähnte, nämlich es sei
uns nicht zuzumuten, Bremgarten einzugemeinden
ohne etwas anderes mit zu erhalten, es sei Sache
der Regierung, sich einzuschalten und stellten uns
vor, dass, wenn wir sie fragen, ob sie bereit sei,
uns die Verhandlungen mit Köniz zu ermöglichen,
uns in den Verhandlungen ihren Rat zu geben, sie
Delegierte einberufen werde, mit denen wir dann
freundschaftlich verhandelt hätten. Wir erwarteten
nicht, dass unsere Anfrage einfach Köniz
übermittelt und eine negative Antwort zurückgegeben
werde. Das war der kürzeste Weg, aber nicht der
beste.

Ich habe die Sache dargestellt, wie sie sich für
Bern präsentiert. Wir von Bern sind guten Willens.
Ich darf das behaupten. Wir haben das bekundet
und werden es weiterhin tun. Aber wir haben die
Pflicht, die Sache nach allen Seiten gründlich zu
prüfen. Ich möchte bitten, uns nicht zu forcieren.
Es kommt nicht gut heraus, wenn zwei, die sich
zusammentun sollen, dazu gezwungen werden. Gebt
uns Zeit, damit wir diese Fragen gründlich prüfen
und sie mit der Regierung, wie wir es begehrten,
besprechen können.

Blatter. Ich möchte nur zu zwei Punkten Stellung

nehmen, die Herr Dr. Bärtschi jetzt ausgeführt

hat. Der erste betrifft die prekäre Lage von
Bremgarten. Herr Dr. Bärtschi sagte, sie sei nicht
so schlimm, dass man die Frage mit möglichster
Beschleunigung lösen müsste. Demgegenüber möchte
ich mit zwei Zahlen zeigen, wie schlecht die Lage
in Bremgarten gegenwärtig ist und wie wichtig
es daher ist, diese Frage so rasch wie möglich zu
lösen. Der Gemeindedirektor hat gesagt, dass die
unbezahlten Rechnungen der Gemeinde Bremgarten
am 1. Juli 1946 Fr. 70 000.— betragen haben.
Nicht eingerechnet sind in diesem Betrag die
unbezahlten, rückständigen Löhne der Lehrerschaft,
der Gemeindebeamten und Angestellten. Heute, nach
ungefähr weiteren zwei Monaten, sind die
unbezahlten Rechnungen auf rund Fr. 100 000. —
angestiegen. Das ist leicht verständlich, wenn man
bedenkt, dass seit 1. Juli bis heute keine Einnahmen

zu verzeichnen waren. Steuereinnahmen hat man
jetzt nicht und andere Einnahmen haben wir in
Bremgarten überhaupt nicht. Es war möglich, die
rückständigen Löhne bis Ende August nachzuzahlen,

weil man auf Grund der Uebereinkunft vom
Jahre 1941 unterdessen die Zuschüsse erhielt. Wir
haben einzelnen Gemeindebeamten Anfang
September die Löhne seit 1. Februar bis Ende Juli auf
einmal bezahlen können. Der August allerdings
steht noch aus. Das erkläre ich nur, um zu zeigen,
wie dringend nötig es ist, die Frage von
Bremgarten so rasch wie möglich zu lösen. Die
Schuldenlast vergrössert sich von Jahr zu Jahr trotz
der Uebereinkunft mit der Gemeinde Bern und dem
Staat. Je länger man mit der Lösung zuwartet, um
so grösser wird die Verschuldung, die irgendwie
liquidiert werden muss. Die Frage von Bremgarten
ist viel schlimmer als man gemeinhin denkt.

Eine zweite Frage betrifft die Lasten oder
Begehren, die nach der Eingemeindung kämen. Es
ist sicher nicht zu bestreiten, dass Strassen,
Kanalisationen, oder auch eine Hochbrücke vielleicht
erstellt werden müssen, wenn das Gebiet von
Bremgarten mehr überbaut wird. Nach einer Eingemeindung

werden die zwei Quadratkilometer der
Gemeinde Bremgarten sehr wahrscheinlich in absehbarer

Zeit mit Wohnbauten vollständig überbaut,
werden. — Bremgarten braucht keine teuren
Kanalisationen, wie sie seinerzeit in Bümpliz erstellt
werden mussten. Bremgarten wird ja fast ganz
von der Aare umflossen. Deshalb kann die Kanalisation

überall direkt in die Aare geleitet werden. —
Das Strassennetz ist in Bremgarten recht. Mit
Hilfe der Stadt Bern war es möglich, es auszubauen.

— Die Frage einer Hochbrücke muss
vielleicht mit einer Fernverkehrsstrasse gelöst werden.
Es wäre möglich, eine Strasse Ostschweiz-Westschweiz

über den Bremgartenwald zu verlegen und
das Werk mit Beiträgen von Bund und Kanton zu
erstellen.

Morf. Ich will mich nicht zur Eingemeindungsfrage
äussern, sondern zum Problem, das Herr

Regierungsrat Giovanoli aufgeworfen hat. Es
betrifft die Wohnungsnot. Er sagte, dass aus sanitären
und andern Gründen unbedingt weiter geholfen
werden muss, um die Wohnungsnot zu lindern.
Man spricht immer nur von vermehrten Subventionen.

Da begreift der gewöhnliche Bürger einfach
nicht, warum man nicht auch an andere Möglichkeiten

denkt, um die Wohnungsnot zu lindern, als
durch Beschränkung des Zuzuges und die
Ausrichtung von Subventionen. Wer während der
Ferien gereist ist, konnte überall sehen, wie viele
Militärbaracken leer stehen. Sie sind demontierbar,
wärmeisoliert und durchaus als Wohnungen
genügend, zum Teil sogar besser als Wohnungen,
die jetzt bewohnt werden. Von diesen
Militärbaracken sind Tausende ins Ausland gesandt worden.

Andere liegen in demontiertem Zustand seit
1 bis 2 Jahren in Bahnhöfen umher. Sie sind der
Witterung ausgesetzt, verfaulen vielleicht. Andere
stehen noch im Walde, auf Bergen, usw. Warum
kann die Regierung nicht erreichen, dass diese
Baracken zu einem vernünftigen Preis den Gemeinden
zur Verfügimg gestellt werden, die unbedingt ein
paar Notwohnungen haben sollten? Die
Militärbaracken wären sehr rasch aufgestellt und demon-
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tierbar. Ich kann nicht verstehen, dass das nicht
getan wird.

Es ist unglaublich, aber wahr, dass es immer
noch Leerwohnungen gibt. Seit Jahren sind sie
leer. Warum kann der Staat nicht erreichen, dass
sie dem Wohnungsmarkt zur Verfügung gestellt
werden? Man zählt allerdings die leerstehenden
Wohnungen. Wenn aber in einer Wohnung ein Klavier

oder ein Bett steht, ist sie nicht leer und wird
nicht gezählt. Ich weiss ein Haus mit 11 Zimmern,
das heisst 2 Wohnungen, das seit 1939 leer steht.
Es gehört einem Ausländer. Er weigert sich, es
zu vermieten. Er gedenkt nicht, in die Schweiz
zurückzukommen. Gleichzeitig soll die Gemeinde
für Neubauten Subventionen zahlen. Es gibt auch
in Bern leerstehende Häuser, die nur von Möbeln
« bewohnt » werden, ferner Häuser, wo- 2 Personen
10 und mehr Zimmer bewohnen. Es gibt des weitern

ganze Dachstöcke, die nicht ausgebaut sind,
aber mit geringen Kosten ausgebaut werden könnten.

Ich wollte darauf hinweisen, dass da ein Weg
wäre, der Wohnungsnot zu begegnen.

Geissbühler (Liebefeld). Das Votum von Herrn
Stadtpräsident Bärtschi veranlasst mich, zur
Rechtfertigung der Stellungnahme des Gemeinderates von
Köniz hier ein Wort zu sagen. Herr Dr. Bärtschi sagte,
die Stadt Bern stehe in freundschaftlichen
Beziehungen mit Köniz. Ich nehme gerne Kenntnis
von diesem Wort. Allerdings hatte der Gemeinderat

von Köniz — ich gehöre ihm nicht mehr an —
im Laufe dieses Sommers nicht gerade das Gefühl,
dass man sehr freundschaftlich stehe zwischen
Bern und Köniz, weil die Anfrage, in der Bern
wissen wollte, wie Köniz sich zur Abtrennung von
Wabern stelle, nicht etwa freundschaftlich von
Gemeinde zu Gemeinde ging, sondern weil man den
Umweg über die Gemeindedirektion nahm. Die
freundschaftlichen Beziehungen wurden noch mehr
getrübt, als von interessierter Seite — man weiss
nicht woher — unser früherer Ratskollege Wildi
angefragt wurde, ob er das Präsidium in einem
Komitee übernehmen wolle, das sich für die
Eingemeindung von Wabern in Bern zur Verfügung
stellen möchte und die Aktion unternehmen wolle.
Da kann man schon begreifen, dass der Gemeinderat

Köniz, der verpflichtet ist, für Köniz zu schauen
wie der Gemeinderat der Stadt Bern verpflichtet
ist, für Bern zu sorgen, nervös wurde. Ich glaube,
in dem Stück, weil man beiderseits das Möglichste
tut, kann man einander nichts vorhalten. Es ist
aber nicht nett, wenn man Leute keilen will für
die Vorbereitung einer Eingemeindung, von der
die andere beteiligte Gemeinde nichts wissen will.
Wenn der Gemeinderat Köniz sich einstimmig, mit
einer Enthaltung, gegen die Abtrennung von Wabern
ausgesprochen hat, hat er sicher nach dem Motiv
gehandelt, wie es vom Gemeindedirektor
auseinandergesetzt wurde: Er hätte seine Pflicht nicht
erfüllt, wenn er eine andere Stellung bezogen hätte.
Wabern ist einer der besten Bezirke für die
Gemeinde Köniz. Man weiss, dass Wabern einen sehr
grossen Teil der Steuern aufbringt. Wenn dieser
Bezirk abgetrennt würde, so stünden die übrigen
Teile der Gemeinde, die sich bis zum Kanton Freiburg

und bis in den Forst gegen die Gemeinde
Neuenegg ausdehnt, unter viel schwierigeren
Verhältnissen als das heute der Fall ist. Ich weiss,

in Wabern ist unter der Bevölkerung eine starke
Strömung für die Eingemeindung, und zwar
hauptsächlich, weil Wabern sehr enge Beziehungen mit
der Stadt Bern hat, wie das Herr Dr. Bärtschi
ausführte. Wabern ist wirtschaftlich schon ein Teil
der Stadt Bern. Aber die Bewohner von Wabern
sind auch deshalb immer ungehalten, weil sie
keine nahe Verkehrsmöglichkeit haben mit Köniz,
dem Hauptsitz der Gemeinde. Der liegt fast eine
Wegstunde entfernt. Bis jetzt bestand keine
Möglichkeit, irgendwie nähere Beziehungen zwischen
diesen beiden Orten zu schaffen.

Ich glaube, so heiss wie der Brei angerichtet
wird, wird er nicht gegessen. Ich habe das Wort
ergriffen, um nicht irgendwie die Meinung aufkommen

zu lassen, dass die Könizer nur wegen ihrer
harten Köpfe nicht wollen, sondern man hat sie
einfach vor den Kopf gestossen, weil man auf
Umwegen über die Regierung vorgehen und ferner
ein Komitee gründen wollte. Ich glaube aber, dass
der Gemeinderat von Köniz ohnehin keinen andern
Standpunkt hätte einnehmen dürfen, sonst hätte
man ihm den Vorwurf machen können, er hätte
die Interessen der Gemeinde verraten. Ich verstehe
die Gemeinde Köniz ganz gut.

Giovanoli, Gemeindedirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Herr Grossrat Morf fragte,
weshalb der Staat nicht den Gemeinden die Barakken

zur Verfügung stellt, die das Militär nicht mehr
braucht. Die Baracken, die das Militär verkauft,
stehen zur Verfügung. Es kann jeder derartige
Baracken kaufen, jede Gemeinde kann sie erwerben.
Es gibt übrigens Gemeinden, die solche Baracken
zur behelfsweisen Linderung der Wohnungsnot
erworben haben. Ich verstehe es durchaus, wenn die
Gemeinden auf Grund von schlechten Erfahrungen
und unter dem Gesichtspunkt der Rentabilität
davon absehen, in grossem Umfange derartige Barakken

zu kaufen und zur Verfügung zu stellen. Die
Baracken sind, sobald sie als Wohnungen benützt
werden, sehr rasch abgenützt. Sie werden nach 10
Jahren, zum Teil schon früher, ihr Ende gefunden
haben.

Man könnte sich fragen, ob man diese Baracken
mit staatlicher Subvention nicht verbilligt den
Gemeinden zur Verfügung stellen könnte. Ich teile
die Auffassung der anderen massgebenden
Direktionen, dass es im Interesse des Wohnungsmarktes
nützlicher, und dass das Geld besser verwendet
ist, wenn man es für die Förderung des Wohnungsbaues

verwendet; denn dann hat man eine anständige

Wohnung, im andern Fall wäre das Geld
ausgegeben, ohne dem Wohnungsmangel dauernd zu
steuern.

Zum zweiten hat Herr Grossrat Morf angefragt,
warum wir von der Gemeindedirektion aus nicht,
in Anwendung der bundesrechtlichen Bestimmungen,

dazu übergehen, leerstehende Wohnungen zu
beschlagnahmen. Diese Möglichkeit steht gemäss
Bundesratsbeschluss vom Jahre 1941 den Gemeinden

zu und nicht dem Staat. Diese Möglichkeit ist
in den Gemeinden auch da und dort angewendet
worden. Der Staat kann nicht intervenieren. Wenn
Herr Grossrat Morf irgendwo eine Wohnung
entdeckt, die sich für die Steuerung der Wohnungsnot

eignen würde, so möchte ich ihm empfehlen,
sich mit dem zuständigen Gemeindepräsidenten in
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Verbindung zu setzen, um ihn auf diesen Fund
aufmerksam zu machen.

Noch ein paar Bemerkungen abschliessender
Art, damit kein Missverständnis entsteht über die
Frage der Eingemeindung von Bremgarten, sowie
zu den Ausführungen von Herrn Stadtpräsident
Bärtschi.

Von der Regierung und der Gemeindedirektion
aus anerkenne ich durchaus, in welchem Ausmass
und auch in welch loyaler Art die Gemeinde Bern
in den zurückliegenden Jahren mit diesen
Abmachungen der Gemeinde Bremgarten geholfen hat.

Wenn Herr Stadtpräsident Bärtschi angefragt
hat, wie es um den Steuerausgleichsfonds stehe
— er bemerkte, dass er in dem Schriftwechsel der
Gemeindedirektion auf diesen Punkt keine Auskunft
erhalten habe — ist zu antworten, dass wir
zunächst den Bescheid der Steuerverwaltung abwarten

mussten. Dieser ist eingetroffen. Das Dekret
für den Steuerausgleichfonds, gemäss kantonalem
Steuergesetz, kann erst im Verlaufe des nächsten
Winters bereinigt werden. Ein näheres Datum kann
ich noch nicht angeben, weil Finanzdirektion und
Steuerverwaltung immer noch auf Angaben von
grossen Gemeinden warten müssen, die nötig sind,
um die gesetzlichen Grundlagen zu ordnen. Es sind
immer noch Einsprachen vorhanden, die rechtlich
noch nicht abgeklärt sind. An dieser Zwangslage
sind wir nicht schuld. Wir müssen die Abklärung
über den Umfang der Mittel abwarten, die dem
Steuerausgleichsfonds zur Verfügung stehen werden.

Nun hat Herr Stadtpräsident Bärtschi, wenn
ich ihn richtig verstanden habe, versucht, einen
Widerspruch mit früheren Auffassungen zu
konstruieren, die die Regierung in der Angelegenheit
der Eingemeindung von Vorortsgemeinden hatte.
Hier möchte ich wiederholt unterstreichen und
bitten, das nicht zu übersehen, dass wir, nämlich
Regierung und Gemeindedirektion, und auch andere
Beteiligte, mit der Ueberweisung der
Eingemeindungsmotion Bremgarten vor eine prinzipiell neue
Situation gestellt worden sind. Die Motion ist
überwiesen, die Regierung hat sie auszuführen, das
Eingemeindungsverfahren wurde eingeleitet und
muss zu Ende geführt werden. Es lag auf der
Hand, die betroffenen Gemeinden einzuladen, ihre
Stellungnahme mitzuteilen und wenn nötig eine
Volksabstimmung anzusetzen. Ich möchte beifügen,
ebenfalls zur Abklärung, dass die Ansetzung einer
Frist für die Abstimmung gegenüber der
Einwohnergemeinde Bern schon von der Gemeindedirektion
vorgenommen wurde, bevor ich das Amt antrat.
Mein Vorgänger, Herr Dr. Feldmann, hat die
Angelegenheit erledigt und war um diese Etappe im
Eingemeindungsverfahren besorgt; er wollte sie so
rasch als möglich erledigen. Ich habe die Auffassung,

die ich in der Frage Bremgarten entwickelt
habe, schon auf der Gemeindedirektion angetroffen,
als ich mein Amt antrat. Sie war auf Grund einer
Prüfung der Situation vorhanden, wie ich sie
geschildert habe.

Nun möchte ich zu den Fragen, die aufgeworfen
worden sind, zum Schluss folgendes bemerken: Ich
glaube, es ist eine leichte Uebertreibung, wenn man
die Eingemeindung der kleinen Gemeinde
Bremgarten — sie zählt ungefähr 1000 Einwohner — in

Paralelle setzt zu den grossen Eingemeindungen
wie wir sie in der Stadt Zürich erlebt haben.
Davon kann keine Rede sein. Wir haben ja Quartiere

in der Stadt Bern, die um ein vielfaches
der Einwohnerzahl von Bremgarten zugenommen
haben, und dies allein während der Kriegsjahre.
Wie steht es, wenn man grössere Quartiere oder
Teile von Köniz wie Wabern eingemeinden würde?
Da stünde noch mehr auf dem Spiel, indem solche
Quartiere viel mehr Einwohner zählen als Brem-
garten. Wir teilen die Auffassung von Stadtpräsident

Bärtschi und der Gemeinde Bern durchaus,
ich möchte das unterstreichen, dass man ohne
Not keine Eingemeindung vornehmen soll, weil die
Gemeinden im Kanton Bern die Grundlagen des
staatlichen Aufbaues bilden. Aber unsere Auffassung

betreffend Bremgarten hat sich nach gründlicher

Prüfung gebildet. Ich wiederhole, dass ich
sie antraf, als ich mein Amt antrat. Wir können
mit Bremgarten einfach nicht zuwarten. Das geht
auch aus den Mitteilungen von Gemeindeschreiber
Blatter hervor, der hierüber reichlich im Bilde ist.

Man darf das eine nicht vergessen: Die
Gemeinde Bremgarten steht heute praktisch unter
Vormundschaft. Es ist nicht so gemeint, weder
vom Staat noch von der Stadt Bern aus. Die
Durchführung der Bestimmungen ist durchaus loyal.
Trotzdem hat die Gemeinde selbstverständlich ein
unangenehmes Gefühl, wenn sie keinen Fünfliber
ausgeben oder ins Budget einsetzen darf, ohne die
Zustimmung der Partner zu haben, die Teilhaber
der finanziellen Vereinbarung sind.

Entscheidend ist nach unserer Auffassung, dass
wir nicht zusehen können, wie eine kleine
Gemeinde dahinserbelt. Darum vertrete ich mit
unseren Beamten in der Gemeindedirektion die
Auffassung, dass wir um die Eingemeindung von
Bremgarten auf die Länge einfach nicht herumkommen.
Ich glaube, je rascher man das Problem liquidiert,
um so besser fahren beide Teile.

Président: Monsieur Bärtschi désire faire une
déclaration.

Bärtschi (Bern). Ich möchte mich nicht materiell

noch einmal äussern, nur feststellen, dass das
Ansetzen einer bestimmten Frist für die Abstimmung

in der Gemeinde Bern in der Amtszeit des
jetzigen Direktors erfolgt ist. Der Regierungsrat
schrieb uns, wir möchten so rasch als möglich
Stellung nehmen und ihm zu gegebener Zeit
Mitteilung machen. Wir wünschten in unserer
Eingabe, eine Vorfrage zu klären. Wir haben es nicht
abgelehnt, das Verfahren durchzuführen, sondern
wollten diese Vorfrage klären. Das ist unser
Anliegen. Indessen hat uns der jetzige Gemeindedirektor

ein bestimmtes Datum gesetzt, während
welchem die Abstimmung durchgeführt werden
muss.

Genehmigt.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1946. 45
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Interpellation der Herren Grossräte Geissbühler

(Liebefeld) und JHitiiuterzeiclmer über
Berücksichtigung der Minderheiten bei Gemeindewahlen
und staatlichen Behörden.

(Siehe Seite 313 hievor.)

Geissbühler (Liebefeld). Ich habe am 4. Juni
1946 folgende Interpellation eingereicht: «Bei der
Bestellung von Gemeindebehörden (Gemeinderäten
und Kommissionen) sowie bei der Erneuerung
staatlicher Behörden ist die Tatsache festzustellen,
dass starke Minderheiten ungenügend, zum Teil
gar nicht berücksichtigt werden. Ist der
Regierungsrat bereit, den Bestimmungen von Art. 17

Gemeindegesetz vom 9. Dezember 1917 in der
Weise Nachachtung zu verschaffen, dass den
Minderheiten das ihnen zustehende Vertretungsrecht

gesichert wird?»
Die Gründe, die mich veranlassten, die

Interpellation zu stellen, liegen darin, dass man immer
wieder feststellen muss, dass in den Gemeinden
die Minderheiten — nicht nur im Kanton Bern —
um ihr Vertretungsrecht betrogen werden und dass
man auch in den staatlichen Kommissionen des
Kantons nicht sehr darauf schaut, dass auch die
Minderheit vertreten ist. Im Staatskalender kann
man zum Beispiel feststellen, dass in einer
Aufsichtskommission von 12 Mitgliedern 1
Sozialdemokrat ist. In der Aufsichtskommission über
Erziehungsanstalten für weibliche Jugendliche sind
von sieben Mitgliedern keine Sozialdemokraten. So
geht es weiter.

Nun sind in letzter Zeit verschiedene Vorkommnisse

passiert, die zur Sprache gebracht werden
müssen. Ich nehme nur zwei bis drei Fälle heraus.
In der Gemeinde Signau haben im November 1945
Wahlen stattgefunden. Unsere Arbeiter stellten an
den Gemeinderat das Begehren, man möchte ihnen
im Gemeinderat, in der Armenbehörde, der
Schulkommission und im Wahlausschuss eine Vertretung
einräumen. Der Gemeinderat schrieb unseren
Leuten, sie möchten Vorschläge einreichen und
ferner den Ausweis über die Parteistärke entweder
in Form von Beitrittserklärungen oder eines unter-
schriftlich bestätigten Mitgliederverzeichnisses
erbringen. Unsere Leutie haben den einen Wunsch
erfüllt; sie haben die Vorschläge gemacht, aber sie
haben wohlweislich das- Mitgliederverz-eichnis nicht
abgegeben. Am 16. Januar 1946 fanden die Wahlen
statt. Die Vorschläge der Minderheit wurden
nirgends berücksichtigt. Darauf wurde ein Rekurs
erhoben. Der Regierungsrat hat in seinem Rekurs-
entscheid folgendes festgestellt: «Wenn die Minderheit

jene Vertretung in den Gemeindebehörden
beansprucht, obliegt ihr, den Nachweis ihrer Parteistärke

durch gleichbleibende Stimmenzahlen bei
mehreren aufeinanderfolgenden, gleichartigen Wahlen,

oder durch ihre ausgewiesene Mitgliederzahl
zu erbringen. Diese Rechtsprechung ist vom
Regierungsrat nicht aufgegeben worden und muss
auch fernerhin beibehalten werden, weil andere
Möglichkeiten für eine einigermassen zuverlässige
Feststellung der Parteistärke fehlen. »

Man kann meines Erachtens nicht nur hei
Gemeindewahlen feststellen, wie gross eine Minderheit

ist, sondern kann das auch bei den Grossratsund

Nationalratswahlen.

Zweitens wurde die Vorlage des Mitglieder-
Verzeichnisses verlangt. Das lehnen wir ganz
entschieden ab. Wir gehören heute als stärkste Partei
der Regierung an. Wir helfen mit, die
Verantwortung zu tragen, und es ist eine unerhörte
Zumutung, von unseren Leuten im Lande immer noch
zu verlangen, wenn sie in den Räten eine
Vertretung beanspruchen, sie sollen als Bittsteller
auftreten und die Mitgliederverzeichnisse einreichen.
Wir lehnen das nicht nur aus Stolz ab, sonder|n
auch aus wohl überdachten Gründen. Wir wissen,
dass vielerorts unsere Leute noch zurückgestellt
werden und wirtschaftliche, persönliche Einbussen
erleiden, wenn man weiss, dass sie unserer Partei
angehören.

Es wäre übrigens noch die Frage aufzuiwerfen,
ob ein Vorstand einer Partei das Recht habe, die
Namen der Mitglieder bekannt zu geben, wenn nicht
alle einverstanden sind, die den Beitritt erklärten.
Ich glaube nicht, dass das zweckmässig wäre, weil
sich Einzelne in ihren persönlichen Rechten
verletzt fühlen könnten. Wir erwarten hier, dass die
Regierung endlich die Praxis, die sie eingeschlagen
hat, aufgibt und auf anderem Wege den Minderheiten

ihr Recht zukommen lässt.
Ein anderer Fall betrifft die Gemeinde Arni. Da

wurde nach den Wahlen ein Rekurs eingereicht.
Er kam vor das Statthalteramt. Beim Aussöhnungsversuch

sagte man unseren Vertretern, wenn das
zum Entscheid komme, koste -es etwas. Der
Präsident der Gemeinde Arni versprach, das komme
dann schon in Ordnung. Es kam aber nicht in
Ordnung. Unsere Leute haben heute noch keine
Vertretung. Sie glaubten an die Worte und kamen
so um ihr Recht.

Der schlimmste aller Fälle betrifft die Sekundärschule

in Neuenegg. Dort handelt es sich um
folgendes: Unser einziger Vertreter, der in der
Sekundärschule Neuenegg amtete, konnte wegen
Krankheit eine Zeitlang nicht an den Sitzungen
teilnehmen. Er ist sicher vielen von Ihnen
bekannt, weil er während einer Amtsperiode hier
im Ratssaale war. Es war Fritz Stämpfli. Der
Präsident der Sekundarschulkommission hat, nachdem

man ihm mitteilte, dass Herr Stämpfli wegen
Krankheit ein paar Sitzungen nicht besuchen könne,
dem Gemeinderat Neuenegg -einfach den Antrag
gestellt, es sei eine Neuwalil zu treffen und der
Gemeinderat hat in Unkenntnis der Tatsachen für
einen Vertreter der Sekundarschulkommission, der
nicht demissioniert hatte, eine Ersatzwahl
vorgenommen. Sofort wurde- von Seite der
Minderheitspartei, den Sozialdemokraten, eine Beschwerde
eingereicht, und der Gemeinderat von Neuenegg
hat sein Unrecht eingesehen und sein Bedauern
ausgesprochen, dass die Sache dort so schief
gegangen sei. Er gab der Sekundarschulkommission
den Auftrag, das-s Stämpfli weiterhin als Mitglied
dieser Kommission zu betrachten sei, und dass,
damit man nicht einen überzähligen Sitz habe, ein
anderes Mitglied zu demissionieren habe. Aber -der
Präsident der Sekundarschulkommission hat die
ganze Sache abgelehnt, hat auch die Demission
des andern Mitgliedes abgelehnt und erklärt, er
mache, was er wolle. Er hat die Beschlüsse -des
Gemeinderates von Neuenegg — der sich äusserst
nobel benommen hat, das- wollen wir zu Ehren
von Neuenegg feststellen — einfach ignoriert und
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hat getan, als ob in der Gemeinde überhaupt
niemand anders wäre als die Sekundarschulkommission,

respektive deren Präsident.
Unsere Partei hat am 24. August 1945 der

Erziehungsdirektion geschrieben. Die Antwort darauf
ist Ende Oktober eingetroffen. Der Gemeinderat von
Neuenegg hat seinerseits ebenfalls eine Eingabe
an die Regierung gemacht und hat dort festgestellt,
dass der Präsident der Sekundarschulkommission die
Beschlüsse, die ihm von Seite des Gemeinderates
mitgeteilt wurden, der Kommission überhaupt nie
oder nur ganz selten vorgelegt habe. Es ist also
direkt ein Skandal, wie sich der Präsident der
Sekundarschulkommission Neuenegg benommen hat.
Man hätte glauben können, er sei jenseits der
Grenze in die Lehre gegangen, habe dort gelernt,,
wie man alles sabotiere. Es heisst: «Leider hat
sich die Sekundarschulkommission, respektive deren
Präsident, Dr. Holzer, nie bemüht, unsere Weisungen
zu befolgen. » Weiter schreibt der Gemeinderat
Neuenegg: «Alle unsere Anordnungen und
Beschlüsse wurden, in krassem Sinne ausgedrückt,
einfach sabotiert, ein Vorgehen, das uns überaus
befremdet und das wir uns auch nicht mehr
weiter gefallen lassen können. » Der Gemeinderat
Neuenegg, der das. schreibt, ist in seiner grossen
Mehrheit aus bürgerlichen Vertretern zusammengesetzt.

Man versucht von Seite der Erziehungsdirektion,
den Fall einzurenken und hat von der
Sekundarschulkommission einen Doppelvorschlag für eine
neue Wahl verlangt. Es dürfe ein Sozialdemokrat
sein, aber auf keinen Fall Herr Stämpfli, damit der
Friede in der Gemeinde Neuenegg gewahrt werde.
Herr Stämpfli ist seit Jahren ein geachteter Mann
in der Gemeinde Neuenegg, ist Verwalter der
Konsumgenossenschaft, war vier Jahre lang Grossrat,

20 Jahre lang im Gemeinderat Neuenegg. Nun
kam das genannte Schreiben. Was darin verlangt
wird, ist eine Zumutung von Seite der Erziehungsdirektion,

die man mit aller Entschiedenheit
zurückweisen muss. Der Gemeinderat Neuenegg hat
das getan, indem er ausgerechnet den Mann
vorgeschlagen hat, der angeblich den Frieden stören
soll, nämlich Fritz Stämpfli. Was hinter den
Kulissen gegangen ist, wissen wir nicht. Wir
wissen nicht, welche Fäden zwischen dem
Präsidenten der Sekundarschulkommission Neuenegg
und dem früheren Erziehungsdirektor laufen,
wissen nicht, welche Rolle der Sekundarschul-
Inspektor spielt. Wir wissen nur, dass am 21. Mai
1946 eine Ersatzwahl getroffen wurde und dass
darin ein ganz anderer zur Wahl vorgeschlagen
wurde. Der Gemeinderat schrieb nachher folgendes :

«Der Gemeinderat nimmt mit Entrüstung Kenntnis
davon, dass der Regierungsrat an Stelle des
demissionierenden Herrn Lanz in die
Sekundarschulkommission Herrn X gewählt hat. Diese Wahl,
die auf Vorschlag der Sekundarschulkommission
Neuenegg vorgenommen wurde, steht im krassen
Gegensatz zu Willen und Weisung des Gemeinderates,

es sei das Mitglied Fritz Stämpfli als
einziger Vorschlag der Erziehungsdirektion zur Wahl
zu unterbreitten. »

Nun hat der gleiche Präsident der
Sekundarschulkommission bei der Schlussfeier der Schule,
nachdem man ihm über sein Verhalten Vorwürfe
gemacht hatte, vor den Schulkindern den Ausspruch

gebraucht: «Die Schmutzfinken von
Zeitungsschreibern ». Nachdem der Gemeinderat von
Neuenegg diesem Herrn ausdrücklich sagte, was
er zu tun habe, ausdrückliche Vorschläge machte,
darf er solches erklären. Das mahnt an eine Zeit,
die wir nicht so leicht vergessen werden, wo man
Leute, die sich für das Recht wehrten, auf dieise
Weise titulierte.

Der Unwille über die Verhältnisse, die Dr. Holzer,
der Präsident der Sekundarschulkommission von
Neuenegg mit seinem Verhalten heraufbeschworen
hat, ist gross. Nicht der Arbeitervertreter hat dem
Unfrieden gestiftet, sondern Dr. Holzer. Das Recht
für unsere Partei war von niemandem bestritten,
weder von der Erziehungsdirektion noch vom
Gemeinderat noch' irgend einer Behörde', aber man
wollte einfach nicht, was der Gemeinderat
vorschlug.

Aus diesem Grunde fand man, es sei nächstens
an der Zeit, Remedur zu schaffen. Die
Interpellation, die ich einreichte, verfolgt zwei Zwecke:
Erstens, was sagt die Regierung zum. Verhalten
eines Kommissionspräsidenten, der in dieser Art
und Weise wider alle demokratischen Regeln ver-
stösst, der einfach diktatorisch vorgeht? Er stösst
eine Minderheit vor den Kopf, wobei das zufällig
uns passiert ist; es könnte aber auch einer anderen
Minderheit passieren. Ich bitte die Regierung,
Auskunft zu geben, was sie künftig in solchen Fällen
tun will. — Zweitens möchte ich von der
Regierung Auskunft haben, was sie zu tun gedankt,
damit der Minderheit das Vorschlagsrecht nicht
gekürzt wird. Es kommt immer wieder vor, dass
die Mehrheitspartei sagt, sie gebe der Minderheit
eine Vertretung, wolle aber den Mann zuerst
anschauen, und wenn er nicht passt, heisst es, sie
bekomme den Sitz nur, wenn sie einen andern
bringe. Was4 sagt die Regierung zu diesem
Verhalten? — Will ferner die Regierung ihre Praxis.,
gestützt auf Art. 17, Abs. 3 des Gemeindegesetzes,
weiter bestehen lassen, dass man von einer Minderheit

verlangen kann, sie solle das
Mitgliederverzeichnis einreichen? — Die Regierung möchte
ferner Auskunft geben, ob sie nicht auch der
Ansicht sei, man solle ganz allgemein, im Interesse
der Zusammenarbeit und einer erfreulichen
Entwicklung die Minderheitenrechte schützen. Wir
lassen es uns nicht mehr gefallen, dass m,a,n aiuf
die geschilderte Art und Weise mit den Minderheiten

umspringt. Ich bin der Regierung zu Dank
verpflichtet, wenn sie uns die künftigen
Massnahmen klar auseinandersetzt.

Giovanoli, Gemeindedirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Herr Grossrat Geissbühler hat
in seiner Interpellation die Regierung angefragt,
wie sie die Bestimmungen über die Minderheitsrechte,

die in der Verfassung und im Gesetz
niedergelegt sind, anzuwenden gedenke, wie die
Praxis sei. Er hat ein paar konkrete Fälle
herangezogen, namentlich den von Neuenegg, der in
letzter Zeit die öffentliche Meinung in der
Gemeinde und auch in den benachbarten Gemeinden
stark beschäftigt hat.

Ich möchte zur grundsätzlichen Frage, die Herr
Grossrat Geissbühler aufgeworfen hat, namens der
Regierung folgendes erklären: Die Regierung ist
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willens, die Bestimmungen über die Minderheitsrechte,

wie sie in der Verfassung und im Gesetz
niedergelegt sind, auf allen Gebieten anzuwenden.
Es ist zuzugeben, dass die Praxis der Anwendung
eine historische Wandlung durchgemacht hat. Die
Anwendung des Minderbeitsrechtes hat sich,
geschichtlich betrachtet, in der Praxis durchgesetzt;
sie ist von den in Frage Siebenden Minderheiten
erkämpft worden.

Was heute die Arbeiterschaft in der Anwendung
des Minderheitsrechtes in erster Linie fordert, ist,
das kann man immer wieder feststellen, die
Anerkennung auf dem Boden der absoluten
Gleichberechtigung. Diese Auffassung wird von der
Regierung geteilt. Es ist selbstverständlich, dass, in
Konsequenz dieser Auffassung, die Regierung und
die Gemeindedirektion dort, wo sie zuständig ist,
willens ist, die entsprechende Haltung einzunehmen.

Zweitens ist einzuräumen, dass in einer Reihe
staatlicher Kommissionen die sozialdemokratische
Minderheit, die hier in erster Linie in Frage steht,
noch unvertreten ist, oder überhaupt keine
Vertretung besitzt. Die Regierung wird bei Zeit und
Gelegenheit, das heisst wenn Rücktritte fällig sind,
die entsprechenden Korrekturen vornehmen. Der
Herr Interpellant darf das Vertrauen haben, dass
die Regierung, dieser Auffassung entsprechend, das
Minderheitenrecht in Zukunft praktisch und konkret
anwenden wird.

Es war drittens jeweilen eine grosse Streitfrage,
die auch in die Rechtsliteratur einging, wie zur
Feststellung von Minderheitsrechten die jeweilige
Parteistärke zu eruieren sei. Herr Grossrat Geiss-
bühler hat in seiner Interpellation vor allem
kritisiert, dass es ein unmöglicher Zustand sei,
wenn in der Praxis, also bei den Entscheiden des
Statthalters, die Minderheit das Recht auf eine
Vertretung durch Auslieferung der Mitgliederliste
beweisen muss. Es ist auch zuzugeben, dass in
den letzten Jahrzehnten in verschiedenen Fällen
Inkonvenienzen aufgetreten sind, und dass mit der
Einsicht in die Listen Missbrauch getrieben worden
ist. Es ist auch durchaus -verständlich, dass die
Minderheiten, die in Frage stehen — es braucht
sich nicht immer um die sozialdemokratische
Minderheit zu handeln — jeweilen befürchten, dass
bei einer Auslieferung der Listen Repressalien
erfolgen, die leicht denkbar erscheinen, wenn man
die Verhältnisse in den fraglichen Gemeinden
berücksichtigt. Wir vertreten nicht erst seit heute in
der Gemeindedirektion die Auffassung, dass von
dieser Praxis abzugehen sei und dass es für eine
Minderheit ein unwürdiger Zustand sei, wenn sie
gezwungen wird, im Rekursverfahren und im
Entscheid ungsverfahren ihre Mitgliederliste
auszuliefern. Wo wir die Gelegenheit haben, worden wir
entsprechende Weisung erteilen, weil wir der
Auffassung sind, dass die Parteistärke der Minderheit
auf jeden Fall auf anderem Wege festgestellt
werden kann. Strittig wäre lediglich der Grenzfall,
wo eine derartige Möglichkeit nicht besteht, wo
zum Beispiel keine früheren Wahl- und
Abstimmungsergebnisse vorliegen. Da ist man, das möchte
ich zugeben, in einer Zwangslage. Dann kann
jeweilen die Frage aufgeworfen werden, ob man
nicht auf die Mitgliederlisten zurückgreifen müsse.
Wir haben aber die Meinung, dass das durch eine
notarielle Beglaubigung möglich sein sollte, ohne

dasis die Instanzen und Behörden im Entscheidungsverfahren

von der namentlichen Zusammensetzung
der Listen Kenntnis bekommen können. Wir haben
also die Auffassung, dass in derartigen Grenzfällen

zu diesem Hilfsmittel lediglich gegriffen
werden kann, wenn die betreffende in Frage
stehende Minderheit mit dem Vorgehen von
vornherein einverstanden ist.

Wir haben ferner die Auffassung, dass die
Uebung, die man da und dort antrifft, wonach bei
Bestellung von Minderhieitsvertretern der Minderheit
selber der Kandidat vorgeschrieben ist, ein
unwürdiges Verfahren sei, das im Blick auf die
angewendete Methode als verwerflich bezeichnet
werden muss. Wir müssen das den beteiligten
Parteien und den Gemeindebehörden in der Praxis
überlassen, den Weg zu finden, der in der Stellung
von Minderheiten als. schicklich bezeichnet werden
muss.

Der Interpellant hat unter anderem einen Fall
aus Arni aufgeführt, über den ich nicht
unterrichtet bin. Hier handelt es sich um einen Rekurs,
der auf dem Regierungsstatthalteramt entschieden
wurde. "Es war offenbar ein Fehler der
unterlegenen Minderheit, dass sie den Entscheid nicht
auf dem Rekursweg an die Regierung
weitergezogen hat. Zum Fall Arni könnte ich mich also
materiell und formell nicht näher äussern.

Der Interpellant hat am Schluss seiner
Ausführungen den Handel der Sekundarschulkom-
mission von Neuenegg dargelegt und eine lebhafte
Kritik an der Art geführt, wie dort das Minder-
heitsrecht angewendet worden ist, sowie über die
Erledigung der ganzen Angelegenheit. Ich möchte
zunächst ein paar formelle Feststellungen machen:
Von der unterlegenen Minderheit in Neuenegg
wurde eine Beschwerde geführt. Sie ging an das
Regierungsstatthalteramt. Teilweise ging sie an
die Erziehungsdirektion. Es liegen ferner
Beschwerden des ganzen Gemeinderates von Neuenegg
vor, die sich gegen den Präsidenten der Sekundär-
schulkommission richten. Weil ein Teil dieser
Beschwerden den Geschäftskreis der Erziehungsdirektion

berührt, für einen anderen Teil die
Gemeindedirektion zuständig ist, machten wir der
Erziehungsdirektion den Vorschlag, die
Untersuchung, die zweifellos nötig war, aus Gründen
der Zweckmässigkeit und zur Vermeidung von
Doppelspurigkeit durch die Gemeindedirektion
führen zu lassen. Nachdem die Zustimmung der
Erziehungsdirektion vorlag, haben wir ohne Verzug
den Regierungsstatthalter des Amtes Laupen mit
der Untersuchung beauftragt. Diese wurde
durchgeführt, die Beteiligten kamen zur Vernehmlassung.
Die Untersuchungen wurden in den letzten Tagen
abgeschlossen, kamen aber noch nicht zur
endgültigen, formellen Erledigung, weil die Ferien
dazwischen kamen und der Herr Regierungsstatthalter

noch abwesend war. Die Anträge werden
nun formuliert und die Regierung wird an einer
ihrer nächsten Sitzungen ihre Stellungnahme
festzulegen haben. Ich kann über ein paar Fragen,
die Herr Grossrat Geissbühler stellte, materiell also
noch nicht oder noch nicht endgültig antworten.
Ich konnte hier auf Grund der Akten lediglich über
den Stand der Angelegenheit berichten und über
das, was als unbestritten und feststehend bezeichnet
werden kann.
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Die Fehler, die von der Sekundarschulkom-
mission Neuenegg begangen wurden, sind zweifellos
sehr bedauerlich. Die Haltung der Kommission war
für sie selber unzweckmässig und unwürdig. Ich
kann aus den angeführten Gründen nicht in alle
Details eintreten, muss das einer späteren,
endgültigen und erschöpfenden Stellungnahme
vorbehalten, wenn der Entscheid vorliegt. Wenn das
vom Interpellanten oder vom Grossen Rat
gewünscht wird, bin ich zu dieser Berichterstattung
selbstverständlich ohne weiteres bereit. — Ich
möchte lediglich drei Punkte erwähnen, die nach
dem Stand des Verfahrens und der Untersuchung
jedenfalls als unbestritten und als endgültig
abgeklärt bezeichnet werden dürfen: Die Kernfrage
im ganzen Handel war auf jeden Fall die, ob
der bisherige Vertreter der sozialdemokratischen
Minderheit, der frühere Grossrat und Gemeinderat
Stämpfli aus der Sekundarschulkommission
zurückgetreten ist oder nicht. Bekanntlich wurde vom
Präsidenten der Schulkommission, Dr. Holzer, die
Demission gemeldet. Deshalb hat die Erziehungsdirektion

respektive der Gemeinderat eine Neuwahl
getroffen. Unbestritten ist, dass eine Demission
des Fritz Stämpfli nicht erfolgte. Es ergibt sich
das auch aus der Einrede des Dr. Holzer selber.
Ich will hier der Zeit halber nicht auf weitere
Details eintreten, nur darauf aufmerksam machen,
dass auf jeden Fall von ihm der Rücktritt des
bisherigen Mitgliedes, Fritz Stämpfli, zu Unrecht
gemeldet wurde, aus Gründen, über die ich mich
hier nicht näher äussern möchte. Es wird von
Dr. Holzer geltend gemacht, dass er eine
Besprechung mit der Frau des Fritz Stämpfli hatte,
der krank im Bett lag und während längerer Zeit
kränklich war. Es ergibt sich aus seiner eigenen
Vernehmlassung, dass er dieser Frau noch einen
Termin setzte, ich glaube von acht Tagen, für die
eigentliche Mitteilung, ob Herr Stämpfli der
Kommission noch angehören oder zurücktreten wolle.
Eine derartige Mitteilung erfolgte aber nie. Eine
schriftliche Demission lag nie vor, ebensowenig wie
eine mündliche, und es wirft über das ganze
Vorgehen des Schulpräsidenten ein eigenartiges Licht,
dass er selber der Frau des schwer erkrankten
Stämpfli noch nahe legte, ihrem Mann von dieser
Unterredung überhaupt nichts mitzuteilen, obwohl
er im gleichen Zeitpunkt noch einen Termin für
die endgültige Vernehmlassung über Rücktritt oder
Nichtrücktritt festgesetzt hatte. Ich möchte auf die
Einzelheiten dieser Akten nicht näher eintreten.

Jedenfalls muss festgehalten werden, und das
ist für die Gemeindedirektion und den Regierungsrat

von entscheidender Bedeutung, dass nach dem
Ergebnis der Untersuchung des Regierungsstatthalteramtes

Stämpfli noch zu Recht als Mitglied
dieser Kommission zu betrachten war, weil eine
Demission nie vorgelegen hat. Nun sind wir in
der unglücklichen Lage, dass auf Grund dieser
unrichtigen Meldung des Präsidenten der
Schulkommission eine Neuwahl getroffen wurde. Es
erhebt sich nun die Frage, was zu tun sei. Man
vertritt von Seite des Statthalteramtes die Meinung,
dass entweder Herr Zehnder, der als Nachfolger
gewählt wurde, oder Herr Lanzrein als nicht
gewählt zu betrachten sei, das heisst, dass eine dieser
Wahlen zu kassieren wäre. Ueber diese Frage
möchte ich mich endgültig nicht aussprechen, be¬

vor die Regierung Stellung genommen hat.
Unglücklich ist die Situation nun namentlich deshalb,
weil die sozialdemokratische Minderheit effektiv
keine Vertretung mehr in der Schulkommission hat.
Es ist ganz klar, dass die nötige Korrektur
erfolgen muss. Wir werden prüfen, in welcher Form
das geschehen soll. Die Gemeindedirektion wird
das in Verbindung mit der zuständigen Erziehungsdirektion

besorgen.
Unbestritten ist auch, dass der Präsident der

Schulkommission, Dr. Holzer, in einer unglücklichen

und unbegreiflichen Art die Gelegenheit des
Examenstages wahrnahm, um sich in einer
abfälligen Art und Weise mit beleidigenden
Bemerkungen über den Handel zu äussern. Ich
möchte es unterlassen, die Protokolle, die über die
Vernehmlassung der beteiligten Personen vorliegen,
zu verlesen. Wenn das gewünscht wird, kann man
es in einem späteren Zeitpunkt noch tun, das
heisst wenn der Entscheid der Regierung vorliegt.
Jedenfalls werden wir das Verhalten des Schul-
kommissions-Präsidenten auch in diesem Punkt als
unglücklich und unwürdig bezeichnen müssen.

Wie man jetzt aus dieser unglücklichen Lage
herauskommen und eine Lösung finden kann,
vermag ich im Augenblick noch nicht endgültig zu
erklären. Die Resultate der Untersuchung des
Regierungsstatthalteramtes liegen vor. Die Gemeindedirektion

wird ihre Anträge zu stellen haben, und
in allernächster Zeit wird die Regierung ihren
Entscheid fällen. Ich möchte hier lediglich
persönlich und nach der Auffassung, die in der
Gemeindedirektion vorhanden ist, die Erklärung
abgeben — diese Ueberzeugung besteht auch in
den Untersuchungsbehörden — dass der bisherige
Präsident der Schulkommission, Herr Dr. Holzer,
nach allem, was vorgefallen ist, aus seinem
Verhalten die entsprechenden Konsequenzen ziehen
sollte. Das würde ein sauberes Verhältnis zwischen
der Sekundarschulkommission einerseits und dem
gesamten Gemeinderat anderseits herbeiführen,
würde auch dazu führen, dass das prächtige und
vorbildliche Einvernehmen, das zwischen den
Parteien in Neuenegg vorhanden ist, auch im
Verhältnis zur Schulkommission wieder entstehen
kann und eine unglückselige Periode in den
politischen Angelegenheiten und den Geschäften
der Gemeinde Neuenegg auf befriedigende Weise
liquidiert würde.

Geissbühler (Liebefeld). Die Ausführungen von
Herrn Regierungsrat Giovanoli waren über alle
Probleme, die ich aufgeworfen habe, so eingehend,
dass ich erklären kann, dass ich in allen Teilen
befriedigt bin. Ich möchte allerdings wünschen,
dass die endgültige Erledigung des Handels von,
Neuenegg, der in seinen grossen Zügen vom Re-*

gierungstisch aus in Uebereinstimmung mit meiner
Schilderung dargelegt wurde und der einen krassen
Verstoss gegen jegliches Recht darstellt, dem Rat
in irgend einer Form durch die Regierung
mitgeteilt werde, sei es in dieser, sei es in der
November-Session.
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Staatsverwallaiigsliericlit für 1945.

Fortsetzung.

Bericht der Finanzdirektion.

Fortsetzung.

(Siehe Seite 347 hievor.)

M. le Président. En .approuvant, hier, le
rapport de la direction des finances, nous avio;ns fait
la réserve que le directeur des finances ferait, ce
matin, une déclaration. Je lui donne la parole.

Siegenthaler, Finanzdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Herr Grossrat Studer hat
gestern die Frage der direkten Steuern aufgeworfen
und sich mit den Zahlen, wie sie im
Finanzverwaltungsbericht und in der Staatsrechnung
enthalten sind, nicht voll einverstanden erklärt, das
heisst, er konnte ihnen nicht hundertprozentig
Glauben schenken. Ich liess die Frage untersuchen
durch Vergleiche zwischen Kantonsbuchhalterei und
Steuerbuchhaltung. Wir kommen zu folgendem
Ergebnis:

Der Bruttoertrag der direkten Steuern betrug 1944
Fr. 74 298 446. 78, im Jahre 1945 Fr. 71 837 155. 47,
wie in der Staatsrechnung ausgewiesen. Das ergibt
einen Minderertrag auf den Zeitpunkt, wo die
Staatsrechnung ahschloss, von Fr. 2 961291. 31.
Nach Abzug der Nachtaxationen im Betrage von
Fr. 2 418 793. 58 ergibt sich ein wirklicher Minderertrag

per 10. September 1946 von Fr. 542 497.73.
Die Differenz ist auf die Nachtaxationen von
Zuzügern zurückzuführen, die auf das Jahr 1945
gerechnet werden mussten, ferner auf die
Nachtaxationen im Betrage von Fr. 104 000. — in der
Zeit vom 3. September bis 10. September.

Nun die von Herrn Grossrat Studer angefochtene
Differenz, wonach wir auf Seite 75 der
Staatsrechnung die direkten Steuern mit Fr. 71337 155. 47
aufführen, aber im Staatsverwaltungsbericht mit
Fr. 71293 625.96. Es handelt sich tatsächlich um
eine Differenz, die man nicht auf den ersten Blick
herausfindet. Sie ist darauf zurückzuführen, dass
im Staatsverwaltungsbericht nur die effektiven
Brutto - Steuereingänge verrechnet wurden. Auf
Seite 75 der Staatsrechhung sehen Sie aber, dass
unter «Natürliche Personen» im Soll Fr. 1946.55
eingetragen sind, unter «Vermögensgewinnsteuer»
Fr. 589.10, unter «Nach- und Strafsteuern»
Fr. 5 891.85. Es handelt sich hier um
Korrekturbuchungen, die man auf dem Konto nicht meh'r
auslöschen konnte. Ferner sehen Sie unter «Kosten
für Verwaltung, Veranlagung und Bezug » im Haben
Fr. 35102.01. Hier handelt es sich hauptsächlich
um Gebühren im Zwischenverfügungsverfahren.
Man hat im Total nicht die Saldi genommen,
sondern Soll und Haben genau nach der
Buchhaltung ausgewiesen. Wenn Sie diese Zahlen
vergleichen, ist die Differenz absolut abgeklärt.

Wir dürfen also feststellen, dass die
Mindereinnahmen aus den direkten Steuern 1946 gegenüber

1945 rund eine halbe Million Franken
betragen. Eine geringfügige Korrektur wird sich noch
ergeben, indem die Nachtaxationen weitergehen.

Die Frage, was die kantonale Wehrsteuer
eingebracht hätte, wenn sie weiter bezogen worden
wäre, ist schwer zu beantworten. Es ist natürlich
nicht einfach, das zu kalkulieren, nachdem
Einkommen und Vermögen auf einer neuen Grundlage
veranlagt werden. Wir berechneten, gestützt auf
die Publikation der Ergebnisse der eidgenössischen
Wehrsteuerverwaltung, was für Erträgnisse sich
mutmasslich ergäben. Wir hatten bei der
eidgenössischen Wehrsteuer, 2. Periode, einen Bezug
von total Fr. 54 412 000.—. Die 35% kantonale
Wehrsteuer, für 1 Jahr berechnet, machen also
11,8 Millionen aus. Die 3. Wehrsteuerperiode
ergibt für den Bund aus dem Kanton Bern:
Fr. 51447 000.—. Der Rückgang ist auf das
Wegfallen der Quellenwehrsteuer und die
Abzugsberechtigung der Kriegsgewinnsteuer zurückzuführen.
— Wenn wir diese Zahlen zugrunde legen, hätten
wir bei der kantonalen Wehrsteuer für die
zweijährige Periode bei 35 o/0 Fr. 17 919 000.—
eingenommen, oder für 1945, also für ein Jahr, rund
Fr. 8 995 000. —, wobei es sich um approximative
Zahlen handelt. Bessere Grundlagen haben wir für
die Berechnung nicht.

Wenn wir beim alten Steuergesetz geblieben
wären, so hätten wir mit der heutigen Situation
einen wesentlich besseren Steuereingang gehabt als
das beim neuen Steuergesetz der Fall ist. Wir
dürfen ruhig an den Ausführungen festhalten, die
in der Budgetdebatte 1945 gemacht wurden,
wonach es nicht sicher sei, dass die Berechnung, die
von der Steuerverwaltung vorgenommen wurde, als
absolut zuverlässig angesprochen werden dürfe.
Man hatte damals eben noch keine klare Ueber-
sicht über das zu erwartende Ergebnis. Das zur
Beantwortung der Frage von Herrn Grossrat Studer.

Herrn Grossrat Hirsbrunner kann ich definitiv
erklären, dass keine direkten Rückstellungen für
das Amthaus Langnau vorliegen. Wir haben also
nur die Rückstellung von einer Million, die in
der Rechnung 1945 für staatseigene Bauten
vorgenommen wurde.

Weiter als Ergänzung: Herr Grossrat Rieben
hat die Weisungen an die Siegelungsbeamten
verlangt. Diese sind im April 1945 erlassen worden.

Damit habe ich meine Erklärung geschlossen.

Genehmigt.

Bericht der Sanitätsdirektion.

Steiger (Bern), Berichterstatter der
Staatswirtschaftskommission. Der Verwaltungsbericht der
Sanitätsdirektion ist durch den früheren Sanitätsdirektor

Herrn Regierungsrat Dr. Feldmann abgelegt
worden. Der Bericht ist sehr ausführlich und klar
gehalten; er gibt der Staatswirtschaftskommission
nur zu einigen wenigen Bemerkungen Anlass.

Da ist in erster Linie auf die im Mai 1.945
erlassene Verordnung über die Ausübung des Kran-
benpflegeberufes hinzuweisen. Es handelt sich hier
um einen sehr bedeutungsvollen Erlass, -der zum
erstenmal versucht, durch Aufstellung öffentlicher
Vorschriften in diesem wichtigen Beruf Ordnung zu
schaffen. Der Krankenpflegeberuf wird unter
Bewilligungspflicht gestellt, und es werden dafür be-
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stimmte berufliche, gesundheitliche und moralische
Voraussetzungen verlangt. Auf der andern Seite
sollen auf dem Wege eines Normalarbeitsvertrages
die Arbeitsbedingungen festgesetzt und damit
verbessert werden. Gegenwärtig liegt ein solcher Vertrag

vom Biga vor, der eine gesamt-schweizerische
Lösung anstrebt. Dieser Vertrag wird zurzeit von
der Sanitätsdirektion und dem Berufsverband
geprüft. Sollte eine eidgenössische Regelung nicht
zustande kommen, so würde der Regierungsrat
die Sache auf kantonalem Boden ordnen.

Es besteht kein Zweifel, dass die neue
Verordnung für das Krankenpflegepersonal einen
wertvollen Fortschritt bedeutet in sozialer und beruflicher

Hinsicht. Es ist damit auch der Kritik an den
Arbeitsverhältnissen, die hier im Grossen Rat zu
verschiedenen Malen angebracht worden ist, Rechnung

getragen worden. Ich möchte meiner Genugtuung

über das rasche Anpacken dieses Problems
Ausdruck geben und gleichzeitig die Hoffnung
aussprechen, dass die staatliche Regelung des Kran-
kenpflegeberufes bewirken wird, dass sich wieder
mehr junge Leute diesem wichtigen Beruf
zuwenden. Heute haben wir bekanntlich einen grossen

Mangel an Arbeitskräften.
Um die Arbeitsbedingungen beim Pflegepersonal

in den Irrenanstalten zu verbessern, hat der
Regierungsrat hier eine Arbeitszeitverkürzung
verfügt und zwar für Ledige auf 10 Stunden und für
Verheiratete auf 9 Stunden im Tag. Sie finden das
auf Seite 185 des Verwaltungsberichtes. Dieser
Bescliluss, der in gleicher Richtung geht wie die
soeben besprochene Krankenpflegeverordnung, kann
allerdings vorläufig, wegen Mangels an Personal,
nur teilweise durchgeführt werden.

Wir halten in der Staatswirtschaftskommission
diese Arbeitszeitverkürzung für richtig und
notwendig, nur muss man sich darüber klar sein, dass
diese Massnahme ihre finanziellen Konsequenzen
hat, nicht nur mit Rücksicht darauf, dass
vermehrtes Personal nötig wird, sondern weil dieses
vermehrte Personal auch richtig untergebracht
werden muss. Das wird in den nächsten Jahren
zu einer Reihe von begründeten Baubegehren von
Seiten der Krankenanstalten führen, wobei wir in
der Staatswirtschaftskommission die Auffassung
vertreten, dass ein Krankenpfleger oder eine
Krankenschwester, die während 10 Stunden Kranke
gepflegt und betreut hat, Anspruch auf ein
bescheidenes, aber rechtes Einzelzimmer erheben
darf. Es ist selbstverständlich, dass sich dieses
Ziel nicht von heute auf morgen verwirklichen
lässt. Aber das Postulat gehört zu den berechtigten
Baubegehren unserer Anstalten.

Im Abschnitt « Oeffentliche Hygiene » finden Sie
eine Bemerkung über die Notwendigkeit einer sani-
tariscben Aufsicht über die privaten Kinderheime.
Ich halte eine solche Aufsicht für unbedingt
notwendig. Sie gehört übrigens nach Art. 35 des
Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch in den
Pflichtenkreis des Jugendamtes. Im Interesse der
betreuten Kinder müssen wir aber, meines Erachtens,

noch weitergehen und verlangen, dass der
Betrieb eines Kinderheims der Bewilligungspflicht
unterstellt wird. Es muss von vorneherein dafür
gesorgt werden, dass die Leitung Gewähr für eine
richtige Kinderpflege und Kindererziehung bietet.
Die Materie verlangt also eine nähere gesetzliche

Regelung. Die beiden hier beteiligten Direktionen
(Sanität und Justiz) haben eine entsprechende
Verordnung vorbereitet. Gegenwärtig wird geprüft, ob
das ganze Problem nicht im «kantonalen Kinder-
schutzgesetz », das ebenfalls in Vorbereitung steht,
geordnet werden könnte. Ich möchte empfehlen,
vorläufig eine regierungsrätliche Verordnung zu
erlassen, denn die Sache ist dringend. Das neue
Kinderschutzgesetz kann nachher die gemachtein
Erfahrungen berücksichtigen und eine definitive
Ordnung treffen.

In diesem Zusammenhang kann ich mitteilen,
dass die Sanitätsdirektion sich veranlasst gesehen
hat, eine besondere Aufsichtskommission für die
privaten Nervenheilanstalten einzusetzen.

In der Staatswirtschaftskommission ist weiter
das schwierige Problem der straflosen Unterbrechung

von Schwangerschaften zur Sprache gekommen.

Nach dem Strafgesetzbuch ist eine
Unterbrechung der Schwangerschaft nur unter ganz
bestimmten .gesetzlichen Voraussetzungen gestattet,
unter anderem muss das schriftliche Gutachten
eines sachverständigen zweiten Arztes vorliegen.
Dieser zweite Arzt ist auf Ansuchen des
behandelnden Arztes durch die Sanitätsdirektion zu
bezeichnen. Die Zahl solcher Ansuchen ist in den
letzten Jahren stark angestiegen, nämlich von 345
im Jahre 1943 auf 505 im Jahre 1945. Die
Staatswirtschaftskommission hat sich daher über das
Bewilligungsverfahren eingehend orientieren lassen.
Dabei sind wir zur Ueberzeugung gelangt, dass alle
diese Gesuche sehr gewissenhaft behandelt werden,
und dass die Bezeichnung des begutachtenden
Arztes mit aller Sorgfalt erfolgt. In Fällen, wo eine
Oberexpertise verlangt wird, wird damit
regelmässig der Direktor des Frauenspitals beauftragt.
So sind denn auch von den 505 Gesuchen, die
letztes Jahr eingegangen sind, nur 305 bewilligt
worden. Die Handhabung dieser Gesetzesvorschriften

durch die Sanitätsdirektion scheint uns in
Ordnung und gibt uns zu keinen Bemerkungen
Anlass.

Beim Impfwesen ist festzustellen, dass die Zahl
der obligatorischen und unentgeltlichen
Pockenschutzimpfungen nahezu 48000 beträgt, wobei die
privaten Impfungen nicht inbegriffen sind.
Demgegenüber ist die Zahl der unentgeltlichen
Diphtherieimpfungen (die Impfung ist hier nicht
obligatorisch) mit 688 ausserordentlich klein. Letztes
Jahr hat sie noch 3657 betragen. Dieser Rückgang
ist sehr zu bedauern, weil es sich bei der
Diphtherie um eine sehr schwere und relativ häufige
Infektionskrankheit handelt. 1945 sind 599
Diphtheriefälle gemeldet worden; diese Zahl wird nur
bei Scharlach und bei der Influenza übertroffen.
Unser Kollege, Herr Dr. Morf, hat schon letztes
Jahr ersucht, zu prüfen, wie der sicher sehr
notwendigen und zweckmässigen Diphtherieimpfung
vermehrter Auftrieb gegeben werden könnte, da
ein Obligatorium vom Souverän leider kaum
angenommen würde. Ich möchte diesen Wunsch heute
erneuern, umso mehr, als wir bei den
Diphtherieschutzimpfungen bis heute keine Schäden kennen,
im Gegensatz zu den Pockenschutzimpfungen, wo
letztes Jahr 29 Schadenfälle gemeldet worden sind.

Ich komme zu den Massnahmen gegen die
Tuberkulose. Hier ist vor allem zu sagen, dass die
in der Stadt und auf dem Lande herrschende Woh-
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nungsnot den Kampf gegen die Tuberkulose stark
erschwert, ja manchmal fast illusorisch macht,
indem immer wieder feuchte, schattige und sonst
gesundheitsschädliche Wohnungen benutzt werden
müssen, weil überhaupt keine andern
Unterkunftsmöglichkeiten da sind.

Umso wichtiger und verdienstvoller ist es, dass
die Kurversorgung für Tuberkulöse im abgelaufenen

Jahr ganz wesentlich ausgebaut werden konnte.
So hat sich die Bernische Liga gegen die Tuberkulose

das Haus Bellavista in Davos mit 80 Betten
sichern können. Heiligenschwendi hat die Klinik
Solsana in Saanen erworben zur Schaffung einer
Heilstätte für Kinder und Jugendliche mit 70 Betten

und endlich hat der Kanton das Hotel Bellevue
in Montana angekauft zur Errichtung einer
Heilstätte mit vorerst 140 und später 300 Betten. Der
Grosse Rat hat darüber in der letzten Session
Beschluss gefasst. Damit ist vorläufig dem grössten
Uebelstand in der Kurversorgung, nämlich dem
chronischen Bettenmangel, — der zur Folge hatte,
dass die Kranken oft monatelang auf die Aufnahme
warten mussten — abgeholfen.

Was nun vor allem noch fehlt, ist ein Pavillon
für asoziale Tuberkulöse, tuberkulöse Geisteskranke
und tuberkulöse Strafgefangene. Wie Sie aus dem
Verwaltungsbericht haben entnehmen können, wird
dieses Problem gegenwärtig geprüft und ich möchte
der Hoffnung Ausdruck geben, dass es unserm
neuen Sanitätsdirektor gelingen werde, vorläufig
wenigstens für die Asozialen eine geeignete
Hospitalisierung zu schaffen.

Bei diesem Anlass darf ich vielleicht noch darauf

aufmerksam machen, dass es bis jetzt an einer
klaren, gesetzlichen Vorschrift fehlt, die eine
Behörde ermächtigen würde, einen Kranken, der an
offener Tuberkulose leidet, und seine Umgebung
gefährdet, zu hospitalisieren. Bis jetzt hat man
sich in derartigen Fällen mit den Vorschriften
des Ortspolizeidekretes beholfen. Diese
Rechtsgrundlage ist aber zweifelhaft. Die Sanitätsdirektion

sieht daher vor, hier eine klare Grundlage zu
schaffen durch eine Ergänzung der kantonalen
Tuberkulose-Vollziehungsverordnung vom 29. März
1932. Dieses Vorgehen ist sicher zu begrüssen.

Die Delegation der Staatswirtschaftskommission
hat auch zwei Anstalten besichtigt: die Heil- und
Pflegeanstalt Münsingen und das Frauenspital.
Beide Anstalten haben uns einen guten Eindruck
gemacht. Auf die verschiedenen baulichen Begehren

möchte ich hier nicht eintreten. Nicht etwa
weil sie nicht begründet wären, sondern weil der
Grosse Rat ja seinerzeit bei der Behandlung der
Kreditvorlagen Gelegenheit hat, zu den einzelnen
Begehren Stellung zu nehmen. Ich möchte den
Grossen Rat nur darauf vorbereiten, dass er hier
mit einem grossen gestauten Baubedarf rechnen
muss.

Was endlich den Stand der Revision des
Medizinalgesetzes von 1865 anbelangt, so hat uns der
Herr Sanitätsdirektor erklärt, dass auf diesem
Gebiet durch seine Vorgänger wesentliche Vorarbeiten
geleistet worden seien, und dass er die Revisionsarbeiten

mit aller Energie fördern werde, so bald
er etwas eingearbeitet sei.

Ich komme damit zum Schluss und stelle fest,
dass im Interesse der öffentlichen Gesundheit von
unserer Sanitätsdirektion auch letztes Jahr ein

grosses Arbeitspensum bewältigt worden ist. Das
ist umso verdienstvoller als die Sanitätsdirektion
nicht etwa mit einem grossen Beamtenstab
ausgestattet ist, sondern im Gegenteil bis heute mit
einem Minimum an Personal ausgekommen ist.
Es sind insgesamt sechs Funktionäre da, die vielfach

Ueberzeitarbeit leisten mussten. Auf die Dauer
wird es bei der zunehmenden Arbeitslast, die wir
auch im Sanitätswesen konstatieren müssen, (ich
denke insbesondere an den Ausbau der
Tuberkulosebekämpfung, an die Kontrolle der Heilmittel
und für die Gesetzesrevisionsarbeiten) nicht ohne
Personalvermehrung gehen. Das hat dann wiederum
zur Folge, dass auch die heutigen Bureaulokalitäten
zu klein werden. Wir werden daher voraussichtlich
schon im nächsten Budget Anträge der
Sanitätsdirektion auf Personalvermehrung und Erweiterung
der Bureaux zu gewärtigen haben. Ich wollte nicht
unterlassen, den Grossen Rat auch in dieser Richtung

vorzubereiten.
Zum Schlüsse möchte ich den beiden

Regierungsräten, die im Berichtsjahr die Sanitätsdirektion
geleitet haben, nämlich den Herren Dr. Mouttet

und Dr. Feldmann, aber auch all ihren Mitarbeitern
für ihre grosse Arbeit namens der Staatswirtschaftskommission

Dank und Anerkennung aussprechen.
Dem neuen Sanitätsdirektor, Herrn Dr. Giovanoli,
möchte ich mein Kompliment machen für die Art,
wie er sich schon heute in die Materie eingearbeitet
hat.

Ich beantrage Genehmigung des Berichtes.

Zimmermann (Unterseen). Sie konnten in der
Presse lesen, dass am 26. Juli im Oberland gegen
das Bezirksspital Interlaken schwere Anklagen
erhoben wurden. Man machte den Vorwurf, dass
eingewiesene Kinder nicht richtig behandelt wurden
und deshalb gestorben seien. Die Sanitätsdirektion
hat eine Untersuchung eingeleitet. Das Ergebnis
kenne ich noch nicht. Ich möchte wünschen, dass
der Sanitätsdirektor Auskunft geben könne. —

Es ist für ein Spital schwer, alle Aufgaben zu
lösen, wenn die nötigen Mittel nicht vorhanden
sind. Speziell das Spital Interlaken hatte 1945 mit
55 000 Pflegetagen ein Defizit von über Franken

20 000. —. Die Folge war, dass die Gemeinden
mehr leisten mussten. Sie werden noch weitere
Leistungen aufzubringen haben, weil dem Bezirksspital

grosse Aufgaben bevorstehen. In andern
Spitälern werden die Verhältnisse nicht viel anders
sein.

Ich möchte die Regierung ersuchen, die Zahl der
zugeteilten Staatsbetten zu erhöhen. Das wurde
schon früher gewünscht.

Burren (Utzenstorf). Gestatten Sie mir eine
Anfrage zu Abschnitt III betreffend die öffentliche
Hygiene. Im letzten Alinea steht, dass der
Kantonsarzt zu wiederholten Malen sich zur
Begutachtung von Fragen, die die öffentliche Hygiene
betreffen, mit den zuständigen Ortsbehörden in
Verbindung gesetzt hat. Nachdem die Vorkommnisse

in unserem Gemeindespital durch die
Regierung apostrophiert wurden, musste sie sich auch
mit Eingaben des Gemeinderates hinsichtlich
Verunreinigung unseres Dorfbaches befassen. Unsere
Gemeindebehörden sind verschiedentlich nach Bern
gelangt und haben entweder den Kantonsarzt oder
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eine Delegation des Regierungsrates nach Utzenstorf
gebeten. Es ist jedoch in der Angelegenheit noch
nichts vorgekehrt worden. Nachdem unser Dorfbach,
der durch das langgezogene Dorf fliesst, nach wie
vor durch Grossunternehmen der Metzgereibranche
verunreinigt wird und die Besitzer dieser Gebäu-
lichkeiten zwar veranlasst worden sind, Kläranlagen

zu schaffen, bis heute aber nichts geschehen
ist, möchte ich hier den Wunsch anbringen, dass
der Sanitätsdirektor bei der in Aussicht gestellten
Besichtigung unserer neuen Wohnquartiere und
Siedlungsbauten sich die Mühe nehme, auch die
Verunreinigung unserer Gewässer persönlich
anzuschauen und dafür besorgt zu sein, dass die
Mißstände abgeschafft werden können.

Giovanoli, Sanitätsdirektor, Berichterstatter dos
Regierungsrates. Zunächst ein paar kurze
Bemerkungen zu den Anfragen, die gestellt wurden.
Herrn Grossrat Steiger als Vertreter der
Staatswirtschaftskommission möchte ich für seine freundlichen

Worte danken. Ich werde nicht unterlassen,
die Anerkennung der Arbeit, die in den letzten
Jahren meine beiden Vorgänger, Regierungsrat Dr.
Mouttet und Regierungsrat Dr. Feldmann leisteten,
diesen zu übermitteln, ebenso den Beamten und
Angestellten, die auf der Sanitätsdirektion in den
letzten Jahren unter den schwierigsten Verhältnissen,

weil zu wenig Leute dort waren, ich möchte
sagen am laufenden Band nur mit Ueberzeitarbeit
ihre Aufgabe bewältigen konnten.

Herrn Grossrat Burren, der einen Besuch von
Utzenstorf durch einen Delegierten des Regierungsrates

und der Sanitätsdirektion wünscht, kann ich
zusichern, dass der Besuch in den nächsten Wochen
angesetzt werden wird. Ich habe nur aus Gründen
der Korrektheit, und um Utzenstorf gegenüber loyal
zu sein, warten wollen, bis die Ferienzeit vorbei
ist, weil ich Wert darauf lege, dass auch
Regierungsrat Mœckli als Vertreter der Armendirektion
am Besuch teilnimmt, aus den Gründen, die Herr
Burren anführte.

Ein paar Ausführungen, die Herr Grossrat
Steiger mit Recht in seinem Exposé machte, möchte
ich unterstreichen, mit Erläuterungen in etwas
grösserem Zusammenhang.

Auf dem Gebiet des Gesundheitswesens steht
der Kanton Bern in den nächsten Jahren vor einer
Reihe grosser, ja grösster Aufgaben. Die
Sanitätsdirektion hält sich verpflichtet, dem Grossen Ra,t
und der Oeffentlichkeit über das Programm, das
dringlicher Natur ist, wenigstens in seinen
wesentlichsten Teilen eine Orientierung zu geben, um
eine Abklärung der Probleme, die sich in den
nächsten Jahren stellen werden, zu ermöglichen.

Erstens ergeben sich aus. der Notwendigkeit
eines vermehrten und planmässigen Kampfes gegen
die Tuberkulose vordringliche Aufgaben, die an
der Spitze unserer Anstrengungen stehen werden.
Im letzten Jahr wurde die Clinique Manufacture
in Leysin für die Behandlung chirurgischer Tuberkulose

angekauft. Ankauf, Installation und
Inbetriebnahme dieser Clinique Manufacture bedeuten
zweifellos eine wichtige Etappe. — Dieses Frühjahr

hat man zum Zwecke der Errichtung einer
Volksheilstätte für Lungentuberkulose das «Belle-
vue» in Montana für Fr. 725 000.— durch Gros,s-

ratsbeschluss erworben. Im Verlaufe des Sommers
wurden Massnahmen getroffen, um Umbau und
Ausbau dieses früheren Hotels Bellevue in die
Wege zu leiten und die Eröffnung im Frühsommer
1947 zu ermöglichen. Mit der Annahme von ein
paar Vorlagen, die den Grossen Rat noch in dieser
Session beschäftigen werden, wird es der
Sanitätsdirektion und der Stiftung Bellevue in Montana
möglich sein, die Heilstätte im Juni 1947 mit einer
Belegung von 100 Betten zu eröffnen. Es ist
geplant, die Heilstätte bis, zu einer Vollbesetzung von
300 Betten auszubauen. Das ist möglich und wird
Aufgabe einer weiteren Etappe sein. In dieser
zweiten Etappe, die erst die Vollausnnützung mit
300 Betten ermöglicht, wird ein neuer Anbau ans
bestehende Etablissement zu erstellen sein, der eine
unbedingte Notwendigkeit darstellt. Um den Bau
noch 1947 erstellen zu können, wird dem Grossen
Rat schon in der November-Session eine besondere
Kreditvorlage unterbreitet werden.

Daneben stehen wir unter anderem, um nur die
wichtigsten Objekte hier zu illustrieren, vor
Anforderungen für den projektierten Ausbau von
Heiligenschwendi auf 290 Betten, vor der
Errichtung des Hauses Solsana in Saanen, das für
die bernische Kurversorgung als Kinderetablisse-
ment reserviert ist. Das Haus wurde bekanntlich
angekauft, wird ausgerüstet und macht noch einige
Aufwendungen nötig. Ferner ist die Erweiterung
der Tuberkuloseabteilung im Tiefenauspital
notwendig, und schliesslich — Herr Grossrat Steiger
hat das mit Recht auseinandergesetzt — ein
besonders, dringend notwendiger Pavillon für die
Unterbringung der tuberkulös-Geisteskranken und
-Asozialen, mit 100 Betten in der Heil- und
Pflegeanstalt von Münsingein. Wir haben in der
Sanitätsdirektion das Bestreben, gerade das letztere Objekt
mit Beschleunigung zu verwirklichen, weil es ein
unmöglicher Zustand ist, die tuberkulösen, kranken
Patienten in den Heil- und Pflegeanstalten in den
einzelnen Abteilungen zu lassen, wo sie täglich
miteinander in Berührung kommen, dort noch
angesteckt werden, und wo wir leider die bedauerliche

Feststellung zu machen haben, dass unser
Pflegepersonal in den Anstalten durch derartige
Elemente in einem bedenklichen Ausmass
angesteckt wird. Wir müssen die Leute ganz einfach
herausnehmen. Das, ist möglich. Es geschieht am
besten durch Unterbringung in einem besonderen
Pavillon, den man aus Gründen der Zweckmässigkeit

der Anstalt Münsingen anschliesst.
Zweitens die Einführung des, Schirmbildverfahrens:

Die Liga gegen die Tuberkulose wurde
ermächtigt, die notwendigen Apparaturen und einen
Schirrnbild-Autozug für den ambulanten Einsatz im
ganzen Kanton anzuschaffen. Mit dem Schirmbild-
verfahren soll nächstes Jahr begonnen werden. Die
Apparatur und der Autozug dazu stellen eine
Notwendigkeit dar. Er soll einen ambulanten Einsatz
von Meiringen bis nach Pruntrut ermöglichen. Wir
haben nicht im Sinne, ein Obligatorium
einzuführen, sondern würden das fakultativ vorsehein,
indem die Liga gegen die Tuberkulose beabsichtigt,
einzelne Gruppen schirmbildmässig aufzunehmen,
in erster Linie die jungen Jahrgänge, die Schulen,
dann auch die Belegschaft einzelner
Unternehmungen, die sich, ich möchte das anerkennen,
jetzt schon in grossem Ausmass für die Anwendung
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dieses Schirmbildverfahrens interessieren und bereit
sind, an die Kosten etwas beizutragen.

Drittens: Die Erhöhung der Staatsbeiträge an
die Bezirksspitäler: Hierüber ist eine Motion vofn
Herrn Grossrat Kunz in Thun anhängig. Diese
wird noch zur Behandlung kommen. Ich werde
in diesem Zusammenhange noch Gelegenheit haben,
auch auf die andern Voten, die in gleicher Richtung
gingen, zu antworten. Die Regierung ist willens.,
diese Motion entgegenzunehmen. Um in diesem
Programm der Vollständigkeit halber diese Frage
zu berücksichtigen, möchte ich darauf hinweisen,
das,s die Sanitätsdirektion, um den sich häufenden
Begehren der ßezirksspitäler und ihrer zweifellos
bestehenden Notlage Rechnung zu tragen, der
Regierung vorschlagen wird, im Zusammenhang mit
dem Budget, die Staatssubvention von bisher l/s
auf 50 o/o der Pflegetage zu erhöhen, womit der
Staatsbeitrag von Fr. 645 000.— auf Fr. 900 000.—
erhöht würde. Die Vorlage ist ausgearbeitet und
die Regierung wird in allernächster Zeit dazu
Stellung zu nehmen haben.

Viertens: Der Staatsbeitrag an das Jenner-
Kinderspital wird nach einer Vorlage der
Sanitätsdirektion von Fr. 15 000.— auf Fr. 30 000.—
erhöht. Der bisherige Betrag steht zweifellos in
keinem Verhältnis zu den Aufgaben des Staates
und zu dem, was in anderen Kantonen, wie
Zürich und Basel geleistet wird, die
hunderttausende von Franken zur Verfügung' stellen.

Fünftens: Heil- und Pflegeanstalten: Bellelay,
Waldau, Münsingen und das Frauenspital Bern
wurden von der Sanitätsdirektion angewiesen, ihr
Programm für ihre Um- und Ausbauarbeiten und
Erneuerungen aufzustellen, die in den nächsten
Jahren dringlich und nötig sind. Es ist so, wie
Herr Grossrat Steiger schon in seinen Ausführungen
erklärte, dass wir auf dem Gebiete vor sehr grossen
und gewaltigen Aufgaben stehen und ein grosser
Nachholbedarf aus den letzten zehn bis, zwanzig
Jahren besteht. Das Bauprogramm dieser Anstalten
liegt ebenfalls vor. Es wird nun eine Reihenfolge
der Dringlichkeit aufgestellt. Es liegt auf der Hand,
dass die Verwirklichung auf eine Reihe von Jahren
zu verteilen ist, weil wir nicht alles in einem Jahr
ausführen können. Eine Priorität wird unter
anderen der Anstalt Bellelay zukommen, wo vor allem
die Unterkunftsverhältnisse der Pflegerinnen einen
Um- und Neubau dringend nötig machen.

Sechstens: Der Mangel an Krankenschwestern
und Pflegepersonal nimmt beängstigendes Ausmass
an und wirkt sich in/,einzelnen Teilen und Spitälern
sogar katastrophal aus. In einzelnen Spitälern im
Lande, nicht im Kanton Bern, wurde man vor die
Notwendigkeit gestellt, einzelne Teile des Spitals
deshalb zu schliessen, weil kein Pflegepersonal
mehr vorhanden ist.

Die Sanitätsdirektion ist im Begriff, eine Reihe
von Massnahmen vorzuschlagen, um dem Personalmangel

zu begegnen und, was.'in erster Linie nötig
ist, das Rekrutierungsfeld für die Schwestern zu
vergrössern. Der für die Förderung der
Krankenschwestern-Ausbildung geschaffene Stipendienfonds
der Sanitätsdirektion wurde bis jetzt-zu wenig in
Anspruch genommen, weil er zu wenig bekannt
war. Es wird deshalb in den nächsten Tagen durch
Amtsanzeiger und Inserat eine breite Aufklärung
darüber durchgeführt, dass wirksame Stipendien

ohne Bedingungen erlangt werden können. — Der
bereinigte Entwurf des Biga für einen
Normalarbeitsvertrag liegt vor. Er wurde den
Sanitätsdirektoren zugestellt und wird gegenwärtig zur
endgültigen Verabschiedung geprüft. — Zur wirksamen
Behebung des Schwesternmangels gehört unzweifelhaft

die Verbesserung der sozialen Lage und der
Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals, zum
Beispiel die Forderung, dass jede Schwester über ein
Einzelzimmer verfügen soll, wohin sie sich in ihrer
Ruhezeit zurückziehen kann und nicht gestört
wird. So wird zum Beispiel das zu errichtende
Schwesternhaus für das Frauenspital an der
Schanzeneggstrasse mit Einzelzimmern ausgestattet.

Welche Verhältnisse wir heute noch haben, zeigt
folgendes Beispiel: Ich war kürzlich in Bellelay.
Für das, was ich dort feststellte, ist nicht die
Anstaltsleitung verantwortlich, die vorzüglich und
mustergültig arbeitet, sondern es sind die
Verhältnisse schuld, der Raummangel, dem man nur
durch Neubau abzuhelfen vermag. Wir haben dort
Schwestern, die ihre Schlafzimmer — nicht etwa
den Tages-Aufenthaltsraum — innerhalb der
Abteilung der schweren, also der unruhigen Fälle,
haben. Das ist ein unmöglicher Zustand. — In
einem andern Bau der Anstalt Bellelay sind
25 Schwestern auf einer Etage untergebracht, ebenfalls

in einem Bau, wo Patienten liegen und
behandelt werden. Sie haben Zimmer ohne Wasser,
von Warmwasser ganz zu schweigen. Es ist nicht
einmal ein Lavabo im Zimmer. 'Das, ist
selbstverständlich eine wichtige Seite im Tagesablauf
von Schwestern, im Hinblick auf ihren Beruf.
Diesen 25 Schwestern stehen lediglich auf der
Toilette zwei kleine Lavabos zur Verfügung. Solche
Verhältnisse müssen wir in erster Linie abstellen,
dann entsteht vermehrter Zuzug und wird eine
Rekrutierung der Krankenschwestern ermöglicht.
Wir werden von der Sanitätsdirektion aus mit
Entschlossenheit durchgreifen, um diese Uebel-
stände zu beheben und dem Pflegepersonal zu
anständigen Unterkunftsverhältnissen zu verhelfen.

Siebentes: Das Säuglingsheim in der Elfenau
ist vor die Notwendigkeit gestellt, ein besonderes
Schwesternhaus zu bauen, um für Säuglinge neuen
Raum zu gewinnen. Das, Heim ist zu klein
geworden, ist ständig überbesetzt. Tag 'für Tag muss
die Neuaufnahme von Säuglingen abgelehnt werden.
Eine Eingabe um Beteiligung des, Staates liegt
gegenwärtig bei der Sanitätsdirektion. Wir werden
die Eingabe prüfen. Wir werden dem Regierungsrat

einen Vorschlag unterbreiten. Das, Schwesternhaus

muss also gebaut werden; selbstverständlich
wird sich die Gemeinde Bern daran beteiligen.
Der Kostenvoranschlag wird zirka eine halbe
Million Franken betragen. Da mehr als die Hälfte der
Säuglinge auf andere Gemeinden als Bern
entfallen, halten wir eine Beteiligung des Staates für
gerechtfertigt. — Von Bedeutung ist ferner die
Entwicklung der Säuglings-Fürsorgestellen.

Achtens: Pro Infirmes: Die bernische Fürsorgestelle

für körperlich und geistig Gebrechliche
arbeitet bis jetzt praktisch mit freiwilligen Beiträgen
der Oeffentlichkeit, die heute ganz einfach nicht
mehr ausreichen. Während ein Kanton wie Aargau,

also ein mittlerer Kanton, Beiträge an diese
Fürsorgestelle Pro Infirmis leistet, im Ausmass von
Fr. 20 000.— pro Jahr, begnügt sich der Staat
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Bern bis jetzt mit Fr. 500. —. Das ist wenig)
würdig. Ich halte das für einen unhaltbaren
Zustand, wenn sich wichtige Institutionen wie die
Pro Infirmis, aber auch das Säuglingsheim in der
Elfenau lediglich mit Ansichtskarten-Aktionen ihre
dringendsten Mittel verschaffen können, wobei sie
bis jetzt auf dem Wege der Freiwilligkeit Aufgaben
übernommen haben, die zweifellos solche des
Staates sind. Die Sanitätsdirektion studiert
gegenwärtig die Beteiligung des Staates an dieser
wichtigen Fürsorgeaktion Pro Infirmis, die man
unmöglich sich selbst überlassen kann.

Neuntens: Der Fürsorgeverein für Epileptische
im Kanton Dem, der sogenannte Verein Bethesda,
befindet sich in einer ähnlich schwierigen und
unhaltbaren Lage. Ich kann auf Einzelheiten nicht
eintreten. Wir haben diese Frage zu studieren.
Auch diese wichtige Institution hat bis jetzt auf
freiwilliger Basis im Grunde genommen staatliche
Aufgaben bewältigt und wünscht mit einer Eingabe
ihr Verhältnis zum Staat neu zu ordnen, weil
freiwillige Kräfte hiefür nicht mehr ausreichen.

Zehntens: Wir haben auf gesetzgeberischem
Boden in erster Linie die Aufgabe, das alte
Medizinalgesetz zu revidieren, das ein sehr ehrwürdiges
Alter autweist, nämlich aus dem Jahr 1865 stammt.
Mein Vorgänger, Kollege Dr. Fehlmann, hat schon
eine sehr wertvolle Vorarbeit in der Sanitätsdirektion

geleistet. Ein Entwurf liegt vor. Er muss
jetzt in Verbindung mit den Beteiligten geprüft]
werden. Ich werde mich im Verlauf des nächsten
Winters an diese Aufgabe machen.

Es ist selbstverständlich, dass uns auf der
Sanitätsdirektion das nötige Personal zur Verfügung
stehen muss, gerade für die gesetzgeberischen
Arbeiten, die sehr umfangreich sind und eine Reihe
von Dekreten und Verordnungen zur Folge haben
werden. Dazu kommen Ergänzungen und Revision
verschiedener Verordnungen auf dem Gebiete des
Gesundheitswesens, auf die ich heute der Zeit
halber nicht näher eintreten möchte.

Ich möchte hier nur noch ganz kurz erwähnen
— weil Ausführungen hierüber gefallen sind —
dass ich es als einen grossen Mangel empfunden
habe, dass wir keine Rechtsmöglichkeit besitzen,
Leute, die mit offener Tuberkulose herumlaufen
und sich weigern, sich hospitalisieren zu lassen,
die in den Wirtschaften herumwandern, hunderte
von Einwohnern anstecken, zu zwingen, sich in
Pflege zu begeben, währenddem der Staat
Millionen von Franken ausgeben muss für die
Bekämpfung der Tuberkulose. Ich habe deshalb einen
Entwurf ausgearbeitet, der in den nächsten Tagen
in der Regierung behandelt wird, um in diesen
Fällen die Möglichkeit der Zwangshospitalisierung
von derartig asozialen Elementen zu haben. Wir
hoffen, auf diesem Gebiete die Unterstützung des
Grossen Rates zu finden, ebenso wie in der
Bewältigung aller Aufgaben, die ich hier kurz
skizziert habe.

Ich komme zum Schluss: Die Finanzierung der
dringendsten und für die nächsten Jahre
unaufschiebbaren Aufgaben auf dem Gebiete des
Gesundheitswesens erfordert grosse Mittel. Ihre
Ausgabe rechtfertigt sich durch die wirksame Hebung
der Volksgesundheit. Es ist ganz klar, dass wir
in der Sanitätsdirektion auf die Notwendigkeiten
und Bedürfnisse anderer Departemente Rücksicht

nehmen müssen. Wir sind deshalb
übereingekommen, durch die beteiligten Direktionen ein
Gesamt-Bauprogramm aufstellen zu lassen. Dieses
muss aufgestellt werden, damit man einen Ueber-
blick hat, und alsdann muss eine Reihenfolge der
Dringlichkeit für die einzelnen Bauten festgestellt
werden. In diesem Rahmen halten wir es für
möglich, dass man durch eine Art Vierjahresplan
im bernischen Gesundheitswesen verwirklichen
kann, was ich hier in einem Exposé dem Grossen
Rat, wenn auch noch sehr unvollständig und
unübersichtlich, auseinandergesetzt habe. Wir haben
die Ueberzeugung, dass. die finanziellen Möglichkeiten

hierzu vorhanden sind, ohne dass man
gezwungen wäre, die Steuern zu erhöhen.

Wir haben übrigens im Sinne — die
Sanitätsdirektion hat die Vorlage ebenfalls ausgearbeitet —
eine Erhöhung der Leistungen in den Tuberkulosefonds

vorzuschlagen, der bekanntlich gespeist wird
durch Beiträge von Kanton und Gemeinden. Das
ist geregelt durch das Gesetz zur Bekämpfung der
Tuberkulose vom Jahre 1931, gemäss welchem bis
jetzt pro Jahr ein Betrag von Fr. 700000.— in
den Fonds gelegt worden ist, Fr. 400000.—- zu
Lasten des, Staates und Fr. 300000.— zu Lasten
der Gemeinden, abgestuft und verteilt nach einem
Verteilungsschlüssel, der auf die wirtschaftliche
Kraft Rücksicht nimmt. Im Hinblick auf die grossen
Aufwendungen, vor denen wir für die Bekämpfung
der Tuberkulose stehen, vor allem durch Bauten,
haben wir nun eine Vorlage vorgeschlagen — diese
wird im Zusammenhang mit dem Budget ebenfalls
zu behandeln sein — den Betrag von jährlich
Fr. 700 000.—, den Kanton und Gemeinden zahlen,
auf 1,4 bis 1,5 Millionen pro Jahr zu erhöhen,,
damit wir in die praktische Möglichkeit versetzt
werden, das Programm für die Bekämpfung der
Tuberkulose zu verwirklichen.

Der Kanton Bern hat, im gesamtschweizerischen
Rahmen betrachtet — wir dürfen das nicht
übersehen — die Bedeutung eines bevölkerungspolitischen

Ueberschussgebietes, das in der ganzen
Schweiz ins Gewicht fällt. Er hat die Bedeutung
eines Reservoirs an Volkskraft. In diesen grösseren
Zusammenhang gestellt, gilt es, die Notwendigkeiten
auf dem Gebiete der Entwicklung des Gesundheitswesens

zu beurteilen. Ich glaube, das Bernervolk
hat Anspruch darauf, dass mit Entschlossenheit
getan wird, was die Zukunft erfordert. Wir glauben
auf der Sanitätsdirektion, dass wir in der
Entwicklung und der Verwirklichung dieses Vierjahres-
planes des bernischen Gesundheitswesens die
Unterstützung des Grossen Rates und der Oeffent-
lichkeit haben werden.

Genehmigt.

Eingereicht wurden folgende

Motioiien :

i.
Das neue bernische Steuergesetz hat in seiner

Anwendung auf einen Teil der Sparrentner zu
ungewollten Härten und zu einer beträchtlichen
Mehrbelastung gegenüber dem alten Steuergesetz geführt.
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Da das Sparheft und die private Kapitalanlage
auch im Zeitpunkt der kommenden Alters- und
Hinterbliebenenversicherung nichts von seiner
Bedeutung als Sicherung für die alten Tage einge-
büsst hat, und da es gefährlich wäre, durch eine
zu harte Besteuerung den Willen des Volkes zum
Sparen zu untergraben, wird der Begierungsrat
eingeladen, eine Gesetzesnovelle zum neuen bernischen
Steuergesetz vorzubereiten, die die eingetretene
Mehrbelastung des Kleinrentners ohne Arbeitserwerb

aufhebt. Auch die Nutznies,ser öffentlicher
oder privater Pensionskassen und Fürsorgeeinrichtungen

sollen in den Genuss dieser Erleichterungen
kommen, sofern sie neben ihren Pensionskassenbezügen

noch Einkünfte aus privaten Kapitalanlagen
besitzen.

Weil die Beseitigung der eben angeführten
ungewollten Härten im neuen bernischen Steuergesetz

dringend ist, wird der Regierungsrat ferner
eingeladen, für die Uebergangsze.it für den
Kleinrentner ohne Arbeitserwerb (Einkommen aus öffentlichen

oder privaten Pensionskassen gilt nicht als
Arbeitserwerb) ein spezielles, leicht durchführbares
Steuernachlassverfahren herauszubilden.

10. September 1946.
Dr. Bauder

und 18 Mitunterzeichner.

II.
Zur Bekämpfung einer allfällig eintretenden

Arbeitslosigkeit und im Hinblick auf eine
Intensivierung des Strassenverkehrs hat der Bund ein
umfassendes Programm aufgestellt für den Ausbau
des schweizerischen Strassennetzes.

Für einzelne Landesteile, namentlich für das
Berner Oberland, ist der Bau und Ausbau von
Entlastungsstrassen, Neben- und Touristenstrassen
von ebenso grosser Bedeutung.

Der Regierungsrat wird eingeladen:
1. Dem Grossen Rat einen Bericht über die

geplanten Bauvorhaben vorzulegen.
2. Zu prüfen, in welchem Zeitpunkt mit dem Bau

einer linksufrigen Brienzerseestrasse als einer
dringend notwendigen Entlastung der Zufahrtsstrasse

zum Brünig-, zum Susten- und Grim-
selpass gerechnet werden kann.

10. September 1946.
F1 ü h m a n n.

III.
Der Regierungsrat wird eingeladen, beförderlich

eine Revision des Gesetzes vom 14. Oktober 1934
betreffend den Bau und Unterhalt von Strassen
in die Wege zu leiten, da dieses Gesetz heute
bereits sehr revisionsbedürftig geworden ist und
eine Abänderung verlangt werden muss zur neuen
Gestaltung des gesamten Baurechts des Kantons.

10. September 1946.
Hubacher

und 25 Mitunterzeichner.

Werden auf den Kanzleitisch gelegt.

Eingegangen sind ferner folgende

Postulate:

i.
Der Regierungsrat wird eingeladen, die Frage

zu prüfen und dem Grossen Rat zu berichten, ob
nicht durch Erlass erforderlicher Gesetzesvorschriften

in Sachen Teuerungsnothilfen die Grundlagen
geschaffen werden, dass diese Hilfen ausgebaut
und in allen Gemeinden an alle berechtigten
Familien und Einzelpersonen auf gestelltes Gesuch
hin ausgerichtet werden.

9. September 1946.
A 11 h a u s

und 41 Mitunterzeichner.

II.
Wiederum haben in diesem Jahr die Engerlinge

im Oberland grosse Schäden verursacht. Vielerorts
ist das Emdgras gänzlich vernichtet worden und
auf Herbstgras kann nicht gerechnet werden. Die
Besitzer oder Pächter von Land mit solchen
Schadenherden erleiden dadurch empfindlichen Schaden.
Die Ausfälle an Emd und Gras wirken sich
besonders niederdrückend aus, weil eine Wiederholung

auch für die kommenden Jahre in Aussicht
steht.

Der Regierungsrat wird daher ersucht:
1. Mittel und Wege zur wirksamen Bekämpfung

der Engerlinge zu suchen.
2. Zu prüfen, ob nicht durch Errichtung einer

Versicherung, ähnlich der Hagelversicherung,
die Geschädigten vor den wirtschaftlichen Folgen

der Beschädigungen der Engerlinge
geschützt werden könnten.

10. September 1946.
Egg er (Frutigen)

und 13 Mitunterzeichner.

III.
Es ist leider Tatsache, dass an geschultem

Krankenpflegepersonal, hauptsächlich weiblichen
Geschlechts, seit längerer Zeit grosser Mangel
herrscht. Kleinere Spitäler und Krankenhäuser,
speziell in ländlichen Verhältnissen, haben oft die
grösste Mühe, das nötige Pflegepersonal zu bekommen.

Die Regierung wird deshalb eingeladen, die
Frage zu prüfen und darüber Bericht und Antrag
einzureichen, wie diesen auf die Länge unhaltbaren

Zuständen wirksam begegnet werden kann.

10. September 1946.
S tämp f 1 i.

Werden auf den Kanzleitisch gelegt.

Eingelangt ist ferner folgende

Interpellation :

Der Regierungsrat wird ersucht, darüber
Auskunft zu geben, ob er bereit sei, dafür zu sorgen,
dass innert kürzester Zeit die an vielen Orten
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des ganzen Kantons angebrachten Tal- und
sogenannten Tanksperren entfernt werden. Es ist
Tatsache, dass diese Sperren oft ein grosses
Hindernis sind und den durchgehenden Verkehr ernstlich

gefährden. Eine Entfernung ist im Interesse
eines reibungslosen Strassenverkehrs dringend
geboten.

10. September 1946.
S tämp f 1 i

und 41 Mitunterzeichner.

Geht an die Regierung.

Eingegangen sind schliesslich folgende

Einfache Aufragen:

i.
Das Jahr 1946 hat für die Pferdezüchter schwere

Preisrückschläge gebracht. Wenn einige Zeit die
Preise der Pferde ganz offensichtlich zu hoch waren,
so sind sie jetzt so zurückgefallen, dass beispielsweise

auf den Herbstmärkten junge Pferde zum
Schlachten gehandelt werden.

Die Pferdezüchter sind erbost, dass anscheinend
trotzdem Pferde des Zugschlages importiert werden,

wie denn auch solche von verschiedenen
Pferdehändlern in Zeitungen zum Verkauf offeriert
werden. Bei' gleichzeitig abzeichnender Tendenz
zur Motorisierung bedeuten Zugpferdeimporte einen
schweren Schlag gegen unsere Pferdezüchter.

Ist der hohe Regierungsrat bereit,
1. abzuklären, ob es stimmt, dass neben Pferden

des Reitschlages, die unser Land benötigt, auch
Pferde des Zugschlages importiert werden?

2. Allenfalls unverzüglich bei den entsprechenden
Instanzen des Bundes auf diese fatale
Entwicklung hinzuweisen und zu verlangen, dass
unhaltbare Zustände vermieden werden?

10. September 1946.
Bur i.

II.

Der grösste Teil der bernischen Landwirtschaft
wurde diesen Sommer sehr stark von den Engerlingen

heimgesucht. Durch das schöne und trockene
Wetter im Frühling begünstigt, haben sich diese
Schädlinge sehr gut entwickelt, und ihre
verursachten Schäden zeigten sich schon im grossen
Ausfall der Heuernte.

Abgefressene Getreidefelder mussten vielerorts
abgeräumt, umgefahren und anders angepflanzt
werden, wurden aber zum zweitenmal abgefressen.

Gemüsekulturen und Runkeln sowie aber auch
Gärten sehen trostlos aus. Kartoffeln sind ebenfalls
sortenweise sehr stark angefressen. Die grossen
Schäden, die die Landwirtschaft diesen Sommer,
von den Engerlingen verursacht, hinnehmen musste,
ist unübersehbar und kommt erst im nächsten
Winter zur Auswirkung.

Hat der Regierungsrat für die Bekämpfung der
Käfer und Engerlinge schon Massnahmen getroffen?

Ist es nicht möglich, ein Bekämpfungsobliga-
torium, Kanton und Gemeinden zusammen, das
sowohl die Bekämpfung der Käfer im Flugjahr
1948, wie aber auch das Sammeln der Engerlinge
im nächsten Frühling beim Umpflügen der Felder
gegen eine kleine Entschädigung der Sammler
vorsieht, einzuführen?

10. September 1946.
Le r ch.

Gehen an die Regierung.

Schluss der Sitzung um 12.10 Uhr.

Der Redaktor:
Vollenweider.
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Dritte Sitzung.

Mittwoch, den 11. September 1946,

8.30 Uhr.

Vorsitzender : Präsident Michel.

Die Präsenzliste verzeigt 178 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 16 Mitglieder, wovon
mit Entschuldigung die Herren : Baumann, Bircher,
Burren (Utzenstorf), Grädel (Huttwil), Moser, Que-
loz, Reinhard (Bern), Scherz, Spichiger, Zingre;
ohne Entschuldigung abwesend sind die Herren:
Hachen, Hertzeisen, Laubscher, Meuter, Müller
(Herzogenbuchsee), Stoll.

Eingegangen ist folgendes

Postulat :

Au printemps 1938, un éboulement a partiellement

obstrué la route cantonale dans les gorges
de Court. Celle-ci a été déplacée sur la rive gauche
de la Birse. Un projet établi à cette époque
prévoyait la suppression de 2 ponts qui présentent
de sérieux dangers pour les usagers de la route.
L'intensification du travic exige que ce projet
soit complètement exécuté.

Le Gouvernement est invité à examiner s'il ne
conviendrait pas de mettre à l'étude la deuxième
partie du tronçon de route prévue et de faire
figurer au budget 1947 le crédit nécessaire à
cette correction.

10 septembre 1946.
Mosimann.

(Im Frühjahr 1938 versperrte ein. Erdrutsch
teilweise die Staatsstrasse in der Schlucht von
Court. Die Strasse wurde auf das linke Ufer der
Birs verlegt. Ein damals erstelltes Projekt sah
die Entfernung von 2 Brücken vor, die für die
Strassenbenützer eine ernsthafte Gefahr bildeten.
Das Anwachsen des Verkehrs bedingt die
vollständige Ausführung dieses Projektes.

Die Regierung wird eingeladen zu prüfen, ob
es nicht angezeigt wäre, das vorgesehene zweite
Strassenteilstück in Aussicht zu nehmen und den
für diese Korrektion notwendigen Kredit im
Voranschlag anzubringen.)

Geht an die Regierung.

Eingelangt ist ferner folgende

Sur quel texte de loi le Gouvernement se base-
t-il pour interdire aux communes d'accorder une
solde d'honneur à leurs ressortissants ayant
accompli leurs devoirs militaires durant les
nombreuses mobilisations des années de guerre?

10 septembre 1946.
Vo i s a r d.

(Gestützt auf welchen Gesetzestext untersagt
der Regierungsrat den Gemeinden die Ausrichtung
eines Ehrensoldes an Bürger, die während den
zahlreichen Mobilmachungen der Kriegsjahre ihrer
Militärpflicht genügten?

Geht an die Regierung.

Tagesordnung:

Enverl) einer Liegenschaft in Giimnienen.

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Hofer, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf folgender
Antrag diskussionslos gutgeheissen wird:

Beschluss :

Auf den Antrag der Baudirektion und
gestützt auf Art. 60 des Gesetzes über den Bau
und Unterhalt der Strassen vom 14. Oktober
1934 wird dem zwischen Johann Gasser in
Gümmenen und der Baudirektion abgeschlossenen

Kaufvertrage über den Erwerb der Grundstücke

Nr. 152, Nr. 780 und Nr. 1847 (Planblatt

24) in Gümmenen zwecks Abbruch des
durch Brand beschädigten Gebäudes des
Johann Gasser mit einem Kaufpreis von Franken

20 000. — die Genehmigung erteilt.
Zur Deckung des Kaufpreises wird eine

Zuteilung von Fr. 20 000. —- aus der Reserve des
Budgetkredites X a E 2 bewilligt.

Scliaugiiau und Trubscliaclien ; Verstärken
von Holzbrücken.

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Hofer, Mitglied
Staatswirtschaftskommission, worauf folgender
Antrag diskussionslos gutgeheissen wird:

Beschluss :

Gestützt auf den Bundesratsbeschluss Nr.
2635 vom 3. Mai 1946 betreffend die Ergänzung

der Eingänge aus der Automobilsteuer
und dem Benzinzollanteil werden der
Baudirektion folgende Kredite aus der Reserve
A i 12 (Automobilsteuer) für den dringenden
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Umbau und für eine Verstärkung der
Tragkonstruktion der
Rebelibrücke in Schangnau mit Fr.

einer Voranschlagssumme von 40 000.—
und der Oelibrücke in Trubsclia-

chen mit einer Voranschlagssumme

von 50000.—
im ganzen 90 000.—

bewilligt.

{Projektierungsarbeiten im Strassenban;
Kreditbewiiligung.

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Hofer, Mitglied der
der Staatswirtschaftskommission und Baudirektor
Grimm, worauf folgender Antrag gutgeheissen wird :

Beschluss :

Auf den Antrag der Baudirektion wird für
Studien und Projekte über die Korrektion und
den Ausbau von Hauptstrassen mit
Bundessubvention, von kantonseigenen Staats- und
von Fremdenverkehrsstrassen, sowie von
Teilstrecken für ein zweites Programm des Bundes

über den Ausbau der Alpemstrassen ein
Kredit von Fr. 240 000. — als Anteil des Kantons

an den Projektierungskosten, aus dem
Sondierkonto für Arbeitsbeschaffung, gemäss
Volksbeschluss vom 13. Februar 1944
bewilligt.

Scbüsskorrekfion in der Gemeinde St-Intier.

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Chételat, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf folgender
Antrag diskussionslos gutgeheissen wird:

Beschluss:

Mit Entscheid des Bundesrates vom 9.

März 1946 ist an die auf Fr. 244 000.—
veranschlagte I. Bauetappe der Korrektion der
Schüss in der Gemeinde St-Imier als Bestandteil

dies genehmigten Gesamtprojektes im
Kostenbetrage von Fr. 900 000. — ein Bundesbeitrag

von 25 o/o bis zum Höchstbetrage von
Fr. 61000. — bewilligt worden.

Auf den Antrag der Baudirektion wird
das Gesamtprojekt im Kostenbetrage von Franken

900 000. — grundsätzlich genehmigt. Der
Gemeinde St-Imier wird an die I. Bauetappe,
bestehend aus der 316 m langen und auf
Fr. 184 000. — veranschlagten Sektion C und
aus dem I. Teil der Sektion D, mit einer Länge
von 216 m und einem Kostenbetrag von Franken

60 000. —, zusammen Fr. 244 000. —, ein
ordentlicher Kantonsbeitrag von 25_o/0, höchstens

Fr. 61000. —, unter folgenden Bedingungen

bewilligt:
1. Die Arbeiten sind nach den Vorschriften

und unter der Aufsicht der Bundes- und Kan¬

tonsbehörden fachgemäss auszuführen und
nachher einwandfrei zu unterhalten. Die
Gemeinde St-Imier haftet dem Staate gegenüber
für die Erfüllung dieser Verpflichtung.

2. Für die Vergebung der Arbeiten sind die
Grundsätze der kantonalen Submissionsverordnung

massgebend. Die Vergebung erfolgt durch
die Gemeinde im Einvernehmen mit dem
Kreisoberingenieur und mit Genehmigung der
kantonalen Baudirektion.

3. Der Beschluss des Bundesrates vom 30.
Januar 1946 wird als integrierender Bestandteil

dieses Beschlusses erklärt.
4. Die Auszahlung der Beiträge erfolgt nach

Massgabe der ausgeführten Arbeiten auf Grund
von belegten Abrechnungen.

5. Die Gemeinde St-Imier hat innerhalb
Monatsfrist nach Eröffnung dieses Beschlusses
seine Annahme zu erklären.

Der Regierungsstatthalter von Gourtelary
hat diesen Beschluss der Gemeinde St-Imier
zu eröffnen und für seine Annahme zu sorgen.

Staatsstraße Bern-Thun; Ausbau des Muristaldens.

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Hofer, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf folgender
Antrag gutgeheissen wird:

Beschluss :

Auf den Antrag der Baudirektion wird der
Erhöhung des mit Beschluss des Grossen
Rates vom 13. September 1943 bewilligten
Kantonsanteiles am Ausbau des Muristaldens
infolge der allgemeinen Lohn- und
Materialpreissteigerung von Fr. 166 000.— auf Franken

194 000. — zugestimmt. Zur Deckung dieses

Kantonsanteiles von Fr. 194 000.—- sind
Fr. 100 000. — mit der Kreditreserve der
Baudirektion aus den Eingängen der Automobil-
steuer für das Jahr 1946 zu bestreiten. Die
restlichen Fr. 94 000.—• sind in das
Arbeitsprogramm des Tiefbauamtes für das Jahr 1947
aufzunehmen.

Gemäss Verordnung II vom 4. Februar 1944
ist der Zeitpunkt der Inangriffnahme der
Arbeiten im Einvernehmen mit der Direktion
des Innern festzusetzen.

Ein allfälliger auf den Anteil des Kantons
entfallender Bundesbeitrag aus Krediten für
Arbeitsbeschaffung soll der Staatskasse zu-
fliessen.

Staatsstrasse Betlilehem-Fraueiikappeleii ;

Staatsbeitrag.

Namens der vorberatenden Behörden referieren
über dieses Geschäft Grossrat Hofer, Mitglied
der Staatswirtschaftskommission und Baudirektor
Grimm, worauf folgender Antrag gutgeheißen wird :
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Beschluss :

Auf den Antrag der Baudirektion und
gestützt auf Art. 24 und 45 des Gesetzes über
den Bau und Unterhalt der Strassen vom
14. Oktober 1934 wird der Gemeinde Bern an
die Erstellung einer 860 m langen Gehweganlage

zwischen Aehrenweg und Eichholz-
strasse auf der Nordseite der Murtenstrasse
in Bethlehem ein Staatsbeitrag von 1/3 der
ohne Landerwerb und Baumpflanzungen auf
Fr. 108 750.— veranschlagten Kosten im
Höchstbetrage von Fr. 36 250.— unter folgenden

Bedingungen bewilligt :

1. Die Arbeiten für die Erstellung der
Gehweganlage sind nach den Bestimmungen der
kantonalen Submissionsverordnung vom 16.
Januar 1934 zu vergeben. Die Vergebung der
Arbeiten unterliegt der Genehmigung durch die
kantonale Baudirektion.

2. Die Gehweganlage ist nach eingereichtem
Projekt und Voranschlag vom 13. März 1946
unter Aufsicht des Kreisoberingenieurs
auszuführen.

3. Gestützt auf die Verordnung II vom 4.
Februar 1944 ist die Inangriffnahme der
Arbeiten im Einvernehmen mit der kantonalen
Baudirektion und der Direktion des Innern
festzusetzen.

4. Der Staatsbeitrag ist zahlbar nach
Fertigstellung der Gehweganlage auf Grund einer
belegten Abrechnung.

Staatsslrasse Gampeleu-Zihlhrück; Umliau
der alteil Zihlhriicke.

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Hofer, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf folgender
Antrag diskussionslos gutgeheissen wird:

Beschluss :

Auf den Antrag der Baudirektion wird für
den dringenden Umbau der alten Zihlbrücke
im Zuge der Strasse Gampelen-Zihlbrück nach
einem Projekte der Baudirektion vom November

1945 ein Kredit von Fr. 43 000. — aus den
Eingängen der Automobilsteuer (Kreditreserve
der Baudirektion) bewilligt.

Im Sinne der Verordnung II vom 4. Februar
1944 ist die Inangriffnahme der Arbeiten der
Direktion des Innern zu melden.

Staatsstrasse Zollikoten-Scliöiilmlil.

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Hofer, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission. Ferner spricht dazu
Grossrat Buri, hernach antwortet Baudirektor
Grimm, worauf folgender Antrag gutgeheissen wird :

Beschluss :

Auf dien Antrag der Baudirektion wird für
die Instandstellung der Staatsstrasse Zollikofen-
Schönbühl mit Einbau einer neuen Fahrbahndecke

ein Kredit von Fr. 180 000.— aus den
Einlgängen der Automobilsteuer bewilligt.

Tiefhauamt; Kreditzuteilung.

Namens der vorberatenden Behörden referieren
über dieses Geschäft Grossrat Hofer, Mitglied
der Staatswirtschaftskommission und Baudirektor
Grimm. Hierauf wird folgender Antrag gutgeheissen :

Beschluss :

Auf den Antrag der Baudirektion wird für
die dringende Instandstellung der Staatsstrasse
Lyss-Worben eine Zuteilung von Fr. 100000.—
aus der Reserve der mit Regierungsratsbo-
schluss vom 3. Mai 1946 der Baudirektion
zugewiesenen Kredite aus den Eingängen der
Automobilsteuer bewilligt.

Tiefhauamt; Kreditzuteiluug.

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Hofer, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf folgender
Antrag diskussionslos gutgeheissen wird:

Beschluss :

Auf den Antrag der Baudirektion wird für
die Nachbehandlung der Teilstrecke Meiringen-
Innertkircben-äussereUrweid der Grimselstrasso
eine Zuteilung von Fr. 40 000. — aus der
Reserve der mit Regierungsratsbeschluss vom
3. Mai 1946 der Baudirektion zugewiesenen
Kredite aus den Eingängen der Automobilsteuer

bewilligt.

Tiefhauamt ; Kreditzuteiluug.

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Hofer, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf folgender
Antrag diskussionslos gutgeheissen wird:

Beschluss :

Auf den Antrag der Baudirektion wird für
die Erstellung einer Oberflächenbehandlung auf
der Teilstrecke Frutigen-Kandergrund-Stegen-
bach (südlich Mitholz) der Staatsstrasse Fruti-
gen-Kandersteg eine Zuteilung von Fr. 54000.—
aus der Reserve der mit Regierungsratsbeschluss

vom 3. Mai 1946 der Baudirektion
zugewiesenen Kredite aus den Eingängen der
Automobilsteuer bewilligt.
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Tiefbauamt ; Kredilzuleiluiig.

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Chetélat, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf folgender
Antrag gutgeheissen wird:

Beschluss :

Auf den Antrag der Baudirektion wird für
die dringende Instandstellung der Staatsstrasse
Alle-Vendlincourt-Bonfol-Beurnevésin eine
Zuteilung von Fr. 180 000. — aus der Reserve
der mit Regierungsratsbeschluss vom 3. Mai
1946 der Baudirektion zugewiesenen Kredite
aus den Eingängen der Automobilsteuer
bewilligt.

Zur raschen Amortisation dieses Kredites
durch den Wasserbaukredit XaGl wird
derselbe im Jahre 1947 um den Betrag von Franken

217 000. — erhöht.

Brütteleii-Ilagnecknioos ; Gewässerkorrektion.

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Hofer, Mitglied der
StaatsWirtschaftskommission. Ferner sprechen dazu
Grossrat Will und Baudirektor Grimm, worauf
folgender Antrag gutgeheissen wird:

Beschluss :

Durch Grossratsbeschluss vom 19. November

1941 wurde der Schwellenkorporation
Brüttelen-Hagneck an die auf Fr. 1150 000. —
veranschlagten Baukosten der Gewässerkorrektion

eine Subvention von 20 o/0 oder Franken

230 000. — auf Konto XaGl bewilligt.
Die Finanzierung des ganzen Unternehmens

war damit noch nicht vollständig. Es war
vorgesehen, nach Abklärung der Stellung des
Bundes darauf zurückzukommen.

Bei der Bauausführung ergaben sich grosse
Schwierigkeiten wegen des schlechten
Untergrundes. Dadurch und infolge der allgemeinen
Teuerung entstanden Mehrkosten im Betrage
von Fr. 220 000. —. Zudem mussten zwei
Stauwehre erstellt werden mit Kosten von Franken

60 000. —, und es zeigt sich die Notwendigkeit

weiterer Stauanlagen mit ebenfalls
Fr. 60 000. — Kosten. Die Totalkosten betragen
demnach Fr. 1 490 000. —.

Aul Antrag des Regierungsrates werden der
Schwellenkorporation Brüttelen-Hagneck an die
Kosten der Gewässerkorrektion im Totalbetrag
von Fr. 1 490 000. — folgende Subventionen
zugesprochen: Fr.

Ordentliche Subvention 20 o/o 298 000. —
Ausserordentliche Subvention lOo/o 149 000. —

Total 447 000. —

Davon gehen ab die durch
Grossratsbeschluss vom 19. November

1941 bewilligten 230 000. —

Somit neue Subvention 217 000. —

Die Auszahlung erfolgt auf Vorschusskredit
und gemäss den Bestimmungen des
Grossratsbeschlusses vom 19. November 1941.

Courtelary; Amilians.

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Schlappach, Mitglied
der Staatswirtschaftskommission, worauf folgender
Antrag diskussionslos gutgeheissen wird:

Beschluss :

Für den Umbau und die Erneuerung der
Amthausbesitzung in Courtelary wird ein Kredit

von Fr. 140 000. — bewilligt. Dieser Betrag
ist in zwei Jahresraten von Fr. 70 000.— pro
1946 und 1947 der Rubrik X a D 1 der
Baudirektion zu belasten.

Der Regierungsratsbeschluss Nr. 3896 vom
2. August 1944 betreffend Renovation der
Südfassade wird aufgehoben.

IVasserwirlseilaftsplan der Aare: Stadienkredit.

Namens der vorberatenden Behörden referieren
über dieses Geschäft die Herren Grossräte Lehner
und Schlappach, Mitglieder der Staatswirtschaftskommission.

Ihnen antwortet Baudirektor Grimm,
worauf folgender Antrag gutgeheissen wird:

Beschluss :

Für die Aare vom Rhein bis nach Orbe und
für die Venoge bis zum Genfersee soll ein
einheitlicher Wasserwirtschaftsplan aufgestellt
werden.

Die Studien haben auf Grund der Richtlinien
vom 26. Januar 1946 zu erfolgen. Diese wurden

vom Schweizerischen Rhone-Rhein-Schiff-
fahrts-Verband in Verbindung mit den
Kantonen aufgestellt.

Der Wasserwirtschaftsplan soll für die im
Kanton Bern liegende Strecke enthalten:

a) Die Flusskorrektionen vom Neuenburger-
see bis Attisholz im Hinblick auf die Bedürfnisse

der Juragewässerkorrektion.
b) Die vollständige Ausnützung der Aare

zur Kraftgewinnung auf der Strecke Nidau
bis Murgenthal.

c) Die Sanierung der tief liegenden
Ländereien.

d) Die spätere Gestaltung der Einrichtungen
für die Flußschiffahrt.

Auf Antrag des Regierungsrates beteiligt sich
der Kanton Bern an den auf Fr. 1000 000.—
vorgesehenen Studienkosten mit einem Beitrag
von Fr. 50 000. —, zahlbar in fünf Jahresraten
von Fr. 10 000. —. Die Kreditbewilligung er-

Tag'olatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1946. 47
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folgt auf Rubrik XaH3. Dieser Kredit wird in
den Jahren 1946 bis 1950 um je Fr. 10000.—
erhöht.

Die Auszahlungen erfolgen erst, wenn die
ganze für die Finanzierung vorgesehene Summe
von Fr. 1000 000.— gesichert ist.

Der Regierungsrat wird einen Vertreter in
der zu bildenden Studienkommission ernennen.

Stauwehr Port im Nidau-Büreu-Kanal; Abrechnung.

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Fawer, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf folgender
Antrag diskussionslos gutgehoissen wird:

Beschluss:
Durch Beschluss des Grossen Rates vom 12.

September 1935 wurde der Beitrag des Kantons
Bern an die auf Fr. 4 300000.— veranschlagten
Kosten mit 32 o/0 oder Fr. 1376 000.—
festgesetzt. Der Beitrag der interessierten Gemeinden

wurde mit 3 o/o oder Fr. 129 000.—
bestimmt.

Die Abrechnungssumme erreicht den Betrag
von Fr. 4 137 741.30.

Dem Gesuch der Gemeinden um Reduktion
ihres Beitrages wird in der Weise entsprochen,
dass nicht ein Beitrag von 3 o/0 der Bausumme
berechnet wird. Der Beitrag wird auf Grund
der auf dem Bauplatz geleisteten Arbeitsstunden

bemessen.
Die Gemeinden haben auf Grund dieser

Aenderungen folgende Beiträge zu leisten:
Fr.

Biel
Nidau
Brügg
Aegerten
Port

50 945. 70
5 888. 75
6 560.55
5 898.55
3 870. —

Total 73 163. 55

Die Abrechnung über den Bau des
Stauwehres gibt folgendes Bild:
Bundesbeitrag Amt für Wasser- Fr.

Wirtschaft 1 719 610. 30
Bundesbeitrag A rbeitsbeschaf-

fung 1 074 756. 45
Gemeindebeiträge 73163.55
Kantonsbeitrag 1 270 211. —

Total 4 137 741. 30

Die Differenz zwischen dem bewilligten
Kantonsbeitrag und den effektiven Kantonskosten
wird mit Fr. 105 789. — zur Erhöhung des
Schwellenfonds der Juragewässerkorrektion
diesem Fonds zugewiesen.

Bern; medizinische Poliklinik der Universität.

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Fawer, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission. Ferner spricht dazu

Baudirektor Grimm, worauf folgender Antrag zum
Beschluss erhoben wird:

Beschluss :

Für die Vergrösserung der medizinischen
Abteilung der Poliklinik der Universität durch
einen Neubau und für Einrichtungsarbeiten
in der bestehenden Poliklinik wird ein Betrag
von Fr. 600 000. — bewilligt.

Die Anlagekosten sind aufzubringen durch
Entnahme dieses Betrages von Fr. 300 000. —
aus der in der Staatsrechnung 1945 gemachten

Rückstellung für dringliche Staatsbauten
von einer Million Franken (Rubrik XXXIV B
11, Verschiedenes) und durch einen Betrag
von Fr. 300000.— der Einwohnergemeinde
Bern.

Kantonales Fraueiispital Bern; Besitzung Gamlard.

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Steiger, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission. Ferner sprechen dazu
Grossrat Steinmann und Baudirektor Grimm,
worauf folgender Antrag gutgeheissen wird:

Beschluss :

Zur Einrichtung eines Schwesternheimes in
der vom Staat gekauften Besitzung
Schanzeneckstrasse 7 wird ein Betrag von Fr. 138 700.—
bewilligt. Diese Summe ist aus Rubrik X a D 1

des Hochbauwesens im Jahre 1947 zu amortisieren.

Die Einrichtungsarbeiten sind infolge
Dringlichkeit sofort auszuführen.

Grossratsbeschluss
betreffend

Privalhalmhilfe gemäss Bmidesgeselz vom 6. April
1939 zugunsten der Solotliurn-Alänster-Balin (SMB)
sowie finanzielle und technische Sanierung dieser
Unternehmung.

(Siehe Nr. 16 der Beilagen.)

Eintretensfrage.
Lehner, Mitglied der Staatswirtschaftskommission.

Es handelt sich hier um die Sanierung
der Solothurn-Münster-Balm, an der der Kanton
Bern beteiligt ist. Die Sanierung ist dringlich. Die
Unterhaltsarbeiten des Tunnels mussten vernachlässigt

werden. Es ist unumgänglich nötig, dass
diese nachgeholt werden können. Die Bahn ist
zudem überschuldet. Es muss versucht w,erden,
bei der Sanierung einen Teil der Schulden
abzuwälzen. Der Bund stellt, wie Sie aus den
zugestellten Akten sehen, in bar Fr. 1200 000.— zur
Verfügung, verlangt aber, dass Kantone und
Gemeinden gleiche Leistungen übernehmen. Für den
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Kanton Bern handelt es sich nicht darum, wie
Sie aus dem Beschlussentwurf sehen, dass
Barmittel zur Verfügung gestellt werden, sondern
darum, dass vorab Aktienahschreibungen im
Betrag von Fr. 59 850. — gemacht werden, dass man
die Prioritätsaktien auf die Hälfte abschreibt und
auf die Zinsrückstände verzichtet. Ich nehme an,
das seien fiktive Forderungen. Es hat keinen Sinn,
solche Zinsrückstände auflaufen zu lassen. Es hat
nur den Vorteil, dass die Sanierung nachher auf
schmerzlose Weise vor sich jjehen lyinn. Der
Kanton Bern hätte Fr. 197 000.— an Zinsrückständen

zu fordern, die er bei der Sanierung
einwerfen kann. Dann verzichtet der Kanton auf 75 o/o

des Anteils am Obligationenkapital II. Banges. Das
alles zusammen macht Fr. 267 229. 60.

Die Staatswirtschaftskommission stimmt dem
Geschäft zu, wie es vorliegt. Ich möchte auf einen
dritten Punkt des Beschlussentwurfes aufmerksam
machen, wo der Erwartung Ausdruck gegeben wird,
dasis die Fusion der 'Solothurn-Münster-Bahn mit
der Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn erneut versucht
werde.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

der Bedingung zugestimmt, dass auch alle
übrigen Beteiligten die Bedingungen des Planes
rechtsverbindlich annehmen und einhalten. Es
werden insbesondere folgende den Staat Bern
als Aktionär oder Gläubiger berührende
Massnahmen gutgebeissen:
1. Abschreibung von 50 o/0 auf Fr.

2394 Stammaktien à Fr. 50. —
Fr. 119 700. — 59 850. —

2. Abschreibung von 50 o/0 auf
36 Prioritätsaktien I. Ranges
à Fr. 50. — Fr. 1800. —
(und Umwandlung in Stammaktien)

900. —
3. Verzicht auf den Elektrifika-

tionskapitalanteil nebst unge-
buchten Zinsrückständen 197 479.60

4. Verzicht auf 75 o/0 des
Anteils von Fr. 12 000.— am
Obligationenkapital II. Ranges
und Entgegennahme einer
Barabfindung für die restlichen
25 0/0 9 000.—

Total-Abschreibung 267 229. 60

Detailberatung.

Titel und Ingress.
Genehmigt.

Beschluss :

Grossratsbeschl uss

betreffend

Privatbahnhilfe gemäss Bundesgesetz vom
6. April 1939 zugunsten der Solothurn-Münster-
Bahn (SMB) sowie finanzielle und technische

Sanierung dieses Unternehmens.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

nach Kenntnisnahme eines Berichtes der
Eisenbahndirektion, auf den Antrag des
Regierungsrates und gestützt auf Abschnitt IV
des Gesetzes vom 21. März 1920 betreffend
Beteiligung des Staates am Bau und Betrieb
von Eisenbahnen sowie das Bundesgesetz vom
6. April 1939 über die Hilfeleistung an private
Eisenbahn- und Schiffahrtsunternehmungen,

beschliesst :

I.
Genehmigt.

Beschluss :

Dem vom Eidgenössischen Amt für Verkehr
vorgelegten IV. Plan vom 9. März 1946
betreffend die Sanierung der Solothurn-Münster-
Bahn sowie die Gewährung einer Bundeshilfe
von Fr. 1200 000.—, genehmigt durch Bundes-
ratsbeschluss vom 12. Juli 1946, wird unter

II.
Genehmigt.

Beschluss :

Der Regierungsrat wird ermächtigt:
1. Den Sanierungs- und Hilfeleistungsplan im

Benehmen mit den Bundesinstanzen und der
Bahnunternehmung durchzuführen.

2. Im Wertschriften- und Forderungsbestand
der Staatsrechnung die Aonderungen
vorzunehmen, die sich aus der Finanzsanierung
ergeben.

3. Die Vereinbarung betreffend die Privatbahnhilfe

namens des Staates Bern zu
unterzeichnen.

III. :

Genehmigt.

Beschluss :

Der Grosse Rat erwartet, dass nach Vollzug
der technischen Sanierung die Möglichkeit
einer Fusion zwischen der Solothurn-Münster-
Bahn und der Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn
erneut geprüft werde.

Schlussabstimmung.
Für Annahme des

Grossratsbeschlusses Grosse Mehrheit.
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Grossratsbeschluss
betreffend

Alpar, Schweiz. Luftverkehrs AG., Bern; Erhöhung
der Aklienheteiligung des Staates.

(Siehe Nr. 17 der Beilagen.)

E i n t r e t e n s f r a g e.

Häberli, Präsident der Staatswirtschaftskommission.

Trotzdem der Friede auf der Welt noch
nicht eingekehrt ist, hat die Fliegerei eine gewaltige
Entwicklung genommen. Die Ansichten, wie das
noch weitergehe, weichen auseinander. Das war
aber schon so, als die Eisenbahnen kamen, ist also
nichts Neues. Der Sprechende gehört zu denen,
die eine gewaltige Entwicklung des Flugwesens
voraussehen. Dabei ist zu sagen, dass das Fliegen
sicher nie so billig sein wird wie das Reisen mit
der Eisenbahn und es also eine Angelegenheit
der finanziellen Oberschicht bleiben wird. Ferner
werden nur die Waren mit dem Flugzeug
transportiert werden, die einen hohen Wert haben.

Eine Entwicklung wie Kloten wird die Alpar
nicht erwarten können, nachdem Utzenstorf nicht
genehm war. Wir können jetzt sagen, man hätte
es haben können. Wir wollten es nicht. Anderseits
sind die Interessen am Flugverkehr für den Kanton
Bern so gross, dass man nicht stillschweigend
zusehen kann, wie Zürich alles an sich zieht. Diese
Erkenntnis scheint auch in andern Kantonen zu
erwachen, sonst würden sich nicht Genf und Basel
für die Sache interessieren und Gelder für den
Ausbau der Alpar geben wollen.

Der Andrang der Flugpassagiere ist gegenwärtig
so gross, das,s er auf dem Belpmoos nicht
beiwältigt werden kann. Es ist klar, dass Stadt und
Kanton Bern einen befriedigenden Anschluss an
die neuzeitliche nationale und internationale
Entwicklung des Luftverkehrs haben müssen und alles
vorkehren müssen, um diesen Anschluss zu finden.

Vom nationalen Gesichtspunkt aus wäre es
besser gewesen, wenn die Alpar und die Swissair
sich vereinigt hätten zu einer schweizerischen
Luftverkehrs-Gesellschaft. Die Regierung des Kantons
Bern machte schon vor Jahresfrist beim Bund einen
diesbezüglichen Verstoss. Die Anregung wurde im
Bundeshaus gut aufgenommen. Es wurde sogar
eine Kommission eingesetzt, um die Sache
vorzubereiten. Bis jetzt kam keine Einigung zustande.
Es scheint, wir wollen das offen sagen, dass die
Kirchturmpolitik des Kantonsgeistes unüberwindliches

Hindernis sei. Die Swissair war allerdings
in letzter Zeit bemüht, die Alpar aufzusaugen. Die
Art und Weise des Vorgehens lässt aber erkennen,
dass die Interessen Berns dadurch nicht gewahrt
würden. Die Ansprüche von Zürich müssen
abgewehrt werden. Wir müssen Garantien haben. Herr
Burgdorfer wird zwar, wenn er da ist, an Hand von
Presseveröffentlichungen der Swissair zu zeigen
versuchen, dass wir in Bern schuld seien. Wir
wurden anders orientiert und nehmen an, der
Baudirektor werde eine befriedigende Auskunft geben
können. Sicher ist, dass die Wahrung der
bernischen Interessen leichter ist, wenn die Alpar bei

einer Vereinigung stark dasteht, als wenn sie nur
ein kleines Gebilde ist. Aber auch wenn die Fusion
nicht möglich sein sollte, wenn die Alpar eine
eigene Luftfahrtsgesellschaft bleiben sollte, muss
sie finanziell gestärkt werden. Selbstverständlich
müssen dabei Stadt und Kanton Bern mithelfen.
Das bisherige Aktienkapital betrug Fr. 240 000.—.
Davon beträgt die Staatsbeteiligung Er. 20 000.—.
Das ist tatsächlich keine Beteiligung. Man kann
da nicht von «Interessen» reden, sondern das ist
mehr als beschämend. Es käme nun eine
Beteiligung der Société Générale de Surveillance Genf
von Fr. 275 000.—, der Schweizerischen Reederei
A. G. Basel mit Fr. 275 000.—, der Stadt Berti
mit Fr. 200 000.— und des Staates Bern mit
Fr. 200 000.—, so dass das Aktienkapital dann
Fr. 1200 000.— betrüge. Nur wenn sich Stadt und
Kanton Bern zu einer Neubeteiligung von zusammen
Fr. 400 000.— entschliessen, ist es möglich, den
bisherigen Aktionären der Alpar die Majorität zu
erhalten und den bernischen Interessen
angemessene Beachtung zu verschaffen.

Die Antwort der Swissair betreffend
Kapitalerhöhung der Alpar kam sofort. Sie erhöhte ihr
Kapital auf 20 Millionen. Die Alpar benötigt den
Kapitalzuwachs in erster Linie für die Ergänzung
des Flugzeugparkes. Damit sind allerdings die
Bedürfnisse Berns nicht befriedigt. Ausser einem
neuzeitlichen Flugplatz muss auch die
Bodenorganisation anders werden. Sie ist ungenügend.
Die Frage des neuen Flugplatzes ist aber noch
nicht gelöst. Vorläufig handelt es sich darum, in
Belp ein Minimum zu machen, damit wenigstens
ein Anschluss an den internationalen Verkehr,
hauptsächlich Paris-London usw. möglich ist. —
Wenn diese Neuerungen kommen, so möchte ich
Herrn Regierungsrat Grimm bitten, beizeiten über
die Sache aufklärend zu orientieren, besonders ihre
absolute Notwendigkeit zu erklären, damit es nicht
noch einmal geht, wie das. letztemal, wo sich die
Bevölkerung hauptsächlich aufregte über die
Geheimnistuerei und über eine vermeintliche Ueber-
rumpelungspolitik. Wenn das Publikum über die
Notwendigkeit und über die gewaltige Zunahme des
Flugverkehrs aufgeklärt gewesen wäre, wäre es
vielleicht nicht so gegangen. Bern wird ja seinen
kontinentalen Flughafen haben müssen. Er ist
durch Bundesbeschluss zugesichert. Die Studien
sind im Gang. Es werden dem Grossen Rat
wahrscheinlich schon im Laufe des nächsten Jahres
konkrete Vorschläge gemacht werden können. Aber
in Rücksicht auf die nationalen Zusammenhänge
war die Alpar gezwungen, schon im Laufe dieses
Sommers zu handeln. Wir haben da ein Geschäft,
bei dem wir nur noch ja sagen können. Es ist
nichts anderes möglich, denn die Alpar hat bereits
an der Generalversammlung vom 18. Juli diese
Beschlüsse gefasst. Man musste sofort handeln, und
die Lösung wurde so gefunden, dass die Kantonalbank

diese Fr. 200 000.— vorläufig bezahlte und
dass diese jetzt dort wieder abgelöst werden. Ob
dieses Geld je Zins bringen wird, ist fraglich. Es
handelt sich nicht um ein kaufmännisches Geschäft,
sondern um eine staatspolitische Massnahme, die
sich im Interesse des bernischen Luftverkehrs
einfach aufdrängt. Die Staatswirtschaftskommission
empfiehlt Ihnen einstimmig, auf den Beschluss
einzutreten.
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Burgdorfer (Burgdorf). Es ist nicht, wie
Freund Häberli sagte, um den Nachweis zu
erbringen, dass der Kanton Bern verantwortlich sei
für das Scheitern der Verhandlungen mit der
Swissair, wenn der Sprechende das Wort zur
Eintretensdebatte ergreift, sondern vielmehr, um
verschiedene1 Fragen an den Regierungsrat zu
richten, mit der Bitte, er möchte sie im
Zusammenhang mit diesem Geschäft beantworten. Zur
Vorlage selber ist zu sagen, dass sie einen
Schönheitsfehler hat, indem man es mit einer fertigen
Tatsache zu tun hat. Das Geschäft ist gemacht,
wir haben nur zuzustimmen, die Funktion des
Negerli in der Sonntagsschule zu erfüllen. Ich
begreife die Umstände, die zu diesem Vorgehen
gezwungen haben, möchte keine Kritik erheben.
Der zweite Schönheitsfehler ist der, dass man heute
schon voraussieht, dass die Rentabilität dieser
Beteiligung sehr problematisch sein werde. Dessen
ungeachtet, teile ich die Auffassung der
vorberatenden Instanzen, dass es sich um eine
staatspolitische Massnahme handelt, zu der wir unsere
Zustimmung nicht versagen dürfen. Im Vortrag
wird gesagt, diese Kapitalausweitung sei pressant,
um der Alpar ihren selbständigen, koordinierten
Eintritt in die zu gründende, nationale
Luftverkehrs-Gesellschaft zu ermöglichen. Es wird
ferner andeutungsweise auf die Vereinigung mit
der Swissair verwiesen. Nun lesen wir aber in der
Neuen Zürcher Zeitung Nr. 1513 vom 27. August,
dass die Generalversammlung der Swissair in bezug
auf die zu gründende, eidgenössische Luftverkehrs-
Gesellschaft anderer Meinung ist als die Alpar.
Es wird in der Berichterstattung gesagt, dass sich
der Zusammenschluss mit der Alpar zu einer
schweizerischen Luftverkehrs-Gesellschaft als
unmöglich erwiesen habe, obwohl, heisst es wörtlich,
für die Alpar aussergewöhnlich günstige Verhältnisse,

das heisst Beteiligung 1:1 in Aussicht
genommen worden sei, und zwar in einem Moment,
wo das Kapital der Swissair 1 Million betragen
hat und das der Alpar Fr. 250 000.—. Es wird
ferner in diesem Bericht gesagt: «Die Regierung
des Kantons Bern lehnte eine Fusion der Alpar mit
der Swissair ab. » Darüber wird uns sicher Ba.u-
direktor Grimm Aufschluss geben können und uns
sagen, ob diese Darstellung der strikte einseitigen
Ablehnung bernischerseits richtig ist. Es wird mit
einem Seitenhieb im gleichen Artikel noch gesagt:
« Der Verwaltungsrat der Alpar wurde entsprechend
ergänzt und zwar unseres Wissens nicht
ausschliesslich durch Schweizer. » Diesen zarten Wink
wird uns ebenfalls der Baudirektor erklären können.
Die Hauptsache: Die Generalversammlung der
Swissair konstatierte nachher: «Dieses Vorgehen
der Alpar verunmöglichte eine Fusion. Es sind
keine Hindernisse mehr da, dass die Swissair selbst
zur nationalen Luftverkehrs-Gesellschaft ausgebaut
wird». Mit andern Worten, man sagt: «Wenn Du
nicht mitkommen willst, Büebli, sind wir eben die
nationale Luftverkehrs-Gesellschaft. » Es ist
bekanntlich nicht bei diesem Resultat der
Generalversammlung der Swissair geblieben, sondern sie
sucht in den Nachbarkantonen, in den gleichen
Kreisen, wie es für Kloten geschah, nach
Kapitalbeteiligungen. Wenn nicht unmittelbar durch den
Bund eine Aufklärung in geeigneter Weise erfolgt,
besteht die Möglichkeit, dass einzelne dieser Kan¬

tone glauben, es sei eine ähnliche Aktion wie sie
vom Kanton Zürich gestartet worden ist, und dass
sie auf die Konkurrenz zwischen den beiden nationalen

Flugunternehmen zu wenig achtgeben.
Ich glaube, es gehe nicht nur darum, dass wir

uns durch eine Kapitalbeteiligung bei der Alpar
für unsere bernische Luftverkchrs-Gesellschaft und
ihre Interessen wehren, sondern es muss ein
Mehreres getan werden. Dieser Auffassung sind
auch die Mitglieder der eidgenössischen Kommission
für die neue Luftschiffahrts-Gesetzgebung, der der
Sprechende ebenfalls angehört. Diese Mitglieder
haben eine Interpellation eingereicht, die folgenden
Wortlaut hat: «Ist der Bundesrat orientiert, dass
die Swissair beschlossen hat, sich zur nationalen
Luftverkehrs-Gesiellschaft zu erklären und zu
diesem Zwecke ihr Kapital auf 20 Millionen Franken

erhöhen will? Ist der Bundesrat bereit, bei
der Swissair zu intervenieren, um eine
unerfreuliche Entwicklung auf dem Gebiete des
schweizerischen Luftverkehrs zu verhindern? Fiat der
Bundesrat seine eigenen Bemühungen zur Organisation

des nationalen Luftverkehrs damit
aufgegeben?» Es wird interessant sein, zu erfahren,
wie die Antwort des Bundesrates auf diese
Interpellation lautet. Es dürfte aber, wenn man die
Interessen des Kantons Bern auch von unserer
Warte aus wahren will, wenn wir nicht bloss
den Bund handeln lassen, sondern selber zum
Rechten sehen wollen, die Kapitalentwicklung der
Alpar nicht abgeschlossen sein. Es wird mich
interessieren, was der Baudirektor über die zukünftigen
Pläne bezüglich des Ausbaues der Alpar sagen kann.
Ich möchte bekennen, dass ich auch für Eintreten
auf diese Vorlage bin.

Graf. Es ist ausserordentlich zu bedauern,
dass die Alpar und die Swissair sich nicht
zusammenfinden konnten. Während wir in der
Schweiz diesen kleinlichen Streit zwischen Alpar
und Swissair, zwischen Zürich und Bern
ausfechten, geschieht im Ausland eine grosse
Entwicklung. Ich verweise auf Holland, das heute die
grösste Fluggesellschaft hat, die 120 Maschinen
angekauft hat, ein Programm, das wir in der
Schweiz in Jahrzehnten nicht erreichen. Während
wir hier streiten, wird der Luftverkehr über andere
Länder gehen. Es ist bedauerlich, dass man den
Rank nicht gefunden hat. Wenn ich der Vorlage
zustimme, so nur mit dem Wunsche, dass von,
der eidgenössischen Regierung aus Anstrengungen
gemacht werden, dass diese nationale
Luftfahrtsgesellschaft gegründet wird, die die bernischen
Interessen selbstverständlich auch berücksichtigt.
Nur national können wir im Flugverkehr etwas
ausrichten. Das. wird jedermann klar sein. Es
geht einfach nicht an, dass. man nun, wo die
Möglichkeit vorhanden wäre, etwas zu entwickeln,
Jahre mit solchen Streitigkeiten verliert.

Grimm, Baudirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich bin sehr froh, dass man die
Gelegenheit wahrnimmt, um eine Orientierung über
den Stand unseres, Flugverkehrs und seine
voraussichtliche Entwicklung entgegenzunehmen. Voraus
möchte ich feststellen, dass wohl niemand in dem
Saale ist, der heute nicht weiss, dass der Flug-
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verkehr in der Zukunft ein viel grösseres Ausmass
annehmen wird als bisher. Neue Typen von
Maschinen werden geschaffen, die Fluggeschwindigkeiten

werden erhöht. Nicht nur einzelne Länder,
auch Kontinente werden miteinander verbunden
werden.

In welcher Situation steht die Schweiz? Wir
dürfen nicht übersehen, dass der Gegensatz, wie er
auf dem Gebiet des Flugverkehrs besteht, etwas
anderes ist als beispielsweise die Verhältnisse auf
dem Gebiet des Seeverkehrs. Der Verkehr auf dem
Meer ist frei. Es bestellt keine Konzessionpflicht.
Dagegen hat jedes Land die eigene Konzessionshoheit

über sein Luftgebiet, und das macht die
Entwicklung von vornherein etwas anders, schafft
andere Voraussetzungen, die man berücksichtigen
muss, wenn sich die Schweiz aktiv am
Flugverkehr beteiligen will.

Wir haben von der Regierung aus rechtzeitig
auf die Bedeutung des Luftverkehrs hingewiesen.
Leider haben wir nicht überall das nötige
Verständnis gefunden. Wir glauben, es war eher die
psychologische Situation als die mangelnde
Aufklärung, dass man in gewissen Kreisen der
bernischen Bevölkerung sofort Sturm lief, als man
einen Grossflughafen erstellen wollte, der nachher

den bernischen Interessen in grosszügiger
Weise hätte dienen können. Ich kann mich gut
erinnern, als zum erstenmal der Widerspruch gegen
das Flugplatzprojekt in Utzenstorf erhoben wurde,
wie dann in der Neuen Zürcher Zeitung sofort ein
Artikel erschien, in welchem man auseinandersetzte,

Bern wolle den Flugplatz überhaupt nicht.
Wir hatten unser Projekt fertig, bevor Zürich
irgend ein ernsthaftes Projekt hätte vorlegen
können. Das Eidgenössische Luftamt hat Bern
unterstützt. Ich muss hier leider auch feststellen,
dass das Luftamt im Verlaufe der letzten Jahre
leider eine etwas merkwürdige Haltung
eingenommen hat. Wahrscheinlich kam infolge gewisser
anderweitiger Einflüsse die Strömung auf, man
wolle Kloten als Grossflughafen erstellen, bei Basel,
Genf und Bern jedoch warten, was später etwa
gemacht werden könne.

Die Kämpfe um das Flugplatzprojekt in Utzenstorf

sind Ihnen bekannt. Nachdem nun aber die
ganze Entwicklung des Flugverkehrs ein so
gewaltiges Ausmass angenommen hat, nachdem
namentlich auch eine grosse' Zahl von Flugzeugen,
die im Krieg verwendet wurden, auf den Friedensbetrieb

umgestellt wurden, ist es ganz klar, dass
sich für Bern zunächst das dringende Problem
ergibt, vom schweizerischen Flugverkehr nicht
ausgeschaltet zu werden. Der Bund subventioniert
nicht nur den Flughafen Kloten, sondern auch den
Flugverkehr selbst. Wir haben leider für uns nicht
die gleichen günstigen Voraussetzungen.
Einstweilen könnten wir uns nur auf das ungenügende
Belpmoos stützen. Wie steht es mit dem Belpmoos?
Wenn ich nach Paris fliegen will, muss ich nach
Zürich oder Genf. Wenn von Basel jemand nach
London fliegen will, muss er ins Ausland auf den
Notflugplatz in der Nähe der Schweizergrenze, oder
nach Genf oder Zürich. Nun geht es doch für eine
Landeshauptstadt nicht an, dass man, wenn man
von ihr aus nach Paris fliegen will, was in 11/2 bis
2 Stunden geschehen kann, zuerst 2 Stunden mit
der Eisenbahn zum Flugplatz fahren muss. Wir

erklärten deshalb von Anfang an, unsere
Luftverkehrspolitik dürfte unter keinen Umständen die
Interessen Berns preisgeben und haben allen
Versuchen, uns in eine Situation hineinzumanövrieren,
bei der Bern überhaupt nichts mehr zum
Flugverkehr zu sagen hätte, entgegenzutreten. Unsere
Stellung war dadurch vorgezeichnet. Die Swissair
hat in einem Zeitpunkt, da die Frage des Flugplatz-
Projektes noch 'Offen war, ein Angebot für eine
Fusion mit Bern gemacht. Wir haben das Angebot
mit Skepsis beurteilt. Warum? Weil man selbstverständlich

Garantien von der Swissair verlangen
musste, dass die Interessen, die bisher durch die
Luftverkehrs-Gesellschaft Alpar in Bern
wahrgenommen wurden, auch in der Zukunft, unter
der Aegide der Swissair, wahrgenommen werden
können. Darüber bat man uns vage Versprechungen
gemacht. Ich habe Protokolle über diese Geschichte.
Man muss sich wundern, wie man glaubte, Bern
entgegenhalten zu können, man werde sehen, wie
unser Bedürfnis befriedigt werden könne, ohne uns
konkrete Zusagen zu geben. In diesem Moment
haben wir beim Bund — ich war persönlich dort
mit andern Interessenten des Flugverkehrs —
Vorstellungen erhoben und die Forderung auf Schaffung
einer nationalen Luftfahrtgesellschaft der Schweiz
vertreten. Das ist in den Protokollen und Eingaben
des Regierungsrates an den Bundesrat verankert
Ich sprach im Namen und Auftrag der Regierung.

Dann versuchte man, auf diesem Boden eine
Lösung herbeizuführen. Herr Buirdesrat Celio
berief im Frühjahr dieses Jahres eine grosse
Konferenz ein. Diese hatte zur Aufgabe, die Schaffung
einer nationalen Luftverkehrsgesellschaft vorzubereiten.

Auf meinen Antrag hin erhielt das Luftamt
den Auftrag, ein Statutenprojekt auszuarbeiten. Das
geschah. Als die Statuten vorlagen, kamen die
Interessenten der Swissair und erklärten, damals
an der Sitzung im Bernerhof, sie wünschten nicht
über die Gründung einer nationalen Luftverkehrsgesellschaft

zu sprechen, dagegen solle man die
Fusion mit der Alpar in die Wege leiten. Gemäss
Herrn Bundesrat Celio stehe dieses Problem gar
nicht zur Diskussion; zur Diskussion stehe
ausschliesslich die Gründung einer schweizerischen
Luftverkehrsgesellschaft, die die ganzen Interessen
des Landes zusammenfasse und dafür sorge, dass
nicht wie bei der Eisenbahnpolitik eine Zersplitterung

eintrete. Trotzdem wurde immer wieder
über die Fusionsbestrebungen gesprochen und im
Verlaufe der Ausschussberatungen, die durchaus
nicht immer erfreulich waren, haben sich Dinge
gezeigt, die keineswegs Bern hätten befriedigen
können. Wir beharrten auf unserer Forderung auf
die Schaffung einer nationalen Luftfahrtsgesellschaft,

in die wir gleichberechtigt wie die Swissair
eintreten könnten, die inzwischen ihr Kapital von
1 Million auf 20 Millionen erhöhen will. Wir wollen
nicht gewissermassen als Verschupfte in diese
nationale Gesellschaft eintreten; wir melden unseren
Beitritt gemeinsam mit der Swissair an, und daraus
wird sich diese nationale Gesellschaft entwickeln
und konsolidieren.

Das lag aber nicht im Willen der Swissair.
Warum nicht? Aus einem einfachen, materiellen
Grund. Bei einer Fusion bleiben die Reserven der
Swissair. Wenn eine nationale Flugverkehrsgesellschaft

gegründet wird, gehen sie an diese oder
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müssen versteuert werden. Das ist, was die Swissair

nicht wünscht.
Wenn zweitens behauptet wird, 20 Millionen

bringe man spielend auf, ist zu sagen, dass dies
nur dann der Fall ist, wenn der Bund für den
Flugverkehr Konzessionsbedingungen und Taxen
derart bestimmt, dass nachher eine Verzinsung
dieser 20 Millionen herausschaut. Ob das der Fall
sein wird oder nicht, bleibt abzuwarten.

Was haben wir inzwischen unternommen? Wir
haben unseren Standpunkt hartnäckig vertreten und
werden ihn auch am nächsten Freitag in der
einberufenen Ausschußsitzung vertreten. Was nun
vorbereitet worden ist, das wäre man versucht, als
ein Toupet zu bezeichnen. Dem Ausschuss der
Kommission, die vom Bund, den Kantonen und
von Einzelverbänden wie dem Vorort usw. gebildet
worden ist, hat man einen Prospekt für die
Kapitalerhöhung der Swissair vorgelegt, unter den wir,
die Kommission, unsere Unterschrift setzen sollten,
um die 20 Millionen mundgerecht zu machen.
Diese Zustände lassen wir uns nicht bieten. Wir
werden im Ausschuss deutlich erklären: wenn
diese sozusagen amtliche Kommission einseitig zu
Gunsten der Interessen der Swissair missbraucht
werden soll, werden wir unsere Mitarbeit nicht
weiter zusagen können; wir müssfcen dann
versuchen müssen, andere Wege ©inzuschlagen.

Inzwischen haben wir mit Genf und Basel Fühlung

genommen. Es wurde von Herrn Grossrat
Burgdorfer die Frage gestellt, ob hier nicht
ausländisches Kapital eine Rolle spiele und der
Verwaltungsrat aus Ausländern bestehe. Soviel ich
weiss, ist ein Mitglied von den 13 oder 15, der
Vertreter der Société de Surveillance in Genf,
Ausländer. Es ist ein Franzose, der bestimmte
Verbindungen mit der amerikanischen Seite hat und
der uns in der Anschaffung neuer Flugzeuge
gewisse Dienste leisten kann. Sonst sind in diesem
Vorstand alles Schweizer. Man müsste natürlich
auch untersuchen, ob die Zeichner der 20 Millionen
bei der Swissair alles brave Eidgenossen seien,
die das Geld auf den Tisch legen, oder 10b nicht
auch ausländisches Kapital dabei sei, das ja
bekanntlich trotz alledem anonym sein kann.

Wir nahmen Fühlung mit der Société de
Surveillance in Genf, einer Gesellschaft nach
schweizerischem Recht, die zugleich ihre Weltverbindungen

hat. Es ist eine schweizerische Gesellschaft,
die den Verkehr per Bahn, auf der Strasse und
jetzt auch in der Luft aufnehmen will.

Zweitens setzten wir uns mit der Schweizerischen

Reederei Basel, einer halbstaatlichen
Unternehmung, in Verbindung. Sie hat eine Tochtergesellschaft

in der Firma Imobersteg & Co., Basel.
Die Reederei hat das ganze Kapital von Imobersteg
& Co. in den Händen und hat die Beteiligung an
der Alpar beschlossen, wie die Surveillance in
Genf.

Wir wollten eine Front aufrichten, die von der
Nordostschweiz bis nach Genf geht und nicht nur
auf Bern beschränkt ist. Wir tun das, weil Basel
und Genf Flugplätze von grosser Bedeutung worden
können, und weil wir dadurch die Belange der
bernischen Interessen gemeinsam mit denen von
Basel und Genf wahrnehmen möchten. Soviel ich
glaube unterrichtet zu sein, wird auch Baselstadt

sich an der Alpar beteiligen ; ob auch an der Swissair,

weiss ich nicht. So ist die Situation. Es ist
keine Rede von dem, was Herr Ehinger, Präsident
der Swissair, Ende August an der Generalversammlung

der Swissair behauptete, wir seien à
tout prix gegen eine nationale Gesellschaft oder
gegen eine Fusion. Wir sind aber dann gegen ein
Zusammengehen, wenn die bernischen Interessen
ausgeschaltet werden und wenn wir keine Garantie
haben, dass die Interessen 'im Flugverkehr, die
Bern legitim angemeldet hat, durch die neue
Gesellschaft gewahrt werden.

Und nun die Entwicklung der Zukunft: Es ist
ausserordentlich schwer, hier etwas Bestimmtes
vorauszusagen. Wir haben in einem früheren Be-
schluss der Regierung festgelegt, dass wir von der
Regierung aus bereit seien, Beiträge an den Ausbau

des Flugplatzes Belpmoos zu leisten. Es liegt
auf der Hand, dass dieser Flugplatz zu klein ist,
um einen Grossverkehr aufzunehmen. Auch die
Windverhältnisse und Bodenbedingungen sind nicht
so günstig, wie das in Utzenstorf der Fall gewesen
wäre. Wir müssen vorläufig dafür sorgen, die
Bodenorganisation auszunützen, die uns zur
Verfügung stellt. Das wird Zufahrtswege, harte, schöne
gute Pisten und wahrscheinlich Flughallen usw.
brauchen. Die Alpar wird Flugzeuge anschaffen.
Man hat jetzt schon einige Dakota-Flugzeuge
gekauft, die unseren Bedürfnissen vorerst genügen.
Man wird mit einem Wort weiterhin darnach
trachten müssen, dass Bern als Bundesstadt auch
im Flugverkehr die ihm zustehende Rolle
übernehmen kann.

In bezug auf die weitere Entwicklung des
Flugplatzes habe ich mir immer vorgestellt, dass es in
landwirtschaftlichen Kreisen Widerstand gebe, wenn
man im Zeitalter der Vermehrung des Anbaues
und der Anbaupflicht den Leuten Land wegnehmen
wolle. Die Zeiten werden sich ändern. Man wird
einsehen, dass der Luftverkehr von so grosser
Bedeutung sein wird, dass man auch in dieser
Richtung als Staat seine Pflicht erfüllen muss. Ich
nehme an, dass bis dahin das Urteil anders sein
werde, als es vor zwei bis drei Jahren war und
dass man das nötige Verständnis für die
Entwicklung des Luftverkehrs aufbringen werde.

Wir haben uns als Regierung in dieser Sache
nichts vorzuwerfen. Wir wollten verhindern, dass
eine Zersplitterung in der Luftverkehrs-Politik
eintrete. Aber wir konnten nicht zustimmen, wenn
damit unser ganzer Einfluss einfach preisgegeben
und dann von Zürich aus bestimmt worden wäre,
was im Kanton Bern, was in Basel und Genf
geschehen soll. Wir werden diesen Standpunkt weiter
vertreten. Letzten Samstag, bei der Einweihung
des Susten, sagte ich: Es gibt für die bernische
Wirtschaft drei Grundpfeiler: die Bahnen, die
Strassen und die Wasserkräfte. Ein vierter Pfeiler
wird der Luftverkehr sein. Von den Interessen,
die sich daraus für das Bernerland ergeben, muss
sich auch Zürich nach und nach überzeugen; es
muss wissen, dass es neben dem Kanton Zürich
auch noch andere Kantone in der Schweiz gibt, die
ein Lebensrecht haben.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.
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Detailberatung.
Titel und Ingress.

Genehmigt.

Beschluss :

Grossratsbeschluss

betreffend

Schweizerische Luftverkehrs AG., Bern;
Erhöhung der Aktienbeteiligung des Staates.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

nach Kenntnisnahme eines Berichtes der
Eisenbahndirektion, auf den Antrag des
Regierungsrates und gestützt auf Art. 26, Ziffer 9
der Staatsverfassung,

beschliesst :

Ziffer 1.

Genehmigt.
Beschluss :

1. Der Staat Bern beteiligt sich mit einer
weiteren Summe von Fr. 200 000.— am
Aktienkapital der Alpar, Schweizerische
Luftverkehrs AG., Bern, zu Lasten seiner
Vermögensrechn ung.

Ziffer 2.

Genehmigt.

Beschluss :

2. Der interimistisch bei der Kantonalbank
von Bern in Anspruch genommene Kredit
von Fr. 200 000.— ist sofort gegen
Ausfolgung der Aktien abzulösen.

Schlussabstimmung.
Für Annahme des Grossratsbeschlusses Mehrheit.

Einbürgerungen.

Auf den Antrag des Regierungsrates und der
Justizkommission wird den nachgenannten
Personen, welche sich über ihre Handlungsfähigkeit,
den Genuss eines guten Leumundes, sowie über
günstige Vermögens- und Erwerbsverhältnisse
ausgewiesen haben, auf ihr Ansuchen hin das
bernische Kantonsbürgerrecht und das Bürgerrecht der
nachbezeichnetien Gemeindien mit 64 bis 83 Stimmen
erteilt, unter Vorbehalt der Bezahlung der
Einbürgerungsgebühren :

1. von Bonstetten Emma Alice Jacqueline,
Abgeschiedene de Coulon, von Neuenburg und
Eclépens (Waadt), geb. am 4. Juli 1905 in
Thun, ohne Beruf, der die Burgergemeinde von
Bern das Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

2. Buchschacher Ernst, von Fischenthal
(Zürich), geb. am 25. August 1930 in Zürich,
Schüler in der evangelischen Lehranstalt
Schiers (Graubünden), dem die Einwohnergemeinde

von Eriswil das Gemeindebürgerrecht
zugesichert hat.

3. F ehr Johann Jacob, von Schaffhausen und
Thalheim a. Th., Kanton Zürich, geb. 12.
November 1887 in Schaffhausen, Postbeamter in
Bern, Ehemann der Klara verwitweten Hänni,
geschiedenen Vetscli, geb. Indermühle, geb. 19.
Oktober 1879 in Aeschi bei Spiez, dem der
Stadtrat von Bern das Gemeindebürgerrecht
zugesichert hat.

4. Fischer Eugen Erwin, von Winikon (Lu-
zern), geb. 29. April 1905 in Bern, Schulima-
chermeister in Bern, Ehemann der Ida Rösli,
geb. Kuratli, geb. 7. September 1905 in Henau,
Utzwil, Vater eines minderjährigen Kindes, dem
der Stadtrat von Bern das Gemeindebürgerrecht

zugesichert hat.

5. H and s chin Bernhard Heinrich, von. Rik-
kenbach (Baselland), geb. 29. Januar 1920 in
Basel, ledig, eidgenössischer Angestellter, dem
der Stadtrat von Bern das Gemeindebürgerrecht

zugesichert hat.
Der Bewerber hat sich mit Ausnahme der

Zeit vom 1. Mai 1942 bis 15. März 1945 in
Bern aufgehalten.

6. Kunz Jakob Hugo, von Robenhausen-Wetzi-
kon, geb. 12. Mai 1898 in Herisau,
Klaviertechniker, Ehemann der Emma Löffel, geb. 25.
Januar 1893 in Müntschemier, dem der Stadtrat

von Bern das Gemeindebürgerrecht
zugesichert hat.

7. Looser Johann Ulrich, von Kappel (St.
Gallen), geb. 5. Januar 1878 in Oberhelfenschwil,
Patroneur in Bern, Ehemann der Marie geb.
Lüthi, geb. 17. Oktober 1879 in Bärau bei
Langnau, dem der Stadtrat von Bern das
Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

8. Muzzulini Virgilio Vittorio, von Untereggen
(St. Gallen), geb. 17. September 1910 in Niederwild.

(Deutschland), Architekt in Bern,
Ehemann der Constance Louis geb. v. Weissen-
fluh, geb. 15. Februar 1913 in Biel, dem der
Stadtrat von Bern das Gemeindebürgerrecht
zugesichert hat.

9. Salis Gisep,von Inner-Ferrara (Graubünden),
geb. 20. Dezember 1898 in Sclileins, Hotelier in
Bern, Ehemann der Klara Frieda geb. Lüthi,
geb. 7. Oktober 1903 in Lauperswil, Vater eines
minderjährigen Kindes, dem die Burgergemeinde

Bern das Gemeindebürgerrecht
zugesichert hat.
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Schmid Robert, von Basadingen (Thurgau),
geb. 22. Juni 1903 in Bern, Verwaltungsgehilfe
Generaldirektion PTT in Bern, Ehemann der
Mathilde Helene geb. Lehmann, geb. 24. April
1901 in Bern, Vater von zwei minderjährigen
Kindern, dem die Einwohnergemeinde Bern
das Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

Höhendorf Jean Pierre, deutscher
Staatsangehöriger, geb. 21. Mai 1928 in La Chaux-
de Fonds, ledig, kaufmännischer Lehrling, dem
der Stadtrat von Bern das Gemeindebürgerrecht

zugesichert hat.
Der Bewerber ist in der Schweiz

aufgewachsen und wohnt seit 1932 mit Ausnahme
eines einjährigen Welschlandaufenthaltes
immer in Bern.

L i o n n e t Henri Auguste, französischer
Staatsangehöriger, geb. 11. Januar 1921 in Mont-
rouge (Frankreich), ledig, kaufmännischer
Angestellter in Bern, dem der Stadtrat von Bern
das Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

Der Bewerber hält sich seit Sommer 1921,
das lieisst zirka ein halbes Jahr nach seiner
Geburt ununterbrochen in Bern in der
grosselterlichen Familie Holzer auf.

W e g g e r 1 e Ernst Alfred, deutscher
Staatsangehöriger, geb. 18. Oktober 1893 in Bern,
Maler in Bremgarten bei Bern, Ehemann der
Rosa Bertha geb. Nacht, geb. am 31. Oktober
1900 in Bremgarten, dem die Einwohnergemeinde

Bremgarten das Gemeindebürgerrecht
zugesichert hat.

Der Bewerber ist in Bern geboren und
aufgewachsen. Mit Ausnahme der Jahre 1913 bis
1919 hielt er sich bis 1943 in Bern auf; seit
17. Juli 1943 ist er in Bremgarten gemeldet.

Merazzi Luigi Miro, italienischer
Staatsangehöriger, geb. am 7. Januar 1915 in Biel,
Schlosser in Biel, Ehemann der Helene Gertrud

geb. Studer, geb. am 8. April 1918 in Ro-
mont, Vater eines Kindes, dem der Stadtrat
von Biel das Gemeindebürgerrecht zugesichert
hat.

Der Bewerber hält sich seit seiner Geburt
mit Ausnahme eines Welschlandaufenthaltes
immer in Biel auf.

R i z z i Giacomo Donato, italienischer
Staatsangehöriger, geb. 7. Juli 1900 in Gentilino (Tes-
sin), Maurer in Thun, Ehemann der Martha
geb. Jutzi, geb. 20. Januar 1904 in Schlosswil,
Vater von drei Kindern, dem der Stadtrat von
Thun das Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

Der Bewerber ist in der Schweiz geboren
und aufgewachsen. Seit 20. Februar 1924 ist
er in Thun gemeldet.

Kr aus s Wilhelm Eugen, deutscher
Staatsangehöriger, geb. 5. April 1909 in Basel, ledig,
Bäcker in Bern-Bümpliz, dem der Stadtrat
von Bern das Gemeindebürgerrecht zugesichert
hat.

Der Bewerber ist in der Schweiz
aufgewachsen. Seit 4. Januar 1928 ist er in Bern
gemeldet.

17. Ar en s Peter Karl Emil Joseph, schriften¬
loser deutscher Staatsangehöriger, geb. 18.
Februar 1928 in Freiburg im Breisgau, ledig,
kaufmännischer Lehrling, dem der Stadtrat von
Bern das Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

Der Bewerber wohnt seit 6. November 1928
in Bern bei seiner Mutter, ist also in Bern
aufgewachsen.

18. S ch unk Friedrich, deutscher Staatsangehöri¬
ger, geb. am 7. April 1898 in Büdingen (Hessen),

Ehemann der Anna Eymann geschiedenen
Fankhauser, geb. 24. Dezember 1886 in Worb,
Gärtnermeister in Bern, dem der Stadtrat von
Bern das Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

Der Bewerber hält sich seit 1. Juli 1929 mit
Ausnahme von zwei Monaten im Jahr 1930
ununterbrochen in der Schweiz auf und ist
seit 26. August 1930 ständig in Bern gemeldet.

19. Friedborg Salomon, lettischer Staatsange¬
höriger, geb. am 21. Mai /3. Juni 1900 in
Friedrichstadt (Lettland), Dr. med. dent, in Lyss,
Ehemann der Rosalie Kaufmann, geb. am 4.
März 1906 in Biel, Vater eines Kindes, dem
die Einwohnergemeinde Lyss das
Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

Der Bewerber hält sich seit 1926 in der
Schweiz auf. Seit 12. Januar 1931 ist er in
Lyss gemeldet.

20. Wiechel Rudolf Bruno, deutscher Staats¬
angehöriger, geb. 19. September 1907 in
Berlin-Schöneberg, Schauspieler in Bern, Ehemann
der Maria Antoinette Elvira geb. Tuason, geb.
am 9. April 1909 in Wil (St. Gallen), dem
der Stadtrat von Bern das Gemeindebürgerrecht

zugesichert hat.
Der Bewerber hält sich mit einigen

Unterbrüchen seit 1933 in der Schweiz auf. Seit
16. September 1940 ist er in Bern gemeldet.

21. Ob er lin Catharina, französische Staatsange¬
hörige, geb. 21. April 1879 in Mühlebach, Ober-
Elsass, ledig, Hausbeamtin in Bern, der der
Stadtrat von Bern das Gemeindebürgerrecht
zugesichert hat.

Die Bewerberin hält sich seit 1907 in der
Schweiz auf und ist seit Mai 1930 in Bern
gemeldet.

22. Sprich Luise, deutsche Staatsangehörige,
geb. am 30. Juni 1889 in Lörrach, ledig,
Kinderschwester in Kirchberg, der die Einwohnergemeinde

Kirchberg das Gemeindebürgerrecht
zugesichert hat.

Die Bewerberin hält sich seit 1915 in der
Schweiz auf und ist seit 20. Januar 1925 in
Kirchberg gemeldet.
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Strafiiaclilassgesuche.

Sämtliche Strafnachlassgesuche werden
stillschweigend nach den übereinstimmenden Anträgen
der vorberatenden Behörden erledigt.

Staatsverwaltmigsberickt für 1945.

Fortsetzung.

(Siehe Seite 360 hievor.)

Bericht der Polizeidirektion.

M. Chételat, rapporteur de la commission
d'économie publique. Le rapport de la Direction de
police semble très complet. Si vous l'avez lu avec
toute l'attention qu'il mérite, vous êtes exactement
fixés sur tout ce qui s'est passé dans ce domaine
au cours de l'année 1945. Je me bornerai à en!
relever quelques points:

Au chiffre 4, Chambre de conciliation, il y a
lieu de souligner avec satisfaction les effets
bienfaisants du nouveau décret du 24 mai 1944 en ce
qui concerne les conflits de travail. L'augmentation
du coût de la vie nécessite une adaptation
convenable des salaires. Nous voyons que les chambres

de conciliation ont fait œuvre utile en réglant
tous les cas amiablement.

Au chapitre 3, collectes en faveur d'œuvres de
bienfaisance, nous constatons qu'une grande partie
des collectes qui sont faites actuellement échappent
à tout contrôle. Je ne m'étendrai pas, pour le
moment, sur ce problème, espérant que le Conseil
acceptera la motion de notre collègue Steiger traitant

cette question.
A la lettre C, exécution des peines, il y a lieu

de relever que l'entrée en vigueur du nouveau code
pénal ne permet plus que les condamnés à la
réclusion subissent leur peine avec les condamnés
administrativement. L'application de cette nouvelle
mesure légale obligera certainement nos établissements

pénitentiaires à certaines adaptations ou
transformations.

Lors de notre inspection de la Direction, nous
avons pu nous rendre compte que les diverses
sections sont bien divisées et le personnel de la
police est doté d'appareils modernes facilitant au
mieux l'accomplissement de sa tâche.

Telles sont les quelques constatations que je
tenais à faire avant de vous recommander, au nom
de la commission d'économie publique, l'approbation

de la gestion de la Direction de police, en
adressant des remerciements au directeur et à ses
divers organes.

M. Josi. Le directeur de la police voudra bien
accepter, pour étude, une proposition qui découle
des constatations faites le soir du 1er août. En
effet, on a pu constater, cette année en particulier,
un emploi absolument abusif d'explosifs le soir du
1er août et, en tant que président de l'organisation
de la fête du 1er août, nous avons dû constater
que des dégâts ont été commis aussi bien aux
vêtements que des brûlures aux chaussures et

aux bas. De tels dégâts ont été enregistrés à
tel point que dans notre localité, cela a donné
lieu à passablement de protestations. J'ai sous
les yeux une lettre qui vous donnera une idée de
la manière dont ont été utilisés, cette année, ces
explosifs :

« La fête du lor août a été organisée cette année
commue par le passé dans la simplicité et la
dignité. Cependant, elle s'est déroulée dans le
bruit désordonné des pétards, grenouilles et autres
engins explosifs des plus désagréables, faisant
ressembler notre fête nationale à une foire, même à
un carnaval de mauvais goût. Continuer à célébrer
cet heureux et patriotique anniversaire dans ces
conditions, c'est lui enlever son noble caractère;
c'est éloigner les vrais enfants de notre patrie
suisse de cette belle manifestation. »

Et l'auteur de conclure : « Un seul remède : abolir
ces engins».

Voilà, Monsieur le directeur de la police, un
vœu que je permets d'exprimer au nom de tous
ceux qui ont été les spectateurs de cette affreuse
situation. Il y aurait lieu, à mon avis, d'envisager
des mesures énergiques et de communiquer
éventuellement aux corps de police des instructions
qui permettraient de refrénez cette envie de faire
usage de ces engins d'une façon aussi disproportionnée

et abusive.

Schwarz. Ich habe im Juni dieses Jahres dem
Regierungsrat in der Sache Seva einige Fragen
gestellt, die damals beantwortet wurden. Ich gestatte
mir, hier einige Fragen neuerdings aufzuwerten.
Es wird ohnehin bei jedem Geschäftsbericht über
die Seva gesprochen. Jedesmal wurde gesagt, wieviel

Geld sie verteile. Es ist auf ihre Verdienste
hingewiesen worden. Aber jedesmal wurde von der
andern Seite auch gewünscht, main möchte die
Rechn,ungen einsehen. Nun bin ich in der Lage,
einige Angaben zu machen, die einen stutzig machen
müssen, wenn man bedenkt, dass, indem der
Regierungsrat diese Rechnung prüfen muss, damit
doch auch ein gewisser Schatten auf den
Regierungsrat fällt, wenn solche Dinge in der Oeffent-
lichkeit bekannt werden. Es wurde gefragt, ob es
richtig sei, dass ein Abteilungschef in einer
bernischen Regierungsdirektion neben seiner Besoldung

als kantonaler Chefbeamter von der Seva
ein:e jährliche Entschädigung von Fr. 9000. —
beziehe. Wenn diese Entschädigung durch Arbeit in
der Seva verdient worden ist, wieviel kann dieser
Abteilungschef dann in seinem Amte noch leisten?
Wenn aber diese Fr. 9000.— der Arbeitsleistung
in, der Seva nicht entsprechen, stellt sich die Frage,
aus welchen Gründen die Seva Fr. 9000.—
bezahle. Ist es richtig, dass jedes Mitglied des
Verwaltungsausschusses eine jährliche Entschädigung
von Fr. 6000. — bezieht, und wie werden diese
ausserordentlich hohen Bezüge begründet? Es handelt

sich um ein paar Sitzungen. Ist es richtig,
dass die übrigen Mitglieder der Seva, die in der
Verwaltung mitwirken, pro Sitzung bezahlt werden,
was in 6 Sitzungen Fr. 1200.— ausmacht? Wie
werden diese ungewöhnlich hohen Sitzungsgelder,
die mit den Sitzungsgeldern des Grossen Rates
ganz und gar nicht konform laufen, begründet?
Hat eigentlich die kantonale Polizeidirektion, der
das Lotteriewesen im Kanton Bern untersteht,
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Kenntnis von dieser Geldverteilung der Seva an
bernische Staatsbeamte und übrige Mitglieder von
Ausschuss und Vorstand? Ich möchte beifügen:
Wir kennen Herrn Seematter als überaus
rechtlichen Magistraten und glauben, er habe davon
keine Kenntnis. Nachdem wir auch für die Seva
verantwortlich gehalten werden, möchte ich bitten,
zu sagen, wie sich das verhält.

Ist der Regierungsrat willens, Abhilfe zu schaffen,

dass sie nicht ausserordentlich viele Gelder
an Leute verteilt, die das unmöglich im Dienste der
Seva verdient haben können. Man weiss anderseits,
dass die Seva die Lotterie ist, die ihre Verkäufer
am schlechtesten bezahlt. Darum darf man wohl
diese Frage stellen.

Weiter wurde ich von vielen Graphikern in
der Stadt Bern wiederholt gefragt, wie es komme,
dass alle Aufträge der Seva immer dem Gleichen
zukommen. Diese einem schon sehr verleidete
Reklame, dürfte, wenn man schon Reklame machen
will, in unseren Zeiten etwas schöner, besser und
besonders graphisch wertvoller sein. Könnte man
nicht dafür sorgen, dass nicht alle Aufträge
einfach an den gleichen Ort gehen. Der, welcher die
bisherigen Zeichnungen gemacht hat, sagen die
Graphiker, habe jetzt seine Villa, und das nicht
zum wenigsten deshalb, weil er die Leute, die die
Zeichnungen gemacht haben, entsprechend den
Zeichnungen, schlecht bezahlt habe. Könnte man
den Einfluss bei der Seva nicht so einsetzen, dass
die Aufträge wirklich allen tüchtigen Graphikern
des Kantons zukämen und nicht immer nur einem
Einzigen?

Zum Schlüsse möchte ich wünschen, behalte
mir einen direkten Antrag vor, dass die Seva
gehalten werde, uns jedes Jahr eine Rechnung
einzureichen, so wie sie uns von einer ganzen
Anzahl von Institutionen unterbreitet werden, die
nicht direkt staatlich sind, aber mit uns in
Verbindung stehen und jeweilen ihre Rechnungen
vorlegen, so dass wir nachher einen Einblick in die
Verhältnisse erhalten. Es würden sich allein schon
dadurch sehr viele Zustände bessern.

Im Uebrigen bin ich noch immer der Auffassung,
die ich hier seinerzeit vertreten habe und die mein
Vater in die lapidaren Worte zusammenfasste :

Lotterei, Lumperei.

Freimüller. Ich möchte mir gestatten, einige
Bemerkungen zum Abschnitt Verkehrspolizei und
Strassenverkehr anzubringen. Aus dem Bericht können

wir entnehmen, dass die Zahl der Unfälle
bereits im letzten Berichtsjahr im Ansteigen
begriffen war. Ich glaube, es ist nötig, dass wir uns
über die Entwicklung, die sich nun im Strassenverkehr

zeigt, einen Moment unterhalten. Aus den
Monatsrapporten sehen wir, dass die Zahl der
Unfälle erschreckend zunimmt: In den Jahren 1934
bis 1938 hatten wir in der Stadt Bern im
Monatsdurchschnitt 67 Unfälle, im Jahre 1946 bis jetzt
bereits deren 74. Wenn man die Monate, die ins
Gewicht fallen, in Betracht zieht, März bis August,
so kommen wir auf 88 Unfälle. Dabei ist zu
erwähnen, dass noch nicht die gleiche Anzahl von
Motorfahrzeugen in Betrieb stehen wie das vor
dem Krieg der Fall war. Im Kanton Bern sind die
Verhältnisse ganz ähnlich. Vor dem Kriege wurden

in den Jahren 1934 bis 1938 monatlich
durchschnittlich 234 Unfälle registriert. Im Jahre 1946
ergibt sich bereits ein monatlicher Durchschnitt
für März/August von 247 Unfällen. Aehnlich lauten

die Ziffern in der Schweiz. Ich kann diese
nicht mitteilen, weil sie uns nur telephonisch
übermittelt wurden.

Ich möchte aus diesen Zahlen folgende Schluss-
folgerungen ziehen. Es ist nötig, den Aufgaben der
Strassenpolizei alle Aufmerksamkeit zu schenken.
Eine Menge Probleme der Strasse sind noch nicht
gelöst. Z. B. hat bereits der ausländische
Motorfahrzeugverkehr wieder begonnen, indem viele
Ausländer in die Schweiz fahren. Diese sind nicht
gegen die Haftpflicht versichert. Das bedeutet eine
ganz grosse Gefahr, indem die ausländischen
Motorfahrzeuge sich nicht in einem absolut sicheren
Zustande befinden. Nach Art. 54 des Motorfahrgesetzes

wäre es Sache des Eidgenössischen Justiz-
und Polizeidepartementes, jlie Haftpflichtversicherung

der ausländischen Motorfahrzeuge in Ordnung
zu bringen. Nach unseren Informationen ist man
daran, die Frage zu prüfen. Es wäre wünschbar,
dass die kantonale Polizeidirektion den Wunsch,
den ich hier vorbringe, in dem Sinne weiterleite
dass die Einführung der Haftpflichtversicherung
gegenüber ausländischen Motorfahrzeugen rasch in
Kraft gesetzt werde.

Die Unfallgefahr ist zur Hauptsache darauf
zurückzuführen, dass die Verkehrsvorschriften
immer wieder missachtet werden. Trotz
Verkehrserziehungswoche, trotz des Verkehrsunterrichtes in
der Schule, trotz der verteilten Schriften sind heute
die Unfallziffern hoch. Es ist ein Gebot der Behörden,

zu tun, was sie können, um die Unfälle
herabzumindern.

Man wird die Signalanlagen auch auf den Ueber-
landstrassen verbessern müssen. Gefährliche
Kreuzungen müssen besser ausgebaut werden. Es wird
nötig sein, dass die polizeiliche Kontrolle vermehrt
durchgeführt wird. Wir können dem Bericht
entnehmen, dass die Polizeidirektion bereits die
Verkehrspatrouillen erhöht hat, und zwar von 3 auf
4. Es ist ferner wünschbar, dass man diese
Patrouillen nach Möglichkeit motorisiert. Es wäre
auch gut, wenn man nicht alle Polizisten uniformiert

herumfahren liesse, damit sie der Fahrer
auf der Strasse nicht ohne weiteres kennt. Wenn
die Polizei in die Nähe kommt, nimmt sich jeder
Fahrer besser zusammen und hält sich an die
Verkehrsvorschriften. Es wäre eine schärfere
Kontrolle wünschbar. Die Autoraserei durch Dörfer
und über alle Strassen sollte kontrolliert werden.
Ich weiss, dass die Bestimmung der Fahrgeschwindigkeit

nicht Sache der Kantone ist. Viele
Fahrzeuge haben aber ein Tempo, das die Gefährdung
als zu hoch erscheinen lässt. Die Verkehrssünden
sollten streng bestraft werden.

Es ist Sache der administrativen Behörden, den
Führerausweis zu entziehen. Wenn Fahrer
angetrunken sind, sollte energisch vorgegangen werden.
Das Problem ist ausserordentlich aktuell. Es ist
ein Gebot der Behörden, alles vorzukehren, dass

gegen die Fehlbaren — nachdem alles Warnen
nichts nützt — entsprechend vorgegangen wird. Es
wird wünschbar sein, die beleuchteten Zeiger im
ganzen Kanton zu vereinheitlichen. Vielleicht sollte
man sie auch bei den Strassenbahnen anbringen.
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Sollte man nicht auch Fussgänger anzeigen,
wenn sie sich verkehrswidrig benehmen?

Ich wäre dem Polizeidirektor dankbar, wenn
er mitteilen würde, was für die nächste Zukunft
vorgesehen ist.

Fell. Ich möchte mir gestatten, zum Bericht
der Polizeidirektion ein paar Bemerkungen betreffend

die Ausweisung von nationalsozialistischen
und faschistischen Elementen anzubringen. Das
Jahr 1945 ist dadurch, dass diese Ausweisungen
nötig wurden, ein Jahr von besonderer Bedeutung
geworden. Die Ausweisungen sind nicht nur
gestützt. auf das Bundesrecht erfolgt, sondern auch
gestützt auf das kantonale Recht. Die Ausweisungs-
massnalimen wurden in der Oeffentlichkeit da und
dort kritisiert. Es wäre ein leichtes, aus der Presse
unseres Kantons eine ganze Reihe von Aeusse-
rungen beizubringen, und zwar aus der Presse
von verschiedenen politischen Lagern, die an der
Durchführung oder Nichtdurchführung dieser Säu-
berungsmassnahmen Anstoss genommen haben.
Umso mehr empfinde ich es als Lücke, dass im
Bericht der Polizeidirektion über diese Massnahmen
nur sehr summarisch oder überhaupt nicht
berichtet wird. Es heisst auf Seite 26 ganz beiläufig:
«Vom Sekretariat der Polizeidirektion wurde im
Berichtsjahr die Aus- und Wegweisung aus politischen

Gründen behandelt.» Weiter: «Von 143 Fällen

sind auf Ende 1946 109 durch Ausreise
vollständig erledigt. » Ich fragte mich, wie das zu
verstehen sei. Wenn man in der Regierung eine
gewisse Weitsicht und Voraussicht gerne sieht,
weiss ich nicht, ob es möglich sei, im Geschäftsbericht

festzustellen, dass Ende 1946 so und so
viele Fälle erledigt seien. Vielleicht ist es aber nur
ein Druckfehler. Er sollte abgeklärt werden.

Im Hinblick auf die Bedeutung, die diese
Massnahmen in der ganzen Schweiz hatten, möchte ich
mir erlauben, ein Postulat einzureichen, dahin
lautend, es sei von der Regierung ein gedruckter
Bericht über die getroffenen Massnahmen zu
verlangen. Ich denke an einen Bericht ungefähr vom
gleichen Ausmass wie er in andern Kantonen
bereits beschlossen wurde. Wir legen Gewicht darauf,

dass es sich um einen gedruckten, öffentlichen
Bericht handelt. Die Erfahrungen, die man beim
Bund in der Sache machte, sind nicht ermutigend.
Der Bericht, der dort erstattet wurde, hat hinten
einen Anhang, in welchem über die einzelnen Fälle
Auskunft erteilt wird. Dieser Anhang ist so quasi
als ein Geheimdokument zu betrachten. Man sagte
zwar, es sei kein solches, aber praktisch war es
doch nicht erhältlich. Man kann allerdings, wenn
man sich interessierte, im Bundeshaus die Namen
einsehen, aber man kann das Bundesblatt nicht
bekommen, wenn man nicht schon glücklicher
Besitzer davon ist. — Ich möchte daher, dass wirklich

öffentlich Bericht erstattet wird.
Ein besonderer Grund veranlasst mich, hierüber

zu sprechen: In der Gegend der Stadt Biel
besteht über die Säuberimg heute noch in weitesten
und verschiedensten politischen Kreisen ein
Missbehagen. Es wurde bekannt, dass sich in Biel ein
Herr Franco herumgetrieben hat, von dem in der
Presse unwidersprochen gesagt wurde, dass er zum
engsten Gefolge von Mussolini gehörte im Moment,
wo er verhaftet wurde, dass ihm aber die Flucht

in die Schweiz gelang. Dieser Mann fand in Biel
bei einem Anwalt Quartier, wusste dort familiäre
Beziehungen herzustellen. Das sind Dinge, die
einfach nicht verständlich sind. Es wäre wünschenswert,

wenn dieser Fall speziell beantwortet werden

könnte.
Mein Postulat lautet also:
« Der Regierungsrat wird eingeladen, zuhanden

der Oeffentlichkeit und des Grossen Rates einen
Bericht über die von den kantonalen Behörden
verfügten Säuberungsmassnahmen zu erstatten.
Der Bericht soll eine kantonal-bernische
Vervollständigung des bundesrätlichen Ergänzungsberichtes

vom 25. Juli 1.946 sein. »

Ich möchte den Rat ersuchen, dieses Postulat
wohlwollend entgegenzunehmen und hoffe, dass die
Regierung ihrerseits sich damit einverstanden
erklären könne.

Steinmann. Der städtische Polizeidirektor hat
soeben in kompetenter, sachlicher Weise auf den
Uebelstand hingewiesen, dass wir gegenwärtig eine
stark zunehmende Zahl von Unfällen zu verzeichnen
haben, und dass leider zu befürchten ist, es werde
ohne entsprechende Massnahmen in den nächsten
Jahren nicht besser. Diese Warnung möchte ich
unterstreichen und die von Kollege Freimüller
anbegehrten Massnahmen befürworten.

Wenn man den Ursachen der Unfälle näher
gehen will, muss man unterscheiden zwischen den
verschiedenen Strassenbenützern. Von den
Automobilisten, die in den letzten Jahren nicht gefahren
sind, mussten alle eine Kontrollprüfung machen.
Diese wurde in der Stadt Bern, durchaus richtig
durchgeführt. Sie hatte zur Wirkung, dass
Automobilisten, die einige Jahre nicht mehr gefahren
sind -— viele seit 1939 nicht mehr — ihre
theoretische und praktische Kenntnis und Geschicklichkeit

überprüfen lassen mussten. So kam es,
dass erfahrene Automobilisten, die vor dem Krieg
bis 20 Jahre fuhren, sich darüber Rechenschaft
gaben, wie da und dort, weniger im praktischen
Handhaben des Fahrzeuges als in den theoretischen
Kenntnissen, Lücken entstanden sind.

In der Stadt sieht man, dass viele, auch ber-
nische Autofahrer nicht wissen, dass innerorts
rechts den Vortritt hat. Das ist ein Indiz dafür,
wie auch jetzt noch Lücken bestehen. Aber wo
bestehen diese? Die, welche die Kontrollprüfung
machen mussten, sind jetzt die geschulteren Fahrer

als Mancher, der in den letzten Jahren mehr
oder weniger häufig fahren konnte und darum
keine Kontrollprüfung machen musste. Darum hätte
ich es als richtig betrachtet, wenn sie nicht nur
von denen verlangt worden wäre, die nicht mehr
fuhren, sondern wenn man bei diesem Anlass Alle
der Prüfung unterzogen hätte. Die «andern» sind
während der Zeit des stillen Verkehrs gefahren.
Es war nicht schwor, ein Automobil zu lenken,
als kein Verkehr war. Damals mussten die
Automobilisten nicht aufpassen, was sie sich
angewöhnten, und jetzt sind gerade diese am schwersten
dazu zu erziehen, nun vorsichtig und langsam zu
fahren. — Sollte man nicht den bei Verkehrssünden

Ertappten eine Kontrollprüfung auferlegen?
Die zweiten gefährlichen Strassenbenützer sind

die Velofahrer. Warum kann jeder, der ein Velo
besitzt, einfach draulos fahren? Warum müssen
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sie nicht, fragt sich mancher Fussgänger, eine
Verkehrsprüfung durchmachen? Die meisten
Velofahrer wissen nichts von Vortrittsrecht. Die
Gefährdung ist bei ihnen umso grösser als sie lautlos

fahren, währenddem der Lärm der Motoren den
Strassenbenützern eine gewisse Warnung gibt. Die
Velofahrer haben grossen Anteil an den Verkehrsunfällen.

Kollege Freimüller sagt mit Recht, dass man
die Kontrolle ausgestalten soll. Das ist praktisch
nicht durchführbar. Herr Polizeidirektor Seematter
wird sagen, man könne nicht wohl für 200 000
Velofahrer eine Kontrolle organisieren. Aber
diejenigen, die man bei. einer Verkehrssünde ertappt,
könnte man hernehmen und sagen, jetzt fahre er
einmal vor einem Polizeiauto her, damit er
kontrolliert werden könne. Die Diskussion bleibt so
lange theoretisch, als man nicht beim Velofahrer
eine durchgreifende Kontrolle, Verwarnung und
Erziehung durchführen kann.

Die Verkehrserziehungswoche hat sicherlich viel
Gutes. Ich möchte namentlich der städtischen
Polizeileitung von Bern ein Kompliment machen
über die Art der Durchführung der Verkehrswoche.
Immerhin ist natürlich die Wirkung beschränkt,
einmal im persönlichen Bereich und dann nach der
Fortwirkung. Ich nehme an, man müsste das von
Zeit zu Zeit wiederholen. Die Verkehrskontrolle
und -Erziehung, die sich auf die Velofahrer
erstreckt und bei der in erster Linie an die
Fussgänger gedacht wird, sollte immer wiederkehren;
denn es werden immer wieder die gleichen Sünden

begangen. Gerade die Leute vom Land, die
sich gewohnt sind, herumzugehen, ohne, an eine
Gefahr denken zu müssen, achten nicht auf die
Uebergänge, sondern laufen fächerartig über die
Strasse. Massnahmen der Verkehrserziehung gegenüber

den Fussgängern wurden keine weiteren
erwähnt. Ich glaube es gibt keine andern als die
Erziehung in den Schulen, durch die Oeffentlicli-
keit und durch das Beispiel.

Es gereicht zum Schaden der schweizerischen
Bevölkerung, dass für ausländische Automobilisten
keine Haftpflicht besteht. Hunderte von Fällen sind
passiert, wo Schweizer zu Schaden kamen, weil
fremde Automobilisten, die ausserordentlich
zahlreich namentlich von Frankreich her einfuhren,
drauflos fuhren, ohne sich an die Regeln des
Gastlandes zu kümmern. Hier kann vorläufig, weil
keine Haftpflicht besteht, keine Schadenvergütimg
erwirkt werden. Es wäre möglich, an der Grenze
dafür zu sorgen, dass sich fremde Automobilisten
wenigstens über sichere Bremsen, guten Zustand
des Wagens ausweisen. Das Verlangen ist nicht
unbillig, wenn man daran denkt, welche Gefährdung

sie für den schweizerischen Strassenverkehr
bedeuten. Vorläufig lässt man sie einfach herein,
und wenn sie da sind, fahren sie, als ob die
schweizerischen Strassenbenützer vogelfrei wären. Aus
Hotelierkreisen wurden natürlich Bedenken geäussert.

Es heisst, das würde prohibitiv wirken. —
Kantonal liegt es durchaus im Ermessen der
Polizeidirektion, ob sie eine solche Anordnung treffen
will. Ich möchte sie empfehlen.

So viel als mit den vorhandenen Kräften und
Mitteln im Kanton und in der Stadt Bern getan
werden konnte, ist, das darf man abschliessend

feststellen, getan worden. Ich möchte bitten, diese
Bestrebungen energisch fortzusetzen.

Wirz. Kollege Josi. hat auf die Störungen
anlässlich des 1. Augustes hingewiesen. Ich möchte
seine Ausführungen unterstützen. Wir mussten im
Anschluss an die letzten Feiern in Bern feststellen,
dass die platonischen Wünsche, die von der
Behörde jeweilen in der Presse erlassen werden,
leider keine Beachtung finden. Es passierte in Bern
ein Unfall, in dem eine ausländische Besucherin
an einem Auge verletzt wurde, als Folge eines
Frosches, was zum Verlust des Auges führte. Ich
halte dafür, dass es nicht genüge, alle Jahre einen
Aufruf zu erlassen, man solle keine Frösche
loslassen, sondern, dass andere Massnahmen ergriffen
werden müssen. Man sollte für Klopfer und
Fröschen ein absolutes Verkaufsverbot erlassen.
Solange diese Gegenstände verkauft werden können,
werden sie die jungen Burschen — wir machten es
auch so — kaufen. Ich möchte den Polizeidirektor
bitten, das für Stadt und Kanton durchzuführen,
das heisst, ein absolutes Verkaufsverbot zu
erlassen. Ebenfalls bitte ich den Polizeidirektor der
Stadt Bern, der Sache Aufmerksamkeit zu schenken.

Seematter, Polizeidirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich möchte vorab dem
Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission auch
meinerseits bestens danken, einmal für den
Besuch, den er mit Herrn Grossrat Fawer auf der
Polizeidirektion abstattete, und sodann für die
Anerkennung, die er der Tätigkeit der Direktion
aussprach. — Nun will ich auf die Anregungen und
Wünsche der Votanten der Reihe nach antworten.

Die Herren Grossräte Josi und Wirz haben sich
mit Recht über das unbotmässige und gefährliche
Abbrennen von Knallfeuerwerk am 1. August
beklagt. Wir dürfen hier zum voraus sagen, dass das
für die Polizei schon seit längerer Zeit eine Sorgo
ist, denn bei den grossen Ansammlungen, wie sie
der 1. August mit seinen vaterländischen Feiern
mit sich bringt, ist eine Polizeiüberwachung
ausserordentlich schwer. Es ist richtig, wenn man danach
trachtet, das Uebel wenn möglich an der Quelle zu
fassen.

Während des Krieges erliess der Regierungsrat,
gestützt auf einen Besch luss vom 21. Mai 1940, der
seinerseits auf einer Weisung des eidgenössischen
Justiz- und Polizeidepartements basierte, eine
Verfügung, wonach das Abbrennen von Knallfeuerwerk,
womit besonders Donnerschläge, Kracher, Frösche
usw. verstanden werden, im ganzen Kantonsgebiet
aus Sicherheitsgründen verboten wurde. Die Grundlage,

die das eidgenössische Justiz- und
Polizeidepartement für den genannten Regierungsrats-
beschluss geschaffen hatte, ist nun gemäss Schreiben

vom 28. Juni 1945 wieder aufgehoben worden.
In diesem Kreisschreiben wurde mitgeteilt, dass
das Armeekommando die Regelung nicht mehr als
nötig erachte, und damit fiel die Grundlage für die
Ordnung, die während des Krieges bestanden hatte,
dahin. Es steht nun für den Kanton einzig Art. 39
der Staatsverfassung zur Verfügung, der die
Behörden verpflichtet, für die öffentliche Ruhe und
Ordnung zu sorgen. — Wenn man auf dem ganzen
Kantonsgebiet ein allgemeines Verbot für Kauf und
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Verkauf von Knallfeuerwerk erlassen würde, wäre
das ein einschneidender Eingriff in die Handelsund

Gewerbefreiheit. Will man sogar die
Fabrikation dieses Feuerwerks verbieten, so werden die
Schwierigkeiten noch, grösser. Jedenfalls aber geht
es nicht an, eine solch bindende Vorschrift
aufzustellen, die für das ganze Kantonsgebiet Geltung
haben soll, ohne ein Gesetz zu erlassen, das die
Volksabstimmung passiert.

Die Regierung, namentlich die Polizeidirektion,
glaubte, man könnte unter Umständen auch auf
einem einfacheren Weg zum Ziele kommen; denn
in einer Verordnung des Regierungsrates vom
31. Dezember 1940 über Strassenpolizei und
Strassensignalisation ist in § 11 jede Handlung,
durch die der Verkehr auf öffentlichen Strassen
und Plätzen in mutwilliger Weise gestört wird,
verboten und unter Strafe gestellt. Das Abbrennein
von Feuerwerk auf öffentlichen Strassen und
Plätzen kann sicher nach Massgabe dieser
Verordnung verboten und bestraft werden. Es braucht
nichts, als dass Anzeigen erfolgen. Es wurde
ferner, gestützt auf dieses Dekret, von einigen
Gemeinden allgemein das Verbot des Verkaufs und
des Abbrennens von Knallfeuerwerk auf Strassen
und Plätzen aufgestellt. Da ist es in erster Linie
nötig, dass die Fehlbaren zur Rechenschaft
gezogen werden. Ich habe bereits darauf hingewiesen,
dass für die Polizeiorgane, sowohl in den
Ortschaften wie im Kanton diese Aufgabe schwer zu
lösen ist. Die Oeffentlichkeit muss da mithelfen.
Jeder Bürger, der der Auffassung ist, dass solcher
Krach am 1. August einmal unwürdig und gleichzeitig

gefährlich ist, sollte mithelfen, die Missetäter

zu eruieren, das heisst die für die Anze/ige
nötigen Feststellungen zu machen.

Es wurde auch gewünscht, man sollte die
Fabrikation dieser Knallkörper verbieten. Ich will nicht
auf die verfassungsrechtlichen Schwierigkeiten noch
einmal aufmerksam machen. Aber ein generelles
Gesetz, das die Herstellung dieser gefährlichen
Knallkörper verbieten würde, brächte auch
praktische Unzulänglichkeiten. Praktisch wäre jedenfalls

der Erfolg nicht vorhanden. Unsere einzige
Fabrik in Oberried würde wahrscheinlich über den
Brünig verlegt und es würde auf Grund der
bisherigen Beziehungen versucht, den Kanton auf
dem Weg des Schwarzhandels weiterhin zu
bedienen. Neben den verfassungsrechtlichen sind es
also auch praktische Schwierigkeiten, die den
Wunsch, so berechtigt er ist, nicht so leicht
erfüllen lassen. Ich nehme aber die Anregungen
gerne entgegen. Wir wollen prüfen, ob wir, in!
Verbindung mit den Gemeinden, oder durch eigenes
Vorgehen auf kantonalem Boden der gefährlichen
Uebung am 1. August Meister werden können.

Als dritter Votant hat Herr Grossrat Schwarz
die Frage der Seva und namentlich ihre Aufwendungen

für die Verwaltungsorgane kritisiert. Er
hat darauf hingewiesen, dass fast bei jedem
Verwaltungsbericht und auch zwischen hinein über
die Sevalotterie im Grossen Rat gesprochen werde.
Ich will hier zum voraus bemerken, dass es mir
heute auch nicht möglich ist, so wenig wie in
den bisherigen Antworten auf Eingänge und Voten,
den Wunsch von Herrn Grossrat Schwarz restlos
zu erfüllen. —- Wir haben als gesetzliche Grundlage

für das Lotteriewesen ein Bundesgesetz über

Lotterien und gewerbsmässige Wetten, das genaue
Vorschriften über die polizeiliche und damit staatliche

Kontrolle von Lotterien enthält. Es heisst
dort: «Die Bewilligung ist nur zu erteilen, wenn
das Unternehmen hinreichende Gewähr für
Zuverlässigkeit und Wahrung der Ansprüche der
Loserwerber bietet und der Gesamtwert der Gewinne
in einem angemessenen Verhältnis zur Verlosungssumme

steht. » Diese Bestimmung zeigt deutlich,
dass es sich hier nur um einen Schutz des
Loskäufers und der Losgewinner handelt. Es heisst
weiter: «Die Bewilligung kann an sichernde
Bedingungen geknüpft werden, namentlich kann
verlangt werden, dass bestimmte, in der Schweiz
wohnende Personen die Verantwortlichkeit für die
richtige Durchführung der Lotterie übernehmen und
dass die Gewinne bei einer Amtsstelle hinterlegt
werden. » Die Bedingungen, an die eine Lotterie,-
bewilligung geknüpft werden kann, sind aber nicht
ins Ermessen der Kontrollbehörden gelegt, sondern
nach einer jahrzehntelangen Praxis des
Bundesgerichtes dürfen diese Bedingungen nur so weit
gehen, als sie mit dem Kontrollzweck vereinbar
sind. Welche Bedingungen werden da gestellt?
Einmal, damit der Loskäufer nicht geprellt werden
kann, wird ein Gewinnbetrag von wenigstens 50 %
der Gesamtemission verlangt. Diese Summe muss
hinterlegt werden. Das ist regelmässig bei allen
Emissionen der Fall. Die Kantonalbank übernimmt
die Garantie für diesen Betrag. Es muss eine
Kontrolle bei der Durchführung der Verlosung
vorhanden sein, damit nicht in irgend welcher Form
gekünstelt werden kann, d. h. damit sich der natürliche

Ablauf der schicksalshaften Bestimmung der
Gewinnummern ungehemmt und ohne dass man in
die Auslosung eingreift, vollziehen kann. Das sind
die Aufgaben, die die Polizeiorgane haben. Darüber
hinaus können sie nichts tun. Sie wollen sich
auch nicht Aufgaben auferlegen, zu denen sie
nicht zuständig sind und zu denen sie kein Recht
haben. Wenn wir in die Verhältnisse der Lotterie-
genossenschaft, die ein privates Gebilde ist,
eingreifen wollten, so müsste das nach den Wünschen
von Herrn Grossrat Schwarz einmal bei den
Entschädigungen an den Verwaltungsausschuss und
den Vorstand geschehen. Aber ein nächstesmal
verlangt man vielleicht Intervention bei den Löhnen
des Personals; denn es ist bei der Propaganda und
der Verwaltung zahlreiches Personal beschäftigt,
ein drittesmal könnte es ein Einschreiten bei den
Wiederverkäufern usw. betreffen, alles Eingriffe,
zu denen wir nach dem Gesetz über das Lotteriewesen

nicht berechtigt sind. — Wir hörten auch
von solchen Zahlen. Man sagte uns, sie stimmen
nicht in allen Teilen. Ich kann hier aus dem
erwähnten Grund keine Bestätigung, aber auch keine
Widerlegung anbringen.

Was den sogenannten Staatsvertreter bei den
Behörden in den Organen der Seva-Lotterie
anbelangt, möchte ich feststellen, dass kein
Staatsvertreter bei dieser Genossenschaft gewählt wurde,
denn die Seva ist eine vollständig private Organisation.

Es steht der Polizeidirektion auch nicht zu,
zu untersuchen, ob der Funktionär des Staates
zu viel oder zu wenig Nebenverdienst habe, oder
keinen haben soll. Es steht der Polizeidirektion;
aber ebensowenig zu, zu untersuchen, ob er
amtliche Arbeiten vernachlässige oder ob er seine
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Pflichten restlos erfülle. Das ist in erster Linie eine
Angelegenheit des vorgesetzten Direktionsvorstehers.

W,as die Propaganda anbelangt, so haben wir,
wie wir es in andern Fragen auch schon taten, den
Weg beschritten, dass wir gegenüber dem Vorstand
der Sevalotterie-Gesellschaft Wünsche und
Anregungen anbrachten. Wir können, was die
Propaganda anbelangt, das auch weiterhin tun, können
die Genossenschaft auch auf andere Dinge
aufmerksam machen, die im Grossen Rat gerügt
worden sind. Wir haben so erreicht, dass die
übermässige, marktschreierische Propaganda, wie sie
vorübergehend für die Sevalotterie in die Oeffent-
lichkeit geworfen wurde, aufgehört hat. In letzter
Zeit erhielt man den Eindruck, dass man wieder
etwas weiter gehe, etwas mehr Lärm machen wolle,
um die Aufmerksamkeit zu wecken. Aber ich
glaube, es sei erträglich, was in der Propaganda
geht. — So haben wir auch den Wunsch
angebracht, man möchte das bernische Graphikergewerbe

berücksichtigen. Man antwortete uns, es
sei von Zeit zu Zeit immer ein Wettbewerb unter
einigen Graphikern veranstaltet worden und es
finde gerade gegenwärtig unter acht Graphikern
ein Wettbewerb für Inserate statt. Damit, wollte
die Genossenschaft erklären, dass sich nicht nur
eine Persönlichkeit mit den Aufträgen beschäftige,
sondern dass auch andere Kreise beigezogen
würden. Die betreffende Persönlichkeit hatte auch
mit den Plakaten nie etwas zu tun. Man war zu
verschiedenen Malen und ist auch gegenwärtig
wieder mit einem Maler in Unterhandlung, um die
Plakate nach künstlerischer Auffassung gefällig und
würdig zu gestalten. Wir werden sehen, was dabei
für die Inserate und Plakate herausschaut.

Herr Grossrat Schwarz wünschte, dass man eine
Rechnung von der Seva-Genossenschaft verlange.
Ich will das als Wunsch weiterleiten und sehen,
ob ihm entsprochen werde. Aber ich bezweifle,
dass die Genossenschaft etwas tun wird, wozu sie
nach Bundesgesetz nicht verpflichtet werden kann.
Wir haben da eine einzige Möglichkeit: Wenn wir
das Gefühl haben, es sei etwas unrichtig, können
wir die Bewilligung versagen oder erteilte
Bewilligungen widerrufen.

Nun haben wir die Finanzgebarung — wenn ich
so sagen darf — der Sevagenossenschaft mit andern
Lotteriegenossenschaften verglichen und festgestellt,
dass die Reingewinne der Seva — trotzdem sie
nicht nur die minimalen 50 o/o der Lossumme
für Gewinne zur Verfügung stellt, sondern auf
52 bis 53% gellt —'diejenigen der andern Lotterie-
genossenschaften verhältnismässig erreichten und
dass auch die Spesen für Propaganda und
Verwaltung das Verhältnis bei andern Lotteriegenossenschaften

nicht überschreiten. So kommen wir zum
Schluss, dass wir bis heute keinen triftigen Grund
haben, die Lotteriebewilligungen nicht mehr zu
erteilen oder erteilte Bewilligungen zu widerrufen.

Wir glauben auch, dass ein Eingehen dieser
Lotteriegenossenschaft kein Vorteil wäre für alle die,
die bisher doch jährlich zwischen Fr. 800 000.—
und 1 Million aus Seva-Erträgnissen beziehen
konnten. Eine gewaltige Anzahl von Kreisen
konnte auf diese Art von der Regierung unterstützt
werden, die sonst ihre Tätigkeit einschränken oder
einstellen müssten, weil sie den Aufgaben mangels
Mitteln nicht mehr genügen könnten. Auch aus

diesem Grunde sollten wir die Bewilligungen weiter
erteilen und dieser Lotteriegenossenschaft den
privaten Charakter lassen, wie er von Gesetzes wegen
geordnet ist. Soviel zu den Ausführungen von Herrn
Grossrat Schwarz.

Herr Grossrat Freimüller hat über Verkehrsunfälle,

die Entwicklung im Strassenverkehr
gesprochen, und nach ihm Herr Grossrat Steinmann
ebenfalls. Ich will versuchen, so kurz als möglich
darüber einige Ausführungen zu machen. Wir
haben mit Sorgen die Entwicklung der Nachkriegszeit

im Strassenverkehr kommen sehen und haben
frühzeitig, bevor der Krieg beendigt war, die
nötigen gesetzlichen Grundlagen geschaffen, damit
wir, wenn der Grossverkehr wieder komme,
einschreiten können, wenn das nötig ist. So haben
wir namentlich auch für den Fahrradverkehr eine
Ordnung getroffen, die von den andern Kantonen
als mustergültig betrachtet wird. Herr Dr. Steinmann

hat die Anregung gemacht, man sollte
Prüfungen für die Radfahrer durchführen. Er hat das
Gefühl, dass eine Gesamtprüfung wie bei den
Automobilisten bei den Velofahrern nicht möglich sei.
Wenn wir die 330 000 Radfahrer im Kanton Bern
nur einer theoretischen und praktischen Prüfung
von 10 Minuten unterziehen würden, so brauchte
das 75 Experten für einen ganzen Monat. Wenn
man die Prüfungen auf das ganze Jahr verteilen
wollte, brauchte es einen Apparat ähnlich
demjenigen des gegenwärtigen StrassenVerkehrsamtes.
Es ist also ausgeschlossen, eine allgemeine
theoretische und praktische Prüfung beim Radfahrer
durchzuführen.

Wir haben in der Verordnung die Möglichkeit,
durch die Polizei jeden Radfahrer, der verkehrsunsicher

oder verkehrsgefährdend fährt, anzuhalten
und ihn zur Prüfung zu verpflichten. Diese dauert
dann länger als 10 Minuten. Der Fahrer wird
theoretisch und praktisch geprüft. Besteht er die
Prüfung nicht — das kommt sehr viel vor, denn
in der Stadt weiss ein grosser Teil der Radfahrer
nicht, wie man sich auf der Strasse verkehrssicher
benimmt — so muss er einen Kurs mitmachen.
Dort wird ihm theoretisch und praktisch das
Radfahren beigebracht. Darauf folgt eine zweite
Prüfung. Wenn er diese nicht besteht, bekommt
er ein Radfahrverbot. — Die Verkehrspolizei ist
nun zu Stadt und Land im ganzen Kanton an
der Arbeit, um die grosse Radfahrergemeinde
auszukämmen und die unsicheren und
verkehrsgefährdenden Radfahrer zu belehren oder sie aus
dem Verkehr herauszunehmen.

Das genügt aber nicht. Wir haben auf der
Polizeidirektion schon während der Kriegsjahre, in
Verbindung mit der Erziehungsdirektion, Verkebrs-
unterrichts-Stunden in den Schulen, sowohl den
Primär- wie den Mittelschulen, eingeführt. Zehn-
tausende von Kindern und Jünglingen werden mit
diesem Verkehrsunterricht auf ein verkehrssicheres
Fahren vorbereitet.

Wir haben aber auch von den Radfahrverbänden
und Gemeindehehörden eine einsichtige
Unterstützung erfahren, besonders in der Veranstaltung
von Verkehrswochen. Sie verdienen dafür
Anerkennung.

Die Polizeidirektion ging noch weiter. Sie gab
einen Ratgeber für Radfahrer heraus. Er wurde
in 170000 Exemplaren — mehr Papier war nicht
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erhältlich — im Kanton verteilt. Er enthält alles,
was der Radfahrer über das richtige Fahren
wissen muss. Dieses Frühjahr verteilten wir ferner
110000 Ratgeber für Fussgänger. — Wir taten das
Möglichste bei dieser Aufklärung in der
Verkehrserziehung.

Wir werden dabei nicht stehen bleiben. Die
Verkehrspatrouillen suchen wir zu ergänzen, neue
zu gründen. Aber das ist schwer, indem wir im
Polizeikorps zu Stadt und im Kanton immer mehr
Leute verlieren, weil sie sich in die Privatindustrie
oder in andere, günstigere Stellen begeben. Es
meldet sich nicht genügend guter Nachwuchs. Für
die heikle Aufgabe des Verkehrspolizisten können
wir auch nicht jedermann brauchen.

Es wurde auf die fremden Fahrer hingewiesen,
die eine Gefahr für die Verkehrssicherheit bilden,
da sie keine Haftpflichtversicherung abgeschlossen
haben. Auch dieser Aufgabe haben wir schon
vor mehr als einem Jahr unsere Aufmerksamkeit
geschenkt. Die interkantonale Motorfahrzeugkommission,

der der Sprechend.» als Vorsitzender
angehört, hat beim eidgenössischen Justiz- und
Polizeidepartement die rasche Lösung dieser Frage
angeregt. Dieses hat Experten ernannt, und sie prüfen
die anscheinend nicht sehr einfach zu ordnende
Materie.

Der Wunsch nach Strassenausbau, Einbahnverkehr

usw. wurde an die Baudirektion
weitergeleitet.

Schliesslich wurde noch gewünscht, man solle
im Entzug des Führerausweises strenger werden.
Wir handhaben folgende Praxis: Zuerst verwarnen
wir, sobald ein Automobilist oder Radfahrer
unsicher fährt. Darauf, wenn er ein zweitesmal
verzeigt wird, kommt ein kurzer Entzug des
Ausweises. Dadurch schädigen wir ihn ökonomisch
nicht sehr. Nützt dieser Entzug nichts, folgt ein
längerer, und wenn auch der keinen Erfolg hat,
wird der fehlbare Radfahrer oder Automobilist
erbarmungslos aus dem Strassenverkehr
herausgenommen. Man entzieht ihm den Fahrausweis
dauernd oder belegt ihn mit Radfahrverbot. So
können wir ohne grosse, ökonomische Schädigungen
durch Massnahmen der Polizeiorgane etwas
erreichen. Damit glaube ich, habe ich im Grossion
und Ganzen die Verkehrsprobleme erörtert.

Ich kann zum Votum des Herrn Grossrat Fell
übergehen. Er wünscht Aufschluss über die
Säuberungsaktion. Ungefähr vor einem Jahr haben
wir darüber im Grossen Rat gesprochen. Ich
kann dem Grossen Rat mitteilen, dass heute, nach
Beendigung der Feindseligkeiten in Europa, die
durchgeführte Säuberungsaktion als abgeschlossen
gelten kann. Alles Material, das von den
Polizeiorganen der Polizeidirektion zugestellt wurde, ist
durchgearbeitet. Die politisch schwer belasteten
Ausländer sind ausgewiesen worden. Die weniger
belasteten wurden weggewiesen.

In der Septembersession des letzten Jahres teilte
der Sprechende dem Grossen Rat mit, dass im
damaligen Zeitpunkt 143 Ausweisungs- und
Wegweisungsfälle im Kanton Bern vorlagen. Diese
wurden wie folgt erledigt: Von den 143 Aus- und
Wegweisungsfällen sind 110 durch Ausreise
erledigt. In 23 Fällen musste die Ausweisungsverfügung

aufgehoben werden, weil sie infolge der
Vorbringung neuer, wesentlich entlastender Tat¬

sachen nicht mehr aufrecht erhalten werden konnte.
In 10 Fällen musste der Vollzug sistiert werden,
zur Hauptsache wegen Krankheit, wegen Alters,
oder auch aus andern Gründen.

Seit der Bekanntgabe der 143 Fälle sind bis
Ende des letzten Jahres noch ungefähr 12 weitere
dazu gekommen. Diese sind ebenfalls erledigt,
indem in vier Fällen die Ausreise erfolgte. In drei
Fällen musste wegen Feststellung neuer entlastender
Tatsachen die Verfügung aufgehoben werden. In
fünf Fällen wurde der Vollzug sistiert wegen Krankheit,

Aller oder aus anderen Gründen.
Ich meldete vor einem Jahr dem Grossen Rat,

dass auf Antrag der kantonalen Polizeidirektion der
Bundesrat neben diesen Fällen in 90 weiteren
Fällen — sie betreffen die Diplomaten der
deutschen Gesandtschaft — die Ausweisungsverfügung
erliess. Davon sind heute 83 durch Ausreise
erledigt. Der Kanton Bern — das möchte ich hier
speziell betonen — hatte bei diesen Diplomaten
sowohl beim Ausweisungs- wie beim Vollzugsverfahren

keinen massgebenden Einfluss ; er konnte
nur Anträge stellen. Die curch Ausreise erledigten
110 Fälle umfassen 195 Personen. Dazu kommen
die 83 Diplomaten, die den Kanton Bern oder die
Schweiz verlassen haben. Ich glaube, damit könnte
man die Aktion als erledigt betrachten.

Es wurde von Herrn Grossrat Fell noch
besonders auf Franco Gordone hingewiesen, der sich
in Biel aufhielt. Dieser Aufenthalt war nur
vorübergehender Natur. Die eidgenössische Fremdenpolizei
hat diesem Mann, der den Kanton Bern schon seit
einiger Zeit verlassen hat und sich anderswo in
der Schweiz aufhielt, eine Ausreisefrist auf 5.
September 1946 angesetzt. Wir wollen hoffen, sie sei
eingehalten worden.

Nun das Postulat von Herrn Grossrat Fell. Er
möchte, dass der Regierungsrat einen schriftlichen
Bericht über die gesamte Aktion der Oeffentlichkeit
unterbreite. Ich will offen sagen, auf der
Polizeidirektion wird man keine grosse Freude an diesem
Begehren haben; denn wir alle, vom Sprechenden
bis zum Hauswart, sind mit Arbeit überlastet. Das
wäre eine zusätzliche, nicht unwesentliche weitere
Belastung, an der mehrere Personen arbeiten
müssten. Aber wenn ich einfach erklären würde,
ich möchte das Postulat nicht entgegennehmen, so
würde man, mit oder ohne Recht, daraus folgern,,
wi,r hätten etwas zu verschweigen. Das ist nicht
der Fall. Wir dürfen also, auch wenn wir arbeitshalber

es ungerne tun, zusagen, wollen das Postulat
dem Regierungsrat unterbreiten und anfragen, ob er
einverstanden sei, dass die Regierung einen solchen
Bericht veröffentliche. Damit hätte ich auch diesen
Fall behandelt.

Es verbleibt mir einzig noch, auf die Anregungen
von Herrn Dr. Steinmann einzugehen. Er wünscht,
dass nicht nur für Leute, die einige Zeit nicht
mehr gefahren sind, Kontrollprüfungen veranstaltet
werden, sondern für alle Fahrer, auch diejenigen,
die immer den Vorteil hatten, ihr Automobil
benützen zu können. Ich möchte ihm in dieser
Auffassung nicht unrecht geben. Es gibt ältere Fahrer,
die vor 20 und mehr Jahren die Prüfung ablegten.
Damals waren die Vorschriften des Bundesgesetzes
über das Motorfahrzeugwesen noch nicht in Kraft.
Diese kamen erst 1932. Die Prüfungen wurden
vorher etwas weniger streng durchgeführt. Wir
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können aber nichts anderes machen, als das, wozu
wir durch bundesrechtliche Vorschriften berechtigt
sind. Jeder Motorfahrer hätte sich gegen ein
Aufgebot, zu welchem er nicht selber Anlass gab,
beschweren können. Ich kann aber Herrn Steinmann
beruhigen: Unsere Verkehrspolizei ist scharf darauf,
alle verkehrsgefährdenden Automobilisten sofort
anzuhalten und sie zur Prüfung aufzufordern. Nachdem

wir die Kontrollprüfung bis Ende Mai zur
Zufriedenheit — das haben die Automobilverbände
selber anerkannt — durchführen konnten, haben
wir Zeit, den Verkehrssündern sowohl unter den
Automobilisten wie unter Radfahrern grössere
Aufmerksamkeit zu schenken.

Abstimmung.
Für Annahme des Postulates Fell Minderheit.
Dagegen Mehrheit.

Genehmigt.

Motion der Herren Grossräte Steiger und Mitunter-
Zeichner nher den Erlass von Ordnungsvorschriften
anf dem Gebiet der wohltätigen und
gemeinnützigen Sammlungen.

(Siehe Seite 311 hievor.)

Steiger. Die von mir eingereichte Motion lautet :

«Der Regierungsrat wird eingeladen, die Frage
zu prüfen, und dem Grossen Rat zu berichten, ob
nicht durch Erlass der erforderlichen kantonalen
Gesetzesvorschriften in Verbindung mit der
Anbahnung eines interkantonalen Konkordates auf
dem Gebiete der wohltätigen und gemeinnützigen
Sammlungen eine einheitliche und zweckmässige
Ordnung geschaffen werden kann, damit die heute
im Sammelwesen herrschenden Mißstände
verschwinden. »

Zur Begründung dieser Motion gestatte ich mir
folgendes auszuführen :

Der Unterzeichnete reichte am 4. Februar 1946
eine Einfache Anfrage ein mit dem Ersuchen, der
Regierungsrat möchte sich äussern, ob er nicht
eine Erweiterung der bestehenden kantonalen
Gesetzesvorschriften und die Schaffung eines
interkantonalen Konkordates auf dem Gebiet des
Sammelwesens als zweckmässig und angezeigt erachte.

Der Regierungsrat beantwortete diese Anfrage
am 9. April 1946 dahin, dass auch seiner
Auffassung nach der bestehende Zustand nach
Aufhebung des Bundesratsbeschlusses vom 28. Februar
1941 unbefriedigend und deshalb eine einheitliche
Regelung der Sammlungen zu wohltätigen und
gemeinnützigen Zwecken anzustreben sei. Er gebe
dabei einer eidgenössischen Regelung den Vorzug,
wobei auch ein interkantonales Konkordat den
angestrebten Zweck erfüllen könnte, vorausgesetzt,
dass wenigstens die grössern Kantone ihm beitreten.

Die erteilte Antwort hat den Unterzeichneten
nicht vollständig zu befriedigen vermocht, da sich
der Regierungsrat in keiner Weise darüber äusserte,
was er selbst zur Behebimg der heutigen Mißstände
im Sammelwesen zu unternehmen gedenkt. Ich
sah mich deshalb veranlasst, die vorliegende Mo¬

tion einzureichen und darin den Regierungsrat zu
ersuchen, das ganze Problem zu prüfen und seinerzeit

dem Grossen Rat zu berichten, welche Abhilfe-
massnahmen er vorschlägt.

Eine neue gesetzliche Regelung der Bewilligungspflicht
für wohltätige Sammlungen war bereits seit

Jahren eine dringende Notwendigkeit. Die Technik
in der Durchführung solcher Sammlungen hat sich,
gegen früher, wesentlich verändert. Während man
ursprünglich nur die sogenannte Sammlung von
Haus zu Haus kannte, macht heute diese Art der
Sammlung nur noch einen kleinen Teil der
durchgeführten Aktionen aus. Die sammelnden
Institutionen bedienen sich heute immer mehr des
Postchecks. Sie wissen ja selbst, dass fast jeden
Tag ein solcher grüner Einzahlungsschein ins Haus
geflattert kommt. Neben den Postcheckaktionen sind
die Sammlungen durch Abzeichenverkäufe sehr
verbreitet. Dazu kommen Sammlungen von Naturalien,
sowie sogenannte Wohltätigkeitsveranstaltungen
aller Art. Da all diese Sammlungen (soweit sie
sich nicht als Sammlungen von Haus zu Haus
charakterisieren) grundsätzlich ohne jede Bewilligung

und damit auch ohne behördliche Kontrolle
erfolgen können, besteht die Gefahr eines
Missbrauches der sozialen Gesinnung und der
Gebefreudigkeit und Hilfsbereitschaft der Bevölkerung.
Die immer häufiger werdenden Sammlungen für
alle möglichen Zwecke, die sich zum Teil
überschneiden, werden allmählich als Aufdringlichkeit
und Belästigung empfunden. Es stellt sich nach
und nach eine gewisse Mißstimmung ein gegen die
Fürsorge und gegen Wohlfahrtswerke, die die
Unterstützung der Allgemeinheit verdienen. Sehr oft wird
das Publikum über den Charakter und übet den
Zweck der Sammlungen und über die dahinter
stehende wohltätige Institution ungenügend oder
unrichtig orientiert. Die Nettoerträgnisse werden
durch zu hohe Sammlungsspesen herabgemindert.
Es besteht keine Garantie, dass die gesammelten
Mittel bestimmungsgemäss verwendet werden. All
diese Gefahren und Mängel sind darauf
zurückzuführen, dass heute — wie schon vor dem Erlass
der Bundesratsbeschlüsse — jeder beliebige
Private, ein jeder Verein, wohltätige Sammlungen
ohne irgendwelche Bewilligung und Kontrolle
durchführen kann.

Diese unhaltbaren Zustände haben schon vor
dem Kriege in den Kreisen der privaten und öffentlichen

Fürsorge zu grossen Bedenken und Sorgen
Anlass gegeben. Diese Kreise haben sich daher
veranlasst gesehen, durch die Gründung der Zen-
tralauskunftsstelle für Wohlfahrtsunternehmungen
in Zürich dieser verhängnisvollen Entwicklung nach
Möglichkeit Einhalt zu gebieten. Die Zentralstelle
soll Auskunft geben über die Zweckmässigkeit einer
Sammlung und über die Vertrauenswürdigkeit ihrer
Veranstalter. Die Schaffung dieser privaten
Auskunftsstelle vermochte aber keine befriedigende
Regelung zu bringen, da ihr jegliche Zwangsmittel
fehlten. Dies veranlasste dann die Bundesbehörden,
auf dem Wege der Vollmachten einzugreifen. Am
28. Februar 1941 erliess der Bundesrat seinen Be-
schluss über die Sammlungen zu wohltätigen und
gemeinnützigen Zwecken, durch welchen endlich
die Flut unkontrollierbarer Sammelaktionen und
Veranstaltungen eingedämmt werden konnte und
die Wohltätigkeit in geordnete Bahnen gelenkt
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wurde. Dies war eine absolute Notwendigkeit, denn
wir dürfen nicht vergessen, dass es sich um die
Ordnung eines wichtigen sozialen Problems handelt,
bei dem ganz beträchtliche Summen in Frage
stehen. Man hat berechnet, dass auf dem Wege
der gemeinnützigen Sammlungen jährlich rund
30 Millionen Franken aufgebracht werden.

Die vom Bundesrat getroffene Regelung ist fast
überall als grosse Wohltat empfunden worden. Sie
bestand in der Einführung einer grundsätzlichen
Bewilligungspflicht für alle Arten von
Sammelaktionen zu wohltätigen Zwecken. Die Erteilung
dieser Bewilligung konnte insbesondere verweigert
werden, wenn:

a) die Nützlichkeit oder Notwendigkeit einer
Sammlung nicht hinreichend erwiesen ist,

b) die um die Bewilligung der Sammlung
Nachsuchenden nicht genügend Gewähr bieten für richtige

Durchführung der Sammlung und für
zweckmässige Verwendung der gesammelten Geldmittel
und Naturalien,

c) infolge gleichzeitiger Durchführung
verschiedener Sammlungen die Gefahr besteht, dass
die vorhandenen Mittel in Geld und Naturalien
zersplittert werden und zur Deckung dringender
Bedürfnisse nicht mehr ausreichen,

d) für den gleichen Zweck bereits gesammelt
worden ist oder gesammelt wird,

e) volkswirtschaftliche oder andere Gründe
gegen die Zulassung der Sammlung sprechen.

Diese Regelung der Sammeltätigkeit hat sich,
wie gesagt, als sehr zweckmässig und wohltuend
erwiesen. Durch Bundesratsbeschluss vom 24.
September 1945 wurden nun aber die bundesrechtlichen

Bestimmungen wieder aufgehoben. Damit
sind heute die frühern Mißstände wieder da.

Nach Wegfall der Bundesvorschriften haben
nämlich die Behörden des Kantons Bern nur noch
gestützt auf Art. 83 des Armenpolizeigesetzes vom
1. Dezember 1912 die Möglichkeit, auf dem Gebiete
des Sammelwesens regelnd einzugreifen. Diese
Bestimmung sieht aber die Bewilligungspflicht nur für
Sammlungen von Liebesgaben von Haus zu Jlaus,
die zur Unterstützung von Privatpersonen bestimmt
sind, vor. Diese Art von Sammlungen ist jedoch,
wie ich bereits ausgeführt habe, in der Praxis
längst überholt; die meisten Aktionen erfolgen
auf Grund von Einzahlungsscheinen, Abzeichenverkäufen

usw. Die Regelung des Art. 83 Armen-
polizeigesetz ist also absolut ungenügend. Das
Bedürfnis nach einer neuen gesetzlichen Ordnung hat
sich übrigens nach Aufhebung des Bundesratsbeschlusses

von 1941 auch in andern Kantonen
als dringend erwiesen. Alle durch die kantonale
Polizeidirektion Zürich angefragten 24 Kantone
betrachten eine staatliche Regelung des Sammelwesens

heute als unbedingt nötig. Verschiedene
Kantone, zum Beispiel Solothurn und Baselland,
hatten die Bewilligungspflicht schon vor dem Erlass
des Bundesratsbeschlusses eingeführt.

Aus diesen Ausführungen ist ersichtlich, dass
im Sammelwesen heute etwas, geschehen muss. Die
neue gesetzliche Regelung hätte sich materiell
ungefähr im Rahmen der nun weggefallenen
Bundesbestimmungen zu halten. Sie soll nicht etwa die
private Wohltätigkeit einschränken. Im Gegenteil,

dio neue Ordnung soll dafür sorgen, dass die
erfreuliche Hilfsbereitschaft unseres Volkes
denjenigen Fürsorgezwecken und Fürsorgewerken zu
gute kommt, dio sie, vom Standpunkt der All-
meinheit aus, am dringendsten benötigen.

Meines Erachtens kommt heute ein neuer Erlass
des Bundes, das heisst ©in Bundesgesetz, nicht in
Frage. Dazu fehlt schon eine entsprechende
Verfassungsgrundlage. Der Weg ist daher klar. Der
Kanton muss auf eigenem Boden eine Regelung
treffen. Damit nachher aber nicht aus andern
Kantonen bei uns gesammelt wird, und um eine
einheitliche Lösung in der ganzen Schweiz zu
erreichen, wäre ein interkantonales Konkordat
anzustreben.

Die vorliegende Motion hat den Zweck, den
Regierungsrat zur genauen Prüfung all dieser Fragen
zu veranlassen, in der Meinung, dass nachher dem
Grossen Rat die entsprechenden Vorschläge über
den Erlass eines Gesetzes und den Beitritt zu einem
Konkordat zu unterbreiten wären. Es ist uns
bekannt, dass auch in der übrigen Schweiz nach der
Lösung dieser aktuellen Fragen eifrig gesucht wird.
Die kantonale Polizeidirektion Zürich hat bereits
einen Entwurf für ein Konkordat veröffentlicht, dem
die schweizerische Landeskonferenz für soziale
Arbeit einen Gegenentwurf von Privatdozent Dr. Max
Imboden gegenübergestellt hat. Die Zentralaus-
kunftsstelle für Wohlfahrtsunternehmungen hat das
Problem ebenfalls bearbeitet und die schweizerische
Polizeidirektorenkonferenz hat unseres Wissens
bereits eine spezielle Kommission eingesetzt.

Es sind also in der Sache bereits bedeutsame
Vorarbeiten geleistet worden, so dass es mir
möglich scheint, hier rasch zu einer praktischen
Lösung zu kommen. Ich bezweifle nicht, dass
sich Herr Polizeidirektor Seematter der Prüfung
dieser Fragen tatkräftig annehmen wird, und ich
wäre ihm insbesondere dankbar, wenn er sich für
das. Zustandekommen eines Konkordates zwischen
den grössern Kantonen einsetezn würde.

Ich glaube damit, Herr Präsident, werte Herren
Grossräte, Ihnen meine Motion in aller Kürze
begründet zu haben und bitte Sie, der Motion
zuzustimmen.

Schluss der Sitzung um 11. 50 Uhr.

Der Redaktor:
Vollenweider.
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Vierte Sitzung.

Mittwoch, den 11. September 1946,

14.15 Uhr.

Vorsitzender : Präsident Michel.

Die Präsenzliste verzeigt 162 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 32 Mitglieder, wovon
mit Entschuldigung die Herren: Arn, Bärtschi
(Bern), Berger (Linden), Bircher, Bratschi, Daepp,
Fawer, Flückiger, Friedli (Affoltern), Geissbühler
(Liebefeld), Grädel (Huttwil), Graf, Hänni (Lyss),
Miliard, Meyer, Moser, Queloz, Reinhard (Bern),
Schäfer, Scherz, Spichiger, Trächsel, Wälti, Wyss,
Zingre; ohne Entschuldigung abwesend sind die
Herren: Barben, Düby, Müller (Herzogenbuchsee),
Schwarz, S toll, Tschumi, Wüthrich (Trub).

Eingegangen ist folgendes

Postulat :

Die derzeitige Ueberkonjunktur in der Industrie
entzieht in steigendem Mass der Landwirtschaft die
dringend benötigten Arbeitskräfte.

Die Zulassung ausländischer Hilfsarbeiter hat
die erhoffte Entlastung des, Arbeitsmarktes, jedenfalls

für die Landwirtschaft, nicht gebracht.
Italienische Arbeiter, die in der Landwirtschaft
Stellen angetreten haben, verlassen diese nach
kurzer Zeit wieder, um in Industrie und
Baugewerbe abzuwandern.

Die Landwirtschaft verfügt heute über weniger
Arbeitskräfte denn je. Demgegenüber besteht die
Anbaupflicht, abgesehen von gewissen
Erleichterungen, weiter.

Der Regierungsrat wird auf diese für die
Landwirtschaft auf die Dauer unhaltbaren Zustände
aufmerksam gemacht und gebeten, alle in seiner
Möglichkeit stehenden Massnahmen zu ergreifen,
um eine weitere Abwanderung landwirtschaftlicher
Arbeitskräfte zu verhüten. Er wird ferner ersucht,
bei den zuständigen eidgenössischen Instanzen
dahin zu wirken, dass die Einreise landwirtschaftlicher

Hilfskräfte aus deutschsprachigen Gebieten
vernünftig gefördert wird.

11. September 1946.
Maurer

und 41 Mitunterzeichner.

Wird auf den Kanzleitisch gelegt.

Eingelangt sind folgende

Interpellationen:

i.
In Ausführung des Art. 227 Abs. 3 unseres

neuen Steuergesetzes werden gegenwärtig die ersten
Schätzungen der Liegenschaften zur Festsetzung
der amtlichen Werte vorgenommen.

Dieser neue Wert basiert bei sämtlichen nicht
landwirtschaftlichen Gebäuden zum Teil auf die
Brandversicherungssumme. Es liegt daher in der
Aufgabe der Gemeindeschätzer, diese letztere genau
zu ermitteln. Anderseits plant die
Brandversicherungsanstalt des Kantons Bern, ihre
Schätzungen im Laufe der nächsten Jahre zu revidieren.

Ist der Regierungsrat nicht auch der Ansicht,
dass hier ein teilweise doppelspuriges Arbeiten
geplant wird, wo ein einfaches genügen würde, und
dass vor allem die Revisionsschatzungen der
Brandversicherungsanstalt den Schätzungen der
Gemeindeschätzer zur Feststellung der amtlichen
Werte unbedingt vorangehen sollten, auch wenn
dadurch die Frist zur Inkraftsetzung der amtlichen
Werte um eine Veranlagungsperiode hinausgeschoben

werden muss, was nach § 21 des Dekretes
vom 21. November 1945 in der Kompetenz des
Regierungsrates liegt.

11. September 1946.
Neuenschwander.

II.
Am 7. März 1944 hat der Grosse Rat

oppositionslos eine Motion erheblich erklärt, die den
Regierungsrat unter anderem ersuchte, dem Grossen
Rat sobald als möglich Bericht und Antrag
vorzulegen über eine wirksame Bekämpfung der Tätigkeit

auswärtiger wucherischer Geldinstitute im
Kanton Bern.

Wie einem Bericht des Bundesrates an die
Bundesversammlung zu entnehmen ist, wird von
einer eidgenössischen Regelung des Kleinkredit-
und Abzahlungsgeschäftes vorläufig abgesehen.
Dagegen wird auf den Ausbau der kantonalen Gesetzgebung

verwiesen.
Ist der Regierungsrat nun bereit, das bernische

Gesetz betreffend den Gewerbebetrieb der Geld-
darleiher, Darlehensvermittler, sowie betreffend den
Wucher, vom 28. Februar 1888, einer Revision zu
unterziehen und dem Grossen Rat baimöglichst eine
Vorlage zu unterbreiten, damit der Wucher im
Kleinkreditwesen wirksam bekämpft werden kann?

11. September 1946.
B i c kel

und 12 Mitunterzeichner.

Gehen an die Regierung.

Eingelangt sind ferner folgende

Einfache Anfragen :

i.
Im Zusammenhang mit dem vom Bund

beschlossenen Programm über den Ausbau des
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schweizerischen Hauptstrasseunetzes sind von der
Baudirektion des Kantons Bern bereits zahlreiche
Projekte bearbeitet, fertiggestellt und den
eidgenössischen Instanzen zur Genehmigung überwiesen
worden.

In Anpassung an die Bauvorschriften und Richtlinien

des eidgenössischen Oberbauinspektorates
wurden für bestimmte Hauptdurchgangsstrassen in
verschiedenen Landesteilen Ortsumfahrungen und
Strassenverlegungen vorgesehen.

Diese aus verkehrstechnischen Gründen
geplanten Neuanlagen bedeuten indessen in den
abgefahrenen Ortschaften für das mit dem Strassenverkehr

wirtschaftlich verbundene Gewerbe sowie
für die Grundeigentümer eine nicht zu
unterschätzende Erwerbsschädigung, betriebswirtschaftliche

Benachteiligung und Eigentumsentwertung.
Ist der Regierungsrat mit Rücksicht auf die in

den betroffenen Gemeinden bestehende Besorgnis
sowie auf die geltend gemachten Einwendungen
bereit, den zuständigen Gemeindebehörden die als
baureif bezeichneten Projekte zwecks Orientierung
und Stellungnahme vorzulegen, um die berechtigtem
örtlichen Interessen und Begehren rechtzeitig mit
den Erfordernissen des Strassenverkehrs in Ueber-
einstimmung zu bringen?

11. September 1946.
D a e p p.

II.
La route Bienne-Reucbenette, tronçon allant du

passage sous-voie de Malvaux à la croisée de la
route de Frinvilier, est en très mauvais état.

Le Conseil exécutif est-il disposé à ordonner le
plus rapidement possible la réfection de la route
dont il est question ci-dessus?

Berne, 11 septembre 1946.

J. Casa g ran de.

(Die Strasse Biel-Reuchenette, Teilstück von der
Bahnunterführung in Malvaux, bis zur Strassen-
kreuzung in Friedliswart, ist in sehr schlechtem
Zustand.

Ist der Regierungsrat bereit, sobald als möglich
die Instandstellung der obenerwähnten Strasse
anzuordnen

III.
Im Laufental lässt der Zustand der Strassen

sehr zu wünschen übrig. Besonders die
Hauptstrasse von der Kantonsgrenze unterhalb Grellingen
bis Liesberg ist sehr schlecht unterhalten und
bedarf einer dringenden Vierbesserung.

Ist die Regierung bereit, dieser für den Verkehr
und die Wirtschaft des Tals nachteiligen Sachlage
abzuhelfen und die Instandstellung der Strassen im
Laufental in das allgemeine Programm der
Verbesserung bernischer Strassen ab 1947
aufzunehmen

11. September 1946.
Hueber.

IV.
L'état des routes aux Franches-Montagnes laisse

grandement à désirer. Certains tronçons, notamment

Glovelier-St-Brais, La Caquerelle-St-Brais,
Goumois-frontière française-Saignelégier, Tramelan-

Breuleux-Emibois, sont dans un état déplorable, qui
exige une urgente amélioration.

Le gouvernement est-il disposé à remédier à cet
état de choses très préjudiciable à l'économie de la
région et à incorporer la réfection des routes franc-
montagnardes dans le programme général de réfection

du réseau routier jurassien dès 1947?

11 septembre 1946.
Maître.

(Der Zustand der Strassen in den Freibergen
lässt sehr zu wünschen übrig. Gewisse Teil-
strecken, namentlich Glovelier-St-Brais, La
Caquerelle-St-Brais, Goumois-französische Grenze-
Saignelégier, Tramelan-Breuleux-Emibois, sind in
einem erbärmlichen Zustand, der dringend einer
Verbesserung bedarf.

Ist die Regierung bereit, dieser für die
Wirtschaft der betreffenden Gegend sehr nachteiligen
Sachlage abzuhelfen und die Instandstellung der
Freiberger Strassen in das allgemeine Programm
der Verbesserung jurassischer Strassen ab 1947
aufzunehmen?)

V.

Le gouvernement sait-il quo toutes les routes
secondaires de l'A joie sont dans un état déplorable,
même pitoyable? Je ne veux pas les énumérer,
parce qu'elles sont toutes pareilles.

Le gouvernement est-il disposé à prendre des
mesures urgentes pour l'amélioration de ces routes,
afin de les rendre viables conformément à la
destination pour laquelle elles ont été construites?

11 septembre 1946.
V a r r i n.

(Ist dem Regierungsrat bekannt, dass sich alle
Nebenstrassen in der Ajoie in einem erbärmlich-
lichen, ja elenden Zustande befinden? Eine
Aufzählung erübrigt sich, da sie alle gleich aussehen.

Ist die Regierung bereit, dringende Massnahmen
zu treffen für die Verbesserung dieser Strassen,
damit sie fahrbar werden und ihrem ursprünglichen
Zweck wieder dienen können?)

Werden auf den Kanzleitisch gelegt.

Motion der Herren Grossräte Steiger und Mitunter-
zeiciiner über den Erlass von Ordnungsvorschriften
«auf dem Gebiet der wohltätigen und
gemeinnützigen Sammlangen.

Fortsetzung.

(Siehe Seite 387 hi-evor.)

Seematter, Polizeidirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. In der Februarsession hat Herr
Grossrat Steiger eine Einfache Anfrage eingereicht,
worin er anfragte, ob der Regierungsrat nicht der
Auffassung sei, dass das Sammelwesen auf
schweizerischem Boden geordnet werden müsse, da
Missstände eingerissen seien. Der Regierungsrat hat
geantwortet und am Schluss erklärt: «Der Re-
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gierungsrat ist der Auffassung, dass eine einheitliche

Regelung der Sammlungen zu wohltätigen und
gemeinnützigen Zwecken anzustreben sei. Er gibt
dabei einer eidgenössischen Regelung den Vorzug,
wobei ein interkantonales Konkordat den
angestrebten Zweck 'erfüllen könnte, vorausgesetzt, dass
ihm wenigstens die grösseren Kantone beitreten. »

Nun liegt in ähnlichem Sinne eine Motion vor,
mit der Absicht, von der Regierung eine
bestimmtere Antwort zu erhalten und gleichzeitig
auch die Regierung auf einen bestimmten Weg in
dieser Frage zu verpflichten.

In den meisten Kantonen hat man bis jetzt jede
Sammlung von Haus zu Haus für Fürsorgezwecke
bewilligungspflichtig erklärt, ebenso, mit Ausnahme
des Kantons Bern, alle Kollekten auf öffentlichen
Strassen und Plätzen. Bern macht also da eine
Ausnahme.

Nun hat der Bundesrat, gestützt auf die
Vollmachten, am 28. Februar 1941 die Sammlungen
zu wohltätigen Zwecken einer umfassenden
Bewilligungspflicht unterstellt. Die Bewilligungsbehörden

konnten die Kontrolle sozusagen nach
uneingeschränktem Ermessen anordnen. Die Ordnung
hat im allgemeinen gefallen. Die Belästigungen
sind etwas geringer geworden, obwohl die Sammlungen

im Lande herum nocli zahlreich genug
waren. Aber man wird auch zugeben, dass Gründe
für solche Sammlungen vorhanden waren. Am
31. Dezember 1945 hat nun aber der Bundesrat,
gestützt auf den Ruf im Schweizervolk, die
Vollmachten so rasch als möglich abzubauen, die
gesetzliche eidgenössische Ordnung für Sammlungen
aufgehoben. Es gilt wieder die Vorkriegs-Gesetz-
gebung der einzelnen Kantone. Eine Neuordnung
ist im Grossen und Ganzen, wie sie vom Motionär
gefordert wird, im ganzen Gebiet der Eidgenossenschaft

wünschbar. Es bestehen aber noch zwei
Meinungen. Die eine geht dahin, eine Kontrolle
der privaten, gemeinnützigen Sammlungen solle nur
gestützt auf polizeiliche Gesichtspunkte erfolgen.
Eine andere hat die Auffassung, dass bei der
neuen, gesetzlichen Ordnung soziale Gesichtspunkte
ebenfalls zu berücksichtigen seien. Wir im Kanton
Bern haben die Auffassung, dass sich beide
Meinungen vertreten lassen und verwirklicht werden
können.

An der Tagung der Zentralen Auskunftsstelle
für Wohlfahrtsunternehmungen in Zürich vom
22. März 1944 wurde nun die Anregung gemacht,
man sollte für den Zeitpunkt der Aufhebung der
Kriegsordnung für diese Aufgabe eine Neuordnung,
entweder von Bundes wegen, oder auf dem Wege
des Konkordates, anstreben. Zuerst fragte man
daraufhin die Bundesbehörden an, ob sie bereit
seien, eine Ordnung durch Bundesgesetz zu schaffen.
Sie zeigten hierzu keine Lust, erklärten aber, sie
hätten Verständnis für den Wunsch und würden
ein Konkordat, was an ihnen liege, in der Schaffung
und Durchführung unterstützen.

Im Herbst 1944 erteilte sodann die
Polizeidirektoren-Konferenz Herrn Regierungsrat Rutis-
hauser von Zürich den Auftrag, ein solches
Konkordat vorzubereiten. Er machte bei den Kantonen
eine Umfrage und stellte ihnen einen Entwurf zu.
Dabei hat sich gezeigt, dass die Mehrheit der
zuständigen Direktionen, oder der Regierungsrätc der
Schweizerkantone grundsätzlich dem im Entwurf

verkörperten Gedanken zustimmen. Allerdings sind
das Aeusserungen, die noch nicht als verbindlich
betrachtet werden können, weil in den meisten
Kantonen für den Beitritt zum Konkordat der
Grosse Rat oder sogar das Volk zuständig ist. Eine
beträchtliche Mehrheit ist in diesem Sinne für das
Konkordat eingestanden.

Wenn heute diese Angelegenheit noch nicht
weiter fortgeschritten ist, so ist daran wahrscheinlich

der Polizeidirektorenwechsel in Zürich schuld.
Herr Rutishauser ist zurückgetreten. Sein
Nachfolger musste sich wie alle andern zuerst
einarbeiten. Wir werden an der nächsten
Polizeidirektoren-Konferenz, die noch in diesem Monat
stattfindet, die Anregung machen, den Gedanken
der Schaffung eines Konkordates unverzüglich
wieder aufzunehmen, den Entwurf von 1944 zur
Diskussion zu stellen und zu versuchen, die
Ordnung so rasch wie möglich auf dem Konkordatsweg
herzustellen. Für uns im Kanton Bern ist das
besonders nötig. Wir haben einzig die Möglichkeit,
wie ich bereits sagte, die Sammlungen von Haus
zu Haus zu kontrollieren. Es finden aber auch
Sammlungen auf öffentlichen Strassen und Plätzen,
durch Zirkularschreiben, wohltätige Verkäufe,
Aufführungen in Theater, Kino und Konzerten usw.
statt. Es wäre wünschbar, dass die Verwendung
der so gesammelten Gelder ebenfalls kontrolliert
werden könnte. Wir treten daher mit aller
Entschiedenheit für den Gedanken, der der Motion zu
Grunde liegt, ein. Ich bin vom Regierungsrat
ermächtigt, zu versuchen, bei der nächsten
Polizeidirektoren-Konferenz die begonnenen Arbeiten
wieder in Gang zu bringen und die Motion des
Herrn Grossrat Steiger, wenn der Motionär mit
dieser Art der Behandlung einverstanden ist,
entgegenzunehmen.

Fell. Die Motion, die heute begründet wurde,
ist nach meiner Auffassung ein typisches Beispiel
dafür, wie sich auf allen Gebieten Tendenzen
zeigen, Massnahmen, die unter den Vollmachten
durchgesetzt wurden, ohne Befragung des Volkes
— als schlechte Beispiele, die gute Sitten
verderben — in -die ordentliche Gesetzgebung
überzuführen. Es ist sicher in weiten Kreisen des
Volkes die Auffassung vorhanden, dass in den
Kriegsjahren zu viel gesammelt wurde. Ich glaube,
die richtige Reaktion wird sich in dem Mass, als
die Voraussetzungen für solche Sammlungen
wegfallen, einstellen und das Ausmass von Sammlungen

wird eine natürliche Begrenzung und
Rückbildung finden. Ich glaube nicht, dass das Berner-
volk je einer Regelung zustimmen wird, die dein
Zweck hat, das Sammelwesen zu ordnen; denn
diese Ordnung bedeutet doch, im Ganzen
genommen, ein neues Erstarken der Bürokratie, die
man ja in den letzten Jahren zur Genüge genossen
hat. Nach meiner Auffassung ist es nicht
gegeben, dass wir in der Beziehung weitere Schritte
unternehmen, schon deswegen nicht, weil ich
überzeugt bin, dass das Volk niemals einer solchen
Lösung zustimmen würde.

Abstimmung.
Für Annahme der Motion Grosse Mehrheit.
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Interpellation der Herren Grossräte Staub und Mit-
Unterzeichner iiher den Streik in der Korkwarenfabrik

in Laufen.

(Siehe Seite 313 hievor.)

Staub. Am 3. Juni habe ich dem Regierungsrat
eine Interpellation mit folgendem Wortlaut
eingereicht: «1. Ist es dem Regierimgsrat bekannt,
dass in der Korkwarenfabrik Scheidegger A. G. in
Laufen seit 7 Wochen gestreikt wird, und dass
der Streik nur weiter geht, weil die Direktion der
Firma Scheidegger mit dem Schweizerischen Textil-
und Fabrikarbeiterverband den Vertrag nicht ab-
schliessen will?

2. Ist der Regierimgsrat bereit, darüber Auf-
schluss zu geben, warum die Verhandlungen vor
der Direktion des Innern trotz den Zugeständnissen

der Gewerkschaftsvertreter zu keinem
Resultat gelangten?

3. Ist der Regierungsrat bereit zu intervenieren,
um den Arbeitsfrieden im Laufental wieder
herzustellen in dem Sinne, dass die Gewerkschaft als
Vertragspartner anerkannt wird und mit Hinsicht
darauf, dass die gleiche Gewerkschaft sich in Zwingen

und Grellingen als Vertrags- und verhandlungsfähig
erwiesen hat? »

Nachdem in Aarau und Schaffhausen über die
dortige Streikbewegung interpelliert worden ist, ist
nun auch der Kanton Bern an der Reihe. Ich werde
mich bemühen, den Arbeitskonflikt in sachlicher
Weise darzustellen, die Ursachen und Auswirkungen

des Konfliktes blosszulegen, wobei ich nicht
unterlassen möchte, dem Regierungsrat eine
Anregung zur Verbesserung des Gesetzes über die
Einigungsämter zu unterbreiten.

Die Ursachen jedes Streikes liegen in der sozialen

Spannung. Es wird wohl niemand im Ernste
behaupten, d,ass es im Kanton Bern möglich sei,
einen Streik um des Streikes willen zu führen.
Für einen solchen Streik wäre die bernische oder
die gesamtschweizerische Arbeiterschaft nicht zu
haben; eine derartige Radikalisierung ist hier ohne
Zweifel nicht vorhanden. Es wäre ausserdem falsch,
die Ursachen der vergangenen Lohnkonflikte einzig
und allein einem Funktionär des Schweizerischen
Textil- und Fabrikarbeiterverbandes zuzuschreiben.
Die gesamtschweizerische Arbeiterschaft hat während

der Kriegsjahre ihre politische Reife und das
Unterscheidungsvermögen unter Beweis gestellt und
ist der Demagogie nicht zugänglich. Die sozialen
Spannungen zurzeit zu lösen, bedeutet, dass auch
Streiks und die unangenehmen Nebenerscheinungen,

die sich einstellen, dahinfallen.
In der Korkwarenfabrik Laufen haben die sozialen

Spannungen bestanden. Es ist hier nicht der
Ort, diese Dinge breit zu schlagen. Immerhin kann
man nicht in Abrede stellen, dass die Löhne bei
der Firma Scheidegger, bevor sich die Arbeiterschaft

organisierte und in Ausstand trat, ungenügend

waren. Das wollen wir hier unter allen
Umständen festhalten.

Am 15. April ist die Mehrheit der Belegschaft
in Streik getreten. Die ersten Verhandlungen vor
dem Einigungsamt des Jura brachten eine Ueber-
einstimmung in der Lohnfrage, hingegen weigerte
sich die Firma Scheidegger, den Kollektivvertrag

mit der Gewerkschaft, das lieisst, mit dem
Schweizerischen Textil- und Fabrikarbeiterverband
abzuschliessen, sondern als Vertragspartner wurde
nur die Arbeiterschaft der Firma akzeptiert. —
Das ist ein unhaltbarer Zustand. Die gleiche
Gewerkschaft figuriert z. B. als Vertragspartner im
Gesamtarbeitsvertrag der Papierindustrie, und die
beteiligten Papierfabriken im Laufental haben damit
keine schlechten Erfahrungen gemacht. Es ist klar,
dass ein Vertragsverhältnis, in dem einzig eine
zahlenmässig schwache Belegschaft als Vertragspartner

auftritt, sich für die Arbeitnehmer
ungünstig auswirkt. Der Zusammenschluss in der
Organisation ist schliesslich das, was der Arbeit-
nehmerschaft eine gewisse Sicherheit gibt. Wenn
man die Organisation ausschliesst, fallen auch die
Voraussetzungen einer ebenbürtigen Vertragspartnerschaft

dahin. Der Entscheid des Einigungsamtes
des Jura, der Kollektivarbeitsvertrag sei zwischen
der Firma und der Arbeiterschaft abzuschliessen,
war für die Arbeiter, die im Ausstand waren,
unannehmbar. Deshalb wurde er auch von der
streikenden Belegschaft und von der Gewerkschaft
abgelehnt. Wenn Vertreter der Streikenden als nicht
ständige Mitglieder im Einigungsamt dem
Vermittlungsvorschlag zustimmten, geschah das in Unkenntnis

der Sachlage und der Konsequenzen.
In der Lokalpresse von Laufen wurde nun

veröffentlicht, der Streik sei beendet. Die Praxis hat
aber erwiesen, dass aus dem Streik ein Arbeitskonflikt

wurde. Die Lage blieb die gleiche wie
vorher, nur dass sich die Situation noch mehr
zuspitzte, die Gemüter sich noch mehr erhitzten.
Unglücklicherweise hatte die Direktion der Firma
die streikenden Arbeiter und Arbeiterinnen aus
dem Vertragsverhältnis entlassen, hatte damit die
letzten Brücken einer Verständigungsmöglichkeit
abgebrochen.

Es kam in der Folge zu Verhandlungen vor der
Direktion des Innern. Sie wurden von Dr. Brägger,
Departementssekretär, geleitet. Trotz der Zugeständnisse

der Gewerkschaft, die Kaution auf Innehaltung

der unbedingten Friedenspflicht auf Franken

5000. — zu erhöhen, kam es nicht zu einer
Einigung. Die Verhandlungen verliefen resultatlos.
— Die Erregung erreichte nun allmählich ihren
Höhepunkt. Die organisierte Arbeiterschaft des
Laufentals solidarisierte sich mit der streikenden
Arbeiterschaft. Die Presse nahm sich des Falles
an. In Basel fanden Kundgebungen statt, und es
brauchte nicht mehr viel, um das Mass zum Ueber-
laufen zu bringen.

Hier griff der Regierungsrat ein, um zu
versuchen, über Pfingsten einen «Waffenstillstand»
abzuschliessen. Die Gewerkschaft war einverstanden.

Nach Anhörung der Begehren der Arbeiterschaft

begab sich eine Delegation der laufentali-
schen Unternehmer nach Bern, um mit dem
Regierungsrat zu verhandeln. Die Folge dieser
Verhandlungen war, dass die Firma Scheidegger den
Vertrag mit dem Schweizerischen Textil- und
Fabrikarbeiterverband unterzeichnete, also die
Gewerkschaft als Vertragspartner anerkannte. Der
Kollektivvertrag trat in Kraft. Der Arbeitsfriede
war im Laufental wieder hergestellt.

In einem solchen Konflikt zu vermitteln, ist eine
dornenvolle Aufgabe und Lorbeeren gibt es da keine
zu ernten. Statt die verdankenswerte Intervention
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des Regierungsrates anzuerkennen, hat nun die
Presse den Fall aufgegriffen. Es handelt sich nicht
um die Presse der Arbeiterschaft. Man warf die
Frage auf: Rechtsstaat oder Gewalt? Man sprach
vom Wildwest in Laufen, behauptete, die Regierung
habe sich ausserstande gezeigt, die öffentliche
Ordnung zu gewährleisten und habe keine
Polizeiverstärkung nach Laufen geschickt. In ziemlich
massiven Worten wurde die Haltung der Regierung
angegriffen. Die negierungsrätliche Verlautbarung
nahm dazu Stellung und hat der Polemik den
Boden entzogen. Wir möchten dem Regierungsrat
seine Haltung verdanken. Der Sprechende möchte,
wie auch schon an den Vertragsverhandlungen dem
Polizeioffizier gegenüber, hier in aller Form
feststellen, dass die Polizei die undankbare Aufgabe
loyal und geschickt gelöst hat.

Das ist, in kurzen Zügen skizziert, der Ablauf
des Konfliktes. Es ist unbegreiflich, dass sich die
Finna geweigert hat, mit der Gewerkschaft einen
Kollektivvertrag abzuschliessen, nachdem überhaupt
die Gewerkschaften im Allgemeinen bisher sehr viel
zum Wohl und zur Förderung des sozialen Friedens
beigetragen haben. Diese Haltung dokumentiert
ein Misstrauen gegenüber den Arbeitnehmerorganisationen,

das ohne Zweifel nicht am Platze ist.
Es trägt sehr zur Förderung und Erhaltung des
Arbeitsfriedens bei, wenn sich Arbeitgeber und
Arbeitnehmer als gleichberechtigte Vertragspartner
gegenüberstehen und in Kollektiv- oder
Gesamtarbeitsverträgen die beidseitigen Rechte und Pflichten

genau markieren. Die Absicht jedoch, die
Gewerkschaft als Vertragspartner zu umgehen oder
auszuschalten, ist schlechtweg unhaltbar und
unverständlich.

Es sei mir noch gestattet, dem Regierungsrat
in dem Zusammenhang eine Anregung über die
Gesetzgebung betreffend die Einigungsämter zu
unterbreiten. Nach Ablehnung des Vermittlungsvorschlages

des Einigungsamtes ruhten die
Verhandlungen, es ging nichts mehr. Man wusste
nicht mehr, was jetzt überhaupt noch angefangen
werden solle. In dem Falle sollte die Funktion
des Einigungsamtes weitergehen, indem auch ohne
Verlangen der Parteien das Einigungsaimt zum
schiedsgerichtlichen Verfahren schreitet. Die
Mitglieder des Einigungsamtes sollten berechtigt sein,
sich auf Wunsch der einen Partei, oder auf
Verlangen des Regierungsrates bei den Parteien um
die Annahme des verbindlichen Schiedsgerichtsverfahrens

zu bemühen. Auf diese Weise würde
in vielen Fällen die Lage eine neue Beurteilung
erfahren, die Türe zu den Verhandlungen wäre
nicht zugeschlagen und die Form zu weiteren
Verständigungsmöglichkeiten wäre gegeben.

Seematter, Polizeidirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Was die Interpellation von der
Regierung wünscht, haben Sie bereits durch den
Herrn Interpellanten, Grossrat Staub, gehört. Nicht
der Streikverlauf an und für sich und der Ausgang
veranlassen mich, etwas gründlicher auf die
Materie einzutreten, sondern besonders die Angriffe,
die gegen die Kantonspolizei und gegen die Regierung

des Kantons Bern, besonders auch gegen die
Polizeidirektion erfolgt sind. Der Schweizerische
Textil- und Fabrikarbeiterverband hat erstmals 1945

ans Einigungsamt des Jura appelliert wegen der

Firma Scheidegger A. G., Korkwarenfabrik, Laufen,
um Herbstzulagen zu erhalten. Das Einigungsamt
hat auf diese Intervention hin der Firma
Scheidegger den Abschluss eines Kollektivarbeitsvertrages

vorgeschlagen. Er wurde mit der Belegschaft
auf den 3. April 1946 abgeschlossen. Am 15. /16.
April richtete der gleiche Verband noch einmal
ein Schreiben an das Einigungsamt des Jura mit
dem Begehren, es möchte beim Arbeitskonflikt,
der unterdessen zwischen dem Schweizerischen
Textil- und Fabrikarbeiterverband und der Firma
Scheidegger entstanden ist, intervenieren. Das
Einigungsamt nahm sofort Verhandlungen mit der Firma
und der Arbeiterschaft auf. Am 24. April fand
in Laufen vor dem Präsidenten des Amtes eine
Konferenz statt. Die Firma hat dort vorgängig der
Verhandlungen die Kompetenz des Einigungsamtes,
in den Konflikt einzugreifen, bestritten, da die
Firma mit der Belegschaft auf Grund des
Vertrages vom 3. April 1946 einig sei. — Man
verhandelte jedoch weiter und die Einigung über die
materielle Grundlage kam schon am 24. April vor
dem Präsidenten des Einigungsamtes zustande.
Nicht einig war man über den Vertragspartner.
So musste eine Plenarsitzung des Einigungsamtes
anberaumt werden. Sie fand am 8. Mai dieses
Jahres statt. Die Kompetenzeinsprache der Firma
erfolgte auch dort, wurde aber einstimmig vom
Einigungsamt abgelehnt. Aber ebenso einstimmig
hat es den Vertrag vom 3. April 1946, abgeschlossen

mit der Belegschaft der Firma, vorgeschlagen.
Die Firma akzeptierte diesen Vorschlag unverzüglich

am 8. Mai. Zwei Tage darauf lehnte ihn der
Schweizerische Textil- und Fabrikarbeiterverband
jedoch schriftlich ab.

Bereits während der Verhandlungen vor dem
Einigungsamt war der Streik im Gange, nämlich
seit dem 15. April. Wir unterscheiden rechtlich
und auch polizeilich 3 Stadien im Streik: einmal
das Stadium, wo vollständige Ruhe und Ordnung
herrscht. Dort hat die Polizei keine Aufgabe zu
erfüllen, sie braucht nicht einzugreifen. Die
Behörden haben keine Pflicht, zu intervenieren,
wenigstens öffentlich nicht, höchstens eben durch
das Einigungsamt und durch weitere Verhandlungen
zur Schlichtung des Konflikts. — Der Streik ist
also nicht von Anfang an eine öffentlich-rechtliche
Angelegenheit, mit Ausnahme der Aufgaben des
Einigungsamtes, eventuell kantonaler Direktionen,
um eine Einigung durch Verhandlungen
herbeizuführen, sondern er ist eine rein privatrechtliche

Angelegenheit. — Dieses erste Stadium, in
dem Ruhe und Ordnung während des Streikes
herrschten, dauerte bis zum 22. Mai. Unsere
polizeiliche Meldung vom 15. April sagt, dass von
den Streikenden allerdings ein Flugblatt an die
Bevölkerung verteilt wurde, dass Streikposten gegen
die Arbeitswilligen aufgestellt wurden, dass aber
für diese keine Schwierigkeiten entstanden seien,
ihre Arbeitsplätze aufzusuchen. Zwischenfälle
erfolgten keine. 42 Personen der Belegschaft blieben
weg, 25 waren an der Arbeit bei der Firma.

Eine polizeiliche Meldung vom 25. April sagt
weiter, dass die Ruhe andauere. Das gleiche
meldet der dritte Polizeibericht vom 10. Mai, nämlich

dass gegenwärtig fast keine Streikenden auf
der Strasse seien. Sogar der vierte Bericht vom
20. Mai meldet keine Zwischenfälle.
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Vom 22. Mai an trat dann allerdings der Streik
in das zweite Stadium ein. Dort, wo sich
Ruhestörungen und Zwischenfälle ereignen, hat, solange
die Ruhestörung nicht schärfere Ausmasse
annimmt, die Polizei zum Rechten zu sehen und
namentlich die Fehlbaren zur Strafanzeige zu
bringen.

Am 22. Mai, morgens 7 Uhr, wurde oberhalb
von Laufen in der Richtung Röschenz versucht,
ein Auto, das Arbeitswillige brachte, durch
Nagelstreuen zum Anhalten zu bringen. Es war nicht
nötig, polizeilich einzugreifen, dagegen wurde sofort
wegen Sachbeschädigung und Verkehrsgefährung
gegen die Fehlbaren Strafanzeige eingereicht.
Daraufhin stellte das Polizeikommando dem
Bezirkschef von Laufen eine Verkehrspatrouille zur
Verfügung. Ein Begehren, polizeiliche Verstärkung
nach Laufen zu schicken, wurde nie, weder in
diesem Moment, noch später, von Laufen aus an
die Polizeidirektion oder an die Regierung
gerichtet, bis zur Konferenz, auf die ich noch zu
sprechen kommen werde.

Am 24. Mai ereignete sich ein neuer Zwischenfall.

Ein Auto von Laufen wollte Arbeitswillige
im Dorf Grindel, Kanton Solothurn, holen. Die
Polizei hatte damals am Morgen früh an der
Grenze gegen Basel wegen dieses Streikes und auf
dem Bahnhof Laufen Aufgaben zu erfüllen und
telephonierte der Firma, das Auto solle nicht in
Grindel abfahren, bis polizeiliche Bewachung
eingetroffen sei ; sie komme vielleicht etwas verspätet,
aber man solle auf alle Fälle zuwarten. Trotz dieser
Aufforderung, aus Gründen, die wir nicht abklären
konnten, fuhr das Auto jedoch ab, und als es in
den Bändliwald kam, stand ein Auto quer auf der
Strasse, so dass der Wagen von Laufen mit den
Arbeitswilligen halten musste. Dort wurden die
Leute zum Aussteigen veranlasst. Es waren 9
Arbeiterinnen. Später wurden diese von streikenden
Frauen belästigt und sogar teilweise tätlich
angegriffen. Die Polizei kam schliesslich dazu und
konnte den Zwischenfall vollständig erledigen. Wäre
man dem Rat der Polizei gefolgt, so hätte sich die
Störung nicht ereignet. Am gleichen Tage wurden
sämtliche Fehlbaren dem Strafrichter überwiesen.

Nun fanden getrennte Konferenzen statt
zwischen den Arbeitnehmern, den Arbeitgebern und
der Direktion des Innern. Es kam keine Einigung
zustande, wie wir bereits hörten, denn die Haltung,
die die Firma ursprünglich einnahm, als sie sich
weigerte, mit der Gewerkschaft den Gesamtarbeitsvertrag

zu unterzeichnen, wurde aufrecht erhalten.
Auf der andern Seite erklärte die Gewerkschaft, der
Schweizerische Textil- und Fabrikarbeiter-Verband,
dass der Vertrag nur Gültigkeit habe, wenn sie ihn
unterzeichne. Diese Konferenz fand am 28. Mai
dieses Jahres statt. Daraufhin trat der Streik in
ein drittes Stadium. Der Polizei-Kommandant des
Kantons ging nach Laufen und stellte fest, dass
die Absicht bestand oder teilweise schon
verwirklicht war, eine grössere Belegschaft von der
chemischen Industrie in Basel zum Zwecke von
Sympathiekundgebungen und zwecks Stillegung des
Fabrikbetriebes in Laufen zu versammeln. Man
schickte unverzüglich und ohne Begehren der Firma
einen Polizeileutnant mit 14 weiteren Polizisten ins
Laufental, so dass damals gut 20 Mann — ein
Offizier, mehrere Unteroffiziere, sowie Polizisten —

dort waren. Es erhob sich die Frage, ob man
gegen die Ansammlung von Streikenden aus andern
Kantonsgebieten schärfere Massnahmen ergreifen
solle.

Am 5. Juni kam ein Telegramm vom Industrieverband

von Laufen mit dem Begehren nach einer
Konferenz mit einer Delegation des Regierungsrates.

Der Direktor des Innern und der Sprechende
wurden zu dieser Konferenz abgeordnet. Sie fand
am 7. Juni im Rathaus in Bern statt. Da wurde
die Frage gestellt, ob die Regierung bereit sei, die
nötigen Massnahmen zu ergreifen, um den Betrieb
aufrecht zu erhalten und wenn möglich den Streik
zum Abbruch zu bringen. Die Vertreter der
Regierung nahmen von allem Anfang an die Haltung
ein, dass sie bereit sei, Eigentum und Leben zu
sichern und Ruhe und Ordnung aufrecht zu
erhalten; das könne nie in Frage stehen.

Wir wiesen aber gleichzeitig darauf hin, dass in
allen Fällen, wo die Staatsgewalt eingesetzt werden
soll, wo so weittragende Beschlüsse gefasst werden
sollen, eine verantwortungsbewusste Regierung sich
auch frage, aus welchen Gründen ein Streik
entstanden sei und nicht beigelegt werden könne. Wir
machten darauf aufmerksam, dass das Polizeikorps
nur aus stationierten Landjägern bestehe. Wir
können wohl 100 bis 200 Mann oder mehr
konzentrieren, aber nicht für Wochen und Monate,
sondern diese Leute haben ihre besonderen
Aufgaben auf ihren Stationen und können höchstens
für 10 bis 14 Tage fern von ihrem Aufgabenkreis
in irgendwelchem Konfliktsgebiet eingesetzt werden.
Nachher muss, die Polizei wieder zurückgezogen
werden. Diese Erklärung wurde so ausgelegt, als
ob man unfähig wäre, polizeilich die Ordnung
aufrecht zu erhalten.

Wir machten dann darauf aufmerksam, dass
nach dem Rückzug des Polizeiaufgebotes Militär
aufgeboten werden müsse und dass wir die
Auffassung vertreten, die Parteien sollten noch einmal
miteinander Fühlung nehmen und versuchen, ob
nicht eine Einigung erzielt werden könne, bevor die
schwerste Massnahme, die dem Staat zur Verfügung
steht, angewendet werde. In diesem Moment
erklärte man uns, dass die Firma bereits mit dem
Schweizerischen Textil- und Fabrikarbeiter-Verband
die Verhandlungen begonnen habe, am selben
7. Juni, am Freitag vormittags, und dass die
Einigung schon recht weit fortgeschritten seil

Sie werden verstehen, dass die beiden Vertreter
der Regierung einen merkwürdigen Eindruck
erhielten, weil man einerseits, in den Verhandlungen
weit fortgeschritten zu sein erklärte, andrerseits
nach Bern kommt, als. ob man in höchster Not
wäre, und die schärfsten Massnahmen der
Regierung nötig würden. Die Herren gingen nachher
zurück und teilten der Polizei mit, dass ein
Streikstillstand abgeschlossen worden sei. Die Woche
darauf kam auch die Einigung zustande. Das war
über Pfingsten. Wir hatten das Gefühl, dass der
Arbeitsfriede, der über Pfingsten in Laufen wieder
hergestellt werden konnte, sicher dem Pfingstfest
besser angepasst sei, als wenn man mitten im
Heuet 1 oder 2 Bataillone bernisches Militär
aufgeboten und nach Laufen geschickt hätte, um wegen
dieser Prestigefrage — etwas anderes war es auf
beiden Seiten nicht — das äusserste zu wagen,
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was ein Staat zur Aufrechterhaltung von Ordnung
und Ruhe einsetzen kann.

Die Einigung fiel so aus, das,s man weder von
Besiegten noch von Siegern reden kann. Es ist
nicht richtig, wenn von gewisser Seite gesagt
wurde, das,s die Arbeiterschaft einen glänzenden
Sieg davongetragen habe; denn sie hat auch auf
materielle Forderungen, die sie inzwischen noch
gestellt hatte, verzichtet. Es, ist auch nicht recht,
wenn sich die Firma schliesslich bereit erklärte,
den Gesamtarbeitsvertrag mit der Gewerkschaft
statt mit der Belegschaft abzuschliessen, zu
behaupten, das,s das für das Unternehmertum eine
Niederlage sei. — Ich gebe zu, dass bei den
nachherigen Feierlichkeiten des (Schweizerischen Text.il-
und Fabrikarbeiterverbandes die Freude zu laut
und zu propagandistisch war und dass dadurch
der Verdacht erweckt wurde, dass nicht nur soziale
Aufgaben gelöst und soziale Spannungen behoben
werden sollten, sondern dass man auch politische
Zwecke verfolgte

Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass wir
seither von einer ausserkantonalen Stelle — ich
will sie nicht nennen — unsanft in die Zange
genommen wurden. Diese hat sowohl der Polizei
wie dem Regierungsrat Versagen in seiner Aufgabe
vorgeworfen. Ich möchte nur darauf hinweisen,
dass, der Polizeileutnant am. Schluss der
Einigungsverhandlungen ausdrücklich beide Parteien
anfragte, ob sie Beanstandungen anzubringen hätten
wegen des Verhaltens, der Tätigkeit und des
Benehmens, der Polizei. Beide Parteien erklärten
übereinstimmend — das steht im Protokoll, das
nicht von uns aufgenommen wurde — dass sie
mit der Polizei und ihrer Haltung, sowie ihren
Handlungen restlos zufrieden seien.

Man hielt uns in der Presse eine eindrucksvolle
Proklamation von einer andern Kantonsregierung
vor Augen und behauptete, dass dort in solchen
Fällen Entschlossenheit herrsche. Aber wir stellen
fest, dass der Streik in Zofingen — um einen Ort
zu nennen — viel schärfere Ausmasse angenommen
hatte als der Streik in Laufen. Nagelstreuen und
Barrikaden waren an der Tagesordnung. Teils
weigerte man sich, mit dem Einigungsamt zu
verkehren und lehnte dessen Präsidenten mit Erfolg
ab. Die Regierung muss,te nächtelang verhandeln,
um nachher eine Einigung zustande zu bringen, die
viel weniger günstig war für diejenigen, die ups
tadeln wollten, als das in Laufen der Fall war.

Um vollständig klar zu sein, möchte ich hier
wiederholen, dass die Regierung sich niemals
weigerte, sondern nach wie vor bereit ist, für die
Sicherheit von Eigentum und Lieben und für die
Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung alles zu
tun, was ihr ihre Rechtsmittel erlauben und zwar
mit allen Konsequenzen, das heisst mit Anordnung
äusserster Massnahmen. Aber auf der andern Seite,
im Zeitalter des Arbeitsfriedens, wo wir wissen,
welche Segnungen der Arbeitsfriede gerade während
des Krieges, brachte, wie sehr man die Einsicht
beider Parteien schätzte, darf man nach dem Krieg,
namentlich wenn die Wirtschaft gut geht, niemals
nur aus Prestigegründen Ruhe, Ordnung und
Sicherheit aufs Spiel setzen. Wir in der Regierung
glauben, wir haben durch unsere Haltung im Streik
in Laufen sowohl Ansehen als auch Würde des
Staates Bern gewahrt.

Président. Une demande de discussion de cette
interpellation n'a pas été présentée, elle n'aura pas
lieu.

Je demande à l'interpellateur de déclarer s'il
est satisfait de la réponse qui lui a été donnée.

Staub. Ich erkläre mich von der Antwort
befriedigt.

Président. Je vous communique d'autre part,
que M. Gasser (Schwarzenbourg) a retiré sa motion
du 3 juin 1946 concernant les améliorations
foncières.

StaatsverwaHuugsbericlit für 1945.

Fortsetzung.

(Siehe Seite 380 hievor.)

Bericht der Erziehungsdirektion.

Hriberli, Präsident der Staatswirtschaftskommission.

Der Bericht der Unterrichtsdirektion ist
sehr ausführlich, enthält 28 Seiten. Das soll kein
Vorwurf sein; denn diese Direktion ist umfangreich.
Die, welche sich um einen Verwaltungsbericht
interssieren, haben auch verschiedene Interessen,
und so ist es gut, wenn über vieles Auskunft
gegeben wird.

Es sind wieder Dekrete ergangen betreffend
Herbst- und Teuerungszulagen, die einstimmig
angenommen wurden. Wenn wir vor einigen Jahren
noch grosse Sorgen hatten wegen des Lehrerüberschusses

— es waren tatsächlich viele stellenlose
Lehrer vorhanden — so herrscht heute
Vollbeschäftigung, ja, es ist bereits ein Mangel an
Lehrkräften vorhanden. Am schlimmsten ist es
wahrscheinlich im Jura, wo dieses Frühjahr kein Lehrer

patentiert worden ist. Es hat sich auch
niemand zum Eintritt ins Seminar gemeldet. Das sind
wahrscheinlich Folgen der Hochkonjunktur in der
Uhrenindustrie. Es ist nicht wahr, was man meist
glaubt, das Schweizervolk bevorzuge die geistigen
Berufe. Der Zug geht einfach dorthin, wo man
mehr verdient. Das ist nicht gerade sehr
schmeichelhaft für unser Volk, ist aber ein Fingerzeig für
verschiedene Erscheinungen, z. B. auch für die
Landflucht: Wenn man dieser steuern will, muss man
auf dem Lande bessere Lebensbedingungen schaffen,

das heisst in erster Linie mehr Lohn geben.
Das Haushaltungslehrerinnenseminar, das dem

gemeinnützigen Frauenverein der Stadt Bern
gehört, hat sicher während seines über 50-jährigen
Bestehens dem Staat Bern die grössten Dienste
geleistet. Ueber die Frage des künftigen Standortes

ist noch nichts entschieden. Es sind
wahrscheinlich zu viele Hoffnungen erweckt worden,
so dass die ganze Angelegenheit frisch studiert
werden muss.

Eine sehr rege Tätigkeit ist im Turnwesen
eingezogen. Ich möchte mich darüber nicht weiter
verbreiten, man kann das im Bericht nachlesen.

Sozialfürsorge: An 19 Spezialklassen wurden
Beiträge und an 16 Anstalten für Schwachsinnige

Tagblatt des Grossen Rates. —• Bulletin du Grand Conseil. 1946. 50
























































































































































































































